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Vorwort 
 

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Erwerbsle-

ben setzt bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen voraus. Dazu 

zählt das Steuer-und Abgabensystem, das maßgeblichen Einfluss auf die 

wirtschaftliche und soziale Situation von Haushalten und ihrer einzelnen 

Mitglieder hat.  

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt dies insbesondere mit 

Blick auf das Lohnsteuerverfahren: Die Steuerklasse bzw. bei verheirate-

ten Paaren die Wahl der Steuerklassenkombination wirkt sich auf das un-

terjährige Nettoeinkommen aus und hat damit auch direkte Folgen für die 

soziale Absicherung, nämlich die Höhe von Lohnersatzleistungen.  

Prof. Dr. Gisela Färber und Corinna Späth berechnen finanzielle Ver-

teilungswirkungen des Lohnsteuerverfahrens auf Nettolöhne und Lohner-

satzleistungen. Dr. Ulrike Spangenberg nimmt anschließend eine verfas-

sungsrechtliche Bewertung der Ergebnisse vor. Insgesamt zeigt die vor-

liegende Untersuchung aus gleichstellungs- und gleichheitsrechtlicher 

Perspektive den offensichtlichen Reformbedarf von Regelungen des 

Lohnsteuerverfahrens.  

Die Hans-Böckler-Stiftung legt mit den Ergebnissen Handlungs- und 

Orientierungswissen für die Gestaltung steuerlicher Rahmenbedingungen 

vor, die den vielfältigen Lebens- und Arbeitsrealitäten von Frauen und 

Männern, Familien und Paaren besser gerecht werden. Ebenso liefern die 

Ergebnisse wertvolle Hinweise zur Reduzierung sozialer Ungleichheit 

beim Bezug von sozialen Sicherungsleistungen.  

 

Dr. Dorothea Voss  

Leiterin der Abteilung Forschungsförderung  

Hans-Böckler-Stiftung 
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Zusammenfassung  
 

Die Besteuerung von Ehe und Familie und insbesondere die Auswirkun-

gen des Ehegattensplittings und der Lohnsteuerklassenkombination III/V 

werden seit langem diskutiert. In der Debatte geht es in der Regel um die 

Anreizwirkungen, die das Ehegattensplitting und das Lohnsteuerverfah-

ren auf den Beschäftigungsumfang von verheirateten Frauen und Män-

nern haben. Dabei wird häufig argumentiert, dass verheiratete Frauen 

deshalb häufiger in Teilzeit arbeiten, weil jede zusätzliche Arbeitsstunde 

bei Veranlagung in Lohnsteuerklasse V weniger Nettoeinkommen bringt 

als die des Ehepartners in Lohnsteuerklasse III.  

Auch die vorliegende Studie setzt bei den Auswirkungen der Steuer-

klassen im Lohnsteuerverfahren auf die Nettoeinkommen an, nimmt aber 

vor allem die finanziellen Verteilungswirkungen für Frauen und Männer in 

den Blick. In einem ersten Schritt wird nachgewiesen, dass sich die Steu-

erklassenkombination III/V nachteilig auf die Nettoeinkommen von Frauen 

auswirkt. Im zweiten Schritt wird dann ein Aspekt beleuchtet, der in De-

batten bisher nur eine untergeordnete Rolle spielte, nämlich die Auswir-

kung der Steuerklasse auf die Höhe von Lohnersatzleistungen. Die Be-

rechnungen belegen, dass verheiratete Frauen und Männer aufgrund der 

faktischen Zuordnung zu den Steuerklassen III und V unterschiedlich 

hohe Lohnersatzleistungen beziehen: Die Lohnersatzleistungen in Lohn-

steuerklasse V, in der mehrheitlich Frauen veranlagt werden, sind bei glei-

chem Bruttoeinkommen geringer als die Lohnersatzleistungen in Steuer-

klasse III, in der ganz überwiegend Männer veranlagt werden. Aufbauend 

auf den Berechnungsergebnissen kommt – im dritten Schritt – die verfas-

sungsrechtliche Bewertung zum Ergebnis, dass die Regelungen des 

Lohnsteuerverfahrens weder der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern (Art. 3 Abs. 2 GG) noch dem Schutz der Familie (Art. 3 Abs. 1 

und Art. 6 Abs. 1 GG) gerecht werden. Abschließend werden – unter Bei-

behaltung des Ehegattensplittings – Reformoptionen für die Berechnung 

von Lohnsteuer und Lohnersatzleistungen vorgestellt. 

 

Zu den Ergebnissen im Einzelnen: 

Die in Abhängigkeit vom Familienstand, Höhe der Einkommen und Ver-

teilung des Haushaltseinkommens modellierten Effekte der Steuer-

klasse auf das Nettoeinkommen bestätigen den bekannten Befund: Die 

Lohnsteuerbelastung ist in Lohnsteuerklasse V höher als in Lohnsteuer-

klasse III. Daher fallen bei gleichem Bruttoeinkommen die Nettoeinkom-

men in Lohnsteuerklasse V niedriger aus als in Lohnsteuerklasse III (Ta-

belle 5). Die finanziellen Folgen für die individuellen Nettoeinkommen der 
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Eheleute, die sich für die Steuerklassenkombination III/V entschieden ha-

ben, sind keineswegs geschlechtsneutral, denn die Lohnsteuer wird bei 

verheirateten Männern überwiegend nach Lohnsteuerklasse III – im Jahr 

2015 lag ihr Anteil in Lohnsteuerklasse III bei 79% –, bei verheirateten 

Frauen nach Lohnsteuerklasse V berechnet – ihr Anteil betrug im selben 

Jahr in Lohnsteuerklasse V 89% (Tabelle 3). Demzufolge sind es über-

wiegend verheiratete Frauen, die selbst bei gleichem Bruttoeinkommen 

ein niedrigeres Nettoeinkommen beziehen als verheiratete Männer. Die 

ohnehin bestehenden Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und 

Männern – bekannt als gender pay gap – werden so über das Steuerrecht 

weiter verschärft. 

Hintergrund dieser faktischen Benachteiligung zulasten von Frauen ist 

das Verfahren der Lohnsteuerberechnung in der Steuerklassenkombina-

tion III/V. Die Lohnsteuer in Steuerklasse III wird unter Einbeziehung der 

Grundfreibeträge beider Eheleute anhand des Splittingtarifs berechnet. In 

Steuerklasse V wird die Lohnsteuer dagegen anhand eines besonderen 

Lohnsteuertarifs berechnet, der – mangels Grundfreibetrag – bereits bei 

geringen Einkünften zu hohen Steuerbelastungen führt. In Ehen mit un-

terschiedlich hohen Einkünften überzahlen die Ehefrauen in Relation zu 

ihrem Bruttoeinkommen demzufolge häufig bei der Lohnsteuer, während 

verheiratete Männer oft zu wenig Lohnsteuer zahlen (Tabelle 9). Dieser 

Befund gilt für nahezu alle hier berechneten Haushaltseinkommen und 

Einkommensverteilungen zwischen den Eheleuten (Tabelle 8). 

 

In einem weiteren Schritt werden dann Berechnungen der Lohnersatz-

leistungen durchgeführt. Lohnersatzleistungen werden anhand des mo-

natlichen Nettoeinkommens berechnet, weil es eine einfache und zügige 

Berechnung der Leistungen ermöglicht. Die hier präsentierten finanzwis-

senschaftlichen Berechnungen beziehen sich beispielhaft auf das Eltern-

geld, das Arbeitslosengeld und das Krankengeld. Es gibt jedoch eine 

ganze Reihe weiterer Lohnersatzleistungen. Durch die Corona-Krise sind 

z. B. Leistungen wie das Kurzarbeitergeld, die Entschädigungen nach 

dem Infektionsschutzgesetz oder der Vorschlag eines Corona-Elterngel-

des wichtiger geworden.  

Die Berechnungen zeigen, dass die Lohnersatzleistungen bei glei-

chem Bruttolohn in Steuerklasse V erheblich niedriger ausfallen als in 

Steuerklasse III. Auch diese Schlechterstellung trifft überwiegend verhei-

ratete Frauen. Im Jahr 2015 lag der Anteil von Frauen beim Bezug von 

Lohnersatzleistungen in Steuerklasse V bei 93%, der Anteil von Männern 

in Steuerklasse III bei 57% (Tabelle 4). 

Beim Krankengeld bezieht – in der Regel – die Ehefrau mit der Lohn-

steuerklasse V bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 5.000 Euro 
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ein Krankengeld von 1.985 Euro, während – in der Regel – der Ehemann 

mit der Steuerklasse III bei gleichem Bruttoeinkommen ein Krankengeld 

in Höhe von 2.682 Euro erhält. Die Unterschiede zwischen Steuerklasse 

III und V belaufen sich damit auf 697 Euro im Monat. (Tabelle 10, Abbil-

dung 8). Grundsätzlich nehmen die finanziellen Unterschiede zwischen 

Steuerklasse III und V mit der Höhe des Bruttolohns zu. Beim Kranken-

geld gleichen sie sich – durch die Beschränkung des Krankengelds auf 

90 Prozent des Nettoentgelts – erst ab einem monatlichen Bruttoeinkom-

men von ca. 5.200 Euro wieder an.  

Auch beim Arbeitslosengeld I nehmen die Unterschiede zwischen 

den Steuerklassen III und V mit der Höhe des durchschnittlichen Brutto-

lohns zu. Die maximale Differenz ergibt sich, wenn das monatliche Brut-

toeinkommen die Beitragsbemessungsgrenze von monatlich 6.700 Euro 

(West) erreicht. Hier beträgt das Arbeitslosengeld in Steuerklasse III 

2.476 Euro, während es in Steuerklasse V mit 1.841 Euro um monatlich 

635 Euro geringer ausfällt. Anders als beim Krankengeld gleichen sich 

diese Höchstbeträge auch nicht mehr an (Tabelle 34, Abbildung 10).   

Die unterschiedliche Höhe der Lohnersatzleistungen ist im Übrigen 

auch im Hinblick auf die am Bruttoeinkommen bemessenen gleichen Bei-

träge zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung problematisch, denn die 

Anspruchsberechtigten zahlen zwar gleich hohe Beiträge, erhalten jedoch 

unterschiedlich hohe Leistungen. 

Beim Elterngeld wird der höchstmögliche Betrag von 1.800 Euro in 

Steuerklasse III bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von rund 

4.200 Euro erreicht, während er in Steuerklasse V erst bei einem Brutto-

einkommen von 6.200 Euro erreicht wird (Tabelle 22). Der größte finanzi-

elle Unterschied zwischen Steuerklasse V und III entsteht bei einem mo-

natlichen Bruttoeinkommen von 4.167 Euro. Hier bezieht der verheiratete 

Elternteil mit der Steuerklasse III 1.789 Euro Elterngeld, während der El-

ternteil in Steuerklasse V bei gleichem Bruttoeinkommen lediglich 1.292 

Euro erhält. Die Differenz liegt damit bei 497 Euro pro Monat. Die Berech-

nungen zum Elterngeld zeigen darüber hinaus Unterschiede zwischen 

verheirateten und nicht verheirateten Elternteilen. Verheiratete Elternteile 

haben unabhängig von der Einkommensverteilung innerhalb der Ehe die 

Möglichkeit, sieben Monate vor der Geburt in Steuerklasse III zu wechseln 

und können so ein höheres Elterngeld beziehen. Das Elterngeld von nicht 

verheirateten Eltern wird demgegenüber immer anhand von Steuerklasse 

I oder II berechnet. Bei einem monatlichen Bruttoeinkommen von 

4.167 Euro beträgt das Elterngeld nach Steuerklasse II aber nur 

1.612 Euro und fällt damit niedriger aus als in Steuerklasse III (Tabelle 22). 
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Insgesamt zeigen alle Berechnungen zu den Lohnersatzleistungen bei 

gleichen Bruttoeinkommen und gleichen Beitragszahlungen erhebliche fi-

nanzielle Unterschiede zwischen den Steuerklassen und damit zwischen 

Frauen, Männern, ehelichen und nichtehelichen Familien auf.  

 

Die finanziellen Verteilungswirkungen des Lohnsteuerverfahrens werden 

in einem weiteren Schritt aus einer verfassungsrechtlichen Perspek-

tive mit Blick auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 

die Gleichbehandlung von Familien bewertet. 

Bei der Prüfung, ob durch das gegenwärtig gesetzlich geregelte Lohn-

steuerverfahren eine geschlechtsbezogene Diskriminierung nach Art. 3 

Abs. 2 GG vorliegt, kommt es nicht nur darauf an, ob das Gebot der for-

malen Gleichstellung, sondern auch das Gebot der tatsächlichen Gleich-

berechtigung eingehalten wird. Art. 3 Abs. 2 GG beinhaltet nicht nur ein 

Verbot der unmittelbaren Diskriminierung, sondern ebenfalls das Verbot 

mittelbarer Diskriminierung. Demzufolge können auch geschlechtsneutral 

formulierte Regelungen diskriminierend sein, wenn sie sich faktisch, das 

heißt in der gesellschaftlichen Realität, zum Nachteil von Frauen auswir-

ken. Die Regelungen im Lohnsteuerverfahren sind zwar geschlechtsneut-

ral formuliert. Faktisch treffen die finanziellen Nachteile der Steuerklasse 

V sowohl beim Nettoeinkommen als auch bei den Lohnersatzleistungen 

jedoch überwiegend Frauen. Die Regelungen sind daher nicht mit der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Art. 3 Abs. 2 GG verein-

bar.  

Im Übrigen wird die finanzielle Benachteiligung von Frauen dabei 

durch die Rechtsprechung verstärkt, denn die in Steuerklasse V zu viel 

gezahlte Lohnsteuer kann ohne ausdrücklichen Vorbehalt auch nicht vom 

Ehepartner zurückgefordert werden. Die Eheleute – so z. B. der Bundes-

gerichtshof – würden mit der Wahl von III/V in Kauf nehmen, dass das 

wesentlich höhere Einkommen relativ niedrig und das niedrigere Einkom-

men vergleichsweise hoch besteuert wird. Die Vorteile der Steuerklassen-

kombination III/V für das monatliche Haushaltseinkommen werden somit 

durch Nachteile zulasten von Frauen erkauft. 

Beim Elterngeld ist zwar ein Wechsel der Steuerklasse zulässig, der 

es verheirateten Frauen oft ermöglicht, nach der günstigeren Steuer-

klasse III versteuert zu werden. Beim Arbeitslosengeld und vielen ande-

ren Leistungen gilt der Wechsel in Steuerklasse III für die Person mit dem 

geringeren Einkommen jedoch als rechtsmissbräuchlich.  

Bei der Prüfung, ob der Schutz der Familie in Art. 6 Abs. 1 GG einge-

halten wird, ist zu prüfen, ob Familien unabhängig von der Familienkons-

tellation gleichbehandelt werden. Bei familienbezogenen Leistungen wie 

dem Elterngeld benachteiligt die Berechnung von Lohnersatzleistungen 
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anhand der Steuerklassen Alleinerziehende und andere nicht verheiratete 

Eltern. Die Möglichkeit – unabhängig von der Höhe des Einkommens – in 

Steuerklasse III zu wechseln und damit die Bemessungsgrundlage für das 

Elterngeld künstlich aufzustocken, haben nämlich nur verheiratete Eltern. 

Bei Paaren, die die Steuerklassenkombination III/V wählen, ist die tat-

sächliche Steuerbelastung, die erst im Rahmen der Einkommensteuer im 

folgenden Jahr berechnet wird, zudem häufig höher als die unterjährige 

monatliche Steuerbelastung, die der Berechnung von Lohnersatzleistun-

gen zu Grunde gelegt wird. Diese an den Familienstand anknüpfende 

Schlechterstellung nicht verheirateter Eltern verstößt gegen den Schutz 

der Familie in Art. 6 Abs. 1 GG. 

 

Die vorliegenden Berechnungen zu den Auswirkungen der Lohnsteuer-

klassen auf Nettoeinkommen und Lohnersatzleistungen in Verbindung mit 

der Bewertung, dass eine mittelbare Diskriminierung von Frauen und 

keine Gleichbehandlung von Familien vorliegen, führt zur Frage von Re-

formoptionen. Die Benachteiligungen zulasten von Frauen und nicht ver-

heirateten Eltern sind keineswegs zwingend, sondern selbst unter Beibe-

haltung des Ehegattensplittings relativ einfach vermeidbar. 

Im Jahr 2009 wurde als Option zur Steuerklassenkombination III/V be-

reits das so genannte Faktorverfahren (IV/IV mit Faktor) eingeführt, das 

eine gleichstellungsgerechte Berechnung von Lohnsteuer und Lohner-

satzleistungen gewährleistet. Allerdings wählen Eheleute nach wie vor 

überwiegend die Steuerklassenkombination III/V: mangels Wissen um 

das Faktorverfahren und aufgrund der vordergründig finanziellen Vorteile 

von III/V. In der Steuerklassenkombination III/V ist nämlich die Summe 

der monatlichen Lohnsteuer beider Eheleute häufig zu niedrig. Eventuelle 

Steuernachzahlungen fallen aber frühestens ein Jahr später im Rahmen 

der Einkommensteuererklärung an. 

Im Lohnsteuerverfahren selbst kann bereits die Streichung der Steuer-

klasse V die geschlechtsbezogenen Nachteile bei der Berechnung der 

Lohnsteuer und der Lohnersatzleistungen beseitigen. Der gesetzliche Re-

gelfall bliebe die Steuerklassenkombination IV/IV ohne Faktor. Gleichzei-

tig würde das Faktorverfahren, das zu einer gerechteren Aufteilung der 

Lohnsteuer zwischen den Eheleuten führt, in Folge der Streichung der 

Steuerklasse V für das verheiratete Ehepaar attraktiver werden. Bei stark 

divergierenden Einkommensverhältnissen der Eheleute vermeidet das 

Faktorverfahren nämlich eine Steuerüberzahlung des Haushalts. Auch für 

den Fiskus hätte ein gesetzlicher Regelfall der Steuerklassenkombination 

IV/IV mit Faktorverfahren Vorteile, weil damit die bestmögliche Annähe-

rung der unterjährigen Lohnsteuerzahlungen an die endgültige Jahres-

steuerschuld erreicht würde.  
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Die Nachteile bei der Berechnung von Lohnersatzleistungen lassen 

sich vermeiden, wenn diese Leistungen generell anhand der Steuerklas-

sen I bzw. IV berechnet werden. Ähnliche Vorschläge kommen derzeit 

vom Deutschen Juristinnenbund e. V., der Konferenz der Gleichstellungs-

minister*innen von Bund und Ländern (GFMK) und Bündnis 90/Die Grü-

nen. Das Elterngeld wird bei verheirateten Eltern mit Einkünften aus selb-

ständiger Tätigkeit bereits jetzt anhand der Steuerklasse IV berechnet. 

Die Berechnung unabhängig von der individuellen Steuerklassenzuord-

nung würde nicht nur die Nachteile zulasten von Frauen innerhalb der 

Ehe, sondern auch die unterschiedliche Behandlung von nichtehelichen 

und ehelichen Familien beseitigen. Bei beitragsabhängigen Leistungen 

wäre gewährleistet, dass der pauschalisierte Lohnsteuerabzug das Ver-

hältnis von Beiträgen und Leistungen nicht verzerrt. Der Vorschlag ist nur 

in Kombination mit der Streichung der Steuerklasse V sinnvoll, weil an-

dernfalls der vorherige Nettolohn höher ausfallen könnte als das Lohn-

satzeinkommen. 

Allerdings würden Lohnersatzleistungen bei einem Wechsel zur Be-

rechnung von Lohnersatzleistungen anhand der Steuerklasse IV vor al-

lem bei verheirateten Männern, deren Leistungen bislang nach Steuer-

klasse III berechnet wurden, geringer ausfallen. Dafür steigt aber die 

Höhe der Leistungen in Steuerklasse V. Dennoch kann das Haushaltsein-

kommen insgesamt geringer ausfallen, wenn der Ehepartner, der in Steu-

erklasse III ist, nun Lohnersatzleistungen nach Steuerklasse IV erhält. 

Entsprechende Einbußen können aber durch eine Anhebung der Lohner-

satzraten für alle Beschäftigten – unabhängig vom Geschlecht oder Fa-

milienstand – aufkommensneutral ausgeglichen werden. 

Dennoch kann das Haushaltseinkommen insgesamt geringer ausfal-

len, wenn der Ehepartner in Steuerklasse III in den Bezug von Lohner-

satzleistungen wechselt. Entsprechende Einbußen können aber durch 

eine Anhebung der Lohnersatzraten für alle Beschäftigten – unabhängig 

vom Geschlecht oder Familienstand – kompensiert werden. 
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1. Einleitung und Gang der 
Untersuchung 
 

Deutschland wird seit vielen Jahren seitens der EU, der UN und der 

OECD regelmäßig aufgefordert, die hohe Steuerbelastung für Zweitver-

dienende zu beseitigen und die Auswirkungen des Steuersystems für 

Frauen zu überprüfen.1 Die hohe Steuerbelastung zu Lasten von Zweit-

verdienenden, bei denen es sich in der Regel um Frauen handelt, resul-

tiert dabei nicht nur aus dem seit langem kritisierten Ehegattensplitting, 

sondern betrifft auch das Lohnsteuerverfahren, konkret die Steuerklas-

senkombination III/V. 

Die Sachverständigenkommission für den Zweiten Gleichstellungsbe-

richt der Bundesregierung hat bereits 2017 die Abschaffung der Steuer-

klasse V vorgeschlagen.2 Die Gesetzgebung ist diesem Vorschlag, der 

die langjährigen Forderungen gleichstellungspolitischer Akteur*innen in 

Deutschland aufgreift,3 jedoch bislang nicht gefolgt.4 Im aktuellen Koaliti-

onsvertrag wird zwar eine gerechtere Verteilung der Steuerlast zwischen 

Eheleuten versprochen. Die vorgesehenen Maßnahmen beschränken 

sich jedoch – wie schon vier Jahre zuvor – darauf, das sogenannte Fak-

torverfahren bekannter zu machen.5 Das Faktorverfahren, das bereits seit 

2010 als Alternative zur Steuerklassenkombination III/V gewählt werden 

kann, führt zwar zu einer gerechteren Aufteilung der Lohnsteuerbelastung 

und damit des Nettoeinkommens innerhalb der Ehe. Das Verfahren wird 

jedoch bislang kaum genutzt, 6 obwohl es inzwischen zahlreiche Hinweise 

und Informationen zum Faktorverfahren gibt. 

Das Ehegattensplitting, aber auch das Lohnsteuerverfahrens werden 

in erster Linie für die daraus resultierenden Effekte auf das Arbeitsange-

bot und die Arbeitszeit von Frauen kritisiert.7 Die Verteilungswirkungen, 

d. h. die aus der Besteuerung resultierenden finanziellen Folgen für die 

Steuerbelastung und das verfügbare Einkommen werden demgegenüber 

selten in den Blick genommen. Die finanziellen Auswirkungen sind jedoch 

                                                 
1 U. a. Rat der Europäischen Union 2019, Empfehlungen; Europäische Kommission 

2020, S. 72 f.; UN Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 2017, 

No. 36, 50; UN-Economic and Social Council 2018, No. 39; OECD 2017, S. 91 f. 

2 Sachverständigenkommission 2017, S. 124 ff. 

3 u. a. DGB-Bundesfrauenausschuss 2016, S. 9; dbb bundesfrauenvertretung 2018, 

Berliner Erklärung 2018; djb 2016, 2018; CEDAW Allianz 2016, VII. 

4 Die Reform der Lohnsteuerklasse V wurde allerdings in den Sondierungsgesprächen 

zwischen CDU, FDP und den Grünen/Bündnis 90 erörtert. 

5 CDU/CSU und SPD 2018, S. 68. 

6 Deutscher Bundestag 2019a, BT-Drs. 19/12857, S. 6. 

7 Zum Beispiel Bach et al., 2017.  
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gerade bei der Lohnsteuerklassenkombination III/V höchst problema-

tisch. Die Wahl der Lohnsteuerklasse bestimmt nämlich zum einen maß-

geblich die Höhe der monatlichen Lohnsteuer und damit die Höhe des 

individuellen monatlichen Nettoeinkommens. Zum anderen knüpfen viele 

Lohnersatzleistungen an das monatliche Nettoeinkommen an. Demzu-

folge wirkt sich die Zuordnung der Steuerklasse auch auf die Höhe dieser 

Leistungen aus. 

 

 

1.1 Stand der Forschung und Ziel der 
Untersuchung 
 

Die geschlechtsbezogenen Auswirkungen der Steuerklassenkombination 

III/V auf den Nettolohn und ausgewählte Lohnersatzleistungen wurden 

zuletzt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur Reform des Lohnsteuer-

verfahrens berechnet.8 Die Modellrechnungen, die den Grenzsteuerver-

lauf sowie die Steuerschuld in Abhängigkeit von der Lohnsteuerklasse 

und der Höhe des Bruttoeinkommens für zusammen veranlagte Eheleute 

bestimmen, beziehen sich auf den Einkommensteuertarif des Jahres 

2004. Darüber hinaus wurden die Wirkungen auf das Arbeitslosengeld 

sowie das Altersteilzeiteinkommen berechnet.9 Auf der Basis dieser Be-

rechnungen wurden darüber hinaus Alternativen zur Lohnsteuerklasse V 

diskutiert, auf deren Grundlage das Anfang 2010 eingeführte Faktorver-

fahren entwickelt wurde.10 Die Berechnung der Lohnsteuerbelastung 

wurde für den Einkommensteuertarif 2013 aktualisiert.11 Aktuellere Wir-

kungsanalysen, insbesondere im Hinblick auf Lohnersatzleistungen feh-

len jedoch. 

Die Verteilungswirkungen des Lohnsteuerverfahrens auf Frauen und 

Männer wurden auch bereits vereinzelt aus gleichstellungspolitischer Per-

spektive diskutiert.12 Anders als beim Ehegattensplitting, das zunehmend 

als Verstoß gegen das Verbot mittelbarer Diskriminierung in Art. 3 Abs. 2 

GG bewertet wird, fehlt es in Bezug auf die Lohnsteuerklasse V und ins-

besondere die daran anknüpfenden Lohnersatzleistungen an einer ver-

tieften gleichstellungsrechtlichen Prüfung. 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, auf der Basis aktueller empirischer 

Analysen der tatsächlichen Verteilungswirkungen der Steuerklassen auf 

die Steuerbelastung, das Nettoeinkommen sowie daran anknüpfende 

                                                 
8 Färber 2005. 

9 Ebd. S. 5 ff. 

10 Ebd. S. 26 ff. 

11 Färber 2013, S. 13. 

12 Spangenberg 2005, 2008, 2016; Christ 2015. 
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Lohnersatzleistungen, die Ausgestaltung des Lohnsteuerverfahrens 

gleichstellungsrechtlich zu prüfen. Damit soll die aus gleichstellungspoli-

tischer Sicht dringend notwendige Reform des Lohnsteuerverfahrens be-

fördert werden. 

 

 

1.2 Gang der Untersuchung 
 

Dieser Einleitung folgend erläutert Kapitel 2 zunächst die Zusammen-

hänge zwischen Ehegattensplitting, Lohnsteuerverfahren und Lohner-

satzleistungen. Anhand der historischen Entwicklung der Lohnsteuer wird 

insbesondere die Funktion der Lohnsteuer als Vorauszahlung auf die Ein-

kommensteuer für Einkünfte aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit er-

klärt. Darüber hinaus führt das Kapitel in die Ausgestaltung des Lohnsteu-

erverfahrens für Ehepaare, konkret in die für Eheleute geltenden Steuer-

klassenkombinationen und die daran anknüpfende Berechnung von 

Lohnersatzleistungen ein. 

Kapitel 3 zeigt anhand von ersten Statistiken zur Zuordnung von Steu-

erklassen bei der Berechnung der Lohnsteuer und beim Bezug von Lohn-

ersatzleistungen die Relevanz der Steuerklassen für die Gleichstellung 

von Frauen und Männern auf. 

Kapitel 4 stellt anhand von Modellrechnungen die konkreten Auswir-

kungen der Steuerklassen dar. Dafür werden zunächst die Folgen der 

Steuerklassen auf die Höhe der Lohnsteuer und das individuelle Netto-

einkommen innerhalb der Ehe untersucht und daran anknüpfend die Aus-

wirkungen der Steuerklassen auf Lohnersatzleistungen berechnet. Ver-

einzelt fließen die Folgen für verschiedene Familienkonstellationen ein. 

Die Berechnungen werden exemplarisch für das Krankengeld, das Eltern-

geld und das Arbeitslosengeld I durchgeführt. Neben den Auswirkungen 

der Steuerklassen auf die Höhe der jeweiligen Lohnersatzleistungen, wer-

den die Folgen des Leistungsbezugs auf das Haushaltseinkommen vor 

und nach der Veranlagung zur Einkommensteuer untersucht. 

Kapitel 5 nimmt auf der Basis der in Kapitel 4 dargestellten finanziellen 

Verteilungswirkungen verschiedene rechtliche Fragen in den Blick. Zum 

einen werden die Folgen der Steuerklassen für (verheiratete) Frauen und 

Männer im Hinblick auf das Verbot mittelbarer Diskriminierung in Art. 3 

Abs. 2 GG diskutiert. Zum anderen wird geprüft, ob die mit den Steuer-

klassen einhergehende Differenzierung nach dem Familienstand mit dem 

Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG bzw. dem Schutz der Familie in Art. 6 

Abs. 1 GG vereinbar ist. 

Kapitel 6 diskutiert auf der Grundlage der Erkenntnisse aus den vor-

hergehenden Kapiteln abschließend verschiedene Reformoptionen: im 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 21 

Hinblick auf die Berechnung der Lohnsteuer für beiderseits erwerbstätige 

Eheleute als auch die Berechnung von Lohnersatzleistungen. 
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2. Ehegattensplitting, 
Lohnsteuerverfahren und 
Lohnersatzleistungen: 
Einige Zusammenhänge 
 

2.1 Besteuerung der Ehe: 
Das Ehegattensplitting 
 

Das Einkommensteuerrecht beruht auf dem Prinzip der Individualbesteu-

erung. Die Einkommensteuer wird demzufolge anhand der individuellen 

steuerlichen Leistungsfähigkeit einer Person und damit anhand des indi-

viduellen Einkommens berechnet.13 Das 1958 eingeführte Ehegattensplit-

ting weicht von diesem Prinzip ab, denn die Steuer wird anhand des Haus-

haltseinkommens bzw. der steuerlichen Leistungsfähigkeit des Haushalts 

ermittelt.14 

Das Einkommensteuerrecht ermöglicht zusammen lebenden Eheleu-

ten15, zwischen Einzelveranlagung (§ 26a EStG) und Zusammenveranla-

gung zu wählen (§ 26b EStG). Während der Einzelveranlagung prinzipiell 

eine individuelle Besteuerung zu Grunde liegt, werden Eheleute bei der 

Entscheidung für eine Zusammenveranlagung als eine steuerpflichtige 

Person behandelt (§ 26b EStG). In diesem Fall wird auf der Basis einer 

gemeinsamen Steuererklärung ein zu versteuerndes Gesamteinkommen 

ermittelt, das den Eheleuten für die Berechnung der Einkommensteuer 

fiktiv hälftig zugerechnet wird. Die für die Hälfte des gemeinsamen zu ver-

steuernden Einkommens ermittelte Einkommensteuer ergibt dann ver-

doppelt die gemeinsame Steuerschuld (§ 32a Abs. 5 EStG, sog. Splitting-

verfahren). 

Im Vergleich zur individuellen Besteuerung und zur daran angelehnten 

Einzelveranlagung kann das Splittingverfahren die tarifliche Einkommens-

teuer erheblich reduzieren. Je größer die Einkommensdifferenzen zwi-

schen den Eheleuten sind und je höher das zu versteuernde Einkommen 

insgesamt ist, desto höher ist die Steuerersparnis gegenüber einer Be-

steuerung nach dem Grundtarif (sog. Splittingvorteil). Dieser Effekt resul-

                                                 
13 U. a. Hey, in: Tipke/Lang, 2015, § 8 Rn. 22. 

14 Ausführlich: Wersig 2013. 

15 Die Normen gelten in gleicher Weise für eingetragene Lebenspartnerschaften. Ob die 

hier untersuchten Wirkungen auch für eingetragene Lebenspartnerschaften und 

gleichgeschlechtliche Ehen gelten, ist für den deutschen Kontext bislang nicht unter-

sucht. Die Studie konzentriert sich auf verschiedengeschlechtliche Ehen und verwen-

det daher auch nur die Bezeichnung Ehe.  
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tiert zum einen aus der doppelten Steuerfreistellung des Existenzmini-

mums über den Grundfreibetrag innerhalb des Steuertarifs (2019: 

18.236 Euro; 2020: 18.816 Euro), unabhängig davon, ob der oder die 

Ehepartner*in mit dem geringeren Einkommen diesen Grundfreibetrag 

selbst ausschöpfen kann. Zum anderen mindert das Splittingverfahren die 

im Einkommensteuertarif angelegte Progression. Verdienen beide Ehe-

leute gleich viel, ist der Splittingvorteil gleich null, denn die fiktive hälftige 

Aufteilung des Einkommens entspricht hier der individuellen Besteuerung 

der Einkommen. 

Zusammenveranlagung und Splittingverfahren (umgangssprachlich: 

Ehegattensplitting) werden bis heute als eine an familienrechtlichen Wer-

tungen und ehelichen Lebensrealitäten orientierte oder sogar verfas-

sungsrechtlich gebotene Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit be-

trachtet.16 Die Argumente, die in weiten Teilen an die Begründung im Ge-

setzentwurf aus dem Jahr 1958 anknüpfen, sind jedoch nicht nur steuer-

systematisch und damit gleichheitsrechtlich problematisch, sondern spie-

geln tradierte gesellschaftliche Wertungen. Auch die verfassungsrechtli-

che Bewertung entspricht nicht mehr dem heutigen Verständnis der tat-

sächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Art. 3 Abs. 2 

GG, die inzwischen faktische, durch sozialökonomische Unterschiede be-

dingte Nachteile in den Blick nimmt.17 

Das Ehegattensplitting selbst wird im Rahmen dieser Studie jedoch 

nicht in Frage gestellt. Vielmehr konzentriert sich die Untersuchung auf 

dessen Folgewirkungen im Lohnsteuerverfahren und im Sozialrecht. 

 

 

2.2 Lohnsteuerverfahren und Steuerklassen 
 

Bei verheirateten Paaren wird das für die Höhe der Jahreseinkommen-

steuer relevante Splittingverfahren auch im Rahmen des Lohnsteuerver-

fahrens berücksichtigt. Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform 

der Einkommensteuer für Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit. 

Sie wird anhand des monatlichen Bruttogehalts berechnet und monatlich 

über den Arbeitgeber an das Finanzamt abgeführt. 

 

 

                                                 
16 Überblick bei Maiterth/Chirvi, 2015; Kube 2016. 

17 Ausführlich bei Spangenberg 2016b, S. 348 f.  
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2.2.1 Lohnsteuer: Erhebung der Einkommensteuer mit 
vorläufigem Charakter 

 

Das heutige Lohnsteuerverfahren geht auf die Einführung der Lohnsteuer 

im Rahmen der Erzberger’schen Finanz- und Steuerreform im Jahr 1920 

zurück. Das Abzugsverfahren verpflichtete damals Arbeitgebende, zehn 

Prozent des Arbeitslohns zu Lasten der Arbeitnehmenden einzubehalten. 

Für den einbehaltenen Betrag wurden Steuermarken in die Steuerkarte 

der Arbeitnehmenden eingeklebt und entwertet.18 Grund für die Einzie-

hung der Lohnsteuer über den Arbeitgeber war insbesondere das Inte-

resse des Staates an einem sicheren und stetigen Steueraufkommen im 

Rahmen eines einfachen Verfahrens.19 

Die bis 1920 geltende Veranlagung, nach der die Steuer nach Ablauf 

des Jahres erhoben wurde, hatte zu erheblichen Steuerausfällen geführt, 

weil die Mehrzahl der Steuerpflichtigen die Steuerschuld nicht mehr be-

gleichen konnte. Obwohl die Lohnsteuer zunächst als Abschlagszahlung 

auf die Einkommensteuer konzipiert war, entwickelte sie sich im Laufe der 

Zeit zu einer abschließenden monatlichen Besteuerung des Arbeitslohns 

ohne Erstattungsanspruch.20 Erst mit dem 1948 eingeführten Lohnsteuer-

jahresausgleich, der die Feststellung und Erstattung bzw. Nachforderung 

der während des Jahres über- oder unterzahlten Lohnsteuer ermöglichte, 

entwickelte sich die Lohnsteuer wieder zu einer Vorauszahlung auf die 

Steuerschuld.21 An diesem Prinzip hält die Lohnsteuer bis heute fest. Die 

Lohnsteuer ist demzufolge keine eigene Steuerart, sondern lediglich eine 

besondere Erhebungsform der Einkommensteuer für Einkünfte aus nicht-

selbstständiger Arbeit22 und das Lohnsteuerabzugsverfahren ein Voraus-

zahlungsverfahren mit vorläufigem Charakter.23 

Um zu gewährleisten, dass die durch den Arbeitgeber einbehaltene 

Lohnsteuer in der Summe der endgültigen Jahreseinkommensteuer ent-

spricht, werden bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer besondere 

Besteuerungsmerkmale berücksichtigt.24 Dazu zählen die Wahlmöglich-

keiten von Eheleuten sowie die steuerlichen Entlastungen für Kinder. Die 

                                                 
18 § 45 Reichseinkommensteuergesetz v. 29.03.1920, RGBl. 1920, 359. 

19 Kreienbock 1990, S. 7; Drüen, 2017, S. 12.  

20 Kreienbock 1990, S. 9 ff.  

21 Ebd. S. 13 f. 

22 BVerfGE v. 13.12.1967 – 1 BvR 679/64.  

23 Vgl. Drüen 2017, S. 12 f. 

24 In den Anfängen der Lohnsteuer wurden die persönlichen Verhältnisse der Arbeitneh-

menden jenseits von Existenzminimums und Familienabzügen weitgehend vernach-

lässigt, vgl. Kreienbock, 1990, S. 8. 
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an diese Besteuerungsmerkmale anknüpfende Einreihung in Steuerklas-

sen diente dabei der Vereinfachung des Lohnsteuerabzugsverfahrens.25 

Bis zum Jahr 2010 wurde die Steuerklasse auf der von der Gemeinde und 

später der Finanzbehörde ausgestellten Lohnsteuerkarte vermerkt. Die 

Lohnsteuerklarte stellte dem Arbeitgeber die für die Berechnung der mo-

natlichen Lohnsteuer notwendigen Informationen zur Verfügung. Seit 

2013 werden alle steuerlich relevanten Merkmale in der ELSTAM-Daten-

bank (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale) abgespeichert. Erstan-

meldungen erfolgen über den Arbeitgeber, Änderungen des Familien-

stands, der Kinderzahl und anderer steuerlich relevanten familiären Merk-

male über die Meldebehörde. Zu den steuerrelevanten Merkmalen zählt 

auch die Steuerklasse bzw. die Wahl des Faktorverfahrens mit den erfor-

derlichen Angaben. Der Lohnsteuerabzug selbst wird über einen vom 

Bundesfinanzministerium (BMF) zur Verfügung gestellten Programmab-

laufplan berechnet (§ 39b Abs. 6 EStG). 

 

 

2.2.2 Steuerklassen für beiderseits erwerbstätige 
Eheleute 

 

Bei beiderseits erwerbstätigen Eheleuten soll die Berechnung der Lohn-

steuer auch die besonderen Auswirkungen der Berechnung der  

(Jahres-)Einkommensteuer anhand des Ehegattensplittings berücksichti-

gen. Das Verfahren ist so eingestellt, dass der Arbeitgeber die Einkom-

menshöhe des Ehepartners oder der Ehepartnerin nicht kennt. 

Nach der Einführung des Ehegattensplittings im Jahr 1958 gab es zu-

nächst nur vier Steuerklassen. Verheiratete Arbeitnehmende ohne Kinder 

wurden dabei der Lohnsteuerklasse I zugeordnet, verheiratete Arbeitneh-

mende mit Anspruch auf einen Kinderfreibetrag der Steuerklasse III und 

beiderseits erwerbstätige Eheleute mit Anspruch auf einen Kinderfreibe-

trag der Steuerklasse IV.26 1965 wurden diese Steuerklassen um die 

Lohnsteuerklasse V für den oder die Ehepartner*in von Arbeitnehmenden 

in Steuerklasse III ergänzt.27 Die im Prinzip bis heute geltende Berech-

nung der Lohnsteuer in der Steuerklassenkombination III/V wurde aller-

dings erst mit der Reform der Einkommensteuer im Jahr 1975 einge-

führt.28 

                                                 
25 Kreienbock 1990, S. 7. Nach Kindern, Heirat und Dauer der Ehe differenzierende 

Lohnsteuerklassen wurden erstmals als Steuergruppen mit der Lohnsteuer-Durchfüh-

rungsverordnung aus dem Jahr 1939 eingeführt (vgl. Lohnsteuerdurchführungsverord-

nung 1939). 

26 Lohnsteuerdurchführungsverordnung 1958. 

27 Lohnsteuerdurchführungsverordnung 1965. 

28 § 38c EStG i. d. F. v. 1975. 
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Die 1975er Reform integrierte den bis dahin fast vollständig in Verord-

nungen konkretisierten Lohnsteuerabzug in das Einkommensteuergesetz 

(§§ 38ff EStG). Zudem wurden die Steuerklassen neu geordnet und die 

Berechnung der Lohnsteuer geändert. Die Lohnsteuer in Steuerklasse IV 

wurde nicht mehr nach der für die Zusammenveranlagung maßgeblichen 

Einkommensteuer-Splittingtabelle berechnet, sondern nach der Einkom-

mensteuer-Grundtabelle. Den Steuerklassen V und VI wurde ein aus der 

Einkommensteuer-Splittingtabelle entwickelter neuer Tarif zugrunde ge-

legt.29 Dabei wurde von der Vermutung ausgegangen, dass es sich bei 

den Einkünften von Arbeitnehmenden in Steuerklasse V und IV um einen 

Zuverdienst in Höhe von einem Drittel des gesamten (Paar-)Einkommens 

handelt. 30 Die geänderte Berechnung der Lohnsteuer diente in erster Li-

nie dazu, den monatlichen Lohnsteuerabzug in höherem Maße an die 

Jahreseinkommensteuerschuld anzupassen,31 denn die bis dahin gel-

tende Berechnung der Lohnsteuer hatte zu erheblichen Unterzahlungen 

geführt.32 Durch die Reform wurden die Steuersätze für Eheleute mit an-

nähernd gleich hohen Einkünften angehoben und die Berechnung bei un-

terschiedlichen hohen Einkommen an das Verhältnis 60:40 angepasst. 

Damit kam es bei abweichenden Einkommensverhältnissen zwar weiter-

hin zu Steuernachforderungen, die jedoch erheblich niedriger einge-

schätzt wurden.33 Bereits damals fielen die Änderungen zum Nachteil von 

Frauen aus und führten zu erheblichen Protesten. „Maximal, so errechne-

ten im Nachhinein die Ministerialexperten, führt jetzt eine mitverdienende 

Ehefrau 62 Prozent ihres Bruttoeinkommens ab.“34 

Auch heute stehen Eheleuten verschiedene Steuerklassenkombinati-

onen zur Verfügung, die vereinfachend verschiedene Einkommensver-

hältnisse abbilden: III/V, IV/IV sowie IV/IV mit Faktor (sog. Faktorverfah-

ren). 

 
2.2.2.1 Die Steuerklassenkombination III/V 

Die bis heute am häufigsten genutzte Steuerklassenkombination III/V (Ta-

belle 3, Kapitel 3.1) unterstellt, dass die in Steuerklasse III eingestufte 

Person ca. 60 Prozent, die in Steuerklasse V eingestufte Person ca. 

40 Prozent des Arbeitseinkommens beider Eheleute erzielt.35 Da die 

                                                 
29 Deutscher Bundestag 1974, BT-Drs. 7/1470, S. 303 f.; siehe auch § 38b EStG i. d. F. 

von 1975. 

30 Ebd., S. 304. Die Berechnung der Lohnsteuer in Steuerklasse V basiert noch immer 

auf dieser Vermutung, allerding hat sich die konkrete Formel für die Berechnung ge-

ändert.  

31 Deutscher Bundestag 1974, BT-Drs. 7/1470, S. 304. 

32 Siehe auch 5.2.2.1. 

33 Deutscher Bundestag 1974, BT-Drs. 7/1470, S. 303f. 

34 Spiegel, 1975, S. 27.  

35 BMF 2020, S. 1.  
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Steuerklasse III auch für Alleinverdienende gilt, werden hier – neben dem 

Arbeitnehmerpauschbetrag und der Pauschale für Sonderausgaben und 

Vorsorgeaufwendungen – beide den Eheleuten zustehenden Grundfrei-

beträge abgezogen. Zudem wird die Lohnsteuer anhand des Splittingta-

rifs berechnet (§ 39b Abs. 2 Satz 6 EStG). In Lohnsteuerklasse V werden 

demgegenüber nur der Arbeitnehmerpauschbetrag sowie die Pauschale 

für Sonderausgaben und Vorsorgeaufwendungen abgezogen. Auch der 

Kinderfreibetrag, der sich bei der Berechnung des Solidaritätszuschlags 

und der Kirchensteuer auswirkt, wird nur in Steuerklasse III berücksichtigt. 

(Tabelle 1) Die Lohnsteuer in V wird nach § 39b EStG zudem wie ein zu-

sätzliches Einkommen zum „ersten“ Einkommen in Lohnsteuerklasse III 

berechnet. Demzufolge wird die Lohnsteuer ab dem ersten Euro mit ei-

nem sehr viel höheren Grenzsteuersatz berechnet (vgl. Abbildung 4, Ka-

pitel 4.2).36 Die Ausgestaltung der Steuerklassenkombination führt dazu, 

dass die Steuerbelastung in Steuerklasse III geringer und das Nettoein-

kommen höher ausfällt als bei der Berechnung der Lohnsteuer für Allein-

stehende nach Steuerklasse I. Die Lohnsteuer in Steuerklasse V fällt 

demgegenüber höher und das Nettoeinkommen geringer aus als in Steu-

erklasse III sowie Steuerklasse I. 

 

                                                 
36 § 39 Abs. 2 Satz 7 EStG: In den Steuerklassen V und VI ist die Jahreslohnsteuer zu 

berechnen, die sich aus dem Zweifachen des Unterschiedsbetrags zwischen dem 

Steuerbetrag für das Eineinviertelfache und dem Steuerbetrag für das Dreiviertelfache 

des zu versteuernden Jahresbetrags nach § 32a Absatz 1 ergibt; die Jahreslohnsteuer 

beträgt jedoch mindestens 14 Prozent des zu versteuernden Jahresbetrags, für den 

10 898 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden Jahresbetrags höchstens 

42 Prozent, für den 28 526 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden Jahresbe-

trags 42 Prozent und für den 216 400 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden 

Jahresbetrags 45 Prozent. 
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Tabelle 1: Übersicht über die verschiedenen Lohnsteuerklassen und 

-kombinationen 

 
Steuer-
klasse 

Anspruch Freibeträge 2020 Beträge Tarif 

I ledig Grundfreibetrag: 
Arbeitnehmerpauschbetrag: 
Sonderausgabenpauschbetrag: 

Vorsorgepauschale:37 

Kinderfreibeträge:38 

9.408 € 
1.000 € 

36 € 
ja 

7.812 € 

Grundtarif 

II Alleinerziehende mit 
Kind 

= StKl I 
+ Entlastungsbetrag:  

 
1.908 € 

Grundtarif 

Steuerklassenkombinationen für dauerhaft zusammenlebende Eheleute 

III verheiratet, dauerhaft 
zusammenlebend 
(Alleinverdiener*in/ 
Partner*in in V) 

Grundfreibeträge beider Eheleute: 
Arbeitnehmerpauschbetrag: 
Sonderausgabenpauschbetrag: 
Vorsorgepauschale: 
Kinderfreibeträge:  

18.816 € 
1.000 € 

36 € 
ja 

7.812 € 

Splittingtarif 

IV verheiratet 
(Partner*in in IV)  

= StKl I 
Kinderfreibeträge 

StKl I 
3.906 € 

Grundtarif 

IV + 
Faktor 

verheiratet 
(Partner*in in IV) 

= StKl I/IV   Grundtarif/ 
-tabelle  
+ Faktor  

V verheiratet 
(Zweitverdiener*in 
mit Partner*in in III) 

Grundfreibetrag: 
Arbeitnehmerpauschbetrag: 
Sonderausgabenpauschbetrag: 
Vorsorgepauschale: 
Kinderfreibeträge:  

– 
1.000 € 

36 € 
ja 

nein 

Besteuerung 
als zweites 
Einkommen, 
§ 39b Abs. 2 
Satz 8 EStG 

Steuerklasse für zweites Arbeitsverhältnis 

VI Arbeitnehmende mit 
zweitem Arbeitsver-
hältnis 

Grundfreibetrag: 
Arbeitnehmerpauschbetrag: 
Sonderausgabenpauschbetrag: 
Vorsorgepauschale: 
Kinderfreibeträge:  

– 
– 
– 
ja 

nein 

Besteuerung 
als zweites 
Einkommen. 
§ 39b Abs. 2 
Satz 8 EStG 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 
2.2.2.2 Die Steuerklassenkombination IV/IV 

Die Steuerklassenkombination IV/IV ist demgegenüber für Eheleute kon-

zipiert, die in etwa gleich viel verdienen. Da die dem Ehegattensplitting zu 

Grunde liegende hälftige Aufteilung des Einkommens bei gleich hohen 

Einkommen keine Wirkung entfaltet, entspricht die Steuerklasse IV der 

Berechnung der Lohnsteuer von ledigen Personen nach Steuerklasse I. 

                                                 
37 § 39b Abs. 2 EStG, seit 2010 auch in den Steuerklassen V und VI. 

38 Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die Kinderfreibeträge nicht berücksichtigt. 

Eine Berücksichtigung erfolgt lediglich bei der Ermittlung des Solidaritätszuschlags 

und der Kirchensteuer (§ 51a Abs. 2 Satz 1 EStG). Nur hierfür wird die Zahl der Kin-

derfreibeträge bei den Lohnsteuerabzugsmerkmalen gespeichert. Die Günstigerprü-

fung mit dem Kindergeld erfolgt erst im Rahmen der Einkommensteuererklärung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lohnsteuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Kinderfreibetrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A4tszuschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchensteuer
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__51a.html
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnstigerpr%C3%BCfung
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnstigerpr%C3%BCfung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kindergeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuererkl%C3%A4rung
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2.2.2.3 Das Faktorverfahren 

Seit 2010 können Eheleute zudem die Steuerklassenkombination IV/IV 

mit Faktor wählen (sog. Faktorverfahren, § 39f EStG). Die Berechnung 

der Lohnsteuer entspricht hier grundsätzlich der Steuerklasse IV. Der 

nach Abzug der Pauschbeträge verbleibende Lohn wird jedoch zusätzlich 

mit einem Faktor multipliziert, der die steuermindernde Wirkung des Split-

tingverfahrens in die Berechnung der Lohnsteuer integriert. Dieser Faktor 

errechnet sich aus der voraussichtlichen Einkommensteuer der nächsten 

zwei Jahre und der Summe der voraussichtlichen Lohnsteuer beider Ehe-

leute auf der Grundlage der Steuerklasse IV. Der Faktor gewährleistet, 

dass der Splittingvorteil bereits in die Berechnung der monatlichen Lohn-

steuer einfließt. Gleichzeitig wird die steuerliche Entlastung in Relation 

der auf die jeweiligen Einkommen entfallenden Steuer im Grundtarif auf-

geteilt. Das Faktorverfahren gewährleistet damit, dass die Eheleute je-

weils nur den Anteil der Lohnsteuer zahlen, der – unter Berücksichtigung 

der steuerlichen Vorteile aus dem Ehegattensplitting – ihrem individuellen 

Einkommen entspricht. 

Mit dem Faktorverfahren wird der Lohnsteuerabzug der voraussichtli-

chen Jahressteuerschuld sehr genau angenähert. Damit können höhere 

Nachzahlungen (und ggf. auch Einkommensteuer-Vorauszahlungen) ver-

mieden werden, wie sie bei der Steuerklassenkombination III/V üblicher-

weise auftreten.39 Diese Aufteilung entspricht zudem der rechtlichen Zu-

ordnung von Einkommen und Steuern nach dem gesetzlichen Güter-

stand.40 

Das Faktorverfahren wird jedoch fast zehn Jahre nach Einführung 

kaum in Anspruch genommen. Nach Angaben des Bundesfinanzministe-

riums nutzten 2018 nur etwas mehr als 39.000 Personen das Faktorver-

fahren und damit nur 0,6 Prozent der Personen, die es nutzen könnten.41 

Allein die Anzahl von Personen in Lohnsteuerklasse V geht mit ca. 3 Mil-

lionen weit darüber hinaus (vgl. Tabelle 3, Kapitel 3.1). 

Die Gründe für den Verbleib in der Steuerklassenkombination III/V sind 

vielfältig. Das Faktorverfahren scheint immer noch wenig bekannt und der 

Nutzen fragwürdig zu sein, da die Summe der beiden Nettoeinkommen 

unterjährig zunächst geringer ist und die vorherige Steuerunterzahlung 

erst nach der Jahressteuererklärung und dem danach folgenden Jahres-

steuerbescheid nachgezahlt werden muss. Inzwischen gibt es zwar zahl-

                                                 
39 Vgl. Kapitel 4.2.2.  

40 Vgl. Kapitel 5.2.2.2 Zusätzlich entfallen Probleme bei der Berechnung von Unterhalts-

leistungen, denn insbesondere beim Kindesunterhalt müssen Steuervorteile genutzt 

werden, um das Unterhaltseinkommen nicht durch unnötig hohe Abzüge zu mindern, 

vgl. Perleberg-Kölbel 2015, S. 904. 

41 Deutscher Bundestag 2019a, BT-Drs. 19/12857, S. 6. 
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reiche Hinweise auf das Faktorverfahren sowie vertiefende Erläuterun-

gen. Auch die Steuerbescheide enthalten seit 2019 eine automatisierte 

Erläuterung, um darauf hinzuweisen, dass statt der Steuerklassenkombi-

nation III/V das Faktorverfahren genutzt werden könnte.42 Häufig be-

schränken sich die Hinweise jedoch weitgehend auf Erklärungen zur Be-

rechnung und die Auswirkungen auf die Höhe der summierten Steuer-

schuld in Relation zum Jahreseinkommen. Seit einigen Jahren werden 

zwar auch die Auswirkungen auf Lohnersatzleistungen einbezogen.43 Ein 

expliziter Hinweis auf die finanziellen Folgen der Höhe der Lohnsteuer, 

des Nettoeinkommens und der Lohnersatzleistungen, vor allem mit Blick 

auf die Person mit dem geringeren Einkommen, fehlt jedoch häufig.44 

Dazu kommt, dass das Faktorverfahren in der Beantragung aufwendiger 

ist. Im Gegensatz zum Antrag auf einen Steuerklassenwechsel in III oder 

V, der bis zum Wechsel in eine andere Steuerklasse gilt, musste das Fak-

torverfahren bis 2018 jährlich neu beantragt werden. Seit 2019 muss der 

Antrag nur noch alle zwei Jahre gestellt werden.45 Die Änderung wurde 

zwar bereits 2015 beschlossen, trat jedoch erstmals für den Veranla-

gungszeitraum 2019 in Kraft, so dass Auswirkungen bislang nicht statis-

tisch nachweisbar sind. Eine weitere Hürde sind die Angaben zu den im 

kommenden Jahr zu erwartenden Einkommen, die das Finanzamt für die 

Berechnung des Faktors benötigt. Derartige Angaben können jedoch ge-

rade bei wechselnden und unstetigen Einkommensverhältnissen proble-

matisch sein. 

Weiterhin zahlt sich der Wechsel zum Faktorverfahren aus einer Haus-

haltsperspektive nur in bestimmten Einkommenskonstellationen aus. 

Dazu gehören Ehepaare, die trotz ihrer Einkommensdifferenzen bislang 

in IV/IV waren, etwa weil sie eine an den individuellen Bruttoeinkommen 

orientierte Aufteilung der Lohnsteuer und des Nettoeinkommens bevorzu-

gen. Auch Ehepaare mit geringen Einkommen bis zu ca. 30.000 Euro pro-

fitieren vom Faktorverfahren, denn in der Steuerklassenkombination III/V 

zahlen sie häufig zu viel Lohnsteuer, weil die Absetzbeträge in Steuer-

klasse III nicht ausgeschöpft werden. In höheren Einkommensgruppen 

fällt die Summe der monatlichen einbehaltenen Lohnsteuer in Relation zur 

Jahreseinkommensteuerschuld demgegenüber häufig zu niedrig aus (vgl. 

Abbildung 1 und 2, Kapitel 2.2.3). Der Wechsel zum Faktorverfahren wirkt 

daher wie der Verzicht auf einen zinslosen Kredit, denn im Vergleich zu 

                                                 
42 Ebd. 

43 BMF 2019b, BMF 2020. 

44 Anders z. B. Leitfaden des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz 2017. 

45 Deutscher Bundestag 2019a, BT-Drs. 19/12857, S. 6. 
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III/V kann das monatlich verfügbare Haushaltseinkommen erheblich ge-

ringer ausfallen. 

 

 

2.2.3 Steuerjahresausgleich 

 

Der Lohnsteuerabzug über die Arbeitgebenden ist ein Vorauszahlungs-

verfahren mit vorläufigem Charakter.46 Die Wahl der Steuerklassen ändert 

nichts an der Höhe der Einkommensteuer und damit auch nicht am Split-

tingverfahren. Vielmehr regelt das Lohnsteuerverfahren lediglich die un-

terjährige Vorauszahlung der Lohnsteuer auf die jährliche Einkommen-

steuerschuld. Soweit die Summe der monatlich abgeführten Lohnsteuer 

beider Eheleute höher oder niedriger ist, als die für den Veranlagungs-

zeitraum insgesamt anfallende Jahreseinkommensteuer, kann es daher 

zu Steuererstattungen oder -nachzahlungen kommen (Abbildung 1 und 

2). 

Die Jahreseinkommensteuer wird anhand des Einkommensteuerge-

setzes, einschließlich der Regelungen zur Zusammenveranlagung auf der 

Grundlage der Einkommensteuererklärung berechnet. In der Steuererklä-

rung sind auch die abgeführten Lohnsteuerzahlungen anzugeben, die auf 

die endgültige Einkommensteuerschuld angerechnet werden. Lohner-

satzleistungen sind zwar grundsätzlich steuerfrei. Die Leistungen unter-

liegen jedoch dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Demzufolge wer-

den die Einkünfte selbst zwar nicht besteuert. Sie werden aber in die Be-

rechnung des durchschnittlichen Steuersatzes einbezogen und erhöhen 

somit die auf das zu versteuernde Einkommen entfallende Steuerbelas-

tung (vgl. § 32b EStG). 

 

                                                 
46 Drüen 2017, S. 12 f. 
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Abbildung 1: Über-/Unterzahlung der jährlichen Einkommensteuer bei 

Paareinkommen im Verhältnis 2:1 nach Steuerklassenkombinationen 

und Faktorverfahren, Steuertarif 2019 

 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Die Abgabe einer Einkommensteuererklärung ist allerdings nur bei Inan-

spruchnahme der Steuerklassenkombination III/V und beim Faktorverfah-

ren verpflichtend (§ 46 EStG), weil es hier zu Steuernachzahlungen kom-

men kann.47 Mit dem Faktorverfahren wird der Lohnsteuerabzug der vo-

raussichtlichen Jahressteuerschuld zwar sehr genau angenähert, so dass 

die bei der Steuerklassenkombination III/V regelmäßig auftretenden Steu-

ernachzahlungen vermieden werden. Dennoch kann es auch beim Fak-

torverfahren zu Über- oder Unterzahlungen kommen, wenn die Einkom-

mensverhältnisse und damit der Faktor von den (voraussichtlichen) Brut-

toeinkommen abweichen, die bei der Beantragung des Faktorverfahrens 

angegeben wurden. 

In der Steuerklassenkombination IV/IV werden demgegenüber häufig 

zu hohe Lohnsteuern gezahlt, weil kein Splittingvorteil berücksichtigt wird. 

Hier verzichtet der Staat auf die Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteu-

ererklärung. 

Abbildung 1 zeigt die Über- und Unterzahlungen in Relation zur Höhe 

der jährlichen Einkommensteuer bei Unterschieden im Verhältnis 2 zu 1. 

                                                 
47 Die Abgabe der Steuererklärung ist beim Bezug von Lohnersatzleistungen, die dem 

Progressionsvorbehalt unterliegen, ebenfalls verpflichtend.  
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Abbildung 2, die die Über- und Unterzahlungen bei Einkommensrelatio-

nen im Verhältnis 4 zu 1 darstellt, zeigt, dass sich mitwechselnden Ein-

kommensdifferenzen auch die Über- und Unterzahlungen ändern. 

 

Abbildung 2: Über-/Unterzahlungen der jährlichen Einkommensteuer bei 

Paareinkommen im Verhältnis 4:1 nach Steuerklassenkombinationen 

und Faktorverfahren, Steuertarif 2019 

 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

 

2.3 Steuerklassenzuordnung und 
Lohnersatzleistungen 
 

Die Wahl der Lohnsteuerklasse wirkt sich nicht nur auf die Höhe der Lohn-

steuer und damit die Höhe des monatlichen Nettoeinkommens aus. Viel-

mehr beeinflusst die Lohnsteuerklasse gerade auch die Höhe von Lohn-

ersatzleistungen, die an den anhand der Steuerklassen berechneten Net-

tolohn anknüpfen. Beispiele dafür sind das Krankengeld, das Elterngeld 

und das Arbeitslosengeld. 
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Tabelle 2a: (Vereinfachte) Berechnung des Krankengelds 

 
Schritte Konkretisierungen:  

Maßgebliches Einkommen, 
Abzüge, Berechnung 

Rechtsgrundlage 

(1) Berechnung 70 % 
des (kalendertägli-
chen) Regelentgelts 
(= Bruttoarbeitsent-
gelt) im Bemessungs-

zeitraum48 

laufendes Arbeitsentgelt im letz-
ten vor Beginn der Arbeitsunfä-
higkeit abgerechneten Entgel-
tabrechnungszeitraums (mind. 4 

Wochen)49 

= kalendertägliches Brutto-Kran-
kengeld 

§ 47 Abs. 1 und 2 
Satz 1– 5 SGB V 
§ 47 Abs. 2 Satz 6 
SGB V 

(2) Begrenzung des 
Brutto-Krankengeldes 
auf 70 % des Höchst-
regelentgelts 

kalendertägliche Beitragsbe-
messungsgrenze  

§ 47 Abs. 6 SGB V 

(3) Begrenzung des 
Brutto-Krankengeldes 
auf 90 % des (kalen-
dertäglichen) Nettoar-
beitsentgelts 

Berechnung Nettoarbeitsentgelt 
in Anlehnung an Berechnung 
Regelentgelt und Minderung um 
Abzüge für Sozialversicherung 
und Steuern 

 Einkommensteuer nach Lohn-
steuerklasse 

 AN-Anteile: Kranken-, Ren-
ten-, Pflege-, Arbeitslosenver-
sicherung; Pflichtbeiträge be-
rufsständische Versorgungs-
einrichtungen 

§ 47 Abs. 1 Satz 2, 3, 
8 i.V. m. § 47 Abs. 2 
SGB V 
§ 47 Abs. 2 Satz 6 
SGB V 

(4) max. laufendes Net-
toarbeitsentgelt als 
Höchstgrenze 

kalendertägliches Krankengeld 
nach Abs. 1 Satz 1–3 darf Net-
toarbeitsentgelt nicht überstei-
gen 

§ 47 Abs. 1 Satz 4 
SGB V 

(5) Krankengeld  Auszahlung nach Kalenderta-
gen, Monat = 30 Tage 
Abzug der Beiträge zur Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung (AG-Anteil wird vom 
Leistungsträger, d. h. der ge-
setzlichen Krankenkasse getra-
gen)  

§ 47 Abs. 1 Satz 6,7 
SGB V 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Das Krankengeld soll den durch die Arbeitsunfähigkeit entstehenden Ein-

kommensverlust in Höhe von 70 Prozent des letzten Bruttoeinkommens 

ausgleichen. Das Nettoeinkommen dient dabei nicht direkt als Bemes-

sungsgrundlage des Krankengelds, sondern begrenzt das Krankgeld in 

                                                 
48 Besonderheiten des Übergangsbereichs nach § 20 Abs. 2 SGB IV sind nicht zu be-

rücksichtigen, § 47 Abs. 1 Satz 8 SGB V. 

49 Einmalzahlungen werden beim Krankengeld besonders berücksichtigt. 
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Höhe von 90 Prozent des pro Tag gewährten Nettoarbeitsentgelts. Letz-

teres ergibt sich aus dem Bruttoarbeitsentgelt unter Abzug von Sozialab-

gaben und der anhand der Lohnsteuerklasse berechneten Steuern (vgl. 

Tabelle 2a). Das Krankengeld ist steuerfrei, unterliegt jedoch auch dem 

Progressionsvorbehalt (§ 32b Abs. 1 Nr. 1b EStG). 

 

Tabelle 2b: Berechnung des Elterngelds für Arbeitnehmende 

 
Schritte Konkretisierungen:  

Maßgebliches Einkommen, 
Abzüge, Berechnung 

Rechtsgrundlage 

(1) Grundlage: Bruttoein-
kommen im Bemes-
sungszeitraum 

Arbeitsentgelt (laufende und ein-
malige Einnahmen) der letzten 
zwölf Monate vor Geburt des 
Kindes 

§ 2b Abs. 1 BEEG 

(2) Berechnung des 
durchschnittlichen 
monatlichen (Netto-) 
Erwerbseinkommens 

Minderung um Steuern und So-
zialabgaben unter Bezug auf 
Lohn- und Gehaltsbescheinigun-
gen 

 Pauschale von 21 % für Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung 

 Einkommensteuer nach Lohn-
steuerklasse 

 Solidaritätszuschlag 

§§ 2c, e BEEG 

(3) Berechnung des El-
terngelds als Prozent-
satz des (Netto-) Er-
werbseinkommens 

67 Prozent des durchschnittli-
chen monatlichen Erwerbsein-
kommens (mit einkommensab-
hängigen Abweichungen), max. 
1.800 Euro, min. 300 Euro  

§ 2 Abs. 1 Satz 1 u. 2, 
Abs. 4 BEEG 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

 

Das 2007 eingeführte Elterngeld soll Eltern die Möglichkeit bieten, ihre 

Erwerbstätigkeit zu unterbrechen oder einzuschränken, um sich vorrangig 

der Betreuung ihres neugeborenen Kindes zu widmen. Maßstab für die 

Höhe ist das individuelle Nettoeinkommen, um die wirtschaftliche Selbst-

ständigkeit innerhalb der Partnerschaft und die partnerschaftliche Teil-

habe von Eltern an der Betreuungs- und Erziehungsarbeit zu fördern. 

Gleichzeitig soll das Einkommen berücksichtigt werden, welches der an-

spruchsberechtigten Person zuletzt tatsächlich monatlich zur Verfügung 

stand und das aufgrund der Unterbrechung oder Einschränkung der Er-

werbstätigkeit wegfällt.50 Demzufolge wird die Höhe der Leistung anhand 

des durchschnittlichen monatlichen Erwerbseinkommens der letzten 

zwölf Monate vor Geburt des Kindes berechnet. Das für die Berechnung 

                                                 
50 Deutscher Bundestag 2016, BT-Drs. 16/1889, S. 19 ff. 
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maßgebliche Einkommen ergibt sich wiederum aus dem Bruttoeinkom-

men unter Abzug pauschalisierter Sozialabgaben und der anhand der 

Lohnsteuerklasse bestimmten Lohnsteuern. Dabei wird die Lohnsteuer-

klasse zu Grunde gelegt, der die anspruchsberechtigte Person in den 

zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes überwiegend zugeordnet war.51 

(vgl. Tabelle 2b) Da sich das Elterngeld am wegfallenden Nettoeinkom-

men bemisst, ist das Elterngeld selbst steuerfrei. Es erhöht jedoch die 

steuerliche Leistungsfähigkeit der Familie und unterliegt daher wie andere 

Einkommensersatzleistungen dem Progressionsvorbehalt nach § 32b 

des Einkommensteuergesetzes. 

 

Tabelle 2c: Berechnung des Arbeitslosengelds I 

 
Schritte Konkretisierungen:  

Maßgebliches Einkommen, 
Abzüge, Berechnung 

Rechtsgrundlage 

(1) Ermittlung versiche-
rungspflichtiges Brut-
toeinkommen – inner-
halb des Bemes-
sungszeitraums  

laufende und einmalige beitrags-
pflichtige Einnahmen aus einer 
Beschäftigung (§ 14 Abs. 1 
SGB IV) im Jahr vor Eintreten 
der Arbeitslosigkeit 

§§ 149 Nr. 1 und 2, 
150 Abs. 1 SGB III 

(2) Berechnung Bemes-
sungsentgelt  

Berechnung täglicher Durch-
schnittswert: Summe der Ar-
beitsentgelte im Bemessungs-
zeitraum geteilt durch die vom 
Bemessungszeitraum umfassten 
Kalendertage  

§ 151 SGB III 

(3) Berechnung Leis-
tungsentgelt =  
pauschalisiertes Net-
toentgelt 

Minderung um pauschalisierte 
Abzüge für Sozialversicherung 
und Steuern 

 Sozialversicherungspau-

schale: 20 %52 des Bemes-

sungsentgelts 

 Einkommensteuer nach Lohn-

steuerklasse53 

 Solidaritätszuschlag (5,5 % 
der täglichen Lohnsteuer)  

§ 153 SGB III 

(4) Arbeitslosengeld 
i. H. v. 60 % bzw. 
67 % des Nettoent-
gelts (Leistungssatz) 

Berechnung für Kalendertage, 
für volle Kalendermonate sind 

30 Tage anzusetzen54 

§ 154, § 338 Abs. 2 
SGB III 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

                                                 
51 Zu Wechselmöglichkeiten siehe Kapitel 5.3.1.2. 

52 In der Zeit 1.1.2019 – 31.12.2024, vorher 21 %. 

53 Nach § 153 Abs. 2 SGB III sind Freibeträge und Pauschalen, die nicht allen Arbeitneh-

menden zustehen, nicht zu berücksichtigen. 

54 Im Einzelnen siehe 338 Abs. 2 SGB III. 
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Bei der Berechnung des Arbeitslosengelds I wird ebenfalls an das (pau-

schalisierte) Nettoeinkommen angeknüpft, um einen angemessen Ersatz 

für den Ausfall der bezahlten Tätigkeit zu gewährleisten.55 Das für den 

Anspruch relevante Bemessungsentgelt wird daher in der Regel anhand 

des beitragspflichtigen Erwerbseinkommens im Jahr vor Eintreten der Ar-

beitslosigkeit berechnet. Dieses Bemessungsentgelt wird wiederum um 

pauschalisierte Sozialabgaben (20 Prozent) und die anhand der Lohn-

steuerklasse berechneten Steuern gemindert. Grundsätzlich ist dabei die 

Steuerklasse maßgeblich, die zu Beginn des Jahres, in dem der Anspruch 

auf Arbeitslosengeld entstanden ist, eingetragen war. (vgl. Tabelle 2c)56 

Ebenso wie das Elterngeld ist auch das Arbeitslosengeld aufgrund seiner 

Anknüpfung an das Nettoeinkommen steuerfrei, wirkt sich aber im Rah-

men des Progressionsvorbehalts auf die Einkommensteuerzahlung im 

Jahresbescheid aus. 

                                                 
55 BVerfGE 51, 115, 125.  

56 Zu Wechselmöglichkeiten siehe Kapitel 5.3.1.2.  
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3. Relevanz im Hinblick auf 
Geschlechterverhältnisse 
 

Die für das Lohnsteuerverfahren relevanten Rechtsnormen gelten für 

Frauen und Männer in gleicher Weise. Regelungen, die nur Frauen oder 

nur Männer betreffen, beispielsweise die ab dem Veranlagungszeitraum 

1955 geltende Steuerklasse für Ehefrauen, die in einem Dienstverhältnis 

stehen57, gibt es inzwischen nicht mehr. 

Nach Geschlecht aufbereitete Statistiken zur Zuordnung von Steuer-

klassen bei der Berechnung der Lohnsteuer und beim Bezug von Lohn-

ersatzleistungen weisen jedoch deutlich darauf hin, dass die Berechnung 

der Lohnsteuer und der Lohnersatzleistungen anhand der Steuerklassen 

Frauen und Männer unterschiedlich betreffen kann. 

 

 

3.1 Zuordnung der Steuerklassen nach 
Geschlecht 
 

Tabelle 3: Lohnsteuerpflichtige Personen nach Steuerklasse und 

Geschlecht, Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015 

 

 weibliche  
Lohnsteuerpflichtige 

männliche  
Lohnsteuerpflichtige 

Steuerklasse Fälle Anteil Fälle Anteil 

I 9.943.793 47 % 11.159.682 53 % 

II 919.386 88 % 128.215 12 % 

III 2.217.855 21 % 8.275.603 79 % 

IV 2.924.204 49 % 3.035.138 51 % 

V 3.313.390 89 % 410.012 11 % 

VI 10.339 52 % 9.552 48 % 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand November 2019; eigene Be-

rechnungen 

 

                                                 
57 § 8a Neufassung der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung, Bundesgesetzblatt Jahr-

gang 1955, Teil I, S. 546. 
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Nach den letzten verfügbaren Auswertungen zur Lohn- und Einkommen-

steuerstatistik für das Jahr 201558 sind Männer mit 79 Prozent häufiger 

als Frauen (21 Prozent) der Lohnsteuerklasse III zugeordnet. Demgegen-

über ist der Anteil von Frauen in Lohnsteuerklasse V mit 89 Prozent sehr 

viel höher als der Anteil von Männern (11 Prozent). In den Steuerklas-

sen IV/IV ist der Anteil von Männern etwas höher, was auf die Einbezie-

hung von gleichgeschlechtlichen Ehen zurückzuführen sein dürfte. (vgl. 

Tabelle 3) 

 

 

3.2 Zuordnung nach Geschlecht beim Bezug 
von Lohnersatzleistungen 
 

Die geschlechtsbezogene Zuordnung der Steuerklassen setzt sich beim 

Bezug von Lohnersatzleistungen fort, die anhand des Nettoeinkommens 

berechnet werden. Die über die Einkommensteuererklärung59 erhobenen 

Daten erlauben keine Auswertung nach Art der Lohnersatzleistung. Die 

nach Steuerklassen und Geschlecht differenzierten Daten zu allen unter 

den Progressionsvorbehalt fallenden staatlich finanzierten Lohn- bzw. 

Einkommensersatzleistungen60 in Tabelle 4 zeigen jedoch, dass Frauen 

auch beim Bezug von Lohnersatzleistungen mit 93 Prozent eindeutig häu-

figer der Steuerklasse V zugeordnet sind als Männer. Damit ist der Anteil 

der Frauen unter den steuerpflichtigen Personen, die Lohnersatzleistun-

gen beziehen, in Lohnsteuerklasse V noch höher als der Frauenanteil bei 

den Lohnsteuerpflichtigen insgesamt. 

 

                                                 
58 Siehe auch BMF 2019a, S. 43 für 2014. Die Zahlen entsprechen den Anteilen früherer 

Veranlagungszeiträume. 

59 Bis 2014 Anlage N, Zeile 29; seitdem Mantelbogen Einkommensteuer. 

60 Die Auswertungen des Statistischen Bundesamts unterscheiden zwischen arbeitge-

berfinanzierten Ersatzleistungen (z. B. Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld, Zu-

schuss zum Mutterschutzgeld), die als Lohnersatzleistungen bezeichnet werden und 

staatlich finanzierten Ersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Eltern-

geld), für die der Begriff Einkommensersatzleistungen verwendet wird. In Tabelle 4 

sind nur die staatlich finanzierten Einkommensersatzleistungen aufgeführt, die im Rah-

men dieser Studie als Lohnersatzleistungen bezeichnet werden.  
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Tabelle 4: Steuerpflichtige mit Einkommensersatzleistungen nach 

Steuerklasse und Geschlecht, Lohn- und Einkommensteuerstatistik 

2015 

 
Steuerfälle 

Geschlecht 

Steuerklasse 

weiblich in % männlich in % insgesamt 

2.888.587  2.247.877  5.136.464 

I 775.461 49 % 812.975 51 % 1.588.436 
II 163.536 90 % 17.233 10 % 180.769 
III 591.326 43 % 770.333 57 % 1.361.659 
IV 552.022 58 % 398.874 42 % 950.896 
V 693.611 93 % 50.969   7 % 744.580 
VI 1.608 53 % 1.448 47 % 3.056 

ohne Angabe 111.023 36 % 196.045 64 % 307.068 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand November 2019; eigene Be-

rechnungen 

 

In Steuerklasse III ist der Anteil von Männern beim Bezug von Lohner-

satzleistungen mit 57 Prozent ebenfalls höher als der Anteil von Frauen.61 

Allerdings sind Frauen beim Bezug von Lohnersatzleistungen im Ver-

gleich zum Anteil an den Lohnsteuerpflichtigen insgesamt mit 43 Prozent 

in Steuerklasse III und 58 Prozent in Steuerklasse IV62 häufiger finanziell 

günstigeren Steuerklassen zugeordnet. 

Die Unterschiede gegenüber dem Anteil an den Lohnsteuerpflichtigen 

insgesamt resultieren offensichtlich zum einen daraus, dass verheiratete 

Frauen häufiger die in der Tabelle ausgewiesenen Lohnersatzleistungen 

beziehen als verheiratete Männer. Der Grund dafür ist vermutlich das El-

terngeld, denn selbst 2018 lag der Anteil der verheirateten Frauen bei der 

Inanspruchnahme von Elterngeld bei 75 Prozent.63 Beim Arbeitslosengeld 

ist der Anteil von Frauen etwas niedriger als bei Männern. 2018 waren es 

45 Prozent.64 Beim Krankengeldbezug ist das Verhältnis von Frauen und 

Männern relativ ausgeglichen.65 

                                                 
61 Beim Bezug von arbeitgeberfinanzierten Lohnersatzleistungen (z. B. Kurzarbeitergeld, 

Schlechtwettergeld), die insgesamt etwas häufiger von Männern bezogen werden, 

liegt der Anteil von Frauen in Steuerklasse III demgegenüber nur bei 25 %, in Steuer-

klasse V bei 97 % und in Steuerklasse IV bei 58 % (Statistisches Bundesamt für 2015, 

Stand November 2019). 

62 Steuerklasse IV wird beim Bezug von Lohnersatzleistungen allerdings auch Selbst-

ständigen zugeordnet. 

63 Statistisches Bundesamt 2019, S. 13.  

64 Bundesagentur für Arbeit 2019. 

65 Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2020: Im Jahr 2018: Frauen 48,7 %; Män-

ner 51,3 % (Mitglieder gesetzliche Krankenversicherung ohne Rentner*innen).  
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Zum anderen scheinen vor allem Frauen vor Bezug von Lohnersatz-

leistungen in die für deren Höhe günstigste Lohnsteuerklasse III oder zu-

mindest in Steuerklasse IV zu wechseln, wenn der Bezug derartiger Leis-

tungen absehbar ist.66 

                                                 
66 Zu Wechselmöglichkeiten, vgl. Kapitel 5.3.1.2. 
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4. Auswirkungen der Steuerklassen 
 

Die Wahl der Lohnsteuerklasse bestimmt zum einen die Höhe der Lohn-

steuerbelastung und damit die Höhe des monatlichen Nettoeinkommens, 

zum anderen die Höhe von Lohnersatzleistungen, die an das monatliche 

Nettoeinkommen anknüpfen. Diese Wirkungen werden im Folgenden an-

hand von Modellrechnungen dargestellt. 

Dafür werden zunächst die Auswirkungen der Steuerklassen auf die 

Höhe der Lohnsteuer und das individuelle Nettoeinkommen für unter-

schiedliche Einkommensverhältnisse innerhalb der Ehe und unterschied-

lich hohe Haushaltseinkommen aufgezeigt. (Kapitel 4.2) 

Im Anschluss werden die Auswirkungen der Lohnsteuerklassen bei 

den Lohnersatzleistungen exemplarisch für das Krankengeld, das Eltern-

geld und das Arbeitslosengeld I analysiert (Kapitel 4.3 bis 4.5). Dabei wer-

den zunächst die Folgen der Steuerklassen auf die Höhe von Lohnersatz-

leistungen berechnet. Darüber hinaus werden die Folgen auf das Haus-

haltseinkommen untersucht, wenn eine*r der Ehepartner*innen Lohner-

satzleistungen bezieht. Um die Wirkungen des Progressionsvorbehalts 

einzubeziehen, wird das Haushaltseinkommen dabei vor und nach Ver-

anlagung berechnet. Zudem wird die eheinterne Aufteilung der Steuer-

schuld in den Blick genommen, um auch die Konsequenzen des Progres-

sionsvorbehalts auf das individuelle Einkommen innerhalb der Ehe aufzu-

zeigen. 

Abschließend werden die Auswirkungen vergleichend zusammenge-

fasst (Kapitel 4.6). 

 

 

4.1 Methodischer Zugang 
 

Die Verteilungswirkungen der Steuerklassenkombinationen und der drei 

ausgewählten Lohnersatzleistungen werden anhand eines Basismodells 

erfasst. Im Basismodell werden bestimmte Einkommenskonstellationen 

von gemeinsam veranlagten Ehe- und Lebenspartnerschaften verbeitragt 

und versteuert sowie später Lohnersatzleistungen berechnet, um die Ef-

fekte der unterschiedlichen Lohnsteuerklassen auf Nettoeinkommen und 

Lohnersatzleistungen zu quantifizieren. Die Berechnungen wurden auf 

Grundlage des Steuertarifs 2019 und den im selben Jahr maßgeblichen 
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Sozialversicherungsbeiträgen67 und Beitragsbemessungsgrenzen68 durch-

geführt. 

Bei den Berechnungen wird dabei im Basismodell von einem gleich-

bleibenden Haushaltseinkommen in Höhe von insgesamt 60.000 Euro pro 

Jahr (vor Bezug von Lohnersatzleistungen) ausgegangen, wobei die An-

teile der beiden Ehepartner*innen daran variieren. Um verschiedenen in-

nerehelichen Einkommenskonstellationen gerecht zu werden und die Ver-

teilungswirkungen vollumfänglich zu quantifizieren, werden gegenläufige 

Einkommensrelationen der Eheleute in 10.000-Euro-Intervallen simu-

liert – für ein*e Ehepartner*in (EP1) als Alleinverdiener*in (60.000/0) über 

gleiche Einkommensverhältnisse (30.000/30.000) bis hin zu der oder dem 

anderen Ehepartner*in (EP2) als Alleinverdiener*in (0/60.000). Für alle 

Einkommenskonstellationen werden die finanziellen Auswirkungen in den 

Lohnsteuerklassenkombinationen III/V, V/III, IV/IV und dem Faktorverfah-

ren berechnet. Auch wenn ein Teil der Fälle aufgrund der nachteiligen 

Auswirkungen für das monatliche Haushaltseinkommen kaum vorkom-

men dürfte, so dient der Einbezug dieser Konstellationen dazu, die Wir-

kungsweisen zu isolieren und die Effekte zu verdeutlichen. 

Für die Berechnung der Lohnersatzleistungen wird ein Ehepaar unter-

stellt, bei dem ein*e Ehepartner*in (EP1) durchgehend Einkommen aus 

unselbstständiger Arbeit bezieht, während der oder die andere Ehepart-

ner*in (EP2) – im Basismodell – ausschließlich ein Jahr lang Lohnersatz-

leistungen bekommt. 

Zur Reduktion der Komplexität wurden dabei folgende Annahmen ge-

troffen: 

 Bruttoeinkommen: Das Ehepaar hat neben dem Arbeitseinkommen 

von EP1 sowie der Lohnersatzleistung von EP2 keine weiteren Ein-

künfte. 

 Veranlagungszeitraum: Das Arbeitsentgelt bzw. die Lohnersatzleis-

tung werden in einem Veranlagungszeitraum (= Kalenderjahr) bezo-

gen. 

 Zu versteuerndes Einkommen (zvE): In die Berechnungen werden nur 

die Freibeträge und Pauschalen einbezogen, die jeder steuerpflichti-

gen Person zustehen. Demnach fließen lediglich der Arbeitnehmer-

                                                 
67 2019 galten folgende Beitragssätze: Krankenversicherung: 14,6 % zzgl. durchschnitt-

licher Zusatzbeitragssatz von 0,9 %; Pflegeversicherung: 3,05 % (ohne Beitragszu-

schlag für Kinderlose); Arbeitslosenversicherung 2,5 %; Rentenversicherung 18,6 %. 

68 Monatliche Beitragsbemessungsgrenzen 2019 waren: Krankenversicherung/Pflege-

versicherung: 4.537,50 Euro; Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (West): 

6.700 Euro. 
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pauschbetrag, der Sonderausgabenpauschbetrag sowie die Vorsorge-

aufwendungen69 in die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 

ein. Weitere abzugsfähige Tatbestände wie z. B. über den Pauschbe-

trag hinausgehende Werbungskosten werden nicht berücksichtigt. 

 Nettoeinkommen: Zur Ermittlung des Nettoeinkommens werden vom 

Bruttoeinkommen lediglich die Beiträge zur Sozialversicherung, die 

Lohnsteuer und der Solidaritätszuschlag abgezogen. Weitere Abzüge, 

die das Nettoeinkommen reduzieren und sich somit auf die Höhe der 

Lohnersatzleistung auswirken können, wie z. B. die Kirchensteuer, 

werden nicht berücksichtigt. Kindergeld und Kinderfreibeträge werden 

ebenfalls nicht berücksichtigt. Eine Ausnahme ist die Berechnung für 

das Arbeitslosengeld I mit Kind, hier werden die beim Solidaritätszu-

schlag relevanten Kinderfreibeträge einbezogen. 

 

Um die Auswirkungen der Steuerklassen auf die Höhe der Lohnersatz-

leistung und die Haushaltsnettoeinkommen zu erfassen, werden die 

nachfolgenden Prüfungsschritte vorgenommen. Als Referenzwerte die-

nen die entsprechenden Nettoeinkommensverhältnisse, die sich ergeben 

würden, wenn beide Eheleute das ganze Jahr über Einkommen aus un-

selbstständiger Arbeit bezogen hätten. 

1. Lohnersatzleistung nach Steuerklasse: Auf Basis der für die Steuer-

klassen III, IV und V geltenden Berechnungsregeln wird zunächst die 

Höhe der Lohnersatzleistung in Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen 

berechnet. Dabei wird die Höhe der Leistung absolut und in Relation 

zum vorherigen Bruttoeinkommen ausgewiesen, um das Brutto- und 

Nettoleistungsniveau vergleichen zu können. 

2. Monatliche Nettoeinkommen: Um die Implikationen der Steuerklassen-

zuordnung auf die Einkommenssituation des Haushalts insgesamt zu 

erfassen, werden zweitens die monatlichen Haushaltsnettoeinkommen 

ermittelt. Im Vergleich zum Haushaltsnettoeinkommen ohne Leis-

tungsbezug werden die absoluten und prozentualen Nettoeinkom-

mensverluste berechnet, die sich durch den Leistungsbezug von EP2 

ergeben. 

                                                 
69 Die Vorsorgeaufwendungen unterteilen sich in Altersvorsorgeaufwendungen und 

sonstige Vorsorgeaufwendungen. Zu ersteren gehört insbesondere die Altersbasisver-

sorgung bis zu einem Höchstbetrag von 24.305 Euro (ledige Arbeitnehmende) bzw. 

48.610 Euro (zusammenveranlagte Ehepaare), die im Jahr 2019 mit 88 Prozent be-

rücksichtigt werden. Sonstige Vorsorgeaufwendungen können bis zu einem Betrag 

von 1.900 Euro (ledige Arbeitnehmende) bzw. 3.800 Euro (zusammenveranlagte Ehe-

paare) berücksichtigt werden. Damit werden die Aufwendungen für eine sog. Basis-

kranken- und Pflegeversicherung abgedeckt. Sofern der Höchstbetrag nicht erreicht 

wird, wurden in den Berechnungen zudem die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 

berücksichtigt. 
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3. Progressionsvorbehalt: Da die untersuchten Lohnersatzleistungen 

zwar steuerfrei sind, der Progressionsvorbehalt jedoch den auf das zu 

versteuernde Einkommen anzuwendenden Steuersatz erhöht, werden 

drittens Wirkungen des Progressionsvorbehalts auf die Höhe der ge-

meinsamen Steuerschuld berechnet. Die steuerlichen Mehrbelastun-

gen werden nach Steuerklasse und Einkommensverhältnissen zwi-

schen den Eheleuten dargestellt. 

4. Eheinterne Aufteilung: Viertens wird die individuelle steuerliche Belas-

tung berechnet, die sich durch die Berücksichtigung des Progressions-

vorbehalts ergibt. Dabei lässt sich der durch den Progressionsvorbe-

halt verursachte steuerliche Mehrbetrag nicht ohne weiteres nach dem 

gleichen Maßstab wie steuerpflichtiges Einkommen aufteilen. Bei einer 

§ 270 AO folgenden Aufteilung für den Fall der Vollstreckung nach den 

Beträgen, die sich bei Einzelveranlagung ergeben würden, müsste im 

Fall des ganzjährigen Leistungsbezugs der oder die arbeitende Ehe-

partner*in EP1 als einzige*r mit steuerpflichtigem Einkommen die ge-

samte steuerliche Mehrbelastung tragen. Auf den oder die leistungs-

beziehende*n EP2 entfiele keine Einkommensteuer, obwohl sich sei-

ne/ihre finanzielle Leistungsfähigkeit durch den Bezug der Lohnersatz-

leistung erhöht. Um sich einer an der Leistungsfähigkeit orientierten 

eheinternen Aufteilung der Besteuerung anzunähern, wird in den fol-

genden Modellrechnungen den steuerfreien Sozialleistungen eine fik-

tive Einkommensteuer zugerechnet. Die Höhe dieser fiktiven Steuer 

wird ermittelt, indem die Leistung wie Nettoeinkommen behandelt und 

davon ausgehend die dazugehörige Einkommensteuer approximiert 

wird. Um Scheingenauigkeiten zu vermeiden, wurde die fiktive Steuer 

auf hundert Euro gerundet. Auf dieser Grundlage werden die sich je-

weils ergebenden prozentualen Anteile an der gemeinsamen Steuer-

schuld berechnet und mit der Situation vor Leistungsbezug verglichen. 

5. Nettoeinkommen nach Veranlagung: Unter Einbezug der durch den 

Progressionsvorbehalt erhöhten Steuerschuld werden fünftens die 

nach Veranlagung zur Verfügung stehenden Einkommen berechnet: 

für den Haushalt insgesamt sowie für die Eheleute individuell. Zur bes-

seren Vergleichbarkeit werden die Nettoeinkommen fiktiv auf Monate 

umgerechnet und die sich durch den Leistungsbezug ergebenden ab-

soluten und prozentualen Verluste im Verhältnis zu den entsprechen-

den Einkommen ohne Leistungsbezug dargestellt. 

 

Ergänzend zum Basismodell (60.000 Euro, Sozialleistungsbezug das 

ganze Jahr) werden die Auswirkungen der Steuerklassenzuordnung für 

folgende Varianten getestet: 
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 Differierende Haushaltseinkommen: Um die Stärke der Effekte zu er-

fassen, werden die (fiktiven) monatlichen Nettoeinkommen auch für ein 

geringeres Haushaltseinkommen von 40.000 Euro bzw. ein höheres 

von 80.000 Euro pro Jahr berechnet und mit den Werten ohne Leis-

tungsbezug verglichen. 

 Teiljähriger Leistungsbezug: Anhand eines Leistungszeitraums von 

sechs Monaten werden zudem die Auswirkungen bei einer kürzeren 

Bezugsdauer von Lohnersatzleistungen berechnet. Dabei wird aus 

dem Gesamtbetrag der Einkünfte von EP2, bestehend aus jeweils 

sechs Monaten Leistungsbezug und Arbeitseinkommen, ein fiktives 

monatliches Durchschnittseinkommen ermittelt. 

 

Die Prüfungsabfolge wird jeweils auf den Bezug von Krankengeld, Eltern-

geld und ALG I angewandt. Während bei den ersteren beiden Leistungen 

Kinder in den Berechnungen keine Berücksichtigung finden70, wird beim 

ALG I aufgrund des erhöhten Leistungssatzes bei Personen mit mindes-

tens einem Kind eine entsprechende Berechnung unter Einbezug eines 

Kindes durchgeführt. Da Kinderfreibeträge bei zusammenveranlagten 

Paaren erst ab einem zu versteuernden Einkommen in Höhe von 

75.000 Euro pro Jahr günstiger sind als das Kindergeld, sind sie für die 

nachfolgenden Berechnungen mit Haushaltsbruttoeinkommen von bis zu 

80.000 Euro pro Jahr nicht relevant. Das Kindergeld wird in den Berech-

nungen ebenfalls nicht berücksichtigt. Es erhöht zwar als Festbetrag das 

monatlich zur Verfügung stehende Einkommen, gilt jedoch für alle Lohn-

steuerklassen gleichermaßen und wirkt sich bei der Berechnung der 

Lohnersatzleistungen nicht aus. 

 

 

4.2 Lohnsteuerklasse, monatliche 
Steuerbelastung und Nettoeinkommen 
 

4.2.1 Höhe der Lohnsteuerbelastung und des 
(Haushalts-)Nettoeinkommens 

 

Die Zuordnung der Steuerklassen beeinflusst die Höhe der monatlichen 

Lohnsteuerabzüge und führt demzufolge zu stark differierenden Nettoein-

kommen. Abbildung 3 stellt die jährliche Lohnsteuerbelastung für die 

Steuerklassen II, III, IV und V dar. Diese ist in Steuerklasse III durch die 

Einbeziehung des Splittingverfahrens und damit die Einbeziehung eines 

                                                 
70 Lediglich beim Elterngeld in Steuerklasse II fließen die Kinderfreibeträge in die Berech-

nung des Solidaritätszuschlags mit ein. 
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zweiten Grundfreibetrags mit Abstand am geringsten. Komplementär 

dazu wird in Steuerklasse V kein Grundfreibetrag berücksichtigt, woraus 

deutlich höhere Lohnsteuerabzüge resultieren. In Steuerklasse IV wird 

die Lohnsteuer ebenso wie bei ledigen Personen ohne Einbeziehung des 

Splittingverfahrens berechnet. Demzufolge fällt die Lohnsteuer höher als 

in Steuerklasse III aus, aber geringer als in Steuerklasse V. In Steuer-

klasse II ist die einbehaltene Lohnsteuer etwas geringer als in IV, da hier 

der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende berücksichtigt wird. 

 

Abbildung 3: Jährliche Lohnsteuerbelastung in den Steuerklassen II, III, 

IV und V in Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die unterschiedlich hohen Lohnsteuerabzüge resultieren aus den jeweili-

gen Steuertarifen (vgl. Tabelle 1, Kapitel 2.2.1). In Abbildung 4 sind die 

Grenzsteuerverläufe der Steuerklassen III, IV und V dargestellt, die ange-

ben, in welcher Höhe ein zusätzlich zu versteuernder Euro steuerlich be-

lastet wird. Hier wird insbesondere die sehr hohe Steuerbelastung in Steu-

erklasse V deutlich, bei der bereits bei geringen Einkommen hohe Steu-

ersätze anfallen. In Steuerklasse III beginnt die Besteuerung aufgrund der 

zwei Grundfreibeträge und der Wirkung des Splittingtarifs dagegen erst 

ab einem deutlich höheren Jahreseinkommen von rund 24.000 Euro. 
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Abbildung 4: Grenzsteuersätze der Steuerklassen III, IV und V in 

Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Abbildung 5 stellt die Lohnsteuerbelastung beider Eheleute bei Zusam-

menveranlagung in den Lohnsteuerklassenkombinationen III/V, IV/IV und 

im Faktorverfahren dar. Dabei wird von einem gleichbleibenden jährlichen 

Bruttoeinkommen von EP1 in Höhe von 50.000 Euro ausgegangen, wäh-

rend das Einkommen von EP2 anfangs 5.000 Euro beträgt und in 1.000-

Euro-Schritten auf das Einkommen von EP1 anwächst. 
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Abbildung 5: Individuelle Lohnsteuerbelastung zweier Ehepartner*innen 

in den Lohnsteuerklassenkombinationen III/V, IV/IV und im 

Faktorverfahren bei gleichbleibendem Einkommen von EP1 und 

ansteigenden Einkommen von EP2 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Abbildung zeigt deutlich, dass für EP2 in Steuerklasse V überpropor-

tional hohe Lohnsteuerabzüge entstehen, die bereits bei der Hälfte des 

Einkommens von EP1 die Abzüge in Steuerklasse III übersteigen. Bei ei-

nem Wechsel in Steuerklasse IV würde die Lohnsteuer bei EP2 deutlich 

geringer ausfallen. Bei EP1 würden dagegen die Vorteile der Steuer-

klasse III entfallen und die Lohnsteuerabzüge entsprechend steigen. 

Durch die Wahl des Faktorverfahrens würde das monatliche Nettoein-

kommen von EP1 im Vergleich zu Steuerklasse IV wiederum steigen. Auf-

grund der anfangs stark differierenden Einkommen fällt die Lohnsteuer-

belastung dabei zunächst geringer aus, steigt aber mit zunehmenden Ein-

kommen von EP 2 und entspricht bei gleich hohen Einkommen der Ehe-

leute Steuerklasse IV. Bei EP2 wirkt sich die steuerliche Entlastung des 

Faktors aufgrund des geringeren Einkommensanteils weniger aus. Die 

Abzüge sind daher ähnlich hoch wie in Lohnsteuerklasse IV. 

Aufgrund der unterschiedlich hohen Lohnsteuerbelastung fällt nicht nur 

das monatlich zur Verfügung stehende individuelle Nettoeinkommen un-

terschiedlich hoch aus, sondern auch das Nettoeinkommen der Eheleute 

insgesamt. Tabelle 5 zeigt die Auswirkungen der Steuerklassen III, IV, V 

und des Faktorverfahrens auf die monatliche Lohnsteuer, die Höhe des 
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monatlichen Nettoeinkommens71 und das monatliche Nettoeinkommen 

beider Eheleute in verschiedenen Einkommensrelationen bei einem jähr-

lichen Haushaltsbruttoeinkommen von 60.000 Euro. 

 

Tabelle 5: Monatliche Lohnsteuerabzüge und Nettoeinkommen in 

Abhängigkeit von der Steuerklasse bei einem jährlichen Haushalts-

bruttoeinkommen von 60.000 Euro und unterschiedlichen Einkommens-

relationen 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

EP1 Individuell 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 
mtl. Bruttoeinkommen 5.000 4.167 3.333 2.500 1.667 833 0 

Lohnsteuer in III 628 423 243 77 0 0 0 
mtl. Netto (III) 3.389 2.894 2.416 1.928 1.336 692 0 

Lohnsteuer in V 1.462 1.151 857 569 300 82 0 
mtl. Netto (V) 2.509 2.126 1.768 1.404 1.020 609 0 

Lohnsteuer in IV 1.019 742 506 296 109 0 0 
mtl. Netto (IV) 2.976 2.558 2.139 1.692 1.222 692 0 

Lohnsteuer  
Faktorverfahren 591 591 487 296 105 0 0 
mtl. Netto  
(Faktorverfahren) 3.428 2.717 2.159 1.692 1.227 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 
mtl. Bruttoeinkommen 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

Lohnsteuer in V 0 82 300 569 857 1.151 1.462 
mtl. Netto (V) 0 609 1.020 1.404 1.768 2.126 2.509 

Lohnsteuer in III 0 0 0 77 243 423 628 
mtl. Netto (III) 0 692 1.336 1.928 2.416 2.894 3.389 

Lohnsteuer in IV 0 0 109 296 506 742 1.019 
mtl. Netto (IV) 0 692 1.222 1.692 2.139 2.558 2.976 

Lohnsteuer  
Faktorverfahren 0 0 105 296 487 591 591 
mtl. Netto  
(Faktorverfahren) 0 692 1.227 1.692 2.159 2.717 3.428 

EP1 + EP2  
Haushaltsebene  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
mtl. Haushaltsbrutto-
einkommen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
mtl. Netto in III/V 3.389 3.504 3.436 3.332 3.105 2.818 2.509 
mtl. Netto in V/III 2.509 2.818 3.105 3.332 3.436 3.504 3.389 
mtl. Netto in IV/IV 2.976 3.250 3.361 3.385 3.361 3.250 2.976 
mtl. Netto  
Faktorverfahren 3.428 3.409 3.386 3.385 3.386 3.409 3.428 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

                                                 
71 Bei der Ermittlung des Nettoeinkommens wurden neben der Lohnsteuer die Beiträge 

zur Sozialversicherung sowie der Solidaritätszuschlag berücksichtigt.  
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Aufgrund der geringeren Lohnsteuerabzüge in Steuerklasse III fällt das 

individuelle monatliche Nettoeinkommen bei fast allen Einkommensrelati-

onen deutlich höher aus als in den anderen Lohnsteuerklassen. Nur das 

Faktorverfahren führt für den Fall, dass EP1 oder EP2 die gesamten 

60.000 Euro verdienen zu einem höheren Nettoeinkommen. In Steuer-

klasse V ist das Nettoeinkommen demgegenüber in allen Einkommens-

relationen am geringsten. Die Abzüge in Steuerklasse IV und im Faktor-

verfahren bewegen sich in der Regel zwischen diesen beiden Extremen. 

Die Unterschiede im Haushaltsnettoeinkommen können in Abhängigkeit 

von der gewählten Steuerklassenkombination mehrere hundert Euro be-

tragen. Einem Ehepaar, bei dem die eine Person 50.000 Euro und die 

andere 10.000 Euro zum gemeinsamen Bruttoeinkommen beiträgt, ver-

bleibt beispielsweise in der Lohnsteuerklassenkombination III/V monat-

lich 3.504 Euro, während es im Fall der vertauschten Steuerklassen le-

diglich 2.818 Euro und damit rund 20 Prozent weniger Nettoeinkommen 

pro Monat sind. Die Lohnsteuerklassenkombination V/III dürfte bei einem 

solchen Einkommensverhältnis in der Realität kaum vorkommen. Sie 

zeigt aber deutlich die Effekte der Steuerklassenzuordnung auf die Höhe 

des Haushaltseinkommens. Für zusammenveranlagte Ehepaare ist es 

mit Blick auf das Haushaltnettoeinkommen demnach vorteilhaft, wenn der 

oder die höher verdienende Ehepartner*in in III und der oder die Ehepart-

ner*in mit dem geringeren Einkommen in Steuerklasse V eingereiht ist. In 

der Lohnsteuerkombination IV/IV sind die Unterschiede im Haushaltsnet-

toeinkommen je nach Einkommensrelation deutlich kleiner. Dies gilt umso 

mehr für das Faktorverfahren, bei dem die steuerentlastenden Abzüge 

unter Einbeziehung des Splittingvorteils beiden Eheleuten in Relation zu 

ihren Einkommensteilen zugerechnet werden. 

Bei einem Haushaltsbruttoeinkommen von 40.000 und 80.000 Euro 

zeigen sich die gleichen Effekte (Tabelle 6 und 7). 

 

Tabelle 6: Monatliche Nettoeinkommen in Abhängigkeit von der 

Steuerklasse bei einem jährlichen Haushaltsbruttoeinkommen von 

40.000 Euro und unterschiedlichen Einkommensrelationen 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

EP1 Individuell 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

mtl. Bruttoeinkommen 3.333 2.500 1.667 833 0 

mtl. Netto in III 2.416 1.928 1.336 692 0 

mtl. Netto in V 1.768 1.404 1.020 609 0 

mtl. Netto in IV 2.139 1.692 1.222 692 0 

mtl. Netto Faktorverfahren 2.443 1.775 1.222 692 0 
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EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

mtl. Bruttoeinkommen 0 833 1.667 2.500 3.333 

mtl. Netto in V 0 609 1.020 1.404 1.768 

mtl. Netto in III 0 692 1.336 1.928 2.416 

mtl. Netto in IV 0 692 1.222 1.692 2.139 

mtl. Netto Faktorverfahren 0 692 1.222 1.775 2.443 

EP1 + EP2 Haushaltsebene  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 

mtl. Netto in III/V 2.416 2.537 2.357 2.096 1.768 

mtl. Netto in V/III 1.768 2.096 2.357 2.537 2.416 

mtl. Netto in IV/IV 2.139 2.384 2.444 2.384 2.139 

mtl. Netto Faktorverfahren 2.443 2.467 2.444 2.467 2.443 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Tabelle 7: Monatliche Nettoeinkommen in Abhängigkeit von der 

Steuerklasse bei einem jährlichen Haushaltsbruttoeinkommen von 

80.000 Euro und unterschiedlichen Einkommensrelationen 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 80.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

EP1 Individuell 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 
mtl. Brutto- 
einkommen 6.667 5.833 5.000 4.167 3.333 2.500 1.667 833 0 

mtl. Netto in III 4.380 3.893 3.389 2.894 2.416 1.928 1.336 692 0 

mtl. Netto in V 3.314 2.911 2.509 2.126 1.768 1.404 1.020 609 0 

mtl. Netto in IV 3.788 3.386 2.976 2.558 2.139 1.692 1.222 692 0 
mtl. Netto  
Faktorverfahren 4.476 3.730 3.087 2.578 2.139 1.700 1.235 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 
mtl. Brutto- 
einkommen 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 5.833 6.667 

mtl. Netto in V 0 609 1.020 1.404 1.768 2.126 2.509 2.911 3.314 

mtl. Netto in III 0 692 1.336 1.928 2.416 2.894 3.389 3.893 4.380 

mtl. Netto in IV 0 692 1.222 1.692 2.139 2.558 2.976 3.386 3.788 
mtl. Netto  
Faktorverfahren 0 692 1.235 1.700 2.139 2.578 3.087 3.730 4.476 

EP1 + EP2  
Haushaltsebene  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
mtl. Haushaltsbrutto-
einkommen 

6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 

mtl. Netto in III/V 4.380 4.502 4.410 4.299 4.184 4.054 3.845 3.603 3.314 

mtl. Netto in V/III 3.314 3.603 3.845 4.054 4.184 4.299 4.410 4.502 4.380 

mtl. Netto in IV/IV 3.788 4.078 4.198 4.250 4.277 4.250 4.198 4.078 3.788 
mtl. Netto  
Faktorverfahren 4.476 4.422 4.323 4.278 4.277 4.278 4.323 4.422 4.476 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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4.2.2 Relation von einbehaltener Lohnsteuer und 
Jahreseinkommensteuer 

 

Die monatlich an das Finanzamt abgeführte Lohnsteuer wird im Rahmen 

der Einkommensteuerveranlagung auf die tatsächlich im Veranlagungs-

zeitraum entstandene Einkommensteuerschuld angerechnet. Zu viel oder 

zu wenig entrichtete Lohnsteuerzahlungen werden erstattet bzw. nachge-

fordert. 

 

Tabelle 8: Lohnsteuerabzüge und Einkommensteuerschuld bei einem 

jährlichen Haushaltsbruttoeinkommen von 60.000 Euro 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Lohnsteuerverfahren und Steuerschuld 
nach Veranlagung 

EP1 Individuell 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

Lohnsteuerverfahren 

Lohnsteuer in III/V 7.534 6.065 6.510 7.742 10.285 13.812 17.547 

Lohnsteuer in V/III 17.547 13.812 10.285 7.742 6.510 6.065 7.534 

Lohnsteuer in IV/IV 12.231 8.902 7.377 7.098 7.377 8.902 12.231 
Lohnsteuer im  
Faktorverfahren  7.094 7.095 7.097 7.098 7.097 7.095 7.094 

Einkommensteuerveranlagung 

EP1+2 Haushaltsebene  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
zu versteuerndes  
Einkommen 48.308 48.308 48.308 48.308 48.308 48.308 48.308 

ESt (Splittingtarif) 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 

EP1: Individueller  
ESt-Anteil 7.100 7.100 5.845 3.550 1.255 0 0 
Anteil an Gesamt-ESt  
in % 100 % 100 % 82 % 50 % 18 % 0 % 0 % 

EP2: Individueller  
ESt-Anteil 0 0 1.255 3.550 5.845 7.100 7.100 
Anteil an Gesamt-ESt  
in % 0 % 0 % 18 % 50 % 82 % 100 % 100 % 

Einkommensteuernachzahlung/-erstattung 

III/V 434 –1.035 –590 642 3.185 6.712 10.447 

V/III 10.447 6.712 3.185 642 –590 –1.035 434 

IV/IV 5.131 1.802 277 –2 277 1.802 5.131 

Faktorverfahren  –6 –5 –3 –2 –3 –5 –6 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Tabelle 8 zeigt am Beispiel eines Haushaltsbruttoeinkommens von 

60.000 Euro in verschiedenen Einkommensrelationen, dass die Steuer-

klassenkombinationen nicht nur zu unterschiedlich hohen Lohnsteuerab-
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zügen, sondern auch zu unterschiedlich hoch ausfallenden Steuernach-

zahlungen und -erstattungen führen. Nach diesen Berechnungen fallen 

die Lohnsteuerabzüge in III/V bei stark differierenden Einkommen in der 

Regel zu niedrig aus, in IV/IV sind sie demgegenüber zu hoch. Daher 

kommt es in der Steuerklassenkombination III/V häufig zu Nachzahlun-

gen, in IV/IV zu Steuererstattungen. 

Beim Faktorverfahren entsprechen die einbehaltene Lohnsteuerab-

züge fast exakt der veranlagten Einkommensteuerschuld, weil mit dem 

Faktor – anders als in IV/IV ohne Faktor – die Vorteile des Splittingverfah-

rens einbezieht. 

Abbildung 6 verdeutlicht einmal mehr, wie unzutreffend bzw. zutreffend 

die Lohnsteuerabzüge in III/V und in IV/IV mit und ohne Faktor im Ver-

gleich zur veranlagten Einkommensteuerschuld sind. Die Darstellung 

zeigt die Differenz der Lohnsteuerabzüge zur veranlagten Einkommen-

steuerschuld bei einem jährlichen Haushaltsbruttoeinkommen von 

60.000 Euro in Abhängigkeit von unterschiedlichen Einkommensrelatio-

nen zwischen den Ehepartner*innen. 

 

Abbildung 6: Differenz der Lohnsteuerabzüge zur veranlagten 

Einkommensteuerschuld bei einem jährlichen Haushaltsbrutto-

einkommen von 60.000 Euro und unterschiedlichen Einkommens-

relationen 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

In der Steuerklassenkombination IV/IV sind die Lohnsteuerabzüge der 

Eheleute fast immer zu hoch, es sei denn die Einkommen sind tatsächlich 
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gleich hoch. Dabei fallen die Überzahlungen bei wenig differierenden Ein-

kommen zunächst gering aus, steigen ab einem Einkommensverhältnis 

von etwa 3 zu 1 jedoch stark an. In der Steuerklassenkombination III/V 

entspricht die Höhe der Lohnsteuerzahlungen nur dann der Jahressteu-

erschuld, wenn die Einkommensrelation der Eheleute dem Verhältnis von 

60:40 entspricht. Bei ähnlich hohen Einkommen der beiden Eheleute er-

geben sich demgegenüber zunächst Überzahlungen. Mit steigenden Ein-

kommensdifferenzen fällt der Lohnsteuerabzug jedoch zu gering aus, so 

dass es zu Steuernachzahlungen kommt. Bei einem Einkommensverhält-

nis von etwa 3 zu 1 erreichen diese ihr Maximum und die unzutreffende 

Besteuerung geht wieder zurück. Beim Faktorverfahren wird bereits im 

unterjährigen Lohnsteuerverfahren eine zutreffende Besteuerung er-

reicht. Demzufolge werden Steuernachzahlungen und -erstattungen ver-

mieden. 

 

Tabelle 9: Auswirkungen der Steuerklassenkombinationen bei einem 

Einkommensverhältnis von 2 zu 1 im Lohnsteuerverfahren und nach 

Einkommensteuerveranlagung (in Euro) 

  

EP1 Individuell EP2 Individuell 
EP1+2  

Haushaltsebene 

Jahresbruttoeinkommen  36.000 18.000 54.000 

Lohnsteuerverfahren 

Lohnsteuer nach III/V 2.094 2.813 4.907 

Lohnsteuer nach IV/IV 5.027 856 5.883 

Faktorverfahren 4.871 829 5.700 

Einkommensteuerveranlagung 

zu versteuerndes  
Einkommen 

29.192 13.797 43.270 

  (Grundtarif) (Grundtarif) (Splitting) 

Einkommensteuer 5.028 858 5.704 

Aufteilung nach Grundtarif 4.873 831  

Steuernachzahlungen/-erstattungen 

III/V –2.779 1.982 –797 

IV/IV 154 25 179 

Faktorverfahren –2 –2 –4 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

In Tabelle 9 wird noch einmal beispielhaft gezeigt, welche Auswirkungen 

die Steuerklassenzuordnung bei einem Einkommensverhältnis von 2 zu 1 

auf die Höhe der unterjährigen Lohnsteuer und die bei einer Einkommen-

steuerveranlagung entstehenden Steuererstattungen bzw. -nachzahlun-

gen hat. Dabei wird nicht nur der auf den Haushalt entfallende Wert aus-

gewiesen, sondern auch die Erstattung bzw. Nachzahlung, die auf EP 1 
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bzw. EP 2 entfällt. Nach den in der Tabelle ausgewiesenen Einkommen 

ergeben sich die höchsten Lohnsteuerzahlungen mit 5.883 Euro in der 

Lohnsteuerklassenkombination IV/IV, die geringsten mit 4.907 Euro in 

III/V. Beim Faktorverfahren fallen 5.700 Euro pro Jahr an, was fast exakt 

der Jahreseinkommensteuerschuld nach Veranlagung entspricht 

(5.704 Euro).72 In der Steuerklassenkombination III/V wird aufgrund des 

unzutreffenden Lohnsteuerabzugs eine Nachzahlung in Höhe von 

797 Euro fällig. In IV/IV müssen nach Veranlagung 179 Euro erstattet 

werden. 

Gleichzeitig wird deutlich, dass vor allem die individuellen Lohnsteuer-

abzüge für EP1 in Steuerklasse III mit 2.094 Euro in Relation zur Höhe 

des Einkommens um 2.779 Euro zu niedrig ausfallen. Die Lohnsteuer von 

EP2 in Steuerklasse V ist demgegenüber mit 2.813 Euro deutlich zu hoch. 

Nach Aufteilung der Steuerschuld entsprechend der Anteile, die sich nach 

Einzelveranlagung ergeben würden, entfallen auf EP2 lediglich 831 Euro. 

In der Lohnsteuerklassenkombination IV/IV ergeben bei beiden Ehepart-

ner*innen Überzahlungen. Beim Faktorverfahren entsprechen die jeweili-

gen unterjährigen Abzüge fast exakt der Einkommensteuerschuld nach 

Veranlagung. 

 

 

4.3 Krankengeld 
 

Krankengeld wird von der gesetzlichen Krankenversicherung an ihre Mit-

glieder gezahlt, wenn diese länger als sechs Wochen wegen derselben 

Krankheit arbeitsunfähig sind und von Arbeitgeber keine Entgeltfortzah-

lung mehr erhalten. Das Krankengeld wird grundsätzlich zeitlich unbe-

schränkt gezahlt, längstens jedoch 78 Wochen wegen derselben Krank-

heit innerhalb von drei Jahren. 

 

 

4.3.1 Höhe des Krankengelds in Abhängigkeit von der 
Steuerklasse 

 

Für die Berechnung des Krankengelds ist das Arbeitseinkommen rele-

vant, das im letzten vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgerechneten Ent-

geltabrechnungszeitraum erzielt wurde. Dabei gelten die letzten abge-

rechneten vier Wochen als Mindestbemessungszeitraum. Das Kranken-

                                                 
72 Durch die Kürzung des Faktors auf drei Nachkommastellen ohne Rundung ergeben 

sich geringfügige Differenzen. 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 57 

geld beträgt 70 Prozent des Bruttolohns, darf jedoch 90 Prozent des Net-

toarbeitsentgelts nicht überschreiten. Mithilfe einer Vergleichsrechnung 

wird der niedrigere der beiden Werte ermittelt und als Brutto-Krankengeld 

angesetzt. Die Höhe des Krankengelds ist zudem durch die Beitragsbe-

messungsgrenze von 151,25 Euro pro Tag (2019) begrenzt. 

Abbildung 7 zeigt, wie sich die 90-Prozent-Nettoeinkommensgrenze in 

den Steuerklassen III, IV und V auf die Höhe des Brutto-Krankengelds 

auswirkt. 

 

Abbildung 7: Auswirkung der 90-Prozent-Netto-Grenze auf die Höhe des 

Brutto-Krankengelds in den Steuerklassen III, IV und V 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Aufgrund der hohen Lohnsteuerabzüge in Steuerklasse V wird die maxi-

male Höhe des Krankengelds bereits bei einem monatlichen Einkommen 

von 570 Euro erreicht, denn hier gehen 90 Prozent des Nettoeinkommens 

bereits über 70 Prozent des Bruttoeinkommens hinaus. In Steuerklas-

se IV ist dies bei einem Bruttoeinkommen von etwa 1.300 Euro pro Monat 

der Fall, in Steuerklasse III wirkt sich die 90-Prozent-Netto-Grenze erst 

bei ca. 2.400 Euro pro Monat aus. Allein durch die Grenzziehung ergeben 

sich somit schon bei sehr geringen Einkommen deutliche Nachteile für 

Krankengeldbeziehende in Steuerklasse V. 

Vom Brutto-Krankengeld werden aufgrund der Versicherungs- und da-

mit auch Beitragspflicht in der Sozialversicherung Beiträge zur Arbeitslo-
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sen-, Renten- und Pflegeversicherung abgezogen.73 Der nach Abzug die-

ser Beiträge ausgezahlte Betrag (sog. Netto-Krankengeld) ist in Abbil-

dung 8 in Abhängigkeit vom vorherigen monatlichen Bruttoeinkommen 

und auf das Bruttoeinkommen gezahlten Krankenversicherungsbeiträgen 

dargestellt. 

 

Abbildung 8: Monatliches Netto-Krankengeld in Abhängigkeit vom 

Bruttoeinkommen, Beitragszahlungen und Steuerklasse 

 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Im Bereich geringfügiger Beschäftigung (bis 450 Euro im Monat) besteht 

aufgrund der Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung kein Anspruch auf Krankengeld. Im weiteren Verlauf fällt das Netto-

Krankengeld in den Steuerklassen III, IV und V zunächst gleich hoch aus, 

weil der anhand der 70 Prozent-Grenze berechnete Wert geringer ist als 

der anhand der 90-Prozent-Netto-Grenze berechnete Wert. Erste Unter-

schiede zeigen sich jedoch bereits bei einem monatlichen Bruttoeinkom-

men von rund 570 Euro: Hier wird in Steuerklasse V die Grenze von 

90 Prozent des Nettoeinkommens erreicht. Demzufolge ist das Kranken-

                                                 
73 Die Versicherungspflicht für Krankengeldbeziehende ergibt sich für die Arbeitslosen-

versicherung aus § 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB III, für die Rentenversicherung aus § 3 S. 1 

Nr. 3 SGB VI und für die Pflegeversicherung aus § 20 Abs. 1 SGB XI. In die Kranken-

versicherung müssen keine Beiträge gezahlt werden, da Krankengeldbeziehende 

gem. § 224 SGB V für die Dauer des Anspruchs von den Beiträgen befreit sind. 
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geld von da an bei gleichem Bruttoeinkommen und gleichen Beitragszah-

lungen geringer als in III und IV. Ab einem Monatseinkommen von 

1.300 Euro wirkt die Begrenzung des Nettoeinkommens auch in Steuer-

klasse IV. In Steuerklasse III dagegen wird die Beschränkung erst bei ei-

nem fast doppelt so hohen Bruttoeinkommen erreicht. Das Krankengeld 

fällt in Steuerklasse III demzufolge deutlich höher aus. Mit zunehmendem 

Bruttoeinkommen nehmen auch die Unterschiede in der Höhe des Kran-

kengeldes zu. Das Maximum wird erreicht, wenn die Beitragsbemes-

sungsgrenze in Steuerklasse III Wirkung entfaltet. Die Unterschiede zwi-

schen Steuerklasse III und V belaufen sich hier auf monatlich 718 Euro. 

Während in Steuerklasse III das maximale Krankengeld von 2.793 Euro 

(bzw. 3.176 Euro Brutto-Krankengeld) bereits ab einem monatlichen Brut-

toeinkommen von 5.233 Euro gezahlt wird, ist das in V erst bei 7.067 Euro 

der Fall. 

Die Auswirkungen der Steuerklassen auf die Höhe des Netto-Kranken-

gelds werden im Verhältnis zur Höhe des Bruttoeinkommens noch deutli-

cher. Tabelle 10 zeigt für die Steuerklassen III, IV und V die absolute 

Höhe des Netto-Krankengelds, die Differenz zum vorherigen Nettoein-

kommen sowie den prozentualen Anteil, den das Krankengeld vom ur-

sprünglichen Brutto- und Nettoeinkommen ausmacht. 
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Tabelle 10: Höhe des Netto-Krankengelds in Abhängigkeit von der 

Lohnsteuerklasse und Relation zu vorherigen Netto- und Brutto-

einkommen74 

 

Jahresbruttoeinkommen 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

pro Monat 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 5.833 6.667 

KV-Beitrag (AN-Anteil) 55 129 194 258 323 352 352 352 

III Lohnsteuer 0 0 77 243 423 628 857 1.102 

  Soli 0 0 0 13 23 35 47 61 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.336 1.928 2.416 2.894 3.389 3.893 4.380 

  Brutto-Krankengeld 583 1.167 1.735 2.175 2.605 3.050 3.176 3.176 

  abzgl. SVB 70 141 210 263 315 368 384 384 

  Netto-Krankengeld  513 1.026 1.526 1.912 2.290 2.682 2.793 2.793 

 Differenz zu mtl. Netto –179 –310 –402 –504 –604 –707 –1.100 –1.588 

  in % des mtl. Netto 74 % 77 % 79 % 79 % 79 % 79 % 72 % 64 % 

  in % des mtl. Brutto 62 % 62 % 61 % 57 % 55 % 54 % 48 % 42 % 

V Lohnsteuer 82 300 569 857 1.151 1.462 1.788 2.113 

  Soli 0 16 31 47 63 80 98 116 

  mtl. Nettoeinkommen 609 1.020 1.404 1.768 2.126 2.509 2.911 3.314 

  Brutto-Krankengeld 549 918 1.264 1.591 1.914 2.258 2.620 2.982 

  abzgl. SVB 66 111 153 192 231 273 316 360 

  Netto-Krankengeld  482 807 1.111 1.399 1.683 1.985 2.304 2.622 

 Differenz zu mtl. Netto –127 –213 –293 –369 –444– –524 –607 –691 

  in % des mtl. Netto 79 % 79 % 79 % 79 % 79 % 79 % 79 % 79 % 

  in % des mtl. Brutto 58 % 48 % 44 % 42 % 40 % 40 % 39 % 39 % 

  

Differenz Netto- 
Krankgeld III zu V 31 218 414 513 608 697 489 171 

  in Prozent 6 % 21 % 27 % 27 % 27 % 26 % 18 % 6 % 

IV Lohnsteuer 0 109 296 506 742 1.019 1.338 1.663 

  Soli 0 6 16 28 41 56 74 91 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.222 1.692 2.139 2.558 2.976 3.386 3.788 

  Brutto-Krankengeld 583 1.100 1.523 1.925 2.302 2.679 3.047 3.176 

  abzgl. SVB 70 133 184 232 278 323 368 384 

  Netto-Krankengeld  513 967 1.339 1.692 2.024 2.355 2.679 2.793 

 Differenz zu mtl. Netto –179 –255 –353 –446 –534 –621 –707 –995 

  in % des mtl. Netto 74 % 79 % 79 % 79 % 79 % 79 % 79 % 74 % 

  in % des mtl. Brutto 62 % 58 % 54 % 51 % 49 % 47 % 46 % 42 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Während das Leistungsniveau in Relation zum Nettoeinkommen jenseits 

der Beitragsbemessungsgrenze über alle Einkommensstufen und Lohn-

steuerklassen hinweg ähnlich hoch ist, zeigen sich im Verhältnis zum vor-

                                                 
74 Das Faktorverfahren wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt, da sich hier das für 

die Leistungshöhe maßgebliche Nettoeinkommen nur im Zusammenhang mit dem Ein-

kommen des oder der Ehepartner*in bestimmen lässt.  
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herigen Bruttoeinkommen erhebliche Unterschiede zwischen den Steuer-

klassen. So beträgt das Krankengeld bei einem monatlichen Bruttoein-

kommen von 2.500 Euro vor Krankengeldbezug, in Lohnsteuerklasse III 

etwa 61 Prozent (1.526 Euro) des vorherigen Bruttolohns, während es in 

Lohnsteuerklasse V lediglich 44 Prozent (1.111 Euro) sind. Die Differen-

zen in der Leistungshöhe belaufen sich zwischen Steuerklasse III und V 

damit auf bis zu 27 Prozent. Erst mit Erreichen der Beitragsbemessungs-

grenze gleicht sich die Höhe des Netto-Krankengelds zwischen den Steu-

erklassen wieder an. Tabelle 12 weist zudem auf die Differenzen zwi-

schen Beiträgen und Leistungshöhe hin. Während die Höhe des Kranken-

gelds maßgeblich durch das Nettoeinkommen bestimmt wird, werden die 

Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung als Prozentsatz des Brut-

toeinkommens berechnet. Die Krankenversicherungsbeiträge setzen sich 

dabei aus dem allgemeinen Beitragssatz in Höhe von 14,6 Prozent zu-

züglich des Zusatzbeitrags zusammen, der sich im Jahr 2019 auf durch-

schnittlich 0,9 Prozent beläuft. Demzufolge zahlen zwar alle Versicherten 

mit gleich hohen Einkommen denselben Beitrag in die Krankenversiche-

rung ein, erhalten aber in Abhängigkeit von der Steuerklasse unterschied-

lich hohe Leistungen. 

 

 

4.3.2 Folgen für das monatliche 
Haushaltsnettoeinkommen 

 

Die Änderungen, die sich für das individuelle monatliche Nettoeinkommen 

von EP2 und infolgedessen auch für das Haushaltsnettoeinkommen des 

Ehepaares ergeben, wenn ein*e Ehepartner*in (EP 2) 12 Monate lang 

Krankengeld bezieht, sind in Tabelle 11 dargestellt. 75 

Während das Nettoeinkommen von EP1 gleich bleibt, verringert sich 

das monatlich zur Verfügung stehende Einkommen von EP2 durch den 

Bezug von Krankengeld um 21 Prozent. 

Die Verluste für das Haushaltnettoeinkommen insgesamt fallen pro-

zentual zunächst gering aus, vergrößern sich jedoch mit steigendem Ein-

kommensanteil von EP2. Für das unterjährige Haushaltsnettoeinkommen 

wirkt sich die Lohnsteuerklassenkombinationen ähnlich aus wie ohne 

Leistungsbezug: Hatte der oder die Krankengeldbeziehende ursprünglich 

ein geringeres Einkommen als sein*e Ehepartner*in, verbleibt in der 

Lohnsteuerklassenkombination III/V aufgrund der geringen Lohnsteuer 

des oder der arbeitenden Ehepartner*in in Steuerklasse III das höchste 

                                                 
75 Die nachfolgenden Berechnungen beruhen auf den unter 4.1 beschriebenen Basisfall. 

Das monatliche Nettoeinkommen vor Leistungsbezug ist in Tabelle 5, Kapitel 4.2.1 

dargestellt. 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 62 

Haushaltsnettoeinkommen pro Monat. Bei gleichen Einkommensrelatio-

nen sind in der Steuerklassenkombination IV/IV bzw. unter Anwendung 

des Faktorverfahrens die monatlichen Haushaltsnettoeinkommen ähnlich 

hoch. Sofern die oder der Krankengeldbeziehende dagegen vor Leis-

tungsbezug den weitaus größeren Teil zum gemeinsamen Einkommen 

beigetragen hat (Einkommensrelation 10.000/50.000), wäre durch das 

höhere Krankengeld in III die Lohnsteuerklassenkombination V/III für das 

Haushaltseinkommen günstiger. Hierbei verbleiben dem Ehepaar monat-

lich 2.900 Euro, während es in den Lohnsteuerklassen III/V lediglich 

2.375 Euro sind. In der Realität dürfte V/III allerdings schon aus rechtli-

chen Gründen kaum vorkommen. 

 

Tabelle 11: Monatliches Netto-Krankengeld im Verhältnis zum 

vorherigen individuellen Nettoeinkommen sowie Auswirkungen auf das 

Haushaltsnettoeinkommen 

 

Krankengeldbezug von EP2  

EP2 Individuell  
(vor Krankengeldbezug) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

mtl. Bruttoeinkommen EP2 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

mtl. Netto-Krankengeld (V) 0 482 807 1.111 1.399 1.683 1.985 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –127 –213 –293 –369 –444 –524 

in % 0 % –21 % –21 % –21 % –21 % –21 % –21 % 

mtl. Netto-Krankengeld (III) 0 513 1.026 1.526 1.912 2.290 2.682 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –310 –402 –504 –604 –707 

in % 0 % –26 % –23 % –21 % –21 % –21 % –21 % 

mtl. Netto-Krankengeld (IV) 0 513 967 1.339 1.692 2.024 2.355 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –255 –353 –446 –534 –621 

in % 0 % –26 % –21 % –21 % –21 % –21 % –21 % 

mtl. Netto-Krankengeld  
(Faktorverfahren) 0 513 971 1.339 1.708 2.150 2.713 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –256 –353 –451 –567 –715 

in % 0 % –26 % –21 % –21 % –21 % –21 % –21 % 

EP1 + 2 Haushaltsebene  60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

EP 1+2: mtl. Netto in III/V mit KG 3.389 3.376 3.224 3.039 2.736 2.375 1.985 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG in % 0 % –4 % –6 % –9 % –12 % –16 % –21 % 

EP 1+2: mtl. Netto in V/III mit KG 2.509 2.639 2.794 2.930 2.932 2.900 2.682 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG in % 0 % –6 % –10 % –12 % –15 % –17 % –21 % 

EP 1+2: mtl. Netto in IV/IV mit KG 2.976 3.071 3.106 3.032 2.914 2.716 2.355 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG in % 0 % –6 % –8 % –10 % –13 % –16 % –21 % 

EP 1+2: mtl. Netto im Faktorv. mit KG 3.428 3.230 3.130 3.032 2.935 2.842 2.713 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG in % 0 % –5 % –8 % –10 % –13 % –17 % –21 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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4.3.3 Progressionsvorbehalt, Gesamtsteuerbelastung 
und Aufteilung im Innenverhältnis 

 

Bezieht ein*e Ehepartner*in Krankengeld, so verändert sich die Höhe der 

Einkommensteuer nach Veranlagung nicht nur durch den Wegfall des Ar-

beitslohns und dem dadurch geringeren zu versteuernden Einkommen, 

sondern auch durch den sogenannten Progressionsvorbehalt. Soweit So-

zialleistungen dem Progressionsvorbehalt unterliegen, wirken sich die 

Steuerklassen durch die unterschiedliche Höhe der jeweiligen Leistung 

daher auf die Höhe der Einkommensteuerschuld aus. Tabelle 12 zeigt, 

wie sich durch den Bezug von Krankengeld die Höhe der Einkommens-

teuer eines Ehepaares in Abhängigkeit von der Steuerklasse ändert.76 

 

Tabelle 12: Auswirkung des Progressionsvorbehalts bei zwölfmonatigem 

Krankengeldbezug auf die Einkommensteuerschuld des Ehepaares 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Steuerschuld nach Veranlagung  

ESt auf steuerpflichtiges Einkommen (ohne Krankengeld) 

Jahresbruttoeinkommen (EP1) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

zu versteuerndes Einkommen 48.308 39.911 31.300 22.650 14.409 6.168 0 

ESt nach Splittingtarif 7.100 4.804 2.608 694 0 0 0 

Durchschnittssteuersatz 14,70 12,04 8,33 3,06 0,00 0,00 0,00 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse V 

mtl. Brutto-Krankengeld (EP2) 0 549 918 1.264 1.591 1.914 2.258 

zvE (EP1) + 12 Monate Brutto-KG (EP2) 48.308 46.493 42.319 37.818 33.506 29.132 27.097 

ESt bei Einbezug des Brutto-KG 7.100 6.590 5.446 4.256 3.156 2.080 1.602 

Steuersatz unter Berücksichtigung des 
Progressionsvorbehalts 

14,70 14,17 12,87 11,25 9,42 7,14 5,91 

Anwendung auf zvE (ohne KG) = ESt 
neu  

7.100 5.657 4.027 2.549 1.357 440 0 

ESt-Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 

0 853 1.419 1.855 1.357 440 0 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse III 

mtl. Brutto-Krankengeld (EP2) 0 583 1.167 1.735 2.175 2.605 3.050 

zvE (EP1) + 12 Monate Brutto-KG (EP2) 48.308 46.911 45.300 43.471 40.503 37.425 36.604 

ESt bei Einbezug des Brutto-KG 7.100 6.708 6.260 5.758 4.960 4.154 3.942 

Steuersatz unter Berücksichtigung 
des Progressionsvorbehalts 

14,70 14,30 13,82 13,25 12,25 11,10 10,77 

Anwendung auf zvE (ohne KG) = ESt neu  7.100 5.707 4.325 3.000 1.764 684 0 

ESt-Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 

0 903 1.717 2.306 1.764 684 0 

                                                 
76 Der Progressionsvorbehalt wird berechnet, indem zunächst die Einkommensteuer-

schuld ermittelt wird, die anfallen würde, wenn die Lohnersatzleistung zu dem zu ver-

steuernden Einkommen hinzugerechnet wird. Hieraus wird der Durchschnittssteuer-

satz ermittelt und auf das zu versteuernde Einkommen ohne die Leistung angewandt 

(vgl. § 32b Abs. 1 S. 1 lit. b EStG). Die Leistungsbeträge werden vor Abzug der Versi-

chertenanteile angesetzt (vgl. R 32b Abs. 2 EStH).  
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12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV 

mtl. Brutto-Krankengeld (EP2) 0 583 1.100 1.523 1.925 2.302 2.679 

zvE (EP1) + 12 Monate Brutto-KG (EP2) 48.308 46.911 44.498 40.927 37.506 33.794 32.144 

ESt bei Einbezug des Brutto-KG 7.100 6.708 6.040 5.074 4.174 3.228 2.816 

Steuersatz unter Berücksichtigung des 
Progressionsvorbehalts 

14,70 14,30 13,57 12,40 11,13 9,55 8,76 

Anwendung auf zvE (ohne KG) = ESt neu  7.100 5.707 4.248 2.808 1.603 589 0 

ESt-Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 

0 903 1.640 2.114 1.603 589 0 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

mtl. Brutto-Krankengeld (EP2) 0 583 1.104 1.523 1.943 2.445 3.085 

zvE (EP1) + 12 Monate Brutto-KG (EP2) 48.308 46.911 44.552 40.927 37.725 35.510 37.022 

ESt bei Einbezug des Brutto-KG 7.100 6.708 6.054 5.074 4.232 3.662 4.050 

Steuersatz unter Berücksichtigung des 
Progressionsvorbehalts 

14,70 14,30 13,59 12,40 11,22 10,31 10,94 

Anwendung auf zvE (ohne KG) = ESt neu  7.100 5.707 4.253 2.808 1.616 636 0 

ESt-Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 

0 903 1.645 2.114 1.616 636 0 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Ohne den Effekt des Progressionsvorbehalts würde sich für das zusam-

menveranlagte Paar eine deutlich geringere Einkommensteuer ergeben. 

Da in diesem Fall ausschließlich der Arbeitslohn von EP1 als steuerpflich-

tiges Einkommen in die Berechnung der gemeinsamen Steuerschuld ein-

fließt, fällt unter Anwendung des Splittingtarifs bis zu einem Jahresbrutto-

einkommen von 20.000 Euro keine Einkommensteuer an. Bezieht EP2 

demgegenüber ein Jahr lang Krankengeld sinkt das zu versteuernde Ein-

kommen, weil das Krankengeld selbst nicht besteuert wird. Durch den 

Progressionsvorbehalt steigt aber der auf das zu versteuernde Einkom-

men anzuwendende Steuersatz. Bei einer Berechnung des Krankengelds 

nach Lohnsteuerklasse V beträgt der Steuersatz in diesem Fall 9,42 Pro-

zent, in Steuerklasse III 12,25 Prozent. Daraus resultiert eine Einkom-

mensteuer in Höhe von 1.357 Euro bzw. 1.764 Euro. Die zusätzliche steu-

erliche Belastung durch den Progressionsvorbehalt fällt am höchsten aus, 

wenn das Krankengeld anhand von Steuerklasse III berechnet wurde. Je 

nach Höhe des Bruttoeinkommens der erwerbstätigen Person und der 

Höhe des Krankengelds können daraus bei einem Haushaltseinkommen 

von 60.000 Euro vor Leistungsbezug zusätzliche Steuerbeträge von über 

2.000 Euro resultieren. Die Einkommensteuer fällt beim Bezug von Kran-

kengeld im Vergleich zur beiderseitigen Erwerbstätigkeit der Eheleute so-

mit zwar insgesamt geringer aus, ist aufgrund des Progressionsvorbe-

halts aber höher als die Einkommensteuer, die allein auf des Einkommens 

von EP1 entfallen würde. 
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Eine Aussage darüber, welche Steuerklassenkombination beim Bezug 

von Lohnersatzleistungen unter Einbeziehung der Progressionswirkung 

im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung insgesamt von Vorteil ist, 

kann nur unter Einbezug aller für das Nettoeinkommen relevanten Para-

meter getroffen werden. Um auch die individuelle Perspektive zu berück-

sichtigen, wird zunächst die Steuerschuld zwischen den Eheleuten aufge-

teilt. Tabelle 13 zeigt einerseits, inwiefern der Lohnsteuerabzug in den je-

weiligen Steuerklassenkombinationen im Hinblick auf die veranlagte Ein-

kommensteuerschuld zutreffend ist.77 Andererseits wird ermittelt, welche 

Einkommensteueranteile nach einer fiktiven Aufteilung auf die Ehepart-

ner*innen individuell entfallen würden. 

Werden die Lohnsteuerabzüge bei EP1 mit der tatsächlichen Einkom-

mensteuerschuld verrechnet, so kommt es in der Steuerklassenkombina-

tion III/V zu Nachzahlungen. In V/III fällt der Lohnsteuerabzug demgegen-

über zu hoch aus, so dass es nach der Veranlagung zu erheblichen Steu-

ererstattungen kommt. In IV/IV und im Faktorverfahren kommt es bei glei-

chen Einkommensverhältnissen und im Fall, dass EP1 ein höheres Ein-

kommen hatte, ebenfalls zu Steuererstattungen. Hatte der oder die Kran-

kengeldbeziehende dagegen im für die Leistungshöhe relevanten Bemes-

sungszeitraum ein höheres Einkommen, werden aufgrund des durch den 

Progressionsvorbehalt bedingten Steuermehrbetrags Nachzahlungen fäl-

lig. 

Die Einkommensteuer unter Berücksichtigung des Progressionsvorbe-

halts wurde zwischen den Eheleuten im Verhältnis der Anteile aufgeteilt, 

die sich einerseits für EP1 bei Einzelveranlagung ergeben würden, ande-

rerseits für EP2 durch die ihm fiktiv auf das Krankengeld zugerechnete 

Einkommensteuer.78 

 
  

                                                 
77 Die entsprechenden Ergebnisse ohne den Bezug von Lohnersatzleistungen sind in 

Tabelle 10 dargestellt.  

78 Obgleich nach einschlägiger Rechtsprechung, kein Anspruch auf Ausgleich der über- 

und unterzahlten Lohnsteuer besteht, wurde diese Berechnung durchgeführt, um die 

Folgen einer Individualisierung herauszuarbeiten. 
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Tabelle 13: Interne Aufteilung der Gesamtsteuerschuld unter 

Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts bei zwölfmonatigem 

Krankengeldbezug von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Interne Aufteilung der Gesamtsteuerschuld nach  
Veranlagung 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse V 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.100 5.657 4.027 2.549 1.357 440 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (III) 7.534 5.078 2.916 918 0 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung 434 –579 –1.111 –1.631 –1.357 –440 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 5.657 4.027 2.080 520 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 100 % 82 % 38 % 0 %   

EP2: 12 Monate Krankengeld  0 5.787 9.688 13.336 16.791 20.191 23.825 
fiktive ESt auf Krankengeld 0 0 0 800 2.100 3.500 5.200 

ESt-Anteil 0 0 0 469 837 440 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 18 % 62 % 100 %   

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse III 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.100 5.707 4.325 3.000 1.764 684 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (V) 17.547 13.812 10.285 6.824 3.594 987 0 

Steuernachzahlung/-erstattung 10.447 8.105 5.960 3.824 1.830 303 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 5.707 3.996 1.704 383 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 92 % 57 % 22 % 0 %   

EP2: 12 Monate Krankengeld 0 6.155 12.310 18.307 22.943 27.483 32.184 

fiktive ESt auf Krankengeld 0 0 500 2.700 4.700 7.100 9.800 

ESt-Anteil 0 0 329 1.296 1.381 684 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 8 % 43 % 78 % 100 %   

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.100 5.707 4.248 2.808 1.603 589 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (IV) 12.231 8.902 6.073 3.549 1.304 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung 5.131 3.195 1.825 741 –299 –589 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 5.707 4.048 1.863 435 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 95 % 66 % 27 % 0 %   

EP2: 12 Monate Krankengeld 0 6.155 11.604 16.070 20.308 24.290 28.263 

fiktive ESt auf Krankengeld 0 0 300 1.800 3.500 5.400 7.500 

ESt-Anteil 0 0 200 945 1.168 589 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 5 % 34 % 73 % 100 %   
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12 Monate Krankengeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.100 5.707 4.253 2.808 1.616 636 0 
Lohnsteuerabzug EP1 (Faktorver-
fahren) 7.094 7.095 5.842 3.549 1.254 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung –6 1.388 1.589 741 –362 –636 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 5.707 4.053 1.863 430 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 95 % 66 % 27 % 0 %   

EP2: 12 Monate Krankengeld 0 6.155 11.651 16.070 20.500 25.799 32.552 

fiktive ESt auf Krankengeld 0 0 300 1.800 3.600 6.200 10.000 

ESt-Anteil 0 0 200 945 1.186 636 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 5 % 34 % 73 % 100 %   

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Durch das geringere Krankengeld ist der EP2 zugerechnete Einkommen-

steueranteil kleiner als ohne Leistungsbezug. Entsprechend der Kranken-

geldhöhe fällt er in Steuerklasse V am geringsten aus und in III am höchs-

ten. Bei einem vorherigen Einkommen von 30.000 Euro entfallen auf EP2 

43 Prozent der Steuerschuld (1.296 Euro), während es in V lediglich 

18 Prozent (469 Euro) sind. Für EP1 ergeben sich durch den Kranken-

geldbezug geringere Steuerbeträge als wenn beide Eheleute Arbeitsein-

kommen beziehen. 

Tabelle 14 zeigt, welche Nettoeinkommen sich nach Veranlagung bei 

einem zwölfmonatigen Krankengeldbezug in Abhängigkeit von der Steu-

erklasse sowohl für den Haushalt insgesamt als auch für die beiden Ehe-

partner*innen individuell ergeben. Der nach Abzug der Sozialversiche-

rungsbeiträge, Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag verbleibende 

Betrag wurde dabei auf Monate umgerechnet. 

Ohne den Bezug von Krankengeld ergibt sich für das Ehepaar bei ei-

nem gemeinsamen Haushaltsbruttoeinkommen von 60.000 Euro ein fikti-

ves monatliches Nettoeinkommen in Höhe von 3.385 Euro.79 Bezieht 

ein*e Ehepartner*in Krankengeld, so verringert sich das gemeinsame mo-

natliche Nettoeinkommen. Die prozentualen Verluste im Haushaltsnetto-

einkommen bewegen sich bei einem ursprünglich geringen Einkommen 

von EP2 zunächst auf einem ähnlich niedrigen Niveau. Ab einem vorhe-

rigen Einkommen von EP2 in Höhe von 20.000 Euro gehen die Differen-

zen zwischen den Steuerklassen jedoch immer weiter auseinander, wobei 

die größten Verluste bei Leistungsbezug in Steuerklasse V hinzunehmen 

sind. Das höchste Haushaltsnettoeinkommen dagegen verbleibt, wenn 

                                                 
79 Wenn ein*e Ehepartner*in in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis steht 

(Mini- oder Midijob bis 1.300 Euro Bruttoeinkommen pro Monat), ist das monatliche 

Haushaltsnettoeinkommen durch die geringeren Sozialversicherungsbeiträge dieser 

Person etwas höher. 
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EP2 in Steuerklasse III Krankengeld bezieht. Zwar wirkt sich hier der Pro-

gressionsvorbehalt durch eine höhere Einkommensteuerschuld stärker 

aus, das höhere Krankengeld wiegt aber die steuerliche Mehrbelastung 

auf. Bei einem ursprünglichen Einkommensverhältnis des Paares von 

20.000 (EP1) zu 40.000 Euro (EP2) beläuft sich beispielsweise das fiktive 

Haushaltsnettoeinkommen bei Krankengeldbezug des Partners 2 in Steu-

erklasse III auf 3.101 Euro, während es beim Krankengeld in Steuer-

klasse V lediglich 2.622 Euro beträgt. Der Einkommensverlust ist somit in 

Steuerklasse III mit rund 8 Prozent (283 Euro) deutlich geringer als in V 

mit etwa 23 Prozent (762 Euro). Die fiktiven monatlichen Haushaltsnetto-

einkommen in Steuerklasse IV sowie im Faktorverfahren bewegen sich in 

ihrer Höhe zwischen denen, die sich bei einem Leistungsbezug in III und 

in V ergeben. 

 

Tabelle 14: Fiktives monatliches Nettoeinkommen des Ehepaares nach 

Veranlagung bei zwölfmonatigem Krankengeldbezug von EP2 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug                

EP 1 + 2 Haushaltsebene 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

fiktives mtl. Netto 3.427 3.408 3.385 3.385 3.385 3.408 3.427 

EP1 Individuell 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

fiktives mtl. Netto 3.427 2.716 2.159 1.692 1.226 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

fiktives mtl. Netto 0 692 1.226 1.692 2.159 2.716 3.427 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination III/V) 

EP 1 + 2 Haushaltsebene 3.427 3.326 3.126 2.893 2.622 2.338 1.985 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –83 –259 –491 –762 –1.070 –1.442 

in % 0 % –2 % –8 % –15 % –23 % –31 % –42 % 

EP1 Individuell 3.427 2.843 2.318 1.823 1.293 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 127 160 131 67 0 0 

in % 0 % 5 % 7 % 8 % 5 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 482 807 1.070 1.330 1.646 1.985 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –210 –419 –622 –829 –1.070 –1.442 

in % 0 % –30 % –34 % –37 % –38 % –39 % –42 % 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination V/III) 

EP 1 + 2 Haushaltsebene 3.427 3.352 3.318 3.266 3.101 2.925 2.682 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –57 –66 –118 –283 –483 –745 

in % 0 % –2 % –2 % –3 % –8 % –14 % –22 % 

EP1 Individuell 3.427 2.839 2.321 1.855 1.304 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 122 163 162 78 0 0 

in % 0 % 5 % 8 % 10 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 997 1.412 1.797 2.233 2.682 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –229 –281 –362 –483 –745 

in % 0 % –26 % –19 % –17 % –17 % –18 % –22 % 
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12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV   

EP 1 + 2 Haushaltsebene 3.427 3.352 3.266 3.097 2.895 2.667 2.355 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –57 –118 –288 –490 –741 –1.072 

in % 0 % –2 % –4 % –9 % –14 % –22 % –31 % 

EP1 Individuell 3.427 2.839 2.317 1.841 1.300 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 122 158 148 74 0 0 

in % 0 % 5 % 7 % 9 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 949 1.256 1.595 1.975 2.355 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –276 –436 –564 –741 –1.072 

in % 0 % –26 % –23 % –26 % –26 % –27 % –31 % 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 im Faktorverfahren   

EP 1 + 2 Haushaltsebene 3.427  3.352  3.270  3.097  2.910  2.789  2.713  

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0  –57  –115  –288  –475  –619  –715  

in % 0 % –2 % –3 % –9 % –14 % –18 % –21 % 

EP1 Individuell 3.427 2.839 2.316 1.841 1.300 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 122 158 148 75 0 0 

in % 0 % 5 % 7 % 9 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 953 1.256 1.610 2.097 2.713 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –273 –436 –549 –619 –715 

in % 0 % –26 % –22 % –26 % –25 % –23 % –21 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Auf individueller Ebene zeigen sich nach Aufteilung der Steuerschuld bei 

EP2 deutliche Verluste im fiktiven monatlichen Nettoeinkommen, die mit 

der Höhe des vorherigen Einkommens sukzessive ansteigen. Entspre-

chend der Krankengeldhöhe fallen sie in Steuerklasse V mit bis zu 42 Pro-

zent am größten aus, in Steuerklasse III und im Faktorverfahren sind sie 

mit bis zu 26 Prozent deutlich geringer. Bei einem vorherigen Einkommen 

von 40.000 Euro beträgt das fiktive monatliche Nettoeinkommen von EP2 

in Steuerklasse III 1.797 Euro, während es in V über 400 Euro weniger 

sind (1.330 Euro). Für das individuelle Einkommen von EP1 nach Veran-

lagung ist durch den Krankengeldbezug seine*r Ehepartner*in dagegen 

ein Plus von bis zu 163 Euro im fiktiven monatlichen Nettoeinkommen zu 

verzeichnen.80 Durch das geringere zu versteuernde Einkommen ist die 

Gesamtsteuerschuld kleiner und der auf EP1 entfallene Anteil somit trotz 

des Progressionsvorbehalts ebenfalls. 

 

 

  

                                                 
80 Sofern auf EP1 aufgrund seines geringen Einkommens keine anteilige Einkommen-

steuerschuld entfällt, gibt es keinerlei Unterschiede zu seinem individuellen fiktiven 

monatlichen Netto vor Leistungsbezug von EP2. 
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4.3.4 Variante: Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 und 
80.000 

 

Nachdem zunächst die Auswirkungen der Steuerklassenzuordnung bei 

einem jährlichen Haushaltseinkommen von 60.000 Euro untersucht wur-

den, werden nachfolgend die Änderungen bei einem geringeren sowie ei-

nem höheren gemeinsamen Haushaltsbruttoeinkommen dargestellt. Ta-

belle 15 zeigt die monatlichen Nettoeinkommen, die sich bei einem ur-

sprünglichen Haushaltseinkommen von 40.000 Euro durch einen zwölf-

monatigen Krankengeldbezug von EP2 in den jeweiligen Lohnsteuerklas-

senkombinationen ergeben. 

Bei einem geringeren Haushaltsbruttoeinkommen von 40.000 Euro fal-

len die Verluste durch den Krankengeldbezug prozentual höher aus. Die 

Unterschiede in der Höhe des monatlichen Nettoeinkommens zwischen 

den Steuerklassen sind jedoch geringer. Hat der oder die arbeitende EP1 

einen Großteil zum Haushaltseinkommen beigetragen (Einkommensrela-

tion 30.000/10.000 Euro), ist die Lohnsteuerklassenkombination III/V für 

den Haushalt insgesamt vorteilhafter, da EP1 in Steuerklasse III weniger 

Lohnsteuer zahlen muss. Bei einem umgekehrten Einkommensverhältnis, 

ergibt sich in V/III aufgrund des höheren Krankengelds in III ein höheres 

Haushaltsnettoeinkommen. Hatten beide Eheleute ursprünglich ein gleich 

hohes Einkommen, so ergibt sich in der Steuerklassenkombination IV/IV 

bzw. im Faktorverfahren das höchste Haushaltsnettoeinkommen. 

Nach Veranlagung verbleibt dem Ehepaar unabhängig von der ur-

sprünglichen Einkommensrelation das höchste auf den Monat umgerech-

nete Haushaltsnettoeinkommen, wenn EP2 in Steuerklasse III Kranken-

geld bezogen hat. Steuerklasse V erweist sich dagegen bei sämtlichen 

Einkommenskonstellationen als nachteilig. Bei ursprünglich gleichen Ein-

kommen von jeweils 
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Tabelle 15: Monatliches Krankengeld und Auswirkungen auf das 

monatliche Haushaltsnettoeinkommen bei einem jährlichen Haushalts-

bruttoeinkommen von 40.000 Euro 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 
Bruttoeinkommen vor Krankengeldbezug 

EP1 Individuell 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

EP1+2 Haushaltsebene  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 

Krankengeldbezug von EP2 

mtl. Netto-Krankengeld (V) 0 482 807 1.111 1.399 

EP1+2: mtl. Netto in III/V mit KG 2.416 2.410 2.144 1.803 1.399 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –127 –213 –293 –369 

in % 0 % –5 % –9 % –14 % –21 % 

mtl. Netto-Krankengeld (III) 0 513 1.026 1.526 1.912 

EP1+2: mtl. Netto in V/III mit KG 1.768 1.917 2.046 2.135 1.912 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –310 –402 –504 

in % 0 % –9 % –13 % –16 % –21 % 

mtl. Netto-Krankengeld (IV) 0 513 967 1.339 1.692 

EP1+2: mtl. Netto in IV/IV mit KG 2.139 2.205 2.189 2.031 1.692 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –255 –353 –446 

in % 0 % –8 % –10 % –15 % –21 % 

mtl. Netto-Krankengeld (Faktorverfahren) 0 513 967 1.405 1.934 

EP1+2: mtl. Netto im Faktorverfahren mit KG 2.443 2.288 2.189 2.097 1.934 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –255 –370 –510 

in % 0 % –7 % –10 % –15 % –21 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

20.000 Euro pro Jahr ergibt sich hier ein fiktives monatliches Haushalts-

nettoeinkommen von 2.085 Euro. Demzufolge entsteht im Vergleich zum 

Nettoeinkommen ohne Leistungsbezug ein Verlust von 15 Prozent. 

Wurde das Krankengeld von EP2 dagegen nach Steuerklasse III berech-

net, sind es pro Monat rund 200 Euro mehr (2.282 Euro) und der Verlust 

zum vorherigen Nettoeinkommen fällt mit sieben Prozent geringer aus. 

Auch in Steuerklasse IV und beim Faktorverfahren ist das fiktive Net-

toeinkommen mit monatlich 2.229 Euro deutlich höher als in V (vgl. Ta-

belle 16). 

Nach Aufteilung der im Vergleich zu einem Haushaltseinkommen von 

60.000 Euro geringeren Einkommensteuerschuld, zeigen sich bei EP2 

aufgrund des Krankengeldbezugs deutliche Verluste, wobei diese mit der 

Höhe seines ursprünglichen Einkommens ansteigen und in Steuer-

klasse V am höchsten ausfallen. Während die Nettoeinkommen von EP2 

durch den Krankengeldbezug je nach Steuerklasse sehr unterschiedlich 

ausfallen, ergeben sich für EP1 kaum Änderungen. Lediglich bei ur-
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sprünglich gleichen Einkommen (20.000/20.000) sowie bei einem Ein-

kommensverhältnis von 30.000/10.000 ist durch die geringere Einkom-

mensteuerschuld ein kleines Plus bei dem auf EP1 entfallenden Nettoein-

kommen zu verzeichnen. 

 

Tabelle 16: Fiktives monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung  

bei einem Haushaltseinkommen von 40.000 Euro pro Jahr und zwölf-

monatigem Krankengeldbezug von EP2 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug            

EP1+2 Haushaltsebene 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

fiktives mtl. Netto 2.444 2.468 2.444 2.468 2.444 

EP1 Individuell 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

fiktives mtl. Netto 2.444 1.776 1.222 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

fiktives mtl. Netto 0 692 1.222 1.776 2.444 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination III/V) 

EP1+2 Haushaltsebene 2.444 2.351 2.085 1.792 1.399 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –117 –359 –676 –1.045 

in % 0 % –5 % –15 % –27 % –43 % 

EP1 Individuell 2.444 1.869 1.278 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 93 56 0 0 

in % 0 % 5 % 5 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 482 807 1.100 1.399 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –210 –415 –676 –1.045 

in % 0 % –30 % –34 % –38 % –43 % 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination V/III) 

EP1+2 Haushaltsebene 2.444 2.377 2.282 2.188 1.912 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –91 –163 –280 –532 

in % 0 % –4 % –7 % –11 % –22 % 

EP1 Individuell 2.444 1.864 1.278 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 88 56 0 0 

in % 0 % 5 % 5 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 1.003 1.496 1.912 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –219 –280 –532 

in % 0 % –26 % –18 % –16 % –22 % 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV  

EP1+2 Haushaltsebene 2.444 2.377 2.229 2.009 1.692 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –91 –215 –459 –752 

in % 0 % –4 % –9 % –19 % –31 % 

EP1 Individuell 2.444 1.864 1.276 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 88 53 0 0 

in % 0 % 5 % 4 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 953 1.317 1.692 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –269 –459 –752 

in % 0 % –26 % –22 % –26 % –31 % 
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12 Monate Krankengeldbezug von EP2 im Faktorverfahren  

EP1+2 Haushaltsebene 2.444  2.377  2.229  2.072  1.934  

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0  –91  –215  –396  –511  

in % 0 % –4 % –9 % –16 % –21 % 

EP1 Individuell 2.444 1.864 1.276 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 88 53 0 0 

in % 0 % 5 % 4 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 953 1.380 1.934 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –269 –396 –511 

in % 0 % –26 % –22 % –22 % –21 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Auch bei einem doppelt so hohen Haushaltseinkommen von 80.000 Euro 

hängt es während des Lohnsteuerverfahrens entscheidend von den Ein-

kommensrelationen zwischen den Eheleuten ab, in welcher Steuerklas-

senkombination sich das höchste monatliche Haushaltsnettoeinkommen 

ergibt (vergleiche Tabelle 17). Bei einem vorherigen Einkommen von 

70.000 Euro wird der durch die Beitragsbemessungsgrenze definierte 

Höchstsatz von 2.793 Euro Netto-Krankengeld in Steuerklasse III sowie 

beim Faktorverfahren bei einem Jahreseinkommen von 70.000 Euro er-

reicht. In Steuerklasse IV bekommt EP2 das maximale Krankengeld erst 

bei einem individuellen Jahreseinkommen von 80.000 Euro, wohingegen 

in V nicht einmal hier der Höchstsatz erreicht wird. 

Sofern der oder die arbeitende EP1 mehr Einkommen als EP2 hatte, 

ergibt sich in der Lohnsteuerklassenkombination III/V aufgrund der gerin-

geren Lohnsteuerzahlungen in Steuerklasse III das höchste laufende 

Haushaltseinkommen. In den anderen Fällen stellt das Faktorverfahren 

die günstigere Alternative dar. Lediglich bei einer ursprünglichen Einkom-

mensrelation von 20.000 zu 60.000 Euro ist das monatliche Nettoeinkom-

men in V/III etwas höher. Sofern EP2 als Alleinverdiener*in ein ursprüng-

liches Einkommen von 80.000 Euro hatte, wird – außer in Steuer-

klasse V – der Krankengeldhöchstsatz erreicht, weswegen in diesem Fall 

die monatlich zur Verfügung stehenden Beträge in den übrigen Steuer-

klassen gleich hoch sind. 
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Tabelle 17: Monatliches ALG I und Auswirkungen auf das monatliche 

Haushaltsnettoeinkommen bei einem jährlichen Haushaltsbrutto-

einkommen von 80.000 Euro 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 80.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

Bruttoeinkommen vor Krankengeldbezug 

EP1 Individuell 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

EP1+2 Haushaltsebene  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
mtl. Haushaltsbruttoein-
kommen 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 

Krankengeldbezug von EP2 

mtl. Netto-Krankengeld 
(V) 0 482 807 1.111 1.399 1.683 1.985 2.304 2.622 
EP1+2: mtl. Netto in III/V 
mit KG 4.380 4.375 4.197 4.006 3.815 3.610 3.322 2.996 2.622 
Differenz zu mtl. Netto 
ohne KG 0 –127 –213 –293 –369 –444 –524 –608 –691 

in % 0 % –3 % –5 % –7 % –9 % –11 % –14 % –17 % –21 % 

mtl. Netto-Krankengeld 
(III) 0 513 1.026 1.526 1.912 2.290 2.682 2.793 2.793 
EP1+2: mtl. Netto in V/III 
mit KG 3.314 3.424 3.535 3.652 3.680 3.695 3.702 3.402 2.793 
Differenz zu mtl. Netto 
ohne KG 0 –179 –310 –402 –504 –604 –707 –1.100 –1.588 

in % 0 % –5 % –8 % –10 % –12 % –14 % –16 % –24 % –36 % 

mtl. Netto-Krankengeld 
(IV) 0 513 967 1.339 1.692 2.024 2.355 2.679 2.793 
EP1+2: mtl. Netto in IV/IV 
mit KG 3.788 3.899 3.943 3.897 3.831 3.717 3.577 3.371 2.793 
Differenz zu mtl. Netto 
ohne KG 0 –179 –255 –353 –446 –534 –621 –707 –995 

in % 0 % –4 % –6 % –8 % –10 % –13 % –15 % –17 % –26 % 

mtl. Netto-Krankengeld 
(Faktorverfahren) 0 513 978 1.345 1.692 2.040 2.443 2.793 2.793 
EP1+2: mtl. Netto im Fak-
torverfahren mit KG 4.476 4.243 4.065 3.923 3.831 3.740 3.678 3.485 2.793 
Differenz zu mtl. Netto 
ohne KG 0 –179 –258 –355 –446 –538 –644 –937 –1.683 

in % 0 % –4 % –6 % –8 % –10 % –13 % –15 % –21 % –38 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Nach Veranlagung ergeben sich auch bei einem gemeinsamen Jahres-

bruttoeinkommen von 80.000 Euro die höchsten durchschnittlichen mo-

natlichen Haushaltsnettoeinkommen, wenn der oder die krankengeldbe-

ziehende Ehepartner*in in Steuerklasse III ist.81 Die größten Verluste hat 

                                                 
81 Bei einem geringen Einkommen von EP2 bis 10.000 Euro ergibt sich aufgrund der 

gleichen Krankengeldhöhe in IV und im Faktorverfahren ein ebenso hohes Haushalts-

nettoeinkommen. Dies gilt für das Faktorverfahren auch mit Erreichen der Beitragsbe-

messungsgrenze ab einem vorherigen Einkommen von 70.000 Euro. 
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das Ehepaar dagegen, wenn das Krankengeld von EP2 nach Steuer-

klasse V berechnet wird. (Tabelle 18) Hier ergibt sich bei einem ursprüng-

lichen Einkommensverhältnis von 30.000 zu 50.000 Euro ein durch-

schnittliches monatliches Nettoeinkommen in Höhe von 3.410 Euro, wäh-

rend es bei einem Krankengeldbezug in Steuerklasse III mit 3.973 Euro 

monatlich über 500 Euro mehr sind. Der Verlust zum vorherigen Nettoein-

kommen ohne Krankengeld beträgt in diesem Fall lediglich sieben Pro-

zent, in Steuerklasse V sind es 20 Prozent. Mit zunehmender Einkom-

menshöhe von EP2 nehmen die Unterschiede im Haushaltsnettoeinkom-

men zwischen den Steuerklassen zu bis sie sich mit Erreichen der Bei-

tragsbemessungsgrenze wieder angleichen. Bei einem Krankengeldbe-

zug in Steuerklasse IV und im Faktorverfahren bewegen sich die durch-

schnittlichen monatlichen Haushaltsnettoeinkommen in einer Höhe zwi-

schen den Beträgen von III und V. 

Auf individueller Ebene ergeben sich für EP2 durch den Krankengeld-

bezug Verluste, die mit der Höhe des vorherigen Einkommens ansteigen. 

Diese fallen bei einem ursprünglichen Einkommen von EP2 zwischen 

30.000 und 60.000 Euro in Steuerklasse III mit rund 20 Prozent am ge-

ringsten aus, gefolgt von Steuerklasse IV und dem Faktorverfahren mit 

knapp 30 Prozent sowie Steuerklasse V mit den höchsten Verlusten in 

Höhe von etwa 40 Prozent im Vergleich zum individuellen Nettoeinkom-

men vor Leistungsbezug. Die Verluste, die sich für EP2 bei einem Leis-

tungsbezug in Steuerklasse V ergeben, sind in den überwiegenden Ein-

kommenskonstellationen fast doppelt so hoch wie in III. 

Für EP1 ergibt sich dagegen durch den Krankengeldbezug von EP2 

ein Plus im individuellen Einkommen von bis zu 286 Euro, da auf ihn ein 

geringerer Einkommensteueranteil entfällt als im Fall beiderseitiger Er-

werbstätigkeit. Demnach erweist sich nach Aufteilung der nun höheren 

gemeinsamen Steuerschuld der Leistungsbezug in Steuerklasse III (Steu-

erklassenkombination V/III) für beide Eheleute als vorteilhaft: EP2 muss 

im Vergleich zu den anderen Steuerklassen die geringsten Verluste hin-

nehmen, während auf sein*e Ehepartner*in gleichzeitig ein höheres Plus 

entfällt. Ist der oder die Leistungsbeziehende dagegen in Steuerklasse V, 

ergibt sich nicht nur für sie oder ihn selbst im Vergleich zu den anderen 

Steuerklassen das geringste Krankengeld, sondern auch die Summe bei-

der Einkommen reduziert sich am meisten. 
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Tabelle 18: Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen nach 

Veranlagung bei einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro pro Jahr 

und zwölfmonatigem Krankengeldbezug von EP2 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 80.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

ohne Leistungsbezug  

EP1+2 Haushaltsebene 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

durchschnittliches mtl. Netto 4.474 4.421 4.320 4.277 4.277 4.277 4.320 4.421 4.474 

EP1 Individuell 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

fiktives mtl. Netto 4.474 3.729 3.088 2.577 2.138 1.700 1.232 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

fiktives mtl. Netto 0 692 1.232 1.700 2.138 2.577 3.088 3.729 4.474 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination III/V) 

EP1+2 Haushaltsebene 4.474 4.368 4.119 3.875 3.652 3.410 3.170 2.938 2.622 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –53 –201 –402 –625 –867 –1.149 –1.483 –1.852 

in % 0 % –1 % –5 % –9 % –15 % –20 % –27 % –34 % –41 % 

EP1 Individuell 4.474 3.885 3.311 2.811 2.360 1.865 1.306 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 156 223 234 222 165 74 0 0 

in % 0 % 4 % 7 % 9 % 10 % 10 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 482 807 1.064 1.291 1.545 1.865 2.246 2.622 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –210 –424 –636 –847 –1.032 –1.223 –1.483 –1.852 

in % 0 % 0 % 0 % –37 % –40 % –40 % –40 % –40 % –41 % 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination V/III) 

EP1+2 Haushaltsebene 4.474 4.394 4.310 4.244 4.117 3.973 3.828 3.415 2.793 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –27 –10 –33 –160 –304 –492 –1.006 –1.682 

in % 0 % –1 % 0 % –1 % –4 % –7 % –11 % –23 % –38 % 

EP1 Individuell 4.474 3.881 3.314 2.863 2.409 1.897 1.314 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 152 226 286 270 197 82 0 0 

in % 0 % 4 % 7 % 11 % 13 % 12 % 7 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 995 1.381 1.708 2.076 2.514 2.723 2.793 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –237 –319 –431 –501 –574 –1.006 –1.682 

in % 0 % 0 % 0 % –19 % –20 % –19 % –19 % –27 % –38 % 

12 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV   

EP1+2 Haushaltsebene 4.474 4.394 4.258 4.077 3.917 3.725 3.519 3.304 2.793 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –27 –62 –200 –360 –552 –800 –1.117 –1.682 

in Prozent 0 % –1 % –1 % –5 % –8 % –13 % –19 % –25 % –38 % 

EP1 Individuell 4.474 3.881 3.309 2.839 2.388 1.884 1.311 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 152 221 262 250 184 79 0 0 

in Prozent 0 % 4 % 7 % 10 % 12 % 11 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 949 1.238 1.528 1.841 2.209 2.612 2.793 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –283 –462 –610 –736 –879 –1.117 –1.682 

in Prozent 0 % 0 % 0 % –27 % –29 % –29 % –28 % –30 % –38 % 
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12 Monate Krankengeldbezug von EP2 im Faktorverfahren   

EP1+2 Haushaltsebene 4.474 4.394 4.267 4.083 3.917 3.740 3.602 3.415 2.793 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –27  –53  –194  –360  –537  –718  –1.006  –1.682  

in Prozent 0 % –1 % –1 % –5 % –8 % –13 % –17 % –23 % –38 % 

EP1 Individuell 4.474 3.881 3.308 2.839 2.388 1.885 1.311 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 152 220 262 250 185 80 0 0 

in Prozent 0 % 4 % 7 % 10 % 12 % 11 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 513 959 1.244 1.528 1.855 2.291 2.723 2.793 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –179 –273 –456 –610 –722 –797 –1.006 –1.682 

in Prozent 0 % –26 % –22 % –27 % –29 % –28 % –26 % –27 % –38 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen, Steuertarif 2019 

 

 

4.3.5 Variante: Sechsmonatiger Krankengeldbezug 

 

Nachdem zunächst die Auswirkungen der Steuerklassenzuordnung bei 

einem ganzjährigen Leistungsbezug im Mittelpunkt standen, wird nachfol-

gend gezeigt, welche Effekte ein halbjähriger Krankengeldbezug sowohl 

auf das Haushaltseinkommen als auch auf individueller Ebene hat. Ta-

belle 19 zeigt das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von EP2 

bei halbjährigem Krankengeldbezug und die entsprechenden Änderun-

gen für das Haushaltsnettoeinkommen insgesamt während des unterjäh-

rigen Lohnsteuerabzugs. 
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Tabelle 19: Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen bei 

sechsmonatigem Krankengeldbezug von EP2 und einem Haushalts-

bruttoeinkommen von 60.000 Euro 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 

mtl. Brutto EP2 (vor Krankengeldbe-
zug) 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

durchschnittliches mtl. Netto (V) 0 546 914 1.258 1.584 1.904 2.247 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –64 –106 –147 –184 –222 –262 

in % 0 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % 

durchschnittliches mtl. Netto (III) 0 602 1.181 1.727 2.164 2.592 3.036 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –90 –155 –201 –252 –302 –354 

in % 0 % –13 % –12 % –10 % –10 % –10 % –10 % 

durchschnittliches mtl. Netto (IV) 0 602 1.095 1.516 1.915 2.291 2.666 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –90 –128 –177 –223 –267 –311 

in % 0 % –13 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % 

durchschnittliches mtl. Netto  
(Faktorverfahren) 0 602 1.099 1.516 1.934 2.433 3.070 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –90 –128 –177 –225 –283 –358 

in % 0 % –13 % –10 % –10 % –10 % –10 % –10 % 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

EP 1+2: mtl. Netto in III/V mit KG 3.389 3.440 3.330 3.186 2.920 2.596 2.247 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG in % 0 % –2 % –3 % –4 % –6 % –8 % –10 % 

EP 1+2: mtl. Netto in V/III mit KG 2.509 2.729 2.949 3.131 3.184 3.202 3.036 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG in % 0 % –3 % –5 % –6 % –7 % –9 % –10 % 

EP 1+2: mtl. Netto in IV/IV mit KG 2.976 3.160 3.233 3.208 3.137 2.983 2.666 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG in % 0 % –3 % –4 % –5 % –7 % –8 % –10 % 

EP 1+2: mtl. Netto im Faktorverfahren 
mit KG 3.428 3.319 3.258 3.208 3.161 3.125 3.070 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG in % 0 % –3 % –4 % –5 % –7 % –8 % –10 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Aufgrund des zusätzlichen Arbeitseinkommens, das EP2 neben dem 

Krankengeld bezieht, fallen die individuellen Verluste nur halb so hoch 

aus und es verbleibt ein höheres durchschnittliches monatliches Nettoein-

kommen als bei zwölfmonatigem Leistungsbezug. Dies gilt entsprechend 

für das verfügbare Haushaltseinkommen während des unterjährigen 

Lohnsteuerabzugs. Beziehen beide Ehepartner*innen Einkommen in un-

terschiedlicher Höhe, so ist das gemeinsame Nettoeinkommen am größ-

ten, wenn die Person mit dem höheren Einkommen in Steuerklasse III ist. 

Bei gleichen Einkommen ist die Steuerklassenkombination IV/IV bzw. das 

Faktorverfahren die beste Wahl für das unterjährige monatliche Nettoein-

kommen. 
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Tabelle 20: Einkommensteuerbelastung und fiktives Haushaltsnetto-

einkommen nach Veranlagung bei sechsmonatigem Krankengeldbezug 

von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Steuerschuld und monatliches Nettoeinkommen 
nach Veranlagung 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse V 

Einkommensteuer 7.100 6.368 5.530 4.711 3.871 3.056 2.401 
davon Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 0 436 726 997 1.263 1.528 1.707 
durchschnittliches mtl. Haushaltsnettoein-
kommen 3.427 3.368 3.258 3.148 3.032 2.935 2.811 

Differenz zu mtl. Netto ohne Krankengeld 0 –40 –126 –236 –353 –473 –617 

in % 0 % –1 % –4 % –7 % –10 % –14 % –18 % 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse III 

Einkommensteuer 7.100 6.394 5.707 5.023 4.233 3.452 2.809 
davon Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 0 462 903 1.309 1.625 1.924 2.115 
durchschnittliches mtl. Haushaltsnettoein-
kommen 3.427 3.381 3.352 3.328 3.256 3.204 3.120 

Differenz zu mtl. Netto ohne Krankengeld 0 –27 –33 –57 –128 –204 –308 

in % 0 % –1 % –1 % –2 % –4 % –6 % –9 % 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV 

Einkommensteuer 7.100 6.394 5.660 4.885 4.083 3.286 2.627 
davon Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 0 462 856 1.171 1.475 1.758 1.933 
durchschnittliches mtl. Haushaltsnettoein-
kommen 3.427 3.381 3.327 3.247 3.160 3.085 2.973 

Differenz zu mtl. Netto ohne Krankengeld 0 –27 –58 –138 –225 –323 –454 

in % 0 % –1 % –2 % –4 % –7 % –9 % –13 % 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

Einkommensteuer 7.100 6.394 5.662 4.885 4.094 3.365 2.826 
davon Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 0 462 858 1.171 1.486 1.837 2.132 
durchschnittliches mtl. Haushaltsnettoein-
kommen 3.427 3.381 3.328 3.247 3.167 3.141 3.134 

Differenz zu mtl. Netto ohne Krankengeld 0 –27 –56 –138 –218 –267 –294 

in % 0 % –1 % –2 % –4 % –6 % –8 % –9 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Nach Veranlagung fällt die Einkommensteuer des Paares höher aus, weil 

EP2 zusätzlich zum Krankengeld Einkommen versteuern muss (vgl. Ta-

belle 20). Gleichzeitig ist der Anteil, der durch den Progressionsvorbehalt 

verursacht wird, aufgrund der geringeren Krankengeldzahlungen kleiner. 

Einzig bei den Einkommenskonstellationen, bei denen das Paar aufgrund 

des fehlenden oder geringeren Einkommens des EP1 bei ganzjährigem 

Krankengeldbezug von EP2 kein oder nur wenig zu versteuerndes Ein-
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kommen hatte, fällt nun bei halbjährigem Leistungsbezug durch den Pro-

gressionsvorbehalt überhaupt Einkommensteuer an bzw. der dadurch 

verursachte Mehrbetrag fällt größer aus. Während diese Mehrbelastung 

bei einer ursprünglichen Einkommenskonstellation von 10.000 Euro 

(EP1) zu 50.000 Euro (EP2) in Lohnsteuerklasse V im Fall des zwölfmo-

natigen Leistungsbezugs lediglich 440 Euro beträgt, ist er bei halbjähri-

gem Krankengeldbezug 1.528 Euro hoch. 

Trotz der größeren Steuerbelastung nach Veranlagung fallen die Ver-

luste durch das zusätzliche Einkommen von EP2 deutlich kleiner aus und 

es verbleibt ein insgesamt höheres fiktives monatliches Haushaltsnetto-

einkommen. Auch hier ist es am höchsten, wenn der oder die Kranken-

geldbeziehende in Steuerklasse III ist, wobei die Differenzen zwischen 

den Steuerklassen wesentlich geringer sind. Die größten Verluste zu der 

Einkommenssituation ohne Krankengeld ergeben sich in Steuerklasse V. 

Sie fallen zwar nicht so hoch aus wie bei zwölfmonatigem Leistungsbe-

zug, dennoch ergeben sich erhebliche Unterschiede im Vergleich zu den 

anderen Steuerklassen. Bei einer ursprünglichen Einkommensrelation 

von 20.000 Euro (EP1) zu 40.000 Euro (EP2) ist das durchschnittliche 

monatliche Nettoeinkommen in Steuerklasse V um 353 Euro (–10 Pro-

zent) geringer, in III beträgt der Nettoeinkommensverlust lediglich 

128 Euro (–4 Prozent). Damit zeigt sich auch bei nur sechsmonatigem 

Leistungsbezug die Steuerklasse V nachteilig, sowohl für das individuelle 

Einkommen des bzw. der Leistungsbeziehenden als auch für das Haus-

haltseinkommen. 
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Tabelle 21: Aufteilung der Gesamtsteuerschuld und individuell 

verfügbares Nettoeinkommen nach Veranlagung bei einem  

ursprünglichen Haushaltseinkommen von 60.000 Euro und  

sechs Monate Krankengeldbezug von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Aufteilung der Gesamtsteuerschuld und indi-
viduelles Nettoeinkommen nach Veranlagung 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse V 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 6.368 5.530 4.292 1.936 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.781 2.186 1.627 1.166 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 64 28 –65 –60 0 0 

in % 0 % 2 % 1 % –4 % –5 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Krankengeld (6 Monate) 0 2.894 4.844 6.668 8.396 10.096 11.912 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf Krankengeld 0 0 0 0 0 0 400 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.950 

ESt-Anteil 0 0 0 419 1.936 3.056 2.401 

mtl. Nettoeinkommen 0 587 1.072 1.521 1.866 2.243 2.811 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG  0 –105 –154 –171 –293 –473 –617 

in % 0 % –15 % –13 % –10 % –14 % –17 % –18 % 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse III 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 6.394 5.707 4.576 1.898 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.778 2.171 1.602 1.169 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 62 12 –90 –57 0 0 

in % 0 % 2 % 1 % –5 % –5 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Krankengeld  0 3.077 6.155 9.153 11.472 13.741 16.092 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf Krankengeld 0 0 0 0 300 900 1.800 

Summe ESt 0 0 0 347 1.604 3.302 5.350 

ESt-Anteil 0 0 0 447 2.335 3.452 2.809 

mtl. Nettoeinkommen 0 602 1.181 1.726 2.087 2.512 3.120 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –90 –45 33 –72 –204 –308 

in % 0 % –13 % –4 % 2 % –3 % –8 % –9 % 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 82 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV  

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 6.394 5.660 4.450 2.042 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.778 2.175 1.613 1.157 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 62 16 –79 –69 0 0 

in % 0 % 2 % 1 % –5 % –6 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Krankengeld  0 3.077 5.802 8.035 10.154 12.145 14.132 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf Krankengeld 0 0 0 0 0 500 1.100 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.902 4.650 

ESt-Anteil 0 0 0 435 2.042 3.286 2.627 

mtl. Nettoeinkommen 0 602 1.152 1.634 2.003 2.394 2.973 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –90 –74 –59 –156 –323 –454 

in % 0 % –13 % –6 % –3 % –7 % –12 % –13 % 

6 Monate Krankengeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 6.394 5.662 4.450 2.047 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.778 2.175 1.613 1.156 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 62 16 –79 –70 0 0 

In % 0 % 2 % 1 % –5 % –6 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Krankengeld  0 3.077 5.826 8.035 10.250 12.900 16.276 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf Krankengeld 0 0 0 0 0 600 1.900 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 3.002 5.450 

ESt-Anteil 0 0 0 435 2.047 3.365 2.826 

mtl. Nettoeinkommen 0 602 1.154 1.634 2.010 2.449 3.134 

Differenz zu mtl. Netto ohne KG 0 –90 –72 –59 –148 –267 –294 

in % 0 % –13 % –6 % –3 % –7 % –10 % –9 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Wird die gemeinsame Steuerschuld auf die beiden Eheleute aufgeteilt 

(Tabelle 21), so entfällt auf EP2 aufgrund des Einkommens aus sechs-

monatiger Erwerbstätigkeit ein größerer Anteil an der Gesamtsteuer-

schuld als bei ausschließlichem Krankengeldbezug. Neben der fiktiven 

durch das Krankengeld zugerechneten Steuer kommt die „normale“ Ein-

kommensteuer auf den Arbeitslohn hinzu. Dennoch ist das monatlich zur 

Verfügung stehende Nettoeinkommen von EP2 aufgrund des zusätzli-

chen Einkommens höher. Die höchsten Verluste entstehen EP2 durch 

den Krankengeldbezug in Steuerklasse V. In Steuerklasse III ergibt sich 

bei EP2 im Fall ursprünglich gleicher Einkommensverhältnisse (30.000/ 

30.000) durch das hohe Krankengeld bei gleichzeitig geringerer Einkom-

mensteuerschuld sogar ein leichtes Plus in Höhe von 33 Euro. 

Auf EP1 entfällt aufgrund der insgesamt höheren Einkommensteuer-

schuld ein größerer Steueranteil im Vergleich zum zwölfmonatigen Leis-

tungsbezug. Dennoch ergibt sich in den Fällen, in denen EP2 nur ein ge-

ringes Arbeitseinkommen hat, auf das keine Einkommensteuer anfällt, ein 
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höheres fiktives Nettoeinkommen für EP1 als ohne den Krankengeldbe-

zug von EP2. Dieses Plus fällt jedoch geringer aus als bei zwölfmonati-

gem Leistungsbezug und verkehrt sich ins Minus, sobald auf das Arbeits-

einkommen von EP2 Einkommensteuer anfällt. Die Vorteile, die sich für 

das auf EP1 entfallende Einkommen bei einem zwölfmonatigen Leis-

tungsbezug ergeben, sind somit geringer bzw. nicht vorhanden. 

 

 

4.3.6 Zusammenfassung der Effekte 

 

Durch die vorherigen Berechnungen lassen sich für den Bezug von Kran-

kengeld folgende Effekte feststellen: 

1. Die Lohnsteuerklasse bestimmt maßgeblich die Höhe des Kranken-

gelds. Der Grund ist die 90-Prozent-Netto-Grenze, die in Steuer-

klasse V aufgrund der hohen Lohnsteuerabzüge deutlich früher als in 

den anderen Steuerklassen greift und so zu einem geringeren Kran-

kengeld führt. Demzufolge wird in Steuerklasse III das höchste Kran-

kengeld ausgezahlt. In Steuerklasse V fällt es bei gleichem Bruttoein-

kommen und gleichen Beitragszahlungen deutlich geringer aus. Die 

Differenzen können dabei je nach ursprünglichem Nettoeinkommen 

mehrere hundert Euro pro Monat betragen. Erst bei Erreichen der Bei-

tragsbemessungsgrenze ebnen sich die Unterschiede wieder ein. 

2. Die Auswirkungen der Steuerklasse V beeinflussen letztendlich auch 

das verfügbare Haushaltseinkommen vor und nach Veranlagung zur 

Einkommensteuer. Über alle Einkommensrelationen hinweg ist das 

Haushaltsnettoeinkommen am geringsten, wenn der oder die Kran-

kengeldbeziehende in Steuerklasse V eingereiht ist. Das gilt selbst 

nach Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts im Rahmen der 

Einkommensteuerveranlagung. Bei einem Krankengeldbezug in Steu-

erklasse III verbleibt dagegen das höchste Haushaltsnettoeinkom-

men. Auch nach Veranlagung bleiben somit die erheblichen Unter-

schiede in Abhängigkeit von der Lohnsteuerklassenkombination be-

stehen. Der Progressionsvorbehalt, der sich bei höherem Kranken-

geld entsprechend stärker auswirkt, sorgt lediglich für eine geringfü-

gige Angleichung zwischen den Steuerklassen. 

3. Die eheinterne Aufteilung der Gesamtsteuerschuld weist im Fall des 

Krankengeldbezugs erhebliche Schwierigkeiten auf. Das Krankengeld 

selbst ist zwar steuerfrei, erhöht aber durch den Progressionsvorbe-

halt den auf das zu versteuernde Einkommen anzuwendenden Steu-

ersatz. Der sich hierdurch ergebende Steuermehrbetrag lässt sich 

nicht ohne weiteres nach den Beträgen aufteilen, die sich bei Einzel-
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veranlagung ergeben würden, insbesondere wenn der krankengeld-

beziehende Ehepartner keine weiteren Einkünfte hat. Mithilfe einer fik-

tiv berechneten Einkommensteuer kann zwar eine an der Leistungs-

fähigkeit orientierten Besteuerung angenähert werden. Diese Vorge-

hensweise erfordert jedoch erhebliche Detailkenntnisse der steuerli-

chen Zusammenhänge und dürfte durch die Komplexität für einen 

Großteil der zusammenveranlagten Ehepaare kaum durchschaubar 

sein. Entsprechend dürfte von der ohnehin kaum genutzten Möglich-

keit, die Steuerschuld eheintern „korrekt“ aufzuteilen und ggf. den in-

dividuell zu viel bezahlten Betrag gegenüber dem Partner geltend zu 

machen, kaum Gebrauch gemacht werden. 

 

 

4.4 Elterngeld 
 

Elterngeld erhalten Eltern, die nach der Geburt ihres Kindes ihre berufli-

che Tätigkeit einschränken bzw. aufgeben. Das Basiselterngeld wird für 

die Dauer von 14 Monaten gezahlt, wobei ein Elternteil mindestens zwei 

und höchstens zwölf Monate Elterngeld beanspruchen kann. 

 

 

4.4.1 Höhe des Elterngelds in Abhängigkeit von der 
Steuerklasse 

 

Das Elterngeld beträgt grundsätzlich 67 Prozent des Nettoeinkommens. 

Für die Ermittlung des Einkommens sind die zwölf Monate vor dem Ge-

burtsmonat des Kindes maßgeblich. War das durchschnittliche Nettoein-

kommen pro Monat im Bemessungszeitraum geringer als 1.000 Euro, er-

höht sich der Prozentsatz auf bis zu 100 Prozent. Bei einem durchschnitt-

lichen Nettoeinkommen von über 1.200 Euro, sinkt der Prozentsatz dage-

gen auf bis zu 65 Prozent. Die Höhe des Elterngelds beläuft sich jedoch 

mindestens auf 300 Euro pro Monat (sog. Sockelbetrag bzw. Mindestel-

terngeld) und auf maximal 1.800 Euro. Als Lohnersatzleistung ist das El-

terngeld steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt. 

Da das Elterngeld über das Nettoeinkommen berechnet wird, wirken 

sich die Steuerklassen auf die Höhe der Leistung aus. Abbildung 9 zeigt 

die Höhe des monatlichen Elterngeldes in Abhängigkeit vom Bruttoein-

kommen in den Lohnsteuerklassen II, III, IV, und V. 

Bis zu einem Bruttoeinkommen von rund 500 Euro belaufen sich die 

Elterngeldbeträge aufgrund des Mindestelterngelds unabhängig von der 

jeweiligen Steuerklasse auf 300 Euro. Im weiteren Verlauf ist das Eltern-

geld in Steuerklasse V jedoch niedriger als in den anderen Steuerklassen. 
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Hier fällt bereits bei geringem Einkommen Lohnsteuer an, so dass das 

Nettoeinkommen, nach dem sich das Elterngeld bemisst, entsprechend 

niedrig. Ab einem monatlichen Einkommen von rund 1.100 Euro bewegen 

sich auch die Leistungshöhen in den anderen Steuerklassen auseinan-

der. Die Elterngeldzahlungen in den Steuerklassen II und IV sind ähnlich 

hoch, in IV fällt der Betrag etwas kleiner aus. In Steuerklasse III ist das 

Elterngeld aufgrund des höheren Nettoeinkommens am höchsten. Mit 

steigendem Bruttoeinkommen nehmen die Unterschiede zwischen den 

Steuerklassen weiter zu und erreichen ihre maximale Differenz bei einem 

monatlichen Bruttoeinkommen von rund 4.200 Euro. Hier wird in Steuer-

klasse III die Höchstgrenze des Elterngelds von 1.800 Euro erreicht. In 

Steuerklasse V beträgt das Elterngeld bei diesem Bruttoeinkommen erst 

rund 1.300 Euro, und ist damit 500 Euro bzw. 28 Prozent geringer. In 

Steuerklasse IV wird der maximale Elterngeldbetrag bei einem durch-

schnittlichen Monatsbruttoeinkommen von rund 5.000 Euro, in V erst bei 

etwa 6.200 Euro erreicht. Demnach muss eine Person in Steuerklasse V 

ein etwa 2.000 Euro größeres Einkommen haben als in III, um den glei-

chen Elterngeldhöchstsatz zu beziehen. 

 

Abbildung 9: Monatliches Elterngeld in Abhängigkeit vom Brutto-

einkommen und von der Steuerklasse 

 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Während das Elterngeld bis zum Erreichen des Höchstsatzes von 

1.800 Euro in allen Steuerklassen rund Zweidrittel des Nettoeinkommens-

ausfalls kompensiert, sind in Relation zum Bruttoeinkommen deutliche 

Unterschiede zwischen den Steuerklassen festzustellen. In Steuerklasse 

III beträgt das Elterngeld vor Erreichen des Höchstsatzes knapp die Hälfte 

des vorherigen Bruttolohns, in Steuerklasse V ist es gerade einmal ein 

Drittel (vgl. Tabelle 22). Bei einem Bruttoeinkommen im Bemessungszeit-

raum von durchschnittlich 2.500 Euro pro Monat ergibt sich beispiels-

weise für ein*e Leistungsempfänger*in in Lohnsteuerklasse III 1.175 Euro 

Elterngeld pro Monat (47 Prozent des Bruttoeinkommens), während es in 

Steuerklasse V mit 837 Euro (33 Prozent des Bruttoeinkommens) deut-

lich geringer ausfällt. In Steuerklasse II ist das Elterngeld zwar höher als 

in IV und V, jedoch deutlich niedriger als in Steuerklasse III. 
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Tabelle 22: Höhe des Elterngelds in Abhängigkeit von der 

Lohnsteuerklasse und in Relation zu vorherigen Netto- und Brutto-

einkommen82 

 

Jahresbruttoeinkommen 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

pro Monat 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 5.833 6.667 

II Lohnsteuer 0 70 252 456 686 957 1.271 1.596 

  Soli √ 0 9 20 32 46 63 80 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.266 1.744 2.197 2.623 3.048 3.464 3.866 

  Elterngeld 507 776 1.057 1.343 1.612 1.800 1.800 1.800 

  Differenz zu mtl. Netto –185 –490 –687 –853 –1.010 –1.248 –1.664 –2.066 

  in % des mtl. Netto 73 % 61 % 61 % 61 % 61 % 59 % 52 % 47 % 

  in % des mtl. Brutto 61 % 47 % 42 % 40 % 39 % 36 % 31 % 27 % 

III Lohnsteuer 0 0 77 243 423 628 857 1.102 

  Soli 0 0 0 13 23 35 47 61 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.336 1.928 2.416 2.894 3.389 3.893 4.380 

  Elterngeld 507 806 1.175 1.485 1.789 1.800 1.800 1.800 

  Differenz zu mtl. Netto –185 –530 –753 –931 –1.106 –1.589 –2.093 –2.580 

  in % des mtl. Netto 73 % 60 % 61 % 61 % 62 % 53 % 46 % 41 % 

  in % des mtl. Brutto 61 % 48 % 47 % 45 % 43 % 36 % 31 % 27 % 

IV Lohnsteuer 0 109 296 506 742 1.019 1.338 1.663 

  Soli 0 6 16 28 41 56 74 91 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.222 1.692 2.139 2.558 2.976 3.386 3.788 

  Elterngeld 507 746 1.023 1.305 1.570 1.800 1.800 1.800 

  Differenz zu mtl. Netto –185 –476 –669 –833 –988 –1.176 –1.586 –1.988 

  in % des mtl. Netto 73 % 61 % 60 % 61 % 61 % 60 % 53 % 48 % 

  in % des mtl. Brutto 61 % 45 % 41 % 39 % 38 % 36 % 31 % 27 % 

V Lohnsteuer 82 300 569 857 1.151 1.462 1.788 2.113 

  Soli 0 16 31 47 63 80 98 116 

  mtl. Nettoeinkommen 609 1.020 1.404 1.768 2.126 2.509 2.911 3.314 

  Elterngeld 455 651 837 1.066 1.292 1.503 1.707 1.800 

  Differenz zu mtl. Netto –155 –370 –568 –703 –834 –1.006 –1.205 –1.514 

  in % des mtl. Netto 75 % 64 % 60 % 60 % 61 % 60 % 59 % 54 % 

  in % des mtl. Brutto 55 % 39 % 33 % 32 % 31 % 30 % 29 % 27 % 

 Differenz III zu V 53 155 338 419 497 297 93 0 

 in Prozent 10 % 19 % 29 % 28 % 28 % 17 % 5 % 0 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

 

                                                 
82 Das Faktorverfahren wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt, da sich hier das für 

die Leistungshöhe maßgebliche Nettoeinkommen nur im Zusammenhang mit dem Ein-

kommen des oder der Ehepartner*in bestimmen lässt.  
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4.4.2 Folgen für das monatliche 
Haushaltsnettoeinkommen 

 

Die Änderungen, die sich durch den Elterngeldbezug sowohl für das indi-

viduell verfügbare Einkommen von EP2 als auch aus Sicht des Haushalts 

in Abhängigkeit von der Steuerklasse ergeben, werden in Tabelle 23 dar-

gestellt. Als Vergleichswerte werden die jeweiligen monatlichen Nettoein-

kommen ohne Leistungsbezug aus Tabelle 5 (Kapitel 4.2.1) herangezo-

gen. 

 

Tabelle 23: Monatliches Elterngeld im Verhältnis zum vorherigen 

individuellen Nettoeinkommen sowie Auswirkungen auf das Haushalts-

nettoeinkommen 

 

Elterngeldbezug von EP2   

EP2 Individuell (vor Elterngeldbezug) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

mtl. Bruttoeinkommen EP2 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

mtl. Elterngeld (V) 300 455 651 837 1.066 1.292 1.503 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –155 –370 –568 –703 –834 –1.006 

in %   –25 % –36 % –40 % –40 % –39 % –40 % 

mtl. Elterngeld (III) 300 507 806 1.175 1.485 1.789 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –530 –753 –931 –1.106 –1.589 

in %   –27 % –40 % –39 % –39 % –38 % –47 % 

mtl. Elterngeld (IV) 300 507 746 1.023 1.305 1.570 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –476 –669 –833 –988 –1.176 

in %   –27 % –39 % –40 % –39 % –39 % –40 % 

mtl. Elterngeld (Faktorverfahren) 300 507 749 1.023 1.319 1.675 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –478 –669 –840 –1.042 –1.628 

in %   –27 % –39 % –40 % –39 % –38 % –47 % 

EP1+2 Haushaltsebene 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

EP1+2: mtl. Netto in III/V mit EG 3.689 3.349 3.067 2.764 2.402 1.984 1.503 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG in % 9 % –4 % –11 % –17 % –23 % –30 % –40 % 

EP1+2: mtl. Netto in V/III mit EG 2.809 2.634 2.574 2.579 2.505 2.398 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG in % 12 % –7 % –17 % –23 % –27 % –32 % –47 % 

EP1+2: mtl. Netto in IV/IV mit EG 3.276 3.065 2.884 2.715 2.527 2.262 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG in % 10 % –6 % –14 % –20 % –25 % –30 % –40 % 

EP1+2: mtl. Netto im Faktorverfahren 
mit EG 3.728 3.224 2.908 2.715 2.546 2.367 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG in % 9 % –5 % –14 % –20 % –25 % –31 % –47 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Hatte EP2 im Bemessungszeitraum kein eigenes Einkommen, so erhöht 

sich durch das Mindestelterngeld sein oder ihr individuelles Nettoeinkom-

men. In allen anderen Fällen muss EP2 Einkommensverluste hinnehmen, 
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die mit der Höhe seines bzw. ihres ursprünglichen Einkommens ansteigen 

und aufgrund der vom Einkommen abhängenden unterschiedlich hohen 

Leistungssätze zwischen 27 und 47 Prozent betragen können. Die 

Höchstgrenze von 1.800 Euro wird – außer in Steuerklasse V – bei einem 

durchschnittlichen monatlichen Einkommen in Höhe von 5.000 Euro er-

reicht. 

Für das Haushaltsnettoeinkommen ergibt sich im Fall, dass EP1 Al-

leinverdiener*in war durch den einkommensunabhängigen Mindestsatz 

ein Plus von 300 Euro pro Monat. Hatte EP2 jedoch eigenes Einkommen, 

so verringert sich durch den Elterngeldbezug das monatliche Nettoein-

kommen des Ehepaares. Das höchste Nettoeinkommen verbleibt, sofern 

EP1 ein höheres oder gleich hohes Einkommen wie EP2 hatte, durch den 

geringeren Lohnsteuerabzug beim arbeitenden EP1 in der Steuerklassen-

kombination III/V.83 Hatte EP2 ein etwas größeres Einkommen im Bemes-

sungszeitraum als EP1 (20.000/40.000), so ist das Faktorverfahren für 

das monatliche Nettoeinkommen vorteilhaft. Bei einem noch größeren ur-

sprünglichen Einkommen des EP2 in Höhe von 50.000 Euro, ergibt sich 

dagegen aufgrund des höheren Elterngelds in Steuerklasse III das höchs-

te monatliche Haushaltsnettoeinkommen in der Lohnsteuerklassenkom-

bination V/III. Je nach Einkommensrelation sind demnach unterschiedli-

che Lohnsteuerklassenkombinationen für das monatliche Nettoeinkom-

men vorteilhaft. Beim Elterngeld kommt hinzu, dass der Elternteil, der kein 

Elterngeld bezieht nach der Geburt des Kindes in Steuerklasse III wech-

seln kann. Der Wechsel ändert nichts an der Höhe des Elterngelds, selbst 

wenn es im Bezugszeitraum nach Steuerklasse III berechnet wird. Inwie-

weit Ehepaar diese finanziellen Auswirkungen überblicken können, ist 

fraglich, zumal hier nur die Folgen des Basiselterngelds dargestellt wur-

den. Die modellhafte Überprüfung zeigt aber, dass die „kleinteiligen“ Ein-

kommensvor- und -nachteile kaum konsistent sind. 

 

 

4.4.3 Progressionsvorbehalt, Gesamtsteuerbelastung 
und Aufteilung im Innenverhältnis 
 

Da das Elterngeld dem Progressionsvorbehalt unterliegt, fließt es in die 

Berechnung der Einkommensteuer ein und wirkt sich auf die Höhe des 

nach Veranlagung zur Verfügung stehenden Einkommens aus. In Ta-

                                                 
83 Beim Elterngeld bleibt die Steuerklasse des Bemessungszeitraums im Bezugszeit-

raum (oft III) stehen, die andere Person kann dennoch wechseln und wird daher in der 

Regel in III gehen, vielleicht in IV, aber definitiv nicht in V. 
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belle 23 werden die Änderungen, die sich für die Höhe der Einkommens-

teuer durch die Berücksichtigung des Elterngeldes ergeben, in Abhängig-

keit von der Steuerklasse dargestellt. 

Sofern EP2 vor dem Elterngeldbezug kein eigenes Einkommen hatte, 

erhöht sich die gemeinsame Steuerschuld durch das Mindestelterngeld 

von monatlich 300 Euro, das sich aufgrund des Progressionsvorbehalts 

steuersatzerhöhend auswirkt. Dadurch steigt bei einem jährlichen Haus-

haltsbruttoeinkommen von 60.000 Euro im Fall des ganzjährigen Eltern-

geldbezugs die Einkommensteuer um 466 Euro auf 7.566 Euro. In den 

anderen Einkommenskonstellationen verringert sich die Einkommens-

teuer durch den Wegfall des Arbeitseinkommens von EP2. Die Einkom-

mensteuer ist am geringsten, wenn EP2 in Steuerklasse V Elterngeld be-

zieht, da sich hier der Progressionsvorbehalt durch das geringere Eltern-

geld weniger stark auswirkt. Im Gegensatz dazu fällt bei einem Leistungs-

bezug in Steuerklasse III durch das höhere Elterngeld die höchste Ein-

kommensteuer an. Hier ergibt sich bei ursprünglich gleichen Einkommen 

der Ehepartner*innen in Höhe von 30.000 Euro pro Jahr allein durch den 

Progressionsvorbehalt ein Steuermehrbetrag von über 1.700 Euro. Die 

Steuerschuld beim Bezug nach Steuerklasse IV oder auf der Grundlage 

des Faktorverfahrens ist ähnlich hoch und liegt in ihrer Höhe zwischen der 

in III und in V. 
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Tabelle 23: Auswirkung des Progressionsvorbehalts bei zwölfmonatigem 

Elterngeldbezug von EP2 auf die Einkommensteuerschuld des 

Ehepaares 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Steuerschuld nach Veranlagung  

ESt auf steuerpflichtiges Einkommen (ohne Elterngeld) 

Jahresbruttoeinkommen (EP1) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

zu versteuerndes Einkommen (EP1) 48.308 39.911 31.300 22.650 14.409 6.168 0 

ESt nach Splittingtarif 7.100 4.804 2.608 694 0 0 0 

Durchschnittssteuersatz 14,70 12,04 8,33 3,06 0,00 0,00 0,00 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse V 

zvE (EP1) + 12 Monate Elterngeld (EP2) 51.908 45.366 39.107 32.688 27.196 21.670 18.033 

ESt bei Einbezug des Elterngelds 8.130 6.278 4.592 2.952 1.624 520 0 
Steuersatz unter Berücksichtigung des 
Progressionsvorbehalts 15,66 13,84 11,74 9,03 5,97 2,40 0,00 

Anwendung auf zvE (ohne EG) = ESt neu  7.566 5.523 3.675 2.045 860 148 0 

ESt-Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 466 719 1.067 1.351 860 148 0 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse III 

zvE (EP1) + 12 Monate Elterngeld (EP2) 51.908 46.000 40.969 36.749 32.229 27.631 21.600 

ESt bei Einbezug des Elterngelds 8.130 6.454 5.084 3.978 2.838 1.724 508 
Steuersatz unter Berücksichtigung des 
Progressionsvorbehalts 15,66 14,03 12,41 10,82 8,81 6,24 2,35 

Anwendung auf zvE (ohne EG) = ESt neu  7.566 5.599 3.884 2.451 1.268 384 0 

ESt-Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 466 795 1.276 1.757 1.268 384 0 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV 

zvE (EP1) + 12 Monate Elterngeld (EP2) 51.908 46.000 40.248 34.926 30.074 25.009 21.600 

ESt bei Einbezug des Elterngelds 8.130 6.454 4.894 3.514 2.308 1.152 508 
Steuersatz unter Berücksichtigung des 
Progressionsvorbehalts 15,66 14,03 12,16 10,06 7,67 4,61 2,35 

Anwendung auf zvE (ohne EG) = ESt neu  7.566 5.599 3.805 2.278 1.105 284 0 

ESt-Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 466 795 1.197 1.584 1.105 284 0 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

zvE (EP1) + 12 Monate Elterngeld (EP2) 51.908 46.000 40.287 34.926 30.235 26.264 21.600 

ESt bei Einbezug des Elterngelds 8.130 6.454 4.904 3.514 2.348 1.418 508 
Steuersatz unter Berücksichtigung des 
Progressionsvorbehalts 15,66 14,03 12,17 10,06 7,77 5,40 2,35 

Anwendung auf zvE (ohne EG) = ESt neu  7.566 5.599 3.809 2.278 1.118 333 0 

ESt-Mehrbelastung durch Progressions-
vorbehalt 466 795 1.201 1.584 1.118 333 0 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Tabelle 24 stellt dar, inwiefern der Lohnsteuerabzug in den verschiede-

nen Steuerklassenkombinationen zutreffend war und welcher Anteil an 

der gemeinsamen Steuerschuld auf die beiden Eheleute jeweils entfällt. 

Nach Verrechnung der von EP1 einbehaltenen Lohnsteuer mit der veran-
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lagten Einkommensteuerschuld ergeben sich mit der Steuerklassenkom-

bination III/V in allen Einkommensrelationen Nachzahlungen, während in 

V/III dem Ehepaar hohe Beträge erstattet werden. Auch mit der Steuer-

klassenkombination IV/IV und im Faktorverfahren käme es durch die zu 

hohen Lohnsteuerabzüge bei EP1 in fast allen Einkommenskonstellatio-

nen zu Erstattungen. Lediglich wenn EP2 als Elterngeldbezieher*in ur-

sprünglich den weitaus größten Teil zum Haushaltseinkommen beigetra-

gen hat, werden Nachzahlungen fällig. 

 

Tabelle 24: Interne Aufteilung der Gesamtsteuerschuld unter Berück-

sichtigung des Progressionsvorbehalts zwölfmonatigem Elterngeldbezug 

von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Interne Aufteilung der Gesamtsteuerschuld nach 
Veranlagung 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse V  

Steuerschuld EP1 + EP2 7.566 5.523 3.675 2.045 860 148 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (III) 7.534 5.078 2.916 918 0 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung –32 –445 –759 –1.127 –860 –148 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.566 5.523 3.675 2.045 589 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 100 % 100 % 68 % 0 %   

EP2: 12 Monate Elterngeld 3.600 5.455 7.807 10.038 12.787 15.502 18.033 

fiktive ESt auf Elterngeld 0 0 0 0 600 1.600 2.600 

ESt-Anteil 0 0 0 0 271 148 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 0 % 32 % 100 %   

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse III 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.566 5.599 3.884 2.451 1.268 384 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (V) 17.547 13.812 10.285 6.824 3.594 987 0 

Steuernachzahlung/-erstattung 9.981 8.213 6.401 4.373 2.326 603 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.566 5.599 3.884 1.871 435 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 100 % 76 % 34 % 0 %   

EP2: 12 Monate Elterngeld 3.600 6.089 9.669 14.099 17.820 21.463 21.600 

fiktive ESt auf Elterngeld 0 0 0 1.100 2.500 4.100 4.100 

ESt-Anteil 0 0 0 580 833 384 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 24 % 66 % 100 %   



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 93 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.566 5.599 3.805 2.278 1.105 284 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (IV) 12.231 8.902 6.073 3.549 1.304 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung 4.665 3.303 2.268 1.271 199 –284 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.566 5.599 3.805 1.997 480 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 100 % 88 % 43 % 0 %   

EP2: 12 Monate Elterngeld 3.600 6.089 8.948 12.276 15.665 18.841 21.600 

fiktive ESt auf Elterngeld 0 0 0 500 1.700 2.900 4.100 

ESt-Anteil 0 0 0 281 625 284 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 12 % 57 % 100 %   

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.566 5.599 3.809 2.278 1.118 333 0 
Lohnsteuerabzug EP1 (Faktorver-
fahren) 7.094 7.095 5.842 3.549 1.254 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung –472 1.496 2.033 1.271 136 –333 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.566 5.599 3.809 1.997 470 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 100 % 88 % 42 % 0 %   

EP2: 12 Monate Elterngeld 3.600 6.089 8.987 12.276 15.826 20.096 21.600 

fiktive ESt auf Elterngeld 0 0 0 500 1.800 3.500 4.100 

ESt-Anteil 0 0 0 281 648 333 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 12 % 58 % 100 %   

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Mit der Höhe des Elterngeldes variiert auch der individuelle Anteil an der 

Gesamtsteuerschuld aus, der EP2 zuzurechnen ist. Bis zu einem ur-

sprünglichen Einkommen von 20.000 Euro, in Steuerklasse V 30.000 Euro, 

entfällt auf EP2 keine anteilige Steuerschuld. Bei einem höheren Einkom-

men entfällt auf sie oder ihn ein je nach Steuerklasse unterschiedlich ho-

her Einkommensteueranteil von bis zu 833 Euro. Auf EP2 entfällt bei El-

terngeldbezug in Steuerklasse III bis über 30.000 Euro keine Steuer, bei 

einem Einkommensverhältnis von 20.000 zu 40.000 Euro entfällt im In-

nenverhältnis etwa zwei Drittel der Gesamtsteuerschuld auf den oder die 

Elterngeldbezieher*in. Bei Elterngeldbezug in Steuerklasse V entfiele da-

gegen lediglich ein Anteil von rund einem Drittel der Gesamtsteuerschuld 

auf ihn oder sie (271 Euro). 

Der EP1 zugerechnete Anteil fällt entsprechend gegensätzlich aus. 

Hatte sie oder er ursprünglich ein höheres Einkommen als sein*e Part-

ner*in, bei Leistungsbezug in Steuerklasse V auch bei gleichen Einkom-

mensverhältnissen (30.000/30.000), entfällt die komplette Einkommens-

teuer auf EP1. Demnach muss EP1 hier auch die durch den Progressi-

onsvorbehalt verursachte Mehrbelastung tragen. Als Alleinverdiener*in 

ergibt sich für sie oder ihn ein um sieben Prozent höherer Steuerbetrag 

als dies vor Elterngeldbezug von EP2 der Fall war. Auch in den anderen 
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Einkommenskonstellationen entfällt auf EP1 ein höherer prozentualer An-

teil an der gemeinsamen Steuerschuld, welche jedoch in ihrer Höhe ge-

ringer ausfällt als vor Leistungsbezug des EP2. 

Tabelle 25 zeigt, welches Haushaltsnettoeinkommen dem Ehepaar 

nach Veranlagung sowie den beiden Ehepartner*innen individuell zur Ver-

fügung steht. Durch den Bezug von Elterngeld verringert sich das fiktiv 

auf Monate umgerechnete Haushaltsnettoeinkommen. Die Nettoeinkom-

mensverluste fallen bei einem Leistungsbezug in Steuerklasse III am ge-

ringsten aus, in V sind sie am höchsten. Bei einer ursprünglichen Einkom-

menskonstellation von 20.000 (EP1) zu 40.000 (EP2) beträgt das fiktive 

monatliche Nettoeinkommen bei einem Leistungsbezug in Steuerklasse 

III 2.716 Euro und ist damit 20 Prozent geringer, als wenn beide weiterhin 

Arbeitseinkommen bezogen hätten. In Steuerklasse V ist der Einkom-

mensverlust bei einem fiktiven monatlichen Haushaltsnettoeinkommen in 

Höhe von 2.330 Euro mit 31 Prozent (–1.045 Euro) deutlich höher. Der 

prozentuale Verlust in Steuerklasse IV und im Faktorverfahren beläuft 

sich auf etwa 25 Prozent. Einzig im Fall, dass EP1 vor Leistungsbezug 

von EP2 Alleinverdiener*in war, hat das Ehepaar durch das Mindestel-

terngeld ein um acht Prozent höheres fiktives monatliches Nettoeinkom-

men. Durch den Progressionsvorbehalt erhöht es sich jedoch nicht um 

den vollen Betrag in Höhe von 300 Euro, sondern lediglich um 259 Euro. 

Auf individueller Ebene zeigen sich bei EP2 – außer im Fall, dass sie 

oder er zuvor keinerlei Einkommen hatte – durchgehend Verluste im 

durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen. Hier kommen zum re-

duzierten Nettoeinkommen noch Einkommensteueranteile durch den Pro-

gressionsvorbehalt hinzu, die aus dem erhöhten Steuersatz resultieren. 

Die Einkommensverluste fallen bei einem Elterngeldbezug in Steuer-

klasse V am höchsten aus, wobei sich hier das durchschnittliche monat-

lich zur Verfügung stehende Einkommen um rund 50 Prozent reduziert. 

In Steuerklasse III ist der Verlust mit etwa 35 Prozent deutlich geringer. 

Das auf EP2 entfallende monatliche Nettoeinkommen beträgt z. B. bei ei-

nem Einkommensverhältnis von 20.000 zu 40.000 Euro in Steuerklas-

se III 1.416 Euro, in Steuerklasse V ist es 1.043 Euro hoch. 
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Tabelle 25: Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen des 

Ehepaares nach Veranlagung bei zwölfmonatigem Elterngeldbezug von 

EP2 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug                

EP1+2 Haushaltsebene 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

durchschnittliches mtl. Nettoeinkommen 3.427 3.408 3.385 3.385 3.385 3.408 3.427 

EP1 Individuell 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

durchschnittliches mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.716 2.159 1.692 1.226 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

durchschnittliches mtl. Nettoeinkommen 0 692 1.226 1.692 2.159 2.716 3.427 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination III/V) 

EP1+2 Haushaltsebene 3.686 3.310 3.000 2.669 2.330 1.971 1.503 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 259 –99 –385 –716 –1.054 –1.437 –1.925 

in % 8 % –3 % –11 % –21 % –31 % –42 % –56 % 

EP1 Individuell 3.386 2.855 2.349 1.832 1.287 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –41 139 191 140 61 0 0 

in % –1 % 5 % 9 % 8 % 5 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 300 455 651 837 1.043 1.280 1.503 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –237 –575 –856 –1.116 –1.437 –1.925 

in % 0 % –34 % –47 % –51 % –52 % –53 % –56 % 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination V/III) 

EP1+2 Haushaltsebene 3.686 3.356 3.137 2.967 2.716 2.449 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 259 –53 –248 –418 –669 –960 –1.627 

in % 8 % –2 % –7 % –12 % –20 % –28 % –47 % 

EP1 Individuell 3.386 2.848 2.331 1.842 1.300 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –41 132 172 150 74 0 0 

in % –1 % 5 % 8 % 9 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 300 507 806 1.125 1.416 1.757 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –420 –568 –743 –960 –1.627 

in % 0 % –27 % –34 % –34 % –34 % –35 % –47 % 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV   

EP1+2 Haushaltsebene 3.686 3.356 3.084 2.832 2.550 2.238 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 259 –53 –301 –553 –835 –1.170 –1.627 

in Prozent 8 % –2 % –9 % –16 % –25 % –34 % –47 % 

EP1 Individuell 3.386 2.848 2.338 1.833 1.296 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –41 132 179 141 70 0 0 

in % –1 % 5 % 8 % 8 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 300 507 746 999 1.253 1.546 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –480 –693 –905 –1.170 –1.627 

in % 0 % –27 % –39 % –41 % –42 % –43 % –47 % 
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Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug                

EP1+2 Haushaltsebene 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

durchschnittliches mtl. Nettoeinkommen 3.427 3.408 3.385 3.385 3.385 3.408 3.427 

EP1 Individuell 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

durchschnittliches mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.716 2.159 1.692 1.226 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

durchschnittliches mtl. Nettoeinkommen 0 692 1.226 1.692 2.159 2.716 3.427 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 im Faktorverfahren   

EP1+2 Haushaltsebene 3.686  3.356  3.087  2.832  2.562  2.339  1.800  

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 259  –53  –298  –553  –823  –1.069  –1.627  

in % 8 % –2 % –9 % –16 % –24 % –31 % –47 % 

EP1 Individuell 3.386 2.848 2.338 1.833 1.297 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –41 132 179 141 71 0 0 

in % –1 % 5 % 8 % 8 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 300 507 749 999 1.265 1.647 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –477 –693 –894 –1.069 –1.627 

in % 0 % –27 % –39 % –41 % –41 % –39 % –47 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

EP1 dagegen profitiert durch den Elterngeldbezug von EP2 durch eine 

geringere auf ihn entfallende Einkommensteuerschuld, weil der Durch-

schnittssteuersatz trotz Progressionsvorbehalt geringer als beim vollen 

Einkommen aus Arbeitsentgelten ausfällt. EP 1 hat dadurch ein um bis zu 

191 Euro höheres individuelles Nettoeinkommen. Nur wenn die oder der 

Partner*in vor Leistungsbezug kein eigenes Einkommen hatte, ist das fik-

tive monatliche Nettoeinkommen von EP1 etwas geringer, da die durch 

das Mindestelterngeld verursachte steuerliche Mehrbelastung in Höhe 

von umgerechnet 41 Euro pro Monat komplett auf ihn entfällt. 

 

 

4.4.4 Variante: Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 und 
80.000 

 

Für ein geringeres Haushaltseinkommen von 40.000 Euro ergeben sich 

bei einem zwölfmonatigen Elterngeldbezug von EP2 im Lohnsteuerver-

fahren die in Tabelle 26 dargestellten Änderungen für das monatliche Net-

toeinkommen in Abhängigkeit von den jeweiligen Lohnsteuerklassenkom-

binationen. 

Durch das insgesamt geringere Haushaltseinkommen fallen die Ver-

luste bzw. – im Fall, dass der oder die Elterngeldbezieher*in vorher kein 

eigenes Einkommen hatte – der Gewinn für das summierte Einkommen 

prozentual größer aus als bei einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro. 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 97 

Hatte EP1 ein höheres Einkommen sowie bei ursprünglich gleichen Ein-

kommensverhältnissen erweist sich die Steuerklassenkombination III/V 

durch den geringeren Lohnsteuerabzug beim Arbeitslohn beziehenden 

EP1 als vorteilhaft. Bei einem nur geringen Einkommen von EP1 in Höhe 

von 10.000 Euro ist die Lohnsteuerklassenkombination V/III durch das 

höhere Elterngeld in III die bessere Wahl für das laufende Nettoeinkom-

men. 

 

Tabelle 26: Monatliches Elterngeld und Auswirkungen auf das 

monatliche Haushaltsnettoeinkommen bei einem jährlichen Haushalts-

bruttoeinkommen von 40.000 Euro 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 
Bruttoeinkommen vor Elterngeldbezug 

EP1 Individuell 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

EP1+2 Haushaltsebene  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 

Elterngeldbezug von EP2 

mtl. Elterngeld (V) 300 455 651 837 1.066 

EP1+2: mtl. Netto in III/V mit Elterngeld 2.716 2.382 1.987 1.529 1.066 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –155 –370 –568 –703 

in % 12 % –6 % –16 % –27 % –40 % 

mtl. Elterngeld (III) 300 507 806 1.175 1.485 

EP1+2: mtl. Netto in V/III mit Elterngeld 2.068 1.912 1.826 1.784 1.485 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –530 –753 –931 

in % 17 % –9 % –23 % –30 % –39 % 

mtl. Elterngeld (IV) 300 507 746 1.023 1.305 

EP1+2: mtl. Netto in IV/IV mit Elterngeld 2.439 2.200 1.968 1.715 1.305 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –476 –669 –833 

in % 14 % –8 % –19 % –28 % –39 % 

mtl. Elterngeld (Faktorverfahren) 300 507 746 1.078 1.506 
EP1+2: mtl. Netto im Faktorverfahren mit 
Elterngeld 2.743 2.283 1.968 1.770 1.506 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –476 –697 –937 

in % 12 % –7 % –19 % –28 % –38 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Nach Veranlagung sind die höchsten Verluste im fiktiven monatlichen 

Haushaltsnettoeinkommen bei einem Leistungsbezug in Steuerklasse V 

festzustellen (vgl. Tabelle 27). Hier verringert es sich beispielsweise bei 

einem ursprünglichen Einkommensverhältnis von 10.000 Euro (EP1) zu 

30.000 Euro (EP2) pro Monat um 38 Prozent (–939 Euro) auf 1.529 Euro, 

während es sich bei einem Leistungsbezug in III lediglich um 25 Prozent 

(–608 Euro) auf 1.860 Euro pro Monat reduziert. 
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Auf individueller Ebene sind nach Aufteilung der Einkommensteuer-

schuld bei EP2 Verluste festzustellen, wobei diese in Steuerklasse V 

durch das geringere Elterngeld am höchsten ausfallen. Lediglich im Fall, 

dass EP2 vor Elterngeldbezug keinerlei eigenes Einkommen hatte, profi-

tiert er oder sie durch das Mindestelterngeld von einem zusätzlichen Ein-

kommen in Höhe von 300 Euro pro Monat. Bei EP1 ergeben sich nur ge-

ringfügige Änderungen. Sofern EP 1 ein höheres Einkommen als EP2 

hatte (30.000/10.000) sowie bei gleich hohen Jahreseinkommen von 

20.000 Euro steht EP 1 durch die geringere Einkommensteuer ein um bis 

zu 7 Prozent höheres Nettoeinkommen zur Verfügung. Als Alleinverdie-

ner*in muss EP 1 jedoch durch die Wirkung des Progressionsvorbehalts 

mehr Steuern zahlen, weshalb sich das individuelle Nettoeinkommen um 

48 Euro verringert. 
 

Tabelle 27: Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen nach 

Veranlagung bei einem Haushaltseinkommen von 40.000 Euro pro Jahr 

und zwölfmonatigem Elterngeldbezug von EP2 
 

Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug            

EP1+2 Haushaltsebene 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

durchschnittliche mtl. Nettoeinkommen 2.444 2.468 2.444 2.468 2.444 

EP1 Individuell 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

durchschnittliche mtl. Nettoeinkommen 2.444 1.776 1.222 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

durchschnittliche mtl. Nettoeinkommen 0 692 1.222 1.776 2.444 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination III/V) 

EP1+2 Haushaltsebene 2.696 2.336 1.954 1.529 1.066 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 252 –132 –490 –939 –1.379 

in % 10 % –5 % –20 % –38 % –56 % 

EP1 Individuell 2.396 1.881 1.303 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –48 105 81 0 0 

in % –2 % 6 % 7 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 300 455 651 837 1.066 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –237 –571 –939 –1.379 

in % 0 % –34 % –47 % –53 % –56 % 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination V/III) 

EP1+2 Haushaltsebene 2.696 2.381 2.094 1.860 1.485 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 252 –87 –350 –608 –959 

in % 10 % –4 % –14 % –25 % –39 % 

EP1 Individuell 2.396 1.874 1.288 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –48 98 66 0 0 

in % –2 % 6 % 5 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 300 507 806 1.168 1.485 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –416 –608 –959 

in % 0 % –27 % –34 % –34 % –39 % 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 99 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV 

EP1+2 Haushaltsebene 2.696 2.381 2.040 1.715 1.305 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 252 –87 –405 –753 –1.139 

in % 10 % –4 % –17 % –31 % –47 % 

EP1 Individuell 2.396 1.874 1.294 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –48 98 72 0 0 

in % –2 % 6 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 300 507 746 1.023 1.305 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –476 –753 –1.139 

in % 0 % –27 % –39 % –42 % –47 % 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

EP1+2 Haushaltsebene 2.696  2.381  2.040  1.767  1.506  

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 252  –87  –405  –701  –938  

in % 10 % –4 % –17 % –28 % –38 % 

EP1 Individuell 2.396 1.874 1.294 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –48 98 72 0 0 

in % –2 % 6 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 300 507 746 1.075 1.506 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 300 –185 –476 –701 –938 

in % 0 % –27 % –39 % –39 % –38 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Bei einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro ergeben sich für den 

unterjährigen Lohnsteuerabzug ähnliche Effekte (vgl. Tabelle 28). Der El-

terngeld-Höchstbetrag von 1.800 Euro wird in den Steuerklassen III und 

IV sowie im Faktorverfahren bei einem vorherigen Einkommen von 

60.000 Euro erreicht, in V ist das dagegen erst bei einem Jahreseinkom-

men von 80.000 Euro der Fall. 

Das höchste summierte Nettoeinkommen ergibt sich, sofern EP1 ein 

größeres Einkommen als EP2 hatte oder bei gleichen Einkommensrelati-

onen aufgrund der geringeren Lohnsteuerzahlungen in Steuerklasse III in 

der Lohnsteuerklassenkombination III/V. Sofern jedoch EP2 im Bemes-

sungszeitraum vor Leistungsbezug ein höheres Einkommen hatte, wäre 

das Faktorverfahren die günstigere Alternative für das monatliche Haus-

haltsnettoeinkommen. Die Differenzen zwischen dem monatlich zur Ver-

fügung stehenden Einkommen können zwischen den verschiedenen 

Lohnsteuerklassenkombinationen mehrere hundert Euro betragen, wobei 

sie zwischen III/V und V/III am höchsten ausfallen. So beträgt das monat-

liche Nettoeinkommen bei einem ursprünglichen Einkommensverhältnis 

von 50.000 Euro (EP1) zu 30.000 Euro (EP2) in III/V 3.731 Euro, in V/III 

ist es mit 3.301 Euro deutlich geringer. 
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Tabelle 28: Monatliches Elterngeld und Auswirkungen auf das 

monatliche Haushaltsnettoeinkommen bei einem jährlichen Haushalts-

bruttoeinkommen von 80.000 Euro 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 80.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

Bruttoeinkommen vor Elterngeldbezug 

EP1 Individuell 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

EP2 Individuell  0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

EP1+2 Haushaltsebene  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 

Elterngeldbezug von EP2 

mtl. Elterngeld (V) 300 455 651 837 1.066 1.292 1.503 1.707 1.800 
EP1+2: mtl. Netto in III/V mit 
EG 4.680 4.347 4.040 3.731 3.482 3.220 2.839 2.399 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 300 –155 –370 –568 –703 –834 –1.006 –1.205 –1.514 

in % 7 % –3 % –8 % –13 % –17 % –21 % –26 % –33 % –46 % 

mtl. Elterngeld (III) 300 507 806 1.175 1.485 1.789 1.800 1.800 1.800 
EP1+2: mtl. Netto in V/III mit 
EG 3.614 3.419 3.315 3.301 3.253 3.193 2.820 2.409 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 300 –185 –530 –753 –931 –1.106 –1.589 –2.093 –2.580 

in % 9 % –5 % –14 % –19 % –22 % –26 % –36 % –46 % –59 % 

mtl. Elterngeld (IV) 300 507 746 1.023 1.305 1.570 1.800 1.800 1.800 
EP1+2: mtl. Netto in IV/IV mit 
EG 4.088 3.893 3.722 3.581 3.444 3.262 3.022 2.492 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 300 –185 –476 –669 –833 –988 –1.176 –1.586 –1.988 

in % 8 % –5 % –11 % –16 % –19 % –23 % –28 % –39 % –52 % 

mtl. Elterngeld (Faktorverfah-
ren) 300 507 732 1.028 1.305 1.583 1.800 1.800 1.800 
EP1+2: mtl. Netto im Faktorver-
fahren mit EG 4.776 4.238 3.819 3.606 3.444 3.283 3.035 2.492 1.800 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 300 –185 –503 –672 –833 –995 –1.287 –1.930 –2.676 

in % 7 % –4 % –12 % –16 % –19 % –23 % –30 % –44 % –60 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Nach Veranlagung ergeben sich bei einem Leistungsbezug in III, IV und 

im Faktorverfahren sowohl bis zu einem ursprünglichen Einkommen von 

EP2 in Höhe von 10.000 Euro als auch nach Erreichen des Elterngeld-

höchstsatzes ab 60.000 Euro keine Unterschiede im insgesamt zur Ver-

fügung stehenden Haushaltseinkommen (vgl. Tabelle 29). Bei allen ande-

ren Einkommenskonstellationen ist das fiktive monatliche Haushaltsnet-

toeinkommen am höchsten, wenn der oder die elterngeldbeziehende 

Ehepartner*in in Steuerklasse III ist. 
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Tabelle 29: Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen nach 

Veranlagung bei einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro pro Jahr 

und zwölfmonatigem Elterngeldbezug von EP2 

 

Haushaltseinkommen 80.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug   

EP1+2 Haushaltsebene 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

fiktives mtl. Netto 4.474 4.421 4.320 4.277 4.277 4.277 4.320 4.421 4.474 

EP1 Individuell 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

fiktives mtl. Netto 4.474 3.729 3.088 2.577 2.138 1.700 1.232 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

fiktives mtl. Netto 0 692 1.232 1.700 2.138 2.577 3.088 3.729 4.474 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse V  

EP1+2 Haushaltsebene 4.734 4.352 3.993 3.646 3.368 3.071 2.732 2.370 1.800 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG 259 –69 –327 –631 –909 –1.206 –1.588 –2.051 –2.674 

in % 6 % –2 % –8 % –15 % –21 % –28 % –37 % –46 % –60 % 

EP1 Individuell 4.434 3.897 3.342 2.809 2.336 1.849 1.301 692 0 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG –41 168 254 232 197 149 69 0 0 

in % –1 % 5 % 8 % 9 % 9 % 9 % 6 % 0 %   

EP2 Individuell 300 455 651 837 1.032 1.222 1.432 1.678 1.800 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG 300 –237 –581 –863 –1.106 –1.355 –1.657 –2.051 –2.674 

in % 0 % –34 % –47 % –51 % –52 % –53 % –54 % –55 % –60 % 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse III  

EP1+2 Haushaltsebene 4.734 4.398 4.130 3.947 3.747 3.525 3.010 2.459 1.800 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG 259 –23 –190 –330 –530 –752 –1.310 –1.962 –2.674 

in % 6 % –1 % –4 % –8 % –12 % –18 % –30 % –44 % –60 % 

EP1 Individuell 4.434 3.891 3.324 2.835 2.382 1.880 1.306 692 0 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG –41 162 236 258 243 180 74 0 0 

in % –1 % 4 % 8 % 10 % 11 % 11 % 6 % 0 %   

EP2 Individuell 300 507 806 1.112 1.365 1.645 1.704 1.768 1.800 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG 300 –185 –426 –588 –773 –932 –1.384 –1.962 –2.674 

in % 0 % –27 % –35 % –35 % –36 % –36 % –45 % –53 % –60 % 

12 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV  

EP1+2 Haushaltsebene 4.734 4.398 4.077 3.812 3.584 3.324 3.010 2.459 1.800 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG 259 –23 –243 –465 –693 –953 –1.310 –1.962 –2.674 

in % 6 % –1 % –6 % –11 % –16 % –22 % –30 % –44 % –60 % 

EP1 Individuell 4.434 3.891 3.331 2.818 2.365 1.866 1.306 692 0 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG –41 162 243 241 226 166 74 0 0 

in % –1 % 4 % 8 % 9 % 11 % 10 % 6 % 0 %   

EP2 Individuell 300 507 746 994 1.219 1.457 1.704 1.768 1.800 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG 300 –185 –486 –706 –919 –1.120 –1.384 –1.962 –2.674 

in % 0 % –27 % –39 % –42 % –43 % –43 % –45 % –53 % –60 % 
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12 Monate Elterngeldbezug von EP2 im Faktorverfahren  

EP1+2 Haushaltsebene 4.734  4.398  4.065  3.816  3.584  3.336  3.010  2.459  1.800  
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG 259  –23  –255  –461  –693  –941  –1.310  –1.962  –2.674  

in % 6 % –1 % –6 % –11 % –16 % –22 % –30 % –44 % –60 % 

EP1 Individuell 4.434 3.891 3.333 2.817 2.365 1.868 1.306 692 0 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG –41 162 245 240 226 168 74 0 0 

in % –1 % 4 % 8 % 9 % 11 % 10 % 6 % 0 %   

EP2 Individuell 300 507 732 999 1.219 1.468 1.704 1.768 1.800 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
EG 300 –185 –499 –701 –919 –1.109 –1.384 –1.962 –2.674 

in % 0 % –27 % –41 % –41 % –43 % –43 % –45 % –53 % –60 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Wenn EP2 dagegen in Steuerklasse V Elterngeld bezogen hat, muss das 

Ehepaar im Vergleich zu den anderen Steuerklassen den größten Verlust 

hinnehmen. So verbleibt einem Haushalt bei einem ursprünglichen Ein-

kommensverhältnis von 30.000 Euro (EP1)/50.000 Euro (EP2) in Steuer-

klasse V ein fiktiv auf den Monat umgerechnetes Nettoeinkommen von 

3.071 Euro, während es in Steuerklasse III mit monatlich 3.525 Euro rund 

450 Euro höher ausfällt. Der prozentuale Verlust zum fiktiven monatlichen 

Nettoeinkommen ohne Elterngeldbezug beläuft sich somit in Steuerklasse 

III auf etwa 18 Prozent (–752 Euro), in Steuerklasse V sind es 28 Prozent  

(–1.206 Euro). In der Steuerklassenkombination IV/IV sowie im Faktor-

verfahren unterscheiden sich die fiktiven monatlichen Nettoeinkommen 

nach Veranlagung nur geringfügig und bewegen sich in ihrer Höhe zwi-

schen den Lohnsteuerkombinationen III/V und V/III. Mit der Höhe des 

durchschnittlichen Einkommens von EP2 vor Leistungsbezug nehmen die 

Verluste im Haushaltsnettoeinkommen sowie die Unterschiede zwischen 

den Steuerklassenkombinationen bis zum Erreichen des Elterngeld-

höchstsatzes zu. Nur im Fall, dass EP2 vor Leistungsbezug Alleinverdie-

ner*in war, steht dem Ehepaar durch das Mindestelterngeld nach Veran-

lagung ein um 259 Euro höherer Betrag zur Verfügung. 

Für das individuelle Einkommen von EP1 ist im Vergleich zu der Ein-

kommenssituation ohne den Leistungsbezug von EP2 durch die insge-

samt geringere Steuerschuld ein Plus von bis zu 258 Euro festzustellen.84 

Dieses auf EP1 zusätzlich entfallende Einkommen steigt bis zu einem 

Einkommensverhältnis von 50.000 Euro (EP1) zu 30.000 Euro (EP2) kon-

tinuierlich an, bevor es ab gleichen Einkommen von jeweils 40.000 wieder 

                                                 
84 Ausnahme hiervon ist der Fall, EP 2 Leistungsbezug kein eigenes Einkommen hatte 

und Mindestelterngeld bezieht. Hier muss EP1 durch die Wirkung des Progressions-

vorbehalts 41 Euro mehr an Steuern bzw. Solidaritätszuschlag zahlen, weshalb ihm 

ein etwas geringeres individuelles Nettoeinkommen verbleibt. 
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abnimmt und – sobald auf EP1 aufgrund seines geringen Einkommens 

keine Steuerschuld mehr entfällt – schließlich null erreicht. Für EP2 erge-

ben sich durch den Bezug von Elterngeld Verluste im individuellen fiktiven 

monatlichen Nettoeinkommen, wobei diese mit der Höhe seines ur-

sprünglichen Einkommens ansteigen und – im Alleinverdienstfall – bis zu 

60 Prozent betragen können. In Abhängigkeit von der Steuerklasse erge-

ben sich hier deutliche Unterschiede: Während der Verlust zum monatli-

chen Nettoeinkommen ohne Elterngeld in Steuerklasse III rund 35 Pro-

zent beträgt, ist er in V mit über 50 Prozent deutlich höher. So entfällt auf 

EP2 bei einem ursprünglichen Einkommen von 50.000 Euro in Steuer-

klasse III ein Nettoeinkommen von 1.645 Euro, in V sind es 1.222 Euro. 

Bei einem Leistungsbezug in IV und im Faktorverfahren liegt der Netto-

einkommensverlust mit etwas über 40 Prozent zwischen dem in den Steu-

erklassen III und V. 

 

 

4.4.5 Variante: Sechsmonatiger Elterngeldbezug 

 

Bei einem nur halbjährigen Elterngeldbezug sind die Verluste für EP2 im 

durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkommen, das jeweils hälftig aus 

Elterngeld und Arbeitseinkommen besteht, im Vergleich zum ganzjähri-

gen Leistungsbezug mit bis zu 20 Prozent nur halb so hoch. Dementspre-

chend ist auch das verbleibende Nettoeinkommen während des unterjäh-

rigen Lohnsteuerabzugs nicht nur für EP2 selbst, sondern auch für den 

Haushalt insgesamt höher (vgl. Tabelle 30). 
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Tabelle 30: Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen bei 

sechsmonatigem Elterngeldbezug von EP2 und einem Haushalts-

einkommen von 60.000 Euro 

 

Haushaltseinkommen 60.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

6 Monate Elterngeldbezug von EP2 

mtl. Brutto EP2 (vor Elterngeldbezug) 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

durchschnittliches mtl. Netto (V) 150 532 835 1.120 1.417 1.709 2.006 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 150 –77 –185 –284 –351 –417 –503 

in % 0 % –13 % –18 % –20 % –20 % –20 % –20 % 

durchschnittliches mtl. Netto (III) 150 600 1.071 1.551 1.951 2.341 2.595 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 150 –92 –265 –376 –466 –553 –795 

in % 0 % –13 % –20 % –20 % –19 % –19 % –23 % 

durchschnittliches mtl. Netto (IV) 150 600 984 1.358 1.722 2.064 2.388 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 150 –92 –238 –335 –417 –494 –588 

in % 0 % –13 % –19 % –20 % –19 % –19 % –20 % 

durchschnittliches mtl. Netto (Faktor-
verfahren) 150 600 989 1.360 1.742 2.198 2.614 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 150 –92 –238 –333 –417 –519 –814 

in % 0 % –13 % –19 % –20 % –19 % –19 % –24 % 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

EP 1+2: mtl. Netto in III/V mit EG 3.539 3.426 3.252 3.048 2.753 2.401 2.006 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG in % 4 % –2 % –5 % –9 % –11 % –15 % –20 % 

EP 1+2: mtl. Netto in V/III mit EG 2.659 2.726 2.839 2.956 2.971 2.951 2.595 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG in % 6 % –3 % –9 % –11 % –14 % –16 % –23 % 

EP 1+2: mtl. Netto in IV/IV mit EG 3.126 3.158 3.122 3.050 2.944 2.756 2.388 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG in % 5 % –3 % –7 % –10 % –12 % –15 % –20 % 

EP 1+2: mtl. Netto im Faktorverfahren 
mit EG 3.578 3.317 3.147 3.050 2.966 2.888 2.614 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG in % 4 % –3 % –7 % –10 % –12 % –15 % –24 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Bezieht EP1 ein größeres Einkommen als sein*e Ehepartner*in, führt die 

Steuerklassenkombination III/V aufgrund der geringeren Abzugsbeträge 

in III zu einem höheren unterjährigen Nettoeinkommen. Sofern EP2 ein 

höheres Einkommen hatte, ist die Kombination V/III aufgrund des höheren 

Elterngelds von Vorteil. Bei gleichen Einkommen gibt es kaum Unter-

schiede je nach Steuerklassenzuordnung, lediglich in V/III ist das unter-

jährige Haushaltsnettoeinkommen etwas geringer. 

Nach Veranlagung fällt die Einkommensteuerschuld des Paares auf-

grund des durch den Arbeitslohn von EP2 bedingten größeren zu versteu-

ernden Einkommens höher aus als bei ganzjährigem Elterngeldbezug 

(vgl. Tabelle 31). Die durch den Progressionsvorbehalt verursachte steu-

erliche Mehrbelastung ist bei einem geringen Einkommen von EP2 zu-

nächst kleiner als bei ganzjährigem Elterngeldbezug. Durch das zusätzli-

che Einkommen erhöht sie sich jedoch, da der höhere Steuersatz auf ein 
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größeres zu versteuerndes Einkommen angewandt wird und macht bei 

einem vorherigen Jahresbruttoeinkommen von EP2 in Höhe von 

50.000 Euro knapp die Hälfte der gesamten Steuerschuld aus. 

 

Tabelle 31: Einkommensteuerbelastung und durchschnittliches Haus-

haltsnettoeinkommen nach Veranlagung bei sechsmonatigem Eltern-

geldbezug von EP2. 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Steuerschuld und monatliches Nettoeinkommen nach Ver-
anlagung nach Veranlagung  

6 Monate Elterngeldbezug von EP2 in V 

Einkommensteuer 7.338 6.296 5.330 4.403 3.507 2.644 1.929 
davon Mehrbelastung durch Progressionsvor-
behalt 238 364 526 689 899 1.116 1.235 
durchschnittliches mtl. Haushaltsnettoeinkom-
men 3.557 3.360 3.197 3.038 2.897 2.776 2.616 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 129 –48 –187 –347 –488 –632 –811 

in % 4 % –1 % –6 % –10 % –14 % –19 % –24 % 

6 Monate Elterngeldbezug von EP2 in III 

Einkommensteuer 7.338 6.338 5.448 4.648 3.801 2.979 2.127 
davon Mehrbelastung durch Progressionsvor-
behalt 238 406 644 934 1.193 1.451 1.433 
durchschnittliches mtl. Haushaltsnettoeinkom-
men 3.557 3.383 3.265 3.185 3.081 2.995 2.746 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 129 –25 –120 –199 –304 –414 –682 

in % 4 % –1 % –4 % –6 % –9 % –12 % –20 % 

6 Monate Elterngeldbezug von EP2 in IV 

Einkommensteuer 7.338 6.338 5.402 4.539 3.677 2.837 2.127 
davon Mehrbelastung durch Progressionsvor-
behalt 238 406 598 825 1.069 1.309 1.433 
durchschnittliches mtl. Haushaltsnettoeinkom-
men 3.557 3.383 3.239 3.119 3.002 2.898 2.746 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 129 –25 –146 –266 –383 –510 –682 

in % 4 % –1 % –4 % –8 % –11 % –15 % –20 % 

6 Monate Elterngeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

Einkommensteuer 7.338 6.338 5.405 4.539 3.687 2.905 2.127 
davon Mehrbelastung durch Progressionsvor-
behalt 238 406 601 825 1.079 1.377 1.433 
durchschnittliches mtl. Haushaltsnettoeinkom-
men 3.557 3.383 3.240 3.119 3.008 2.944 2.746 

Differenz zu mtl. Netto ohne EG 129 –25 –145 –266 –377 –464 –682 

in % 4 % –1 % –4 % –8 % –11 % –14 % –20 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Trotz der nach Veranlagung höheren Steuerbelastung verbleibt bei einem 

sechsmonatigen Leistungsbezug durch das zusätzliche Einkommen von 

EP2 ein insgesamt höheres fiktives monatliches Haushaltsnettoeinkom-

men, als wenn er oder sie das ganze Jahr über Elterngeld bezieht. Die 
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Differenzen in Abhängigkeit von der Steuerklassenzuordnung fallen ins-

gesamt kleiner aus, wobei die monatlichen Nettoeinkommen bei einem 

geringen Einkommensanteil von EP2 zunächst identisch sind, sich jedoch 

mit zunehmendem Einkommen bis zu einem Betrag von rund 250 Euro 

auseinander bewegen. Auch hier ist der Elterngeldbezug in Steuerklasse 

V mit dem geringsten fiktiven monatlichen Haushaltsnettoeinkommen ver-

bunden, wohingegen bei einer Berechnung nach Steuerklasse III das 

höchste fiktive monatliche Nettoeinkommen verbleibt. 

Nach Aufteilung der gemeinsamen Steuerschuld auf die beiden Ehe-

leute entfällt auf EP2 bei nur sechsmonatigem Elterngeldbezug zwar ein 

größerer Anteil an der Gesamtsteuerschuld. Gleichzeitig sind jedoch die 

Verluste durch seinen zusätzlichen Arbeitslohn geringer und es verbleibt 

ein höheres fiktives Nettoeinkommen pro Monat (vgl. Tabelle 32). Das 

höchste Nettoeinkommen steht ihm durch das höhere Elterngeld bei ei-

nem Leistungsbezug in Steuerklasse III zur Verfügung, das geringste in 

Steuerklasse V. Die Unterschiede im Nettoeinkommen zwischen den 

Steuerklassen nehmen mit der Höhe des ursprünglichen Einkommens 

von EP2 bis zum Elterngeldhöchstsatz zu und betragen im Maximum zwi-

schen den Steuerklassen III und V rund 220 Euro pro Monat. 

 

Tabelle 32: Aufteilung der Gesamtsteuerschuld und individuell 

verfügbares Nettoeinkommen nach Veranlagung bei einem ursprüng-

lichen Haushaltseinkommen von 60.000 Euro und sechsmonatigem 

Elterngeldbezug von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Aufteilung der Gesamtsteuerschuld und individu-
elles Nettoeinkommen nach Veranlagung 
6 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombi-
nation III/V)     

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.338 6.296 5.330 4.011 1.754 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.407 2.787 2.204 1.652 1.182 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –21 71 45 –41 –44 0 0 

in % –1 % 3 % 2 % –2 % –4 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Elterngeld (6 Monate) 1.800 2.727 3.904 5.019 6.394 7.751 9.016 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf Elterngeld 0 0 0 0 0 0 0 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

ESt-Anteil 0 0 0 392 1.754 2.644 1.929 

mtl. Nettoeinkommen 150 573 993 1.386 1.715 2.084 2.616 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 150 –119 –233 –306 –444 –632 –811 

in %   –17 % –19 % –18 % –21 % –23 % –24 % 
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6 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination V/III) 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.338 6.338 5.448 4.234 1.901 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.407 2.783 2.194 1.632 1.169 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –21 67 35 –60 –57 0 0 

in % –1 % 2 % 2 % –4 % –5 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Elterngeld (6 Monate) 1.800 3.045 4.835 7.049 8.910 10.732 10.800 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf Elterngeld 0 0 0 0 0 0 100 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.650 

ESt-Anteil 0 0 0 414 1.901 2.979 2.127 

mtl. Nettoeinkommen 150 600 1.071 1.553 1.912 2.303 2.746 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 150 –92 –155 –139 –247 –414 –682 

in %   –13 % –13 % –8 % –11 % –15 % –20 % 

6 Monate Elterngeldbezug von EP2 in Steuerklasse IV 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.338 6.338 5.402 4.135 1.839 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.407 2.783 2.198 1.641 1.175 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –21 67 39 –51 –51 0 0 

in % –1 % 2 % 2 % –3 % –4 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Elterngeld (6 Monate) 1.800 3.045 4.474 6.138 7.833 9.420 10.800 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf Elterngeld 0 0 0 0 0 0 100 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.650 

ESt-Anteil 0 0 0 404 1.839 2.837 2.127 

mtl. Nettoeinkommen 150 600 1.041 1.478 1.827 2.206 2.746 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 150 –92 –185 –214 –331 –510 –682 

in %   –13 % –15 % –13 % –15 % –19 % –20 % 

6 Monate Elterngeldbezug von EP2 im Faktorverfahren 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.338 6.338 5.405 4.135 1.844 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.407 2.783 2.197 1.641 1.174 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld –21 67 39 –51 –52 0 0 

in % –1 % 2 % 2 % –3 % –4 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Elterngeld (6 Monate) 1.800 3.045 4.494 6.138 7.913 10.048 10.800 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf Elterngeld 0 0 0 0 0 0 100 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.650 

ESt-Anteil 0 0 0 404 1.844 2.905 2.127 

mtl. Nettoeinkommen 150 600 1.043 1.478 1.834 2.252 2.746 

Differenz zu mtl. Netto ohne Elterngeld 150 –92 –183 –214 –325 –464 –682 

in %   –13 % –15 % –13 % –15 % –17 % –20 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Auf EP1 entfällt durch die bei nur sechsmonatigem Elterngeldbezug ins-

gesamt höhere Einkommensteuerschuld ein entsprechend größerer An-

teil, wobei dieser bei Leistungsbezug in Steuerklasse III am höchsten und 

in V am geringsten ist. Für das monatliche Nettoeinkommen ergeben sich 

nur geringe Unterschiede sowohl zum Einkommen vor Leistungsbezug 

als auch zwischen den Steuerklassenkombinationen. Während sich bei 

einem ganzjährigen Elterngeldbezug von EP2 ein geringerer Einkommen-

steueranteil und somit ein höheres individuelles Nettoeinkommen für EP1 

ergibt, fallen die Effekte bei nur sechsmonatigem Leistungsbezug von 

EP2 in Abhängigkeit von dessen ursprünglicher Einkommenshöhe unter-

schiedlich aus. Hat sie oder er ein nur geringes Einkommen von bis zu 

10.000 Euro, profitiert EP1 aufgrund der geringeren Einkommensteuer 

durch ein etwas höheres individuelles Nettoeinkommen. Bei einem höhe-

ren zusätzlichen Einkommen von EP2 steht EP1 ein um bis zu 60 Euro 

geringeres Einkommen zur Verfügung, da auf sie/ihn ein höherer Anteil 

an der deutlich größeren gemeinsamen Steuerschuld als bei ganzjähri-

gem Leistungsbezug entfällt. 

 

 

4.4.6 Zusammenfassung der Effekte 

 

Für den Bezug von Elterngeld lassen sich folgende Effekte feststellen: 

1. Die Höhe des Elterngeldes wird aufgrund der Anknüpfung an das Net-

toeinkommen maßgeblich durch die Wahl der Lohnsteuerklasse be-

stimmt. In Steuerklasse V fällt das Elterngeld durch die hohen Lohn-

steuerabzüge wesentlich geringer aus als in den anderen Steuerklas-

sen. In Steuerklasse III ist das monatliche Elterngeld dagegen auf-

grund des niedrigen Lohnsteuerabzugs und dem entsprechend größe-

ren Nettoeinkommen am höchsten. Die Unterschiede in der Elternge-

ldhöhe zwischen den Steuerklassen nehmen mit der Höhe des im Be-

messungszeitraum vor Leistungsbezug erzielten Arbeitsentgelts zu. 

Bei höheren Einkommen gleichen sich die Differenzen durch die De-

ckelung des Elterngeldes auf einen Maximalbetrag von 1.800 Euro 

wieder an. Durch einen rechtzeitigen Steuerklassenwechsel lässt sich 

somit die Höhe des Elterngelds positiv beeinflussen. Diese Möglichkeit 

können jedoch nur Eheleute nutzen. 

2. Die Steuerklassenzuordnung wirkt sich beim Bezug von Elterngeld 

auch auf das Haushaltsnettoeinkommen des Ehepaares nach Veran-

lagung aus. Das geringere Nettoeinkommen in Steuerklasse V hat so-

mit nicht nur eine geringere Elterngeldhöhe zur Folge, sondern auch 

nachteilige Auswirkungen auf das Haushaltseinkommen insgesamt. 

Die Differenzen im nach Veranlagung verbleibenden monatlichen 
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Haushaltseinkommen in Abhängigkeit von der Steuerklasse nehmen 

mit der Höhe des für den Leistungsbezug relevanten Bemessungsent-

gelts bis zum Elterngeldhöchstsatz zu und können je nach Haushalts-

einkommen pro Monat mehrere hundert Euro betragen. Bei einem ur-

sprünglich gleich hohen Bruttoeinkommen verbleiben somit nach Ver-

anlagung in Abhängigkeit von der gewählten Steuerklassenkombina-

tion unterschiedlich hohe Nettobeträge. 

3. Der Progressionsvorbehalt bewirkt einen erhöhten Durchschnittssteu-

ersatz auf das Einkommen der weiterhin erwerbstätigen Person und 

erhöht damit Nachzahlungen bzw. reduziert Steuerrückzahlungen. Die 

Aufteilung im Innenverhältnis am Maßstab des Faktorverfahren auf der 

Basis eines fiktiv auf ein steuerbares Einkommen hochgerechneten El-

terngeldes bewirkt weitere Verzerrungen, da zu dem Nettoeinkom-

mensverlust des Elterngeldes für EP 2 auch ein fiktiver Steueranteil 

hinzukommt. Für den Elterngeldbezug in Steuerklasse V verschärft 

sich damit der Nettoeinkommensverlust, während die zusätzliche Be-

lastung bei einem Elterngeldbezug in Steuerklasse III auf der Individu-

alebene abgemildert wird. 

 

Tabelle 33: Auswirkungen von Elterngeldbezug und Progressions-

vorbehalt auf das Haushaltsnettoeinkommen und das Individual-

einkommen der Elterngeldbezieher*in 

 

Haushaltsnettoeinkommen bei Bruttoeinkommen der Elterngeld beziehenden Ehepartner*in 

Bruttoein-
kommen 

 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

III/V  8 % –3 % –11 % –21 % –31 % –42 % –56 % 

V/III  8 % –2 % –7 % –12 % –20 % –28 % –47 % 

IV/IV  8 % –2 % –9 % –16 % –25 % –34 % –47 % 

Faktor  8 % –2 % –9 % –16 % –24 % –31 % –47 % 

Auswirkungen auf das Individual-Nettoeinkommen von EP in Abhängigkeit  

Bruttoein-
kommen 

 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

V (III/V) Elterngeld 300 € –25 % –36 % –40 % –40 % –39 % –40 % 
 nach ESt 259 € –34 % –47 % –51 % –52 % –53 % –56 % 

III (V/III) Elterngeld 300 € –27 % –40 % –39 % –39 % –38 % –47 % 
 nach ESt 259 € –27 % –34 % –34 % –34 % –35 % –47 % 

IV (IV/IV) Elterngeld 300 € –27 % –39 % –40 % –39 % –39 % –40 % 
 nach ESt 259 € –27 % –39 % –41 % –42 % –43 % –47 % 

Faktor Elterngeld 300 € –27 % –39 % –40 % –39 % –39 % –40 % 
 nach ESt 259 € –27 % –39 % –41 % –41 % –39 % –47 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 110 

4.5 Arbeitslosengeld I 
 

Eine arbeitslose Person hat dann Anspruch auf ALG I, wenn sie sich bei 

der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet hat und in den zwei Jahren vor 

Arbeitslosigkeit mindestens zwölf Monate in einem Versicherungspflicht-

verhältnis gestanden hat. Je nach Dauer der versicherungspflichtigen Be-

schäftigung und dem Alter der Person variiert der Zeitraum des Anspruchs 

auf Arbeitslosengeld zwischen 6 und 24 Monaten. 

 

 

4.5.1 Höhe des Arbeitslosengelds in Abhängigkeit von 
der Steuerklasse 

 

Das für den Anspruch auf Arbeitslosengeld relevante Bemessungsentgelt 

wird in der Regel anhand des durchschnittlich pro Tag erzielten beitrags-

pflichtigen Erwerbseinkommens im Jahr vor Eintreten der Arbeitslosigkeit 

berechnet. 85 Aus diesem Bemessungsentgelt ergibt sich nach Abzug der 

Sozialversicherungspauschale in Höhe von 20 Prozent und der anhand 

der Steuerklassen berechnete Lohnsteuer einschließlich des Solidaritäts-

zuschlags86 das pauschalisierte Nettoentgelt. (vgl. Tabelle 2c, Kapitel 2.3) 

Das Arbeitslosengeld beträgt 60 Prozent des pauschalierten Nettoent-

gelts, bei Arbeitslosen mit mindestens einem Kind im Haushalt 67 Pro-

zent. Darüber hinaus begrenzt die Beitragsbemessungsgrenze das Ar-

beitslosengeld, im Jahr 2019 in Höhe von 223,33 Euro pro Tag. Das ALG I 

ist steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt. 

Aufgrund der Anknüpfung an das Nettoentgelt wird die Höhe des Ar-

beitslosengelds maßgeblich durch die Steuerklasse beeinflusst. Abbil-

dung zehn stellt das monatliche Arbeitslosengeld in Abhängigkeit vom 

monatlichen Bruttoeinkommen und den darauf entfallenden Beitragszah-

lungen für die Steuerklassen III, IV und V dar. 

 

                                                 
85 Wird ALG I für einen vollen Monat gezahlt, so wird dieser mit 30 Tagen angesetzt. 

86 Darüber hinausgehende steuerliche Freibeträge und Pauschalen, die nicht allen Ar-

beitnehmenden zustehen, werden dabei nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 10: Monatliches Arbeitslosengeld in Abhängigkeit vom 

Bruttoeinkommen und von der Steuerklasse 

 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Mangels versicherungspflichtiger Beschäftigung besteht bei geringfügiger 

Beschäftigung (bis zu 450 Euro) kein Anspruch auf ALG I. Im weiteren 

Verlauf ist die Höhe des Arbeitslosengelds in den Steuerklasse III und IV 

zunächst identisch. Ab ca. 1.050 Euro pro Monat fällt in Steuerklasse IV 

Lohnsteuer an, so dass das an das Nettoentgelt anknüpfende Arbeitslo-

sengeld in IV geringer ausfällt als in III. In Steuerklasse V, in der bereits 

ab einem geringen Einkommen hohe Lohnsteuerzahlungen anfallen, ist 

die Höhe des ALG I im Vergleich zu Steuerklasse III und IV deutlich ge-

ringer. Mit zunehmender Höhe des im Bemessungszeitraum erzielten 

durchschnittlichen Bruttoeinkommens unterscheiden sich die ALG-I-

Beträge zwischen den Steuerklassen immer mehr. Die maximale Diffe-

renz ergibt sich, wenn die Beitragsbemessungsgrenze erreicht wird. Hier 

beträgt das monatliche Arbeitslosengeld in Steuerklasse III 2.486 Euro, 

während es in V mit 1.849 Euro um 637 Euro geringer ausfällt. In Steuer-

klasse IV beträgt das ALG I mit Erreichen der Beitragsbemessungsgrenze 

2.134 Euro pro Monat. 

 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 112 

Tabelle 34: Höhe des ALG I in Abhängigkeit von der Lohnsteuerklasse 

und Relation zu vorherigen Netto- und Bruttoeinkommen87 

 

Jahresbruttoeinkommen 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

pro Monat 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 5.833 6.667 

ALV-Beitrag (AN-Anteil) 9 21 31 42 52 63 73 83 

III Lohnsteuer 0 0 77 243 423 628 857 1.102 

  Soli 0 0 0 13 23 35 47 61 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.336 1.928 2.416 2.894 3.389 3.893 4.380 

  ALG I  395 789 1.141 1.430 1.713 1.981 2.233 2.476 

  Differenz zu mtl. Netto –297 –547 –787 –986 –1.181 –1.408 –1.659 –1.904 

  in Prozent des mtl. Netto 57 % 59 % 59 % 59 % 59 % 58 % 57 % 57 % 

  in Prozent des mtl. Brutto 47 % 47 % 46 % 43 % 41 % 40 % 38 % 37 % 

IV Lohnsteuer 0 109 296 506 742 1.019 1.338 1.663 

  Soli 0 6 16 28 41 56 74 91 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.222 1.692 2.139 2.558 2.976 3.386 3.788 

  ALG I 395 724 1.001 1.265 1.514 1.738 1.935 2.126 

  Differenz zu mtl. Netto –297 –498 –691 –873 –1.044 –1.239 –1.451 –1.662 

  in Prozent des mtl. Netto 57 % 59 % 59 % 59 % 59 % 58 % 57 % 56 % 

  in Prozent des mtl. Brutto 47 % 43 % 40 % 38 % 36 % 35 % 33 % 32 % 

V Lohnsteuer 82 300 569 857 1.151 1.462 1.788 2.113 

  Soli 0 16 31 47 63 80 98 116 

  mtl. Nettoeinkommen 609 1.020 1.404 1.768 2.126 2.509 2.911 3.314 

  ALG I 346 605 831 1.046 1.257 1.458 1.650 1.841 

  Differenz zu mtl. Netto –264 –415 –574 –723 –870 –1.051 –1.261 –1.472 

  in Prozent des mtl. Netto 57 % 59 % 59 % 59 % 59 % 58 % 57 % 56 % 

  in Prozent des mtl. Brutto 42 % 36 % 33 % 31 % 30 % 29 % 28 % 28 % 

Differenz III zu V 49 184 310 385 456 523 584 635 

in Prozent 12 % 23 % 27 % 27 % 27 % 26 % 26 % 26 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Tabelle 34 zeigt, dass das Arbeitslosengeld – ähnlich wie beim Kranken-

geld – in Relation zum Nettoeinkommen annährend gleich hoch ausfällt. 

Deutliche Unterschiede zeigen sich hingegen in der Relation zum Brutto-

einkommen. Während beispielsweise bei einem monatlichen Bruttoein-

kommen von 2.500 Euro in Steuerklasse III 46 Prozent des Bruttoeinkom-

mens ersetzt werden (1.141 Euro), sind es in Steuerklasse V lediglich 

33 Prozent (831 Euro) und in IV 40 Prozent (1.001 Euro). Die Differenzen 

                                                 
87 Das Faktorverfahren wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt, da sich hier das für 

die Leistungshöhe maßgebliche Nettoeinkommen nur im Zusammenhang mit dem Ein-

kommen des oder der Ehepartner*in bestimmen lässt.  
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zwischen III und V belaufen sich bei gleichem Bruttoeinkommen und glei-

chen – als Prozentsatz des Bruttoeinkommens berechneten Beiträgen88 – 

auf bis zu 635 Euro monatlich. 

 

 

4.5.2 Folgen für das monatliche 
Haushaltsnettoeinkommen 

 

Durch den Bezug von ALG I ergibt sich für EP2 ein um rund 40 Prozent 

geringeres monatlich verfügbares Nettoeinkommen. Entsprechend der 

Nettoeinkommensverluste von EP2 steht auch dem Haushalt insgesamt 

weniger Geld zur Verfügung (vgl. Tabelle 35). 

 

Tabelle 35: Monatliches ALG I im Verhältnis zum vorherigen indivi-

duellen Nettoeinkommen sowie Auswirkungen auf das Haushaltsnetto-

einkommen 

 
ALG-I-Bezug von EP2   

EP2 Individuell (vor ALG-I-Bezug) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

mtl. Bruttoeinkommen EP2 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

mtl. ALG I (V) 0 346 605 831 1.046 1.257 1.458 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –264 –415 –574 –722 –870 –1.051 

in %   –43 % –41 % –41 % –41 % –41 % –42 % 

mtl. ALG I (III) 0 395 789 1.141 1.430 1.713 1.981 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –547 –787 –986 –1.181 –1.408 

in %   –43 % –41 % –41 % –41 % –41 % –42 % 

mtl. ALG I (IV) 0 395 724 1.001 1.265 1.514 1.738 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –498 –691 –873 –1.044 –1.239 

in %   –43 % –41 % –41 % –41 % –41 % –42 % 

mtl. ALG I (Faktorverfahren) 0 395 727 1.001 1.277 1.607 2.002 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –500 –691 –881 –1.110 –1.426 

in T   –43 % –41 % –41 % –41 % –41 % –42 % 

                                                 
88 Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wird paritätisch von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmenden getragen und beläuft sich im Jahr 2019 auf 2,5 Prozent des beitragspflich-

tigen Bruttoeinkommens bis zur Beitragsbemessungsgrenze in Höhe von monatlich 

6.700 Euro (West) bzw. 6.150 Euro (Ost). Zum Jahreswechsel 2020 ist der Beitrag auf 

2,4 Prozent gesunken, die Beitragsbemessungsgrenzen wurden auf 6.900 Euro 

(West) bzw. 6.450 Euro (Ost) erhöht. 
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EP1+2 Haushaltsebene 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

mtl. Haushaltsbrutto 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

EP 1+2: mtl. Netto in III/V mit ALG I 3.389 3.240 3.021 2.759 2.382 1.949 1.458 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I in % 0 % –8 % –12 % –17 % –23 % –31 % –42 % 

EP 1+2: mtl. Netto in V/III mit ALG I 2.509 2.521 2.557 2.546 2.451 2.322 1.981 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I in % 0 % –11 % –18 % –24 % –29 % –34 % –42 % 

EP 1+2: mtl. Netto in IV/IV mit ALG I 2.976 2.952 2.863 2.694 2.487 2.206 1.738 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I in % 0 % –9 % –15 % –20 % –26 % –32 % –42 % 

EP 1+2: mtl. Netto im Faktorverfahren 
mit ALG I 3.428 3.111 2.886 2.694 2.504 2.299 2.002 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I in % 0 % –9 % –15 % –20 % –26 % –33 % –42 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Je nach Einkommensrelation zwischen den Eheleuten erweisen sich un-

terschiedliche Lohnsteuerklassenkombinationen als vorteilhaft für das 

laufende Nettoeinkommen. Hat der oder die arbeitende EP1 ein höheres 

Einkommen als EP2 im Bemessungszeitraum sowie bei ursprünglich glei-

chen Einkommen, ist das Haushaltsnettoeinkommen bei Bezug von Ar-

beitslosengeld in der Lohnsteuerklassenkombination III für die Arbeitslo-

sengeldbezieher*in/V am höchsten. Hatte dagegen EP2 vor Leistungsbe-

zug ein höheres Einkommen, ergibt sich das höchste Haushaltsnettoein-

kommen durch die höheren ALG-I-Bezüge in der Steuerklassenkombina-

tion V/III oder im Faktorverfahren. 

 

 

4.5.3 Progressionsvorbehalt, Gesamtsteuerbelastung 
und Aufteilung im Innenverhältnis 

 

Tabelle 36 stellt die Einkommensteuerschuld bei einem zwölfmonatigen 

ALG-I-Bezug unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts in Ab-

hängigkeit von der Steuerklasse dar. Diese ist durch den Wegfall des Ein-

kommens von EP2 und dem somit insgesamt geringeren zu versteuern-

den Einkommen deutlich kleiner aus als ohne Leistungsbezug. 
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Tabelle 36: Auswirkung des Progressionsvorbehalts bei zwölfmonatigem 

ALG-I-Bezug von EP2 auf die Einkommensteuerschuld des Ehepaares 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Steuerschuld nach Veranlagung  

ESt auf steuerpflichtiges Einkommen (ohne ALG I) 

Jahresbruttoeinkommen (EP1) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

zu versteuerndes Einkommen (EP1) 48.308 39.911 31.300 22.650 14.409 6.168 0 

ESt nach Splittingtarif (ohne ALG I) 7.100 4.804 2.608 694 0 0 0 

Durchschnittssteuersatz 14,70 12,04 8,33 3,06 0,00 0,00 0,00 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse V 

zvE (EP1) + 12 Monate ALG I (EP2) 48.308 44.062 38.561 32.618 26.959 21.248 17.500 

ESt bei Einbezug ALG I 7.100 5.920 4.450 2.934 1.570 448 0 

Steuersatz unter Berücksichtigung 
des Progressionsvorbehalts 14,70 13,44 11,54 8,99 5,82 2,11 0,00 
Anwendung auf zvE (ohne ALG I) = 
ESt neu 7.100 5.362 3.612 2.037 839 130 0 
ESt-Mehrbelastung durch 
Progressionsvorbehalt 0 558 1.004 1.343 839 130 0 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse III 

zvE (EP1) + 12 Monate ALG I (EP2) 48.308 44.645 40.768 36.344 31.574 26.720 23.774 

ESt bei Einbezug ALG I 7.100 6.080 5.032 3.874 2.676 1.518 906 

Steuersatz unter Berücksichtigung 
des Progressionsvorbehalts 14,70 13,62 12,34 10,66 8,48 5,68 3,81 
Anwendung auf zvE (ohne ALG I) = 
ESt neu 7.100 5.435 3.863 2.414 1.221 350 0 
ESt-Mehrbelastung durch 
Progressionsvorbehalt 0 631 1.255 1.720 1.221 350 0 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse IV 

zvE (EP1) + 12 Monate ALG I (EP2) 48.308 44.645 39.990 34.667 29.594 24.334 20.851 

ESt bei Einbezug ALG I 7.100 6.080 4.824 3.448 2.192 1.014 382 

Steuersatz unter Berücksichtigung 
des Progressionsvorbehalts 14,70 13,62 12,06 9,95 7,41 4,17 1,83 
Anwendung auf zvE (ohne ALG I) = 
ESt neu 7.100 5.435 3.775 2.252 1.067 257 0 
ESt-Mehrbelastung durch 
Progressionsvorbehalt 0 631 1.167 1.558 1.067 257 0 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 im Faktorverfahren 

zvE (EP1) + 12 Monate ALG I (EP2) 48.308 44.645 40.023 34.667 29.738 25.450 24.023 

ESt bei Einbezug ALG I 7.100 6.080 4.834 3.448 2.226 1.242 954 

Steuersatz unter Berücksichtigung 
des Progressionsvorbehalts 14,70 13,62 12,08 9,95 7,49 4,88 3,97 
Anwendung auf zvE (ohne ALG I) = 
ESt neu 7.100 5.435 3.780 2.252 1.078 301 0 
ESt-Mehrbelastung durch 
Progressionsvorbehalt 0 631 1.172 1.558 1.078 301 0 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
 

Ohne Progressionsvorbehalt würde bei alleinigem Einkommen von EP1 

in Höhe von 10.000 bzw. 20.000 Euro im Fall der Zusammenveranlagung 
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keine Einkommensteuer anfallen. Mit Berücksichtigung des Progressions-

vorbehalts sind es bei einem Leistungsbezug nach Steuerklasse III durch 

den höheren anzuwendenden Steuersatz 350 Euro bzw. 1.220 Euro 

mehr. 

Der höchste Steuermehrbetrag ergibt sich mit bis zu 1.720 Euro bei 

ALG-I-Bezug in Steuerklasse III und ursprünglich gleichen Einkommen 

(30.000/30.000). Hier beträgt die gemeinsame Einkommensteuerschuld 

2.414 Euro. Stünde das Arbeitslosengeld nicht unter Progressionsvorbe-

halt, würde sich die Höhe der Einkommensteuer auf rund 700 Euro belau-

fen. Sofern EP2 vor dem zwölfmonatigen ALG-I-Bezug Alleinverdiener*in 

war, fällt mangels steuerpflichtigem Einkommen während des Leistungs-

bezugs keine Steuer an. 

Nach Veranlagung verbleibt das höchste fiktive monatliche Nettoein-

kommen, wenn das Arbeitslosengeld von EP2 nach Steuerklasse III be-

rechnet wurde. Dagegen erweist sich der Leistungsbezug in Steuerklasse 

V über alle Einkommenskonstellationen hinweg durch die höchsten Net-

toeinkommensverluste als nachteilig für das monatlich zur Verfügung ste-

hende Haushaltseinkommen (vgl. Tabelle 37). Dieses ist bei einem ur-

sprünglichen Einkommensverhältnis von 20.000 zu 40.000 bei einem 

Leistungsbezug in Steuerklasse V um etwa 32 Prozent geringer 

(2.312 Euro). In III beschränkt sich der Verlust im fiktiven monatlichen 

Haushaltsnettoeinkommen auf 21 Prozent (2.665 Euro). 

 

Tabelle 37: Fiktives monatliches Nettoeinkommen des Ehepaares nach 

Veranlagung bei zwölfmonatigem ALG-I-Bezug von EP2 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug                

EP1+2 Haushaltsebene 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

fiktives mtl. Netto 3.427 3.408 3.385 3.385 3.385 3.408 3.427 

EP1 Individuell 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

fiktives mtl. Netto 3.427 2.716 2.159 1.692 1.226 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

fiktives mtl. Netto 0 692 1.226 1.692 2.159 2.716 3.427 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination III/V) 

EP1+2 Haushaltsebene 3.427 3.215 2.960 2.664 2.312 1.938 1.458 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –193 –424 –721 –1.072 –1.471 –1.969 

in % 0 % –6 % –13 % –21 % –32 % –43 % –57 % 

EP1 Individuell 3.427 2.869 2.355 1.833 1.288 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 153 196 141 62 0 0 

in % 0 % 6 % 9 % 8 % 5 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 346 605 831 1.024 1.246 1.458 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –346 –621 –862 –1.135 –1.471 –1.969 

in % 0 % –50 % –51 % –51 % –53 % –54 % –57 % 
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12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination V/III) 

EP1+2 Haushaltsebene 3.427 3.257 3.122 2.937 2.665 2.376 1.981 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –151 –263 –448 –720 –1.033 –1.446 

in % 0 % –4 % –8 % –13 % –21 % –30 % –42 % 

EP1 Individuell 3.427 2.863 2.333 1.838 1.298 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 146 174 145 72 0 0 

in % 0 % 5 % 8 % 9 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 395 789 1.099 1.367 1.684 1.981 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –437 –593 –792 –1.033 –1.446 

in % 0 % –43 % –36 % –35 % –37 % –38 % –42 % 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse IV  

EP1+2 Haushaltsebene 3.427 3.257 3.065 2.813 2.513 2.184 1.738 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –151 –320 –572 –872 –1.224 –1.690 

in % 0 % –4 % –9 % –17 % –26 % –36 % –49 % 

EP1 Individuell 3.427 2.863 2.341 1.831 1.295 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 146 182 139 69 0 0 

in % 0 % 5 % 8 % 8 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 395 724 982 1.218 1.492 1.738 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –502 –710 –941 –1.224 –1.690 

in % 0 % –43 % –41 % –42 % –44 % –45 % –49 % 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 im Faktorverfahren  

EP1+2 Haushaltsebene 3.427  3.257  3.067  2.813  2.524  2.274  2.002  

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0  –151  –317  –572  –861  –1.135  –1.426  

in % 0 % –4 % –9 % –17 % –25 % –33 % –42 % 

EP1 Individuell 3.427 2.863 2.340 1.831 1.294 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 146 182 139 69 0 0 

in % 0 % 5 % 8 % 8 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 395 727 982 1.229 1.582 2.002 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –499 –710 –929 –1.135 –1.426 

in % 0 % –43 % –41 % –42 % –43 % –42 % –42 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Die Einkommensteueranteile, die auf die beiden Eheleute nach Aufteilung 

der Gesamtsteuerschuld in Abhängigkeit von der Steuerklasse entfallen, 

sind in Tabelle 38 dargestellt. Der auf EP2 entfallende Anteil ist durch den 

Wegfall des steuerpflichtigen Arbeitseinkommens deutlich kleiner als 

ohne Leistungsbezug. Erst bei einem ursprünglichen Einkommen von 

30.000 Euro, in Steuerklasse V 40.000 Euro, ist das Arbeitslosengeld so 

hoch, dass EP 2 überhaupt eine fiktive Einkommensteuer zugerechnet 

wird. Sofern EP 1 lediglich ein Einkommen von bis zu 10.000 Euro hat, 

entfällt auf EP2 die gesamte – allein auf den Progressionsvorbehalt zu-

rückzuführende – Steuerschuld. Der höchste Steuerbetrag von 766 Euro 

ergibt sich für EP2 beim Bezug des Arbeitslosengelds nach Steuerklasse 

III bei einer ursprünglichen Einkommenskonstellation von 20.000 zu 
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40.000 Euro. In Steuerklasse V ist die anteilige Steuerschuld von EP2 

durch das geringere Arbeitslosengeld am kleinsten. 

 

Tabelle 38: Interne Aufteilung der Gesamtsteuerschuld unter Berück-

sichtigung des Progressionsvorbehalts bei zwölfmonatigem ALG-I-

Bezug von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.0000 – Interne Aufteilung der Gesamtsteuerschuld nach Ver-
anlagung 
12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse V 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.100 5.362 3.612 2.037 839 130 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (III) 7.534 5.078 2.916 918 0 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung 434 –284 –696 –1.119 –839 –130 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 5.362 3.612 2.037 575 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in Prozent 100 % 100 % 100 % 100 % 68 % 0 %   

EP2: 12 Monate ALG I 0 4.151 7.261 9.968 12.550 15.080 17.500 

fiktive ESt auf ALG I 0 0 0 0 600 1.400 2.400 

ESt-Anteil 0 0 0 0 264 130 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 0 % 32 % 100 %   

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse III 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.100 5.435 3.863 2.414 1.221 350 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (V) 17.547 13.812 10.285 6.824 3.594 987 0 

Steuernachzahlung/-erstattung 10.447 8.377 6.422 4.410 2.373 637 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 5.435 3.863 1.926 454 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 100 % 80 % 37 % 0 %   

EP2: 12 Monate ALG I 0 4.734 9.468 13.694 17.165 20.552 23.774 

fiktive ESt auf ALG I 0 0 0 900 2.200 3.600 5.100 

ESt-Anteil 0 0 0 488 767 350 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 20 % 63 % 100 %   

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse IV 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.100 5.435 3.775 2.252 1.067 257 0 

Lohnsteuerabzug EP1 (IV) 12.231 8.902 6.073 3.549 1.304 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung 5.131 3.467 2.298 1.297 237 –257 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 5.435 3.775 2.024 496 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 100 % 90 % 47 % 0 %   

EP2: 12 Monate ALG I 0 4.734 8.690 12.017 15.185 18.166 20.851 

fiktive ESt auf ALG I 0 0 0 400 1.500 2.700 3.700 

ESt-Anteil 0 0 0 228 571 257 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 10 % 53 % 100 %   
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12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 im Faktorverfahren 

Steuerschuld EP1 + EP2 7.100 5.435 3.780 2.252 1.078 301 0 
Lohnsteuerabzug EP1 (Faktor-
verfahren) 7.094 7.095 5.842 3.549 1.254 0 0 

Steuernachzahlung/-erstattung –6 1.660 2.062 1.297 176 –301 0 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 5.435 3.780 2.024 501 0 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 100 % 100 % 100 % 90 % 47 % 0 %   

EP2: 12 Monate ALG I 0 4.734 8.723 12.017 15.329 19.282 24.023 

fiktive ESt auf ALG I 0 0 0 400 1.500 3.100 5.200 

ESt-Anteil 0 0 0 228 577 301 0 

Anteil an Gesamt-ESt in % 0 % 0 % 0 % 10 % 53 % 100 %   

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Die für den gemeinsamen Haushalt festgestellten Verteilungswirkungen 

gelten umso mehr in Bezug auf das dem EP2 individuell zugerechnete 

Einkommen. Sofern EP2 in Steuerklasse V ALG I bezieht, ist der verblei-

bende individuelle Nettobetrag um über 50 Prozent geringer. Im Gegen-

satz dazu reduziert sich das individuelle Nettoeinkommen in III lediglich 

um etwa 35 Prozent. So beträgt das fiktive monatliche Nettoeinkommen 

von EP2 bei einem ursprünglichen Einkommensverhältnis von 20.000 zu 

40.000 in III 1.366 Euro, während es in V mit 1.024 Euro deutlich geringer 

ist. Für EP1 dagegen ergibt sich in den Fällen in denen Einkommensteuer 

anfällt, im Vergleich zu der Einkommenssituation vor ALG-I-Bezug, ein 

Plus im individuell zur Verfügung stehenden Nettoeinkommen. Der größte 

Vorteil ergibt sich für EP1 mit bis zu einem etwa 200 Euro höheren Netto-

einkommen (Einkommensrelation 40.000/20.000), wenn das ALG I von 

EP2 nach Steuerklasse V berechnet wurde. 

 

 

4.5.4 Variante: Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 und 
80.000 

 

Bei einem geringeren Haushaltseinkommen von 40.000 Euro ergeben 

sich für die jeweiligen Steuerklassenkombinationen im Fall des ALG-I-

Bezugs von EP2 die in Tabelle 39 dargestellten Änderungen für das mo-

natliche Nettoeinkommen. 
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Tabelle 39: Monatliches ALG I und Auswirkungen auf das monatliche 

Haushaltsnettoeinkommen bei einem jährlichen Haushaltsbrutto-

einkommen von 40.000 Euro 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

Bruttoeinkommen vor ALG-I-Bezug 

EP1 Individuell 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

EP1+2 Haushaltsebene  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 3.333 3.333 3.333 3.333 3.333 

ALG-I-Bezug von EP2 

mtl. ALG I (V) 0 346 605 831 1.046 

EP 1+2: mtl. Netto in III/V mit ALG I 2.416 2.274 1.941 1.523 1.046 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –264 –415 –574 –722 

in % 0 % –10 % –18 % –27 % –41 % 

mtl. ALG I (III) 0 395 789 1.141 1.430 

EP 1+2: mtl. Netto in V/III mit ALG I 1.768 1.799 1.809 1.751 1.430 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –547 –787 –986 

in % 0 % –14 % –23 % –31 % –41 % 

mtl. ALG I (IV) 0 395 724 1.001 1.265 

EP 1+2: mtl. Netto in IV/IV mit ALG I 2.139 2.087 1.946 1.693 1.265 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –498 –691 –873 

in % 0 % –12 % –20 % –29 % –41 % 

mtl. ALG I (Faktorverfahren) 0 395 724 1.050 1.444 
EP 1+2: mtl. Netto im Faktorverfah-
ren mit ALG I 2.443 2.170 1.946 1.742 1.444 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –498 –726 –1.000 

in % 0 % –12 % –20 % –29 % –41 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Die Verluste durch den ALG-I-Bezug fallen durch das geringere Haus-

haltseinkommen prozentual höher aus. Hatte EP2 weniger Einkommen 

als EP1, ist die Lohnsteuerklassenkombination III/V aufgrund der gerin-

geren Lohnsteuerabzüge bei EP1 vorteilhafter. Sofern EP2 dagegen im 

für das ALG I relevanten Bemessungszeitraum das überwiegende Ein-

kommen erzielt hat, ist die Lohnsteuerklassenkombination V (EP1)/III 

(EP2)durch die höheren ALG-I-Beträge in Steuerklasse III beim unterjäh-

rigen Lohnsteuerabzug für das laufende Monatseinkommen die bessere 

Wahl. Bei gleichen Einkommen ist das unterjährige Haushaltsnettoein-

kommen in allen Steuerklassenkombinationen nahezu identisch, lediglich 

in V/III ist es etwas geringer. 
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Tabelle 40: Fiktives monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung bei 

einem Haushaltseinkommen von 40.000 Euro pro Jahr und zwölf-

monatigem ALG-I-Bezug von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 40.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach 
Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug  

EP1+2 Haushaltsebene 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

fiktives mtl. Netto 2.444 2.468 2.444 2.468 2.444 

EP1 Individuell 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

fiktives mtl. Netto 2.444 1.776 1.222 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 

fiktives mtl. Netto 0 692 1.222 1.776 2.444 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination 
III/V) 

EP1+2 Haushaltsebene 2.444 2.242 1.913 1.523 1.046 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –226 –532 –945 –1.398 

in % 0 % –9 % –22 % –38 % –57 % 

EP1 Individuell 2.444 1.896 1.308 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 120 85 0 0 

in % 0 % 7 % 7 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 346 605 831 1.046 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –346 –617 –945 –1.398 

in % 0 % –50 % –50 % –53 % –57 % 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination 
V/III) 

EP1+2 Haushaltsebene 2.444 2.284 2.079 1.827 1.430 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –184 –365 –641 –1.014 

in % 0 % –7 % –15 % –26 % –41 % 

EP1 Individuell 2.444 1.889 1.290 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 113 68 0 0 

in % 0 % 6 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 395 789 1.135 1.430 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –433 –641 –1.014 

in % 0 % –43 % –35 % –36 % –41 % 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse IV 

EP1+2 Haushaltsebene 2.444 2.284 2.020 1.693 1.265 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –184 –424 –775 –1.179 

in % 0 % –7 % –17 % –31 % –48 % 

EP1 Individuell 2.444 1.889 1.296 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 113 74 0 0 

in % 0 % 6 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 395 724 1.001 1.265 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –498 –775 –1.179 

in % 0 % –43 % –41 % –44 % –48 % 
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12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 im Faktorverfahren 

EP1+2 Haushaltsebene 2.444  2.284  2.020  1.740  1.444  

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0  –184  –424  –728  –1.000  

in % 0 % –7 % –17 % –29 % –41 % 

EP1 Individuell 2.444 1.889 1.296 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 113 74 0 0 

in % 0 % 6 % 6 % 0 % 0 % 

EP2 Individuell 0 395 724 1.048 1.444 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –297 –498 –728 –1.000 

in % 0 % –43 % –41 % –41 % –41 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Je höher der Einkommensanteil von EP2 am Haushaltseinkommen ist, 

desto größer fallen die Differenzen zwischen den Steuerklassen im mo-

natlich zur Verfügung stehenden Einkommen nach Veranlagung aus. (Ta-

belle 40) Die steuerklassenbedingten Unterschiede in der ALG-I-Höhe 

schlagen sich somit durch den Progressionsvorbehalt in einer unter-

schiedlich hohen Einkommensteuerschuld nieder und wirken sich dem-

entsprechend auf das monatliche Nettoeinkommen aus. Auch bei einem 

Haushaltseinkommen von 40.000 Euro ist ein Leistungsbezug in Steuer-

klasse V über alle Einkommensrelationen hinweg nachteilig, nicht nur für 

das individuelle Einkommen von EP2, sondern auch für den Haushalt ins-

gesamt. 

Für das auf EP1 entfallende fiktive monatliche Nettoeinkommen erge-

ben sich nur geringfügige Änderungen bei gleichen Einkommensrelatio-

nen sowie, wenn EP 1 ein höheres Einkommen als sein*e Ehepartner*in 

hatte (30.000/10.000). In diesen Fällen ist der monatliche Nettobetrag 

durch die geringere Einkommensteuer um bis zu 120 Euro höher als ohne 

den ALG-I-Bezug von EP2. 

Bei einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro ergibt sich im Lohn-

steuerverfahren (Tabelle 41) – sofern EP1 ein größeres Einkommen als 

EP2 hatte sowie bei ursprünglich gleichen Einkommensverhältnissen – 

das höchste Haushaltsnettoeinkommen in der Steuerklassenkombina-

tion III/V. Hatte EP2 das höhere Einkommen, so ist das monatliche Haus-

haltsnettoeinkommen im Faktorverfahren am höchsten. 
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Tabelle 41: Monatliches ALG I und Auswirkungen auf das monatliche 

Haushaltsnettoeinkommen bei einem jährlichen Haushaltsbrutto-

einkommen von 80.000 Euro 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 80.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

Bruttoeinkommen vor ALG-I-Bezug 

EP1 Individuell 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 
EP2 Individuell (vor ALG-I-
Bezug) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

EP1+2 Haushaltsebene  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 

mtl. ALG I (V) 0 346 605 831 1.046 1.257 1.458 1.650 1.841 
EP1+2: mtl. Netto in III/V mit 
ALG I 4.380 4.239 3.994 3.725 3.462 3.185 2.795 2.342 1.841 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –264 –415 –574 –722 –870 –1.051 –1.261 –1.472 

in % 0 % –6 % –9 % –13 % –17 % –21 % –27 % –35 % –44 % 

mtl. ALG I (III) 0 395 789 1.141 1.430 1.713 1.981 2.234 2.476 
EP1+2: mtl. Netto in V/III mit 
ALG I 3.314 3.306 3.298 3.268 3.199 3.117 3.001 2.843 2.476 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –297 –547 –787 –986 –1.181 –1.408 –1.659 –1.904 

in % 0 % –8 % –14 % –19 % –24 % –27 % –32 % –37 % –43 % 

mtl. ALG I (IV) 0 395 724 1.001 1.265 1.514 1.738 1.934 2.126 
EP1+2: mtl. Netto in IV/IV mit 
ALG I 3.788 3.780 3.701 3.559 3.404 3.206 2.960 2.626 2.126 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –297 –498 –691 –873 –1.044 –1.239 –1.451 –1.662 

in % 0 % –7 % –12 % –16 % –20 % –25 % –30 % –36 % –44 % 

mtl. ALG I (Faktorverfahren) 0 395 732 1.006 1.265 1.525 1.802 2.136 2.530 
EP1+2: mtl. Netto im Faktorver-
fahren mit ALG I 4.476 4.125 3.819 3.583 3.404 3.225 3.038 2.828 2.530 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –297 –503 –694 –873 –1.052 –1.285 –1.594 –1.946 

in % 0 % –7 % –12 % –16 % –20 % –25 % –30 % –36 % –43 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen, Steuertarif 2019. 
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Tabelle 42: Fiktives monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung bei 

einem Haushaltseinkommen von 80.000 Euro pro Jahr und zwölf-

monatigem ALG-I-Bezug von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 80.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

Ohne Leistungsbezug                    

EP1+2 Haushaltsebene 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 
fiktives mtl. Netto 4.474 4.421 4.320 4.277 4.277 4.277 4.320 4.421 4.474 

EP1 Individuell 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 
fiktives mtl. Netto 4.474 3.729 3.088 2.577 2.138 1.700 1.232 692 0 

EP2 Individuell 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 
fiktives mtl. Netto 0 692 1.232 1.700 2.138 2.577 3.088 3.729 4.474 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination III/V) 

EP1+2 Haushaltsebene 4.474 4.257 3.953 3.641 3.350 3.039 2.691 2.315 1.841 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –164 –367 –636 –927 –1.238 –1.629 –2.106 –2.633 
in % 0 % –4 % –8 % –15 % –22 % –29 % –38 % –48 % –59 % 

EP1 Individuell 4.474 3.911 3.348 2.810 2.333 1.845 1.300 692 0 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 182 260 233 194 145 68 0 0 
in % 0 % 5 % 8 % 9 % 9 % 9 % 6 % 0 %   

EP2 Individuell 0 346 605 831 1.018 1.194 1.391 1.623 1.841 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –346 –627 –869 –1.121 –1.383 –1.697 –2.106 –2.633 
in T 0 % –50 % –51 % –51 % –52 % –54 % –55 % –56 % –59 % 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination (V/III) 

EP1+2 Haushaltsebene 4.474 4.299 4.115 3.917 3.697 3.455 3.181 2.878 2.476 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –122 –205 –360 –580 –822 –1.139 –1.543 –1.998 
in % 0 % –3 % –5 % –8 % –14 % –19 % –26 % –35 % –45 % 

EP1 Individuell 4.474 3.905 3.326 2.828 2.378 1.874 1.308 692 0 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 176 238 251 240 174 77 0 0 
in % 0 % 5 % 8 % 10 % 11 % 10 % 6 % 0 %   

EP2 Individuell 0 395 789 1.089 1.319 1.581 1.872 2.186 2.476 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –297 –443 –611 –820 –996 –1.216 –1.543 –1.998 
in % 0 % –43 % –36 % –36 % –38 % –39 % –39 % –41 % –45 % 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse IV  

EP1+2 Haushaltsebene 4.474 4.299 4.058 3.792 3.548 3.272 2.951 2.589 2.126 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –122 –262 –485 –729 –1.005 –1.368 –1.832 –2.348 
in % 0 % –3 % –6 % –11 % –17 % –23 % –32 % –41 % –52 % 

EP1 Individuell 4.474 3.905 3.334 2.815 2.360 1.865 1.305 692 0 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 176 246 237 221 165 73 0 0 
in % 0 % 5 % 8 % 9 % 10 % 10 % 6 % 0 %   

EP2 Individuell 0 395 724 978 1.188 1.407 1.646 1.897 2.126 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –297 –508 –722 –950 –1.170 –1.442 –1.832 –2.348 
in % 0 % –43 % –41 % –42 % –44 % –45 % –47 % –49 % –52 % 



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 125 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 im Faktorverfahren  

EP1+2 Haushaltsebene 4.474  4.299  4.065  3.796  3.548  3.283  3.012  2.784  2.530  
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0  –122  –255  –481  –729  –994  –1.308  –1.637  –1.945  
in % 0 % –3 % –6 % –11 % –17 % –23 % –30 % –37 % –43 % 

EP1 Individuell 4.474 3.905 3.333 2.814 2.360 1.864 1.306 692 0 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 176 245 237 221 164 74 0 0 
in % 0 % 5 % 8 % 9 % 10 % 10 % 6 % 0 %   

EP2 Individuell 0 395 732 982 1.188 1.419 1.707 2.092 2.530 
Differenz zu mtl. Netto ohne 
ALG I 0 –297 –500 –718 –950 –1.159 –1.381 –1.637 –1.945 
in % 0 % –43 % –41 % –42 % –44 % –45 % –45 % –44 % –43 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Nach Veranlagung (Tabelle 42) ergibt sich für alle Einkommensrelationen 

das höchste fiktive monatliche Nettoeinkommen, wenn das Arbeitslosen-

geld nach Steuerklasse III berechnet wurde. Bei einem Leistungsbezug 

nach Steuerklasse IV und im Faktorverfahren fällt das Nettoeinkommen 

etwas geringer aus. Die mit Abstand größten Verluste im monatlichen 

Haushaltsnettoeinkommen ergeben sich, wenn das Arbeitslosengeld an-

hand der Steuerklasse V berechnet wurde. Die Lohnsteuerklassenkombi-

nation III/V stellt sich nach Veranlagung in allen Einkommenskonstellati-

onen durch das geringere ALG I in Steuerklasse V als nachteilig heraus. 

Hier ergibt sich beispielsweise bei einem Einkommensverhältnis von 

30.000 zu 50.000 ein gemeinsames monatliches Nettoeinkommen von 

3.039 Euro, während es bei vertauschten Steuerklassen über 400 Euro 

mehr sind (3.455 Euro). 

Nach Aufteilung der gemeinsamen Steuerschuld steht EP2 in Steuer-

klasse III ein wesentlich höheres individuelles Einkommen zur Verfügung. 

Der Nettoeinkommensverlust durch den Leistungsbezug beschränkt sich 

hier auf rund 40 Prozent, während er in Steuerklasse V über 50 Prozent 

beträgt. Für EP1 ergibt sich durch die insgesamt geringere Steuerschuld 

ein bis zu 11 Prozent höheres Nettoeinkommen pro Monat als ohne den 

ALG-I-Bezug von EP2. Das EP 1 zusätzlich zur Verfügung stehende Ein-

kommen unterscheidet sich zwischen den Steuerklassen in einem nur ge-

ringfügigen Umfang. Dennoch fällt es auch hier – mit Ausnahme der Ein-

kommensrelation 60.000 zu 20.000 Euro – am höchsten aus, wenn EP2 

in Steuerklasse III ALG bezieht, da EP2 hier durch die höhere Leistung 

einen größeren Anteil an der Steuerschuld zuzurechnen ist. Der auf EP1 

entfallende Anteil ist dann entsprechend geringer. 
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4.5.5 Variante: Sechsmonatiger ALG-I-Bezug 

 

Die Auswirkungen der Steuerklassenzuordnung auf das verfügbare Net-

toeinkommen bei einem auf sechs Monate beschränkten Leistungsbezug 

sind in Tabelle 43 dargestellt. Im Vergleich zum ganzjährigen Leistungs-

bezug sind die Verluste im durchschnittlichen monatlichen Nettoeinkom-

men nur halb so hoch. Demzufolge ergibt sich für EP 2 als auch für den 

Haushalt insgesamt ein größeres monatlich verfügbares Einkommen. 

 

Tabelle 43: Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen bei 

sechsmonatigem ALG-I-Bezug von EP2 und einem Haushaltsein-

kommen von 60.000 Euro 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Lohnsteuerverfahren 

6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 

mtl. Brutto EP2 (vor ALG-I-Bezug) 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

durchschnittliches mtl. Netto (V) 0 478 813 1.118 1.407 1.692 1.984 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –132 –208 –287 –361 –435 –525 

in % 0 % –22 % –20 % –20 % –20 % –20 % –21 % 

durchschnittliches mtl. Netto (III) 0 543 1.063 1.535 1.923 2.303 2.685 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –149 –274 –393 –493 –591 –704 

in % 0 % –21 % –20 % –20 % –20 % –20 % –21 % 

durchschnittliches mtl. Netto (IV) 0 543 973 1.347 1.702 2.036 2.357 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –149 –249 –345 –437 –522 –619 

in % 0 % –21 % –20 % –20 % –20 % –20 % –21 % 

durchschnittliches mtl. Netto (Fak-
torverfahren) 0 543 977 1.347 1.718 2.162 2.715 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –149 –250 –345 –441 –555 –713 

in % 0 % –21 % –20 % –20 % –20 % –20 % –21 % 

mtl. Haushaltsbruttoeinkommen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

EP 1+2: mtl. Netto in III/V mit ALG 
I 3.389 3.372 3.229 3.045 2.743 2.383 1.984 
Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 
in % 0 % –4 % –6 % –9 % –12 % –15 % –21 % 

EP 1+2: mtl. Netto in V/III mit ALG 
I 2.509 2.670 2.831 2.939 2.944 2.913 2.685 
Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 
in % 0 % –5 % –9 % –12 % –14 % –17 % –21 % 

EP 1+2: mtl. Netto in IV/IV mit 
ALG I 2.976 3.101 3.112 3.039 2.924 2.728 2.357 
Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 
in % 0 % –5 % –7 % –10 % –13 % –16 % –21 % 

EP 1+2: mtl. Netto im Faktorver-
fahren mit ALG I 3.428 3.260 3.136 3.039 2.945 2.854 2.715 
Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 
in % 0 % –4 % –7 % –10 % –13 % –16 % –21 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Sofern EP1 ein höheres Einkommen hat als auch bei ursprünglich glei-

chen Einkommen, ist während des unterjährigen Lohnsteuerabzugsver-

fahrens die Steuerklassenkombination III (EP1)/V (EP2) für das Haus-

haltsnettoeinkommen von Vorteil. Hier sind die Vorteile der Steuerklasse 

III für das Arbeitseinkommen von EP1 größer als der Nachteil, der EP2 

durch die geringere Leistung in Steuerklasse V entsteht. War das ur-

sprüngliche Einkommen von EP2 höher, so ergibt sich mit der Lohnsteu-

erklassenkombination V (EP1)/III (EP2) das höchste monatliche Haus-

haltsnettoeinkommen aufgrund der deutlich höheren ALG-I-Bezüge für 

EP2 in Steuerklasse III. 

Durch das zusätzliche zu versteuernde Einkommen von EP2 fällt die 

Steuerschuld nach Veranlagung (Tabelle 44) bei einem nur sechsmona-

tigen ALG-I-Bezug höher aus. Die Mehrbelastung durch den Progressi-

onsvorbehalt ist im Vergleich zum ganzjährigen Leistungsbezug wegen 

der geringeren ALG-Bezüge bis zu einem ursprünglichen Einkommen von 

EP2 in Höhe von 40.000 Euro geringer oder ähnlich hoch. Der Steuer-

mehrbetrag nimmt jedoch mit der Höhe des von EP2 erzielten Einkom-

mens zu und ist ab einem Einkommen von 50.000 Euro aufgrund des hö-

heren zu versteuernden Einkommens, auf das der Progressionssteuer-

satz angewandt wird, deutlich höher als bei ganzjährigem Leistungsbe-

zug. 

 

Tabelle 44: Einkommensteuerbelastung und fiktives Haushaltsnetto-

einkommen nach Veranlagung bei sechsmonatigem ALG-I-Bezug von 

EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Steuerschuld und monatliches Nettoeinkommen 
nach Veranlagung  

6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse V 

Einkommensteuer 7.100 6.211 5.296 4.398 3.491 2.620 1.898 
davon Mehrbelastung durch Pro-
gressionsvorbehalt 0 279 492 684 883 1.092 1.204 
durchschnittliches mtl. Haushalts-
nettoeinkommen 3.427 3.314 3.178 3.035 2.888 2.761 2.597 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –95 –207 –349 –496 –647 –831 

in % 0 % –3 % –6 % –10 % –15 % –19 % –24 % 

6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse III 

Einkommensteuer 7.100 6.250 5.435 4.625 3.763 2.930 2.238 
davon Mehrbelastung durch Pro-
gressionsvorbehalt 0 318 631 911 1.155 1.402 1.544 
durchschnittliches mtl. Haushalts-
nettoeinkommen 3.427 3.334 3.257 3.171 3.057 2.961 2.825 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –74 –127 –214 –328 –447 –602 

in % 0 % –2 % –4 % –6 % –10 % –13 % –18 % 
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6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse IV 

Einkommensteuer 7.100 6.250 5.387 4.524 3.650 2.799 2.087 
davon Mehrbelastung durch Pro-
gressionsvorbehalt 0 318 583 810 1.042 1.271 1.393 
durchschnittliches mtl. Haushalts-
nettoeinkommen 3.427 3.334 3.229 3.110 2.984 2.873 2.718 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –74 –155 –275 –400 –535 –709 

in % 0 % –2 % –5 % –8 % –12 % –16 % –21 % 

6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 im Faktorverfahren 

Einkommensteuer 7.100 6.250 5.389 4.524 3.658 2.861 2.251 
davon Mehrbelastung durch Pro-
gressionsvorbehalt 0 318 585 810 1.050 1.333 1.557 
durchschnittliches mtl. Haushalts-
nettoeinkommen 3.427 3.334 3.230 3.110 2.990 2.914 2.834 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –74 –154 –275 –395 –494 –593 

in % 0 % –2 % –5 % –8 % –12 % –15 % –17 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
 

Nach Veranlagung verbleibt dem Ehepaar durch das zusätzliche Arbeits-

einkommen von EP2 deutlich mehr Geld zur Verfügung. Obwohl die Dif-

ferenzen zwischen den Steuerklassen bei nur sechsmonatigem Leis-

tungsbezug nicht mehr so groß ausfallen, lassen sich auch hier für alle 

Einkommenskonstellationen in Steuerklasse V die größten Nettoeinkom-

mensverluste feststellen. Hieraus resultiert das geringste fiktive monatli-

che Haushaltsnettoeinkommen, wohingegen es in III am höchsten ist. 

Werden die Steuerbeträge zwischen den Eheleute aufgeteilt, ergeben 

sich für die individuellen Einkommen der beiden Eheleute die in Ta-

belle 45 dargestellten Effekte. Durch das zusätzliche Arbeitseinkommen 

entfällt auf EP2 ein wesentlich höherer Steuerbetrag. Insgesamt verbleibt 

EP 2 jedoch ein deutlich größeres Nettoeinkommen als bei ganzjährigen 

ALG-I-Bezug. Am höchsten ist es, wenn EP2 in Steuerklasse III ist, wo-

hingegen in Steuerklasse V der höchste individuelle Nettoeinkommens-

verlust festzustellen ist. Dieser beträgt beispielsweise bei ursprünglich 

gleichen Einkommen in Höhe von 30.000 Euro 18 Prozent, während es in 

III lediglich neun Prozent sind. 
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Tabelle 45: Aufteilung der Gesamtsteuerschuld und individuell 

verfügbares Nettoeinkommen nach Veranlagung bei einem ursprüng-

lichen Haushaltseinkommen von 60.000 Euro und sechsmonatigem  

ALG-I-Bezug von EP2 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Aufteilung Gesamtsteuerschuld und individuel-
les Nettoeinkommen nach Veranlagung  
6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse V (Steuerklassenkombination III/V) 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 6.211 5.296 4.006 1.746 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.795 2.207 1.652 1.183 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 78 48 –40 –43 0 0 

in % 0 % 3 % 2 % –2 % –4 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

ALG I (6 Monate) 0 2.075 3.631 4.984 6.275 7.540 8.750 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf ALG I 0 0 0 0 0 0 0 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

ESt-Anteil 0 0 0 392 1.746 2.620 1.898 

mtl. Nettoeinkommen 0 519 971 1.383 1.706 2.069 2.597 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –173 –255 –309 –453 –647 –831 

in % 0 % –25 % –21 % –18 % –21 % –24 % –24 % 

6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse III (Steuerklassenkombination V/III)  

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 6.250 5.435 4.213 1.882 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.791 2.195 1.634 1.171 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 75 36 –58 –55 0 0 

in % 0 % 3 % 2 % –3 % –4 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

ALG I (6 Monate) 0 2.367 4.734 6.847 8.582 10.276 11.887 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf ALG I 0 0 0 0 0 0 400 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.950 

ESt-Anteil 0 0 0 412 1.882 2.930 2.238 

mtl. Nettoeinkommen 0 543 1.063 1.537 1.886 2.269 2.825 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –149 –163 –156 –273 –447 –602 

in % 0 % –21 % –13 % –9 % –13 % –16 % –18 % 
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6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 in Steuerklasse IV  

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 6.250 5.387 4.121 1.825 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.791 2.199 1.642 1.176 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 75 40 –50 –50 0 0 

in % 0 % 3 % 2 % –3 % –4 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

ALG I (6 Monate) 0 2.367 4.345 6.008 7.592 9.083 10.426 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf ALG I 0 0 0 0 0 0 100 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.650 

ESt-Anteil 0 0 0 403 1.825 2.799 2.087 

mtl. Nettoeinkommen 0 543 1.030 1.467 1.809 2.181 2.718 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –149 –196 –225 –350 –535 –709 

in % 0 % –21 % –16 % –13 % –16 % –20 % –21 % 

6 Monate ALG-I-Bezug von EP2 im Faktorverfahren 

EP1: Jahresbruttoeinkommen 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

ESt-Anteil 7.100 6.250 5.389 4.121 1.829 0 0 

mtl. Nettoeinkommen 3.427 2.791 2.199 1.642 1.175 692 0 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 75 40 –50 –50 0 0 

in % 0 % 3 % 2 % –3 % –4 % 0 % 0 % 

EP2: Jahresbruttoeinkommen 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

ALG I (6 Monate) 0 2.367 4.361 6.008 7.664 9.641 12.011 

ESt (Grundtarif) 0 0 0 347 1.304 2.402 3.550 

fiktive ESt auf ALG I 0 0 0 0 0 0 400 

Summe ESt 0 0 0 347 1.304 2.402 3.950 

ESt-Anteil 0 0 0 403 1.829 2.861 2.251 

mtl. Nettoeinkommen 0 543 1.032 1.467 1.814 2.222 2.834 

Differenz zu mtl. Netto ohne ALG I 0 –149 –194 –225 –344 –494 –593 

in % 0 % –21 % –16 % –13 % –16 % –18 % –17 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Für das individuelle Nettoeinkommen von EP1 sind durch den sechsmo-

natigen Leistungsbezug von EP2 nur geringfügige Unterschiede festzu-

stellen. Sofern EP1 ein höheres Einkommen als EP2 hat, ergibt sich durch 

die geringere Einkommensteuer ein monatliches Plus von bis zu 78 Euro. 

Dagegen fällt das Nettoeinkommen von EP1 bei gleichen Einkommens-

verhältnissen sowie bei einem geringeren Einkommen in Höhe von 

20.000 Euro kleiner aus als wenn EP2 keine Leistung bezogen hätte. Ins-

gesamt fallen die Differenzen bei einem nur sechsmonatigen ALG-I-

Bezug zwischen den Steuerklassen deutlich geringer aus, wobei sich je-

doch auch hier Steuerklasse V eindeutig als nachteilig erweist. 
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4.5.6 Variante: ALG I mit Kind 

 

Beim ALG-I-Bezug mit mindestens einem Kind, so fällt das monatliche 

Arbeitslosengeld durch den erhöhten Leistungssatz von 67 Prozent 

grundsätzlich deutlich höher aus. Abbildung 11 stellt für die Steuerklassen 

II, III, IV und V die Höhe des monatlichen ALG I für Personen mit Kind in 

Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen dar. 

 

Abbildung 11: Monatliches Arbeitslosengeld bei ALG-I-Empfänger*innen 

mit Kind in Abhängigkeit vom Bruttoeinkommen und von der 

Steuerklasse 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Der Kurvenverlauf gleicht zwar dem, der sich unter Anwendung des all-

gemeinen Leistungssatzes ergibt, ist jedoch aufgrund des höheren Leis-

tungssatzes etwas steiler. Mit Erreichen der Beitragsbemessungsgrenze 

bleibt das monatliche ALG I auf einem deutlich höheren Leistungsniveau 

konstant. Der Maximalbetrag beträgt hier in Steuerklasse III 2.776 Euro, 

in V beläuft sich das Arbeitslosengeld höchstens 2.065 Euro. Im Vergleich 

zum Leistungsbezug ohne Kind können sich somit um bis zu 300 Euro 

höhere ALG-I-Beträge pro Monat ergeben. Gleichzeitig wachsen durch 

den höheren Leistungssatz die steuerklassenbedingten Differenzen in der 

Leistungshöhe weiter an und können zwischen den Steuerklassen III und 

V bis zu 711 Euro betragen. 
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In Tabelle 46 sind für die Steuerklassen II, III, IV und V die monatlichen 

Nettoeinkommen89 sowie die ALG-I-Beträge unter Berücksichtigung des 

erhöhten Leistungssatzes für Leistungsempfänger*innen mit einem Kind 

dargestellt. 

 

Tabelle 46: ALG I mit erhöhtem Leistungssatz in Abhängigkeit von der 

Lohnsteuerklasse und Relation zu vorherigen Netto- und Bruttoein-

kommen90 

 

Jahresbruttoeinkommen 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

pro Monat 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 5.833 6.667 

ALV-Beitrag (AN-Anteil) 9 21 31 42 52 63 73 83 

II Lohnsteuer 0 70 252 456 686 957 1.271 1.596 

  Soli 0 0 9 20 32 46 63 80 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.266 1.744 2.197 2.623 3.048 3.464 3.866 

  ALG I mit Kind 441 837 1.150 1.448 1.730 1.984 2.207 2.421 

  Differenz zu mtl. Netto –251 –429 –594 –748 –893 –1.065 –1.256 –1.445 

  in % des mtl. Netto 64 % 66 % 66 % 66 % 66 % 65 % 64 % 63 % 

  in % des mtl. Brutto 53 % 50 % 46 % 43 % 42 % 40 % 38 % 36 % 

III Lohnsteuer 0 0 77 243 423 628 857 1.102 

  Soli 0 0 0 0 14 25 37 49 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.336 1.928 2.430 2.903 3.399 3.903 4.391 

  ALG I mit Kind 441 881 1.274 1.597 1.913 2.212 2.494 2.765 

  Differenz zu mtl. Netto –251 –455 –653 –819 –982 –1.177 –1.399 –1.615 

  in % des mtl. Netto 64 % 66 % 66 % 66 % 66 % 65 % 64 % 63 % 

  in % des mtl. Brutto 53 % 53 % 51 % 48 % 46 % 44 % 43 % 41 % 

IV Lohnsteuer 0 109 296 506 742 1.019 1.338 1.663 

  Soli 0 0 11 22 35 49 66 84 

  mtl. Nettoeinkommen 692 1.228 1.697 2.144 2.564 2.983 3.393 3.795 

  ALG I mit Kind 441 809 1.118 1.413 1.691 1.940 2.160 2.374 

  Differenz zu mtl. Netto –251 –413 –574 –726 –867 –1.036 –1.225 –1.414 

  in % des mtl. Netto 64 % 66 % 66 % 66 % 66 % 65 % 64 % 63 % 

  in % des mtl. Brutto 53 % 49 % 45 % 42 % 41 % 39 % 37 % 36 % 

 

                                                 
89 Über den Solidaritätszuschlag fließt der Kinderfreibetrag in die Berechnung der Netto-

einkommen ein, weshalb diese etwas höher ausfallen als ohne Kind. Ausnahme hier-

von ist Steuerklasse V, bei der keine Kinderfreibeträge berücksichtigt werden, es sei 

denn die Einbeziehung wird über den bzw. die Ehepartner*in beantragt.  

90 Das Faktorverfahren wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt, da sich hier das für 

die Leistungshöhe maßgebliche Nettoeinkommen nur im Zusammenhang mit dem Ein-

kommen des oder der Ehepartner*in bestimmen lässt.  
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V Lohnsteuer 82 300 569 857 1.151 1.462 1.788 2.113 

  Soli  0 16 31 47 63 80 98 116 

  mtl. Nettoeinkommen 609 1.020 1.404 1.768 2.126 2.509 2.911 3.314 

  ALG I mit Kind 386 676 928 1.168 1.403 1.628 1.842 2.056 

  Differenz zu mtl. Netto –223 –345 –477 –601 –723 –881 –1.069 –1.258 

  in % des mtl. Netto 63 % 66 % 66 % 66 % 66 % 65 % 63 % 62 % 

  in % des mtl. Brutto 46 % 41 % 37 % 35 % 34 % 33 % 32 % 31 % 

Differenz III zu V 54 206 347 430 509 584 652 709 

in % 12 % 23 % 27 % 27 % 27 % 26 % 26 % 26 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Auch bei einem Leistungssatz von 67 Prozent erhalten ALG-I-Beziehende 

in Steuerklasse II etwas höhere monatliche Zahlungen als in Steuerklasse 

IV, jedoch deutlich geringere Beträge als in Steuerklasse III. Bei einem 

monatlichen Bruttoeinkommen von 3.333 Euro beläuft sich das ALG I mit 

Kind in Steuerklasse II auf 1.448 Euro. In Steuerklasse IV ist das Arbeits-

losengeld mit 1.413 Euro etwas geringer, in Steuerklasse III mit 

1.597 Euro etwa 150 Euro höher. Hier entspricht das monatliche ALG I 

etwa 48 Prozent des vorherigen Bruttoeinkommens, während es in Steu-

erklasse II nur 43 Prozent sind. In Steuerklasse V entspricht der ALG-I-

Betrag lediglich 35 Prozent des vorherigen Bruttoeinkommens. 

Abbildung 12 verdeutlicht nochmals, wie sich die Steuerklasse auf das 

monatliche Nettoeinkommen und damit die Höhe des ALG I auswirkt. Aus-

gehend von einem monatlichen Bruttoeinkommen in Höhe von 

3.000 Euro verbleiben nach Abzug der Sozialversicherungspauschale, 

der Lohnsteuer und dem Solidaritätszuschlag in Steuerklasse III 

2.228 Euro. In Steuerklasse V beträgt das monatliche Nettoeinkommen 

durch die deutlich höheren Lohnsteuerabzüge lediglich 1.625 Euro. Wäh-

rend das Nettoeinkommen in Steuerklasse III etwa 74 Prozent des Brutto 

entspricht, sind es in V rund 20 Prozent weniger. 
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Abbildung 12: Auswirkungen der Lohnsteuerklassen III und V auf die 

Höhe des monatlichen Nettoeinkommens und das ALG I in Relation zum 

Bruttoeinkommen und Beitragszahlungen 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Das daran anknüpfende monatliche Arbeitslosengeld beläuft sich in Steu-

erklasse III auf 1.320 Euro bzw. 1.474 Euro (mit Kind). In Steuerklasse V 

ist es mit 961 Euro bzw. 1.073 Euro (mit Kind) rund 400 Euro geringer. 

Damit fällt das Arbeitslosengeld mit Kind in Steuerklasse V absolut und 

als Prozentsatz des Bruttoeinkommens sogar geringer aus als das Ar-

beitslosengeld ohne Kind in Steuerklasse III. 

Gleichzeitig sind die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, die unab-

hängig von der Steuerklasse als Prozentsatz des Bruttoeinkommens be-

rechnet werden, in allen Fällen gleich hoch. In Steuerklasse III fallen dem-

nach die Leistungen in Relation zu den gezahlten Beiträgen in die Arbeits-

losenversicherung wesentlich höher aus als in V. Der gleiche Effekt ergibt 

sich bei einem erhöhten Leistungssatz für Leistungsempfänger*innen mit 

Kind. 

Wie sich der erhöhte Leistungssatz in den verschiedenen Lohnsteuer-

klassenkombinationen auf das monatliche Haushaltsnettoeinkommen vor 

und nach Veranlagung auswirkt, zeigt Tabelle 47. Im Lohnsteuerverfah-

ren ergeben sich zwischen Leistungsempfänger*innen mit und ohne Kind 

Differenzen im monatlichen Nettoeinkommen von bis zu 200 Euro. Diese 

steigen mit der Höhe des zugrunde gelegten Bemessungsentgelts an und 

sind bei einem Leistungsbezug in Steuerklasse III am höchsten. Gleiches 

gilt für das nach Veranlagung fiktiv pro Monat zur Verfügung stehende 

Einkommen, wobei hier die Differenzen durch den Progressionsvorbehalt 
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etwas geringer ausfallen. Gleichzeitig sind die Unterschiede zwischen 

den Steuerklassen bei Leistungsempfänger*innen mit Kind größer: Hat 

der oder die ALG-I-Bezieher*in ursprünglich zwei Drittel zum Haushalts-

einkommen von monatlich 5.000 Euro beigetragen, so unterscheiden sich 

die fiktiven monatlichen Nettoeinkommen zwischen den Lohnsteuerklas-

senkombinationen III/V mit 2.423 Euro und V/III mit 2.820 Euro um rund 

400 Euro. Ohne Kind wären die Differenzen etwa 50 Euro geringer. 

 

Tabelle 47: Auswirkungen der Steuerklassen auf das monatliche 

Haushaltsnettoeinkommen vor und nach Veranlagung bei einem ALG-I-

Bezug mit und ohne Kind im Vergleich91 

 
Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – monatliches Nettoeinkommen vor und nach Ver-
anlagung 

mtl. Brutto EP1 5.000 4.167 3.333 2.500 1.667 833 0 

mtl. Brutto EP2 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

mtl. Brutto EP1+EP2 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

12 Monate ALG-I-Bezug von EP2 

Lohnsteuerverfahren – monatliches Haushaltsnettoeinkommen 

III/V ohne Kind 3.389 3.240 3.021 2.759 2.382 1.949 1.458 

III/V mit Kind 3.399 3.290 3.105 2.855 2.504 2.095 1.628 

V/III ohne Kind 2.509 2.521 2.557 2.546 2.451 2.322 1.981 

mit Kind 2.509 2.567 2.649 2.679 2.617 2.522 2.212 

IV/IV ohne Kind 2.976 2.952 2.863 2.694 2.487 2.206 1.738 

IV/IV mit Kind 2.983 3.005 2.953 2.815 2.641 2.382 1.940 

Faktorverfahren ohne Kind 3.428 3.111 2.886 2.694 2.504 2.299 2.002 

Faktorverfahren mit Kind 3.432 3.162 2.976 2.815 2.658 2.486 2.236 

Nach Veranlagung – fiktives monatliches Haushaltsnettoeinkommen 

III/V ohne Kind 3.427 3.215 2.960 2.664 2.312 1.938 1.458 

III/V mit Kind 3.427 3.250 3.022 2.748 2.423 2.078 1.628 

V/III ohne Kind 3.427 3.257 3.122 2.937 2.665 2.376 1.981 

V/III mit Kind 3.427 3.298 3.204 3.055 2.820 2.568 2.212 

IV/IV ohne Kind 3.427 3.257 3.065 2.813 2.513 2.184 1.738 

IV/IV mit Kind 3.427 3.298 3.139 2.916 2.649 2.354 1.940 

Faktorverfahren ohne Kind 3.427 3.257 3.067 2.813 2.524 2.274 2.002 

Faktorverfahren mit Kind 3.427 3.298 3.142 2.916 2.661 2.454 2.236 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Durch den erhöhten ALG-I-Satz für Personen mit einem Kind verstärken 

sich die Effekte, die sich durch die Anknüpfung an das Nettoeinkommen 

ergeben: Die Differenzen in der Leistungshöhe selbst und für das daraus 

                                                 
91 Das Kindergeld erhöht das monatliche Nettoeinkommen um 204 Euro, wird jedoch in 

den Berechnungen nicht berücksichtigt, da es unabhängig von der gewählten Lohn-

steuerklassenkombination als Festbetrag hinzukommt. 
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resultierende monatliche Nettoeinkommen zwischen den Lohnsteuerklas-

sen sind noch größer als bei einem Leistungsbezug ohne Kind. 

 

 

4.5.7 Zusammenfassung der Effekte 

 

Die vorangegangen Modellrechnungen zeigen folgende Effekte hinsicht-

lich des Bezugs von Arbeitslosengeld I: 

1. Die Wahl der Lohnsteuerklasse hat durch die Anknüpfung an das Net-

toeinkommen erheblichen Einfluss auf die Höhe des ALG I. Die Diffe-

renzen zwischen den Steuerklassen nehmen mit steigender Höhe des 

Bruttoeinkommens zu. Der maximale Unterschied ist erreicht, wenn 

die Beitragsbemessungsgrenze Wirkung entfaltet. Ab hier bleiben die 

Leistungen der Höhe nach konstant, gleichzeitig differiert das Leis-

tungsniveau aufgrund der Anknüpfung an das über die Steuerklassen 

pauschalisiert ermittelte Nettoeinkommen deutlich. Demzufolge erhal-

ten Leistungsbeziehende mit gleich hohen Bruttoeinkommen und 

gleich hohen Beitragszahlungen – in den Steuerklassen V, IV und II, 

erheblich geringere Leistungen als in Steuerklasse III. Die Differenzen 

können sich auf mehrere hundert Euro pro Monat belaufen. Beim Leis-

tungsbezug mit Kind verstärken sich die Effekte durch den höheren 

Leistungssatz. 

2. Das in Steuerklasse V geringer ausfallende Arbeitslosengeld wirkt 

sich sowohl vor als auch nach Veranlagung auf das Haushaltsnetto-

einkommen aus: In sämtlichen Einkommenskonstellationen ist das 

nach Abzug der Einkommensteuer zur Verfügung stehende Einkom-

men bei einem Leistungsbezug in Steuerklasse V geringer als in den 

anderen Steuerklassen. Mit zunehmendem Anteil, den der oder die 

Arbeitslose vor Leistungsbezug zum Haushaltseinkommen beigetra-

gen hat, vergrößern sich die Differenzen im monatlichen Einkommen 

zwischen den Steuerklassen. 

3. Der Progressionsvorbehalt, dem das ALG I unterliegt, sorgt nur für 

einen geringfügigen Ausgleich der aus der Steuerklassenzuordnung 

resultierenden Unterschiede. Zwar fallen die Steuermehrbeträge bei 

einem Leistungsbezug in Steuerklasse III höher aus, sind jedoch im 

Verhältnis zu der erheblich höheren Leistung in Steuerklasse III ver-

schwindend gering. Hinzu kommt, dass der Progressionsvorbehalt die 

Aufteilung der Steuerschuld zwischen den Eheleuten zusätzlich ver-

kompliziert und diese für die Steuerpflichtigen und kaum nachvollzieh-

bar und praktikabel ist. 
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4.6 Vergleichende Zusammenfassung 
 

4.6.1 Berechnungsgrundlagen 

 

Alle drei untersuchten Lohnersatzleistungen knüpfen bei der Bemessung 

der Leistungshöhe in unterschiedlicher Weise an den vorherigen Netto-

lohn an. Die Leistungen unterscheiden sich insbesondere beim Leistungs-

satz, der beim ALG I mit 60 Prozent (bzw. 67 Prozent für Arbeitslose mit 

mindestens einem Kind) am geringsten ist, gefolgt vom Elterngeld mit 

67 Prozent92 sowie dem Krankengeld, das 70 Prozent des Bruttoeinkom-

mens beträgt, aber auf höchstens 90 Prozent des Nettoentgelts begrenzt 

ist. Die Berechnung selbst ist bei den beiden ersten Leistungen sehr ähn-

lich, da sich ihre Höhe lediglich nach dem Prozentsatz des im Bemes-

sungszeitraum durchschnittlich erzielten Arbeitsentgelts richtet. Beim 

Krankengeld dagegen wird durch die doppelte Grenze eine Vergleichs-

rechnung erforderlich. 

Die Abzüge vom Bruttolohn, die für die Berechnung des relevanten 

Nettoeinkommens vorgenommen werden müssen – bestehend aus Sozi-

alversicherung, Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteu-

er – sind bei allen drei Leistungen nahezu identisch.93 Unterschiede zwi-

schen den Leistungen bestehen im Hinblick auf Anspruchsvoraussetzun-

gen und die Begrenzung der Höhe nach. Voraussetzung, um überhaupt 

Krankengeld beziehen zu können, ist die Mitgliedschaft in einer gesetzli-

chen Krankenversicherung. Bei ALG I ist ein mindestens zwölfmonatiges 

Versicherungspflichtverhältnis innerhalb von zwei Jahren vor Entstehen 

des Anspruchs erforderlich. Da diese Voraussetzungen bei geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnissen regelmäßig nicht erfüllt sind, besteht in die-

sem Fall kein Anspruch auf Krankengeld bzw. ALG I. Für das Elterngeld 

gibt es diesbezüglich keine Einschränkung. Hier wird – sofern die sonsti-

gen Voraussetzungen erfüllt sind – unabhängig von einem vorherigen 

Einkommen ein Mindestelterngeld von 300 Euro pro Monat gezahlt. 

Gleichzeitig ist die Höhe der Leistung beim Elterngeld auf einen fixen 

Höchstbetrag von 1.800 Euro beschränkt. Für das Krankengeld und das 

ALG I sind dagegen die jeweiligen täglichen Beitragsbemessungsgrenzen 

relevant (2019: 223,33 Euro bei ALG I bzw. 151,25 Euro beim Kranken-

geld). Vom Krankengeld müssen zudem – im Gegensatz zum ALG I und 

                                                 
92 Je nach durchschnittlichem monatlichem Einkommen im Bemessungszeitraum kann 

sich der Leistungssatz auf 65 Prozent reduzieren bzw. bis zu 100 Prozent erhöhen. 

93 Insbesondere bei den Abzügen für die Sozialversicherung ergeben sich geringfügige 

Unterschiede: während sie sich beim Krankengeld nach der tatsächlichen Höhe richtet, 

sind sie beim Elterngeld und beim ALG I pauschaliert in Höhe von insgesamt 21 Pro-

zent (Elterngeld) bzw. 20 Prozent (ALG I) vorzunehmen. 
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zum Elterngeld - Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversiche-

rung abgeführt werden. Tabelle 48 stellt die Berechnungsgrundlagen der 

drei Lohnersatzleistungen vergleichend dar. 
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Tabelle 48: Vergleich der Berechnungsgrundlagen von Krankengeld, Elterngeld und ALG I 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 
Krankengeld Elterngeld Arbeitslosengeld I 

Leistungssatz 70 % des Bruttoeinkommens, jedoch 
höchstens 90 % des Nettoeinkommens 

67 % des Nettoeinkommens 
bei mtl. Einkommen < 1.000 € bis 100 % 
bei mtl. Einkommen >1.200 € bis 65 % 

60 % des pauschalierten Nettoentgelts 
67 % mit min. einem Kind 

Abzüge zur  
Berechnung 
des  
Nettoentgelts 

Sozialversicherung 
Lohnsteuer 
Solidaritätszuschlag 
ggf. Kirchensteuer 

Sozialversicherung i. H. v. insg. 21 % 
(= 9 % KV und PV, 10 % RV, 2 % AV) 
Lohnsteuer 
Solidaritätszuschlag 
ggf. Kirchensteuer 

Sozialversicherungspauschale i. H. v. 
20 % 
Lohnsteuer 
Solidaritätszuschlag 
Freibeträge, die nicht jedem AN zu-
stehen, werden nicht berücksichtigt! 

Mindestbetrag   300 €   

Begrenzung/ 
Höchstbetrag 

Regelentgelt bis zur täglichen Beitrags-
bemessungsgrenze: 151,25 € (2019) 

1.800 € tägliche Beitragsbemessungsgrenze: 
223,33 € (2019) 

Anspruchsvo-
raussetzung 

Versicherungspflicht in der KV   min. 12-monatiges Versicherungspflicht-
verhältnis innerhalb von zwei Jahren vor 
ALG-I-Anspruch 

Bemessungs-
zeitraum 

letzter Entgeltabrechnungszeitraum 
min. die letzten 4 abgerechneten Wo-
chen 

12 Monate vor dem Geburtsmonat des 
Kindes 

Jahr vor Entstehen des ALG-I-Anspruchs 

Sozialversiche-
rungsbeiträge 

Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und 
Pflegeversicherung werden vom Brutto-
Krankengeld abgezogen 

KV und PV: beitragsfrei 
AV-Beiträge zahlt Bund 
RV-Beiträge gelten während Kindererzie-
hungszeiten in den ersten drei Jahren 
als gezahlt 

Sozialversicherungsbeiträge werden von 
der Arbeitsagentur übernommen 

Einkommens-
steuer 

steuerfrei, aber Progressionsvorbehalt steuerfrei, aber Progressionsvorbehalt steuerfrei, aber Progressionsvorbehalt 
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4.6.2 Höhe der Leistungen in Abhängigkeit von der 
Steuerklasse 

 

Da sich das für die Leistungshöhe relevante Nettoeinkommen insbesondere durch 

die Lohnsteuerabzüge bestimmt, hat die Steuerklasse einen erheblichen Einfluss 

darauf, welcher Betrag im Fall des Leistungsbezugs ausgezahlt wird. Durch die 

hohen Lohnsteuerabzüge ergibt sich in Steuerklasse V das geringste Nettoein-

kommen, wodurch das ALG I, Krankengeld und Elterngeld am niedrigsten ausfal-

len. In Steuerklasse III sind die Lohnsteuerabzüge dagegen weitaus geringer. 

Demzufolge fallen hier das Nettoeinkommen und damit die Lohnersatzleistung am 

höchsten aus. In Steuerklasse IV liegt die Höhe des Nettoeinkommens – und damit 

auch die Höhe der Lohnersatzleistung – zwischen der in III und V. 

 

Tabelle 49: Krankengeld, Elterngeld und ALG I in Abhängigkeit von der 

Steuerklasse III, IV und V bei einem monatlichen Brutto von 2.500 Euro und 

5.000 Euro 

 

 
mtl. Bruttoeinkommen 2.500 mtl. Bruttoeinkommen 5.000 

Kranken-
geld Elterngeld ALG I 

Kranken-
geld Elterngeld ALG I 

Steuerklasse III     

mtl. Netto 1.928 1.928 1.928 3.389 3.389 3.389 

Leistungshöhe 1.526 1.175 1.138 2.682 1.800 1.975 

Differenz zu mtl. Netto –402 –753 –790 –707 –1.589 –1.414 

% des mtl. Netto 79 % 61 % 59 % 79 % 53 % 58 % 

% des mtl. Brutto 61 % 47 % 46 % 54 % 36 % 40 % 

Steuerklasse IV     

mtl. Netto 1.692 1.692 1.692 2.976 2.976 2.976 

Leistungshöhe 1.339 1.023 999 2.355 1.800 1.731 

Differenz zu mtl. Netto –353 –669 –693 –621 –1.176 –1.246 

% des mtl. Netto 79 % 60 % 59 % 79 % 60 % 58 % 

% des mtl. Brutto 54 % 41 % 40 % 47 % 36 % 35 % 

Steuerklasse V     

mtl. Netto 1.404 1.404 1.404 2.509 2.509 2.509 

Leistungshöhe 1.111 837 829 1.985 1.503 1.454 

Differenz zu mtl. Netto –293 –568 –576 –524 –1.006 –1.055 

% des mtl. Netto 79 % 60 % 59 % 79 % 60 % 58 % 

% des mtl. Brutto 44 % 33 % 33 % 40 % 30 % 29 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

 

Im Verhältnis zum ursprünglichen Nettoeinkommen werden aufgrund der Berech-

nung anhand des monatlichen Bruttoeinkommens zwar gleich hohe prozentuale 
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Anteile kompensiert. In Relation zum Bruttoeinkommen gibt es jedoch deutliche 

Unterschiede in Abhängigkeit von der Steuerklasse insbesondere zwischen III und 

V. Die Anteile des durch die Leistung gedeckten Bruttoeinkommens können in den 

untersuchten Fällen um bis zu 17 Prozent differieren. Dies ist vor allem im Hinblick 

auf die am Bruttoeinkommen bemessenen Beiträge zur Kranken- und zur Arbeits-

losenversicherung problematisch. Leistungsempfänger*innen mit denselben Brut-

toeinkommen zahlen zwar gleich hohe Beiträge in die Sozialversicherungen ein, 

erhalten jedoch in Abhängigkeit von der Steuerklasse unterschiedlich hohe Leis-

tungen. Tabelle 49 gibt einen Überblick über die Höhe des Krankengelds, Eltern-

gelds und ALG I in den Steuerklassen III, IV und V bei einem durchschnittlichen 

Einkommen im Bemessungszeitraum in Höhe von 2.500 Euro bzw. 5.000 Euro pro 

Monat. 

Mit der Höhe des Bemessungsentgelts, d. h. dem der Berechnung zugrunde 

liegenden Bruttolohn im Bemessungszeitraum, nehmen die Unterschiede in der 

Leistungshöhe zwischen den Steuerklassen zu, wobei sie beim Krankengeld mit 

Beträgen von über 700 Euro am größten ausfallen. Durch die Begrenzung des Re-

gelentgelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze und der gleichzeitigen Beschrän-

kung auf 90 Prozent des Nettoentgelts nähern sich die Auszahlungsbeträge zwi-

schen den Steuerklassen wieder an, bis sie – allerdings bei verschieden hohen 

Bemessungsentgelten – gleich hoch sind. Auch beim Elterngeld gleichen sich die 

Beträge durch die Begrenzung auf den Höchstbetrag von 1.800 Euro an. Beim 

ALG I ist dagegen das Bemessungsentgelt nur durch die Beitragsbemessungs-

grenze beschränkt. Die davon abzusetzenden Lohnsteuerbeträge haben somit un-

terschiedliche ALG-Höchstsätze je nach Steuerklasse zur Folge. Durch einen 

rechtzeitigen (rechtlich anerkannten) Wechsel der Lohnsteuerklasse können Leis-

tungsempfänger*innen die Höhe zu ihren Gunsten beeinflussen. Diese Möglichkeit 

steht jedoch nur zusammenveranlagten Paaren zur Verfügung. Alleinerziehende, 

deren Leistungsbeträge in Steuerklasse II zwar im Vergleich zu IV und V höher, im 

Vergleich zu III aber erheblich niedriger sind, haben diese Option nicht. 

 

 

4.6.3 Auswirkungen auf das monatliche Nettoeinkommen vor 
Veranlagung 

 

Entsprechend der Leistungssätze ergeben sich für Leistungsempfänger*innen die 

geringsten individuellen Nettoeinkommensverluste mit etwa 21 Prozent beim Be-

zug von Krankengeld, gefolgt vom Elterngeld und ALG I mit rund 40 Prozent. Le-

diglich beim Elterngeld kann sich – sofern der oder die Leistungsbeziehende im 

Bemessungszeitraum kein eigenes Einkommen hatte – durch den Mindestsatz 

von 300 Euro ein Plus zum vorherigen Nettoeinkommen ergeben. 
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Für den Haushalt insgesamt hat das ein entsprechend geringeres (bzw. höhe-

res) gemeinsames verfügbares Einkommen zur Folge, das je nach gewählter Steu-

erklassenkombination unterschiedlich hoch ausfällt: Sofern beide Ehepartner*in-

nen zum Haushaltseinkommen beigetragen haben, sind je nach Einkommensrela-

tionen unterschiedliche Lohnsteuerklassenkombinationen vorteilhaft für das unter-

jährige Nettoeinkommen. Hat der oder die arbeitende Ehepartner*in mehr verdient 

als die Lohnersatzleistungen Beziehende ist das gemeinsame monatliche Netto-

einkommen aufgrund der geringeren Lohnsteuerabzüge am höchsten, wenn 

der/die Arbeitende in Steuerklasse III und sein*e/ihr*e leistungsbeziehende*r Ehe-

partner*in in Steuerklasse V eingestuft ist. Das Gleiche gilt bei ursprünglich glei-

chen Einkommensverhältnissen. Demgegenüber sind vertauschte Steuerklassen 

für das monatliche Haushaltsnettoeinkommen nur dann von Vorteil, wenn der/die 

Leistungsempfänger*in ursprünglich den weit überwiegenden Anteil zum Einkom-

men beigetragen hat, da sie oder er in Steuerklasse III von deutlich höheren Sozi-

alleistungen profitiert. 

 

 

4.6.4 Einkommensteuer und Nettoeinkommen nach 
Veranlagung 

 

Alle drei Lohnersatzleistungen sind zwar steuerfrei, unterliegen jedoch dem Pro-

gressionsvorbehalt und wirken sich über einen höheren Steuersatz auf die Höhe 

der Einkommensteuerschuld aus. Je höher die Leistung ist, desto größer fällt die 

steuerliche Mehrbelastung durch den Progressionsvorbehalt aus. Bei einem Leis-

tungsbezug in Steuerklasse III ist sie somit am höchsten, während sie in V deutlich 

kleiner ausfällt. Durch den Progressionsvorbehalt gleichen sich die steuerklassen-

bedingten Unterschiede in der Leistungshöhe nach Veranlagung allerdings nur we-

nig an. 

Der Steuermehrbetrag macht lediglich einen Bruchteil dessen aus, was durch 

den Leistungsbezug in Steuerklasse III hinzugewonnen werden kann. Im Hinblick 

auf das nach Veranlagung zur Verfügung stehende Einkommen lohnt sich ein 

Steuerklassenwechsel des/der Leistungsbeziehenden nach III schon bei einer kur-

zen Bezugsdauer. Je länger der Leistungsbezug ist und je höher das für die Leis-

tungshöhe relevante Einkommen im Bemessungszeitraum war, desto größer sind 

die Vorteile durch einen Wechsel. Die Unterschiede im fiktiven monatlichen Haus-

haltsnettoeinkommen nach Veranlagung zwischen den Steuerklassen, insbeson-

dere zwischen III und V, können mehrere hundert Euro betragen. Beim Kranken-

geld und beim ALG I fallen sie besonders hoch aus, während die Differenzen beim 

Bezug von Elterngeld durch den niedrigeren Höchstbetrag nicht ganz so groß sind. 
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Wenn der Lohnsteuerabzug unter Anwendung des Faktorverfahrens erfolgt ist, 

kommen die fiktiven monatlichen Nettoeinkommen nach Veranlagung denen in 

Steuerklasse III am nächsten. Bei Leistungsbezug in V ist dagegen das auf den 

Monat umgerechnete Haushaltsnettoeinkommen mit Abstand am geringsten. 

Schon bei einem ursprünglichen Jahreseinkommen eine*r Leistungsbezieher*in in 

Höhe von 10.000 Euro steht dem Ehepaar auf den Monat umgerechnet auch nach 

Veranlagung weniger zur Verfügung. Der Progressionsvorbehalt führt zwar zu ei-

ner gewissen Angleichung der sehr differierenden Leistungsbeträge in den Steu-

erklassen III und V, insgesamt fällt diese jedoch nur marginal aus. Tabelle 50 ver-

deutlicht anhand des zwölfmonatigen Bezugs von Krankengeld in Steuerklasse III 

und V, wie der Progressionsvorbehalt die Unterschiede der Leistungshöhe in Ab-

hängigkeit von der Steuerklasse verringert. 

 

Tabelle 50: Wirkung des Progressionsvorbehalts am Beispiel des Bezugs von 

Krankengeld 

 

12 Monate Krankengeldbezug  

Lohnsteuerverfahren – mtl. Krankengeld 

Jahresbruttoeinkommen 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

mtl. Bruttoeinkommen 0 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

Krankengeld in V 0 482 807 1.111 1.399 1.683 1.985 

Krankengeld in III 0 513 1.026 1.526 1.912 2.290 2.682 

Differenz V zu III 0 –31 –218 –414 –513 –608 –697 

Einkommensteuerveranlagung – fiktives mtl. Haushaltsnetto 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

mtl. Bruttoeinkommen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

fiktives mtl. Haushaltsnetto in V 3.427 3.326 3.126 2.893 2.622 2.338 1.985 

fiktives mtl. Haushaltsnetto in III 3.427 3.352 3.318 3.266 3.101 2.925 2.682 

Differenz V zu III 0 –26 –192 –373 –479 –587 –697 

Vergleich der Differenzbeträge vor und nach Veranlagung 

Krankengeld-Differenz zu 
Haushaltsnetto-Differenz 

0 –4 –26 –41 –34 –20 0 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Die Differenz in der Krankengeldhöhe zwischen einem oder einer Leistungsbezie-

henden in Steuerklasse III und in Steuerklasse V beträgt bei einem Bemessungs-

entgelt von 2.500 Euro monatlich 414 Euro. Nach Veranlagung ergibt sich unter 

Einbezug des Krankengelds und der Wirkung des Progressionsvorbehalts ein fik-

tives monatliches Nettoeinkommen in Höhe von 3.266 Euro bei Leistungsbezug in 

Steuerklasse III, während es in Steuerklasse V mit 2.893 Euro rund 15 Prozent 

geringer ist. 
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Die Differenz der fiktiven monatlichen Haushaltsnettoeinkommen nach Veran-

lagung beträgt somit zwischen den beiden Steuerklassen 373 Euro und ist damit 

etwas geringer als die der monatlichen Krankengeldbeträge. Der angleichende Ef-

fekt des Progressionsvorbehalts zwischen den Steuerklassen fällt mit monatlich 

41 Euro jedoch klein aus; es verbleiben weiterhin erhebliche Differenzen je nach 

Steuerklasse. Im Vergleich zur Einkommenssituation ohne Leistungsbezug ergibt 

sich in Steuerklasse V ein Verlust von 15 Prozent, während er in Steuerklasse III 

lediglich drei Prozent beträgt. Zwar ist ein zwölfmonatiger Leistungsbezug in Steu-

erklasse III nicht in jeder Einkommenskonstellation zwischen den Ehepartner*in-

nen vorteilhaft für das unterjährig zur Verfügung stehende monatliche Einkommen, 

zahlt sich aber perspektivisch aus Sicht des Haushalts aus. Dies gilt nicht nur für 

das Krankengeld, sondern auch für ALG I und Elterngeld. Da allerdings die Mög-

lichkeiten des Steuerklassenwechsels – vor allem auch wegen der z. T. langen 

„Vorlaufzeiten“, die für die Berechnung herangezogen werden – nur bedingt mög-

lich sind (vgl. Kapitel 5.3.1.2), ergeben sich bei gleichen Beitragsleistungen in den 

Sozialversicherungen extrem ungleiche Sozialleistungen, die sich dann auch auf 

das Haushaltseinkommen durchschlagen. 

Im Hinblick auf einen zutreffenden Lohnsteuerabzug ergeben sich für alle drei 

Lohnersatzleistungen ähnliche Effekte, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Ta-

belle 51 stellt für ein Haushaltsbruttoeinkommen in Höhe von jährlich 60.000 Euro 

und einer Einkommensrelation von 2 zu 1 dar, welche Steuererstattungen und -

nachzahlungen sich in den unterschiedlichen Steuerklassenkombinationen bei 

zwölfmonatigem Bezug von Krankengeld, Elterngeld und ALG I ergeben. Dabei 

werden die Lohnsteuerabzüge des bzw. der arbeitenden Ehepartner*in mit der ge-

meinsamen Steuerschuld nach dem Splittingtarif verrechnet, sowohl für den Fall, 

dass (A) der oder die Arbeitende das höhere Bruttoeinkommen hat, als auch dass 

(B) das ursprüngliche Einkommen der Leistungsbezieher*in größer war. 
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Tabelle 51: Steuerfestsetzung bei einem Haushaltsbruttoeinkommen von 

60.000 Euro und zwölfmonatigem Bezug von Krankengeld, Elterngeld und 

ALG I – Erstattungen und Nachzahlungen in Abhängigkeit von der Steuer-

klassenzuordnung 

 

 Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro 

 

(A) EP1: 40.000 Euro 
EP2: 20.000 Euro 

(B) EP1: 20.000 Euro 
EP2: 40.000 Euro 

12 Monate Leistungsbezug 
von EP2 

Kranken-
geld 

Eltern-
geld ALG I 

Kranken-
geld 

Eltern-
geld ALG I 

in V (Steuerklassenkombina-
tion III/V)             

Lohnsteuerabzug EP1 in III 2.916 2.916 2.916 0 0 0 

Steuerschuld EP1 + EP2 4.027 3.675 3.612 1.357 860 839 

Steuererstattung/-nachzahlung –1.111 –759 –696 –1.357 –860 –839 

in III (Steuerklassenkombina-
tion V/III)             

Lohnsteuerabzug EP1 in V 10.285 10.285 10.285 3.594 3.594 3.594 

Steuerschuld EP1 + EP2 4.325 3.884 3.863 1.764 1.268 1.221 

Steuererstattung/-nachzahlung 5.960 6.401 6.422 1.830 2.326 2.373 

in IV (Steuerklassenkombina-
tion IV/IV)             

Lohnsteuerabzug EP1 in IV 6.073 6.073 6.073 1.304 1.304 1.304 

Steuerschuld EP1 + EP2 4.248 3.805 3.775 1.603 1.105 1.067 

Steuererstattung/-nachzahlung 1.825 2.268 2.298 –299 199 237 

im Faktorverfahren             

Lohnsteuerabzug EP1 im Fak-
torverfahren 5.842 5.842 5.842 1.254 1.254 1.254 

Steuerschuld EP1 + EP2 4.253 3.809 3.780 1.616 1.118 1.078 

Steuererstattung/-nachzahlung 1.589 2.033 2.062 –362 136 176 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Mit der Steuerklassenkombination III/V fällt zwar der Lohnsteuerabzug in allen Fäl-

len zu gering aus, wodurch sich aber Nachzahlungen nach der obligatorischen 

Steuererklärung und -veranlagung ergeben. Konträr dazu sind die Lohnsteuerab-

züge in der Steuerklassenkombination V/III deutlich zu hoch, und es kommt infol-

gedessen zu hohen Erstattungsbeträgen. Dies gilt auch für die Lohnsteuerklas-

senkombination IV/IV und das Faktorverfahren, weil die Lohnersatzleistungen die 

Einkommensrelationen zwischen den Partnern verschieben. Die Erstattungen fal-

len hier jedoch in jedem Fall geringer aus. Lediglich beim zwölfmonatigen Kran-

kengeldbezug innerhalb eines Kalenderjahrs fällt, sofern der oder die Leistungs-

beziehende im Bemessungszeitraum ein doppelt so hohes Einkommen als 

sein*e/ihr*e Ehepartner*in hatte, eine Nachzahlung an. 
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Während die Effekte durch die ähnlich hohen Leistungssätze beim Elterngeld 

und ALG I annähernd gleich ausfallen, sind sie beim Krankengeld durch die höhere 

Leistung und entsprechend größere durch den Progressionsvorbehalt verursachte 

Steuerschuld deutlich höher. In allen Fällen ergibt sich durch den beim Lohnsteu-

erabzug nicht berücksichtigten und auch nicht kalkulierbaren Leistungsbezug ein 

unzutreffender Quellenabzug. Dennoch stellt das Faktorverfahren eine vergleichs-

weise vorteilhafte Variante dar: Zum einen werden hier im Gegensatz zu einem 

Lohnsteuerabzug in der Steuerklassenkombination III/V Unterzahlungen vermie-

den, sodass dem Staat unterjährig mehr Einnahmen zur Verfügung stehen. Zum 

anderen fallen die Überzahlungen im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten des 

Lohnsteuerabzugs geringer aus. 

 

Tabelle 52: Durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen nach Veranlagung bei 

einem Haushaltsbruttoeinkommen von 60.000 Euro und zwölfmonatigem 

Leistungsbezug von EP2 in Abhängigkeit von der Steuerklassenkombination 

 

Haushaltsbruttoeinkommen 60.000 Euro – Monatliches Nettoeinkommen nach Veranlagung 

EP1 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

EP2 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

fiktives mtl. Haushaltsnetto-
einkommen (ohne Leistungs-
bezug) 

3.427 3.408 3.385 3.385 3.385 3.408 3.427 

12 Monate Leistungsbezug von EP2 

in V (Steuerklassenkombination III/V) 

Krankengeld 3.427 3.326 3.126 2.893 2.622 2.338 1.985 

Elterngeld 3.686 3.310 3.000 2.669 2.330 1.971 1.503 

ALG I 3.427 3.215 2.960 2.664 2.312 1.938 1.458 

in III (Steuerklassenkombination V/III) 

Krankengeld 3.427 3.352 3.318 3.266 3.101 2.925 2.682 

Elterngeld 3.686 3.356 3.137 2.967 2.716 2.449 1.800 

ALG I 3.427 3.257 3.122 2.937 2.665 2.376 1.981 

in IV (Steuerklassenkombination IV/IV) 

Krankengeld 3.427 3.352 3.266 3.097 2.895 2.667 2.355 

Elterngeld 3.686 3.356 3.084 2.832 2.550 2.238 1.800 

ALG I 3.427 3.257 3.065 2.813 2.513 2.184 1.738 

im Faktorverfahren 

Krankengeld 3.427 3.352 3.270 3.097 2.910 2.789 2.713 

Elterngeld 3.686 3.356 3.087 2.832 2.562 2.339 1.800 

ALG I 3.427  3.257  3.067  2.813  2.524  2.274  2.002  

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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Das nach Veranlagung verbleibende (fiktive) monatliche Nettoeinkommen ist 

durch den Bezug der Lohnersatzleistung deutlich geringer (vgl. Tabelle 52). Dies 

gilt insbesondere für das Elterngeld und das Arbeitslosengeld I, wohingegen beim 

Krankengeld – wegen der höheren Lohnersatzrate – das höchste monatliche Net-

toeinkommen verbleibt. Bei allen drei untersuchten Lohnersatzleistungen ist das 

monatliche Nettoeinkommen – gemessen am vorherigen Einkommen – am höchs-

ten, wenn der oder die Leistungsempfänger*in in Steuerklasse III ist. In Steuer-

klasse V dagegen ergeben sich die größten Verluste. Die Unterschiede zwischen 

den nach Veranlagung verbleibenden Nettoeinkommen je nach Steuerklassen 

nehmen mit der Höhe des für die Bemessung der Leistungshöhe relevanten Ein-

kommens bis zum Erreichen der relevanten Beitragsbemessungsgrenze bzw. des 

Höchstsatzes zu. 

Während die Unterschiede, die sich für das unterjährige Nettoeinkommen des 

Paares insgesamt aufgrund der Steuerklassenzuordnung ergeben, durch die Ein-

kommensteuerveranlagung im Regelfall ausgeglichen werden, bleiben selbst im 

Fall des Bezugs von Lohnersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unter-

liegen, erhebliche Differenzen im Nettoeinkommen in Abhängigkeit von der Steu-

erklasse bestehen. 

Die zuvor beschriebenen Auswirkungen der Steuerklassenzuordnung lassen 

sich auch bei einem geringeren Haushaltseinkommen von 40.000 Euro bzw. ei-

nem doppelt so hohen von 80.000 Euro feststellen. Beim Elterngeld und beim 

Krankengeld werden in letzterem Fall je nach Einkommensanteil des oder der Leis-

tungsbeziehenden die Höchstgrenzen erreicht, und die nach Veranlagung zur Ver-

fügung stehenden Nettoeinkommen sind unabhängig von der Steuerklassenzuord-

nung gleich hoch. Beim ALG I dagegen entfaltet die Beitragsbemessungsgrenze 

noch keine Wirkung, wodurch sich die größten Unterschiede zwischen den Steu-

erklassen ergeben. 

Bei einem sechsmonatigen Leistungsbezug fallen die Verluste für das monatli-

che Haushaltseinkommen entsprechend nur halb so hoch aus wie im Fall des 

zwölfmonatigen Leistungsbezugs. Durch das zusätzliche halbjährige Einkommen 

fällt die Einkommensteuer insgesamt höher aus und auch im Fall, dass der oder 

die Leistungsbeziehende Alleinverdiener*in ist, fallen nun durch das steuerpflich-

tige Arbeitseinkommen Einkommensteuerzahlungen an. Die Unterschiede im fikti-

ven monatlichen Nettoeinkommen zwischen den Steuerklassen sind wesentlich 

kleiner als bei einem zwölfmonatigen Leistungsbezug. Jedoch ergibt sich auch hier 

bei einem Leistungsbezug in Steuerklasse III das höchste durchschnittliche mo-

natliche Nettoeinkommen nach Veranlagung, während es beim Leistungsbezug 

mit Steuerklasse V eindeutig geringer ausfällt. 

Insgesamt erscheinen die entstehenden Unterschiede der untersuchten Lohn-

ersatzleistungen willkürlich und widersprechen im Falle ihrer Beitragsfinanzierung 
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klar dem Prinzip der Äquivalenz zwischen Beiträgen und (Lohnersatz-)Leistungen. 

Die der Steuerklasse V zugeordneten Ehepartner*innen sind beim Bezug von 

Lohnersatzleistungen klar benachteiligt, weil sie systematisch von deutlich noch 

unter ihrem Einkommensanteil liegenden Transferleistungen betroffen sind. Indes 

wird aber nicht nur der oder die mit Steuerklasse V belastete Ehepartner*in belas-

tet, sondern die ökonomische Benachteiligung schlägt sich auf das Paareinkom-

men durch und wird auch nicht durch den Progressionsvorbehalt wieder ausgegli-

chen. Insbesondere in den Fällen des Krankengeldes und des Arbeitslosengeldes 

I erscheint ein Haushaltseinkommen optimierender Steuerklassenwechsel auch il-

lusorisch, weil hier in den meisten Fällen der Lohnersatzbezug nicht planerisch 

antizipiert werden kann. 

Bemerkenswert ist allerdings auch, dass von den unsystematischen Einkom-

mensverlusten auch Paare mit einer Lohnsteuer nach Faktorverfahren betroffen 

sind, weil die Lohnersatzleistungen die Einkommensrelationen innerhalb der Ehe 

verschieben. In allen Fällen wird im Übrigen ein paarinterner Ausgleich nach dem 

Maßstab der Steueranteile nach Grundtabelle – verglichen mit dem Fall ohne 

Lohnersatzbezug – erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht, weil die Auftei-

lung der Steuermehrzahlung aus dem Progressionsvorbehalt, der im Zweifel von 

der sonst üblichen Steuernach- oder -rückzahlung zu trennen wäre, von der Mehr-

heit der Paare gar nicht erst geleistet werden kann. 

Die durch die Steuerklasse verursachten Unterschiede beschränkten sich dar-

über hinaus nicht auf verheiratete Personen und Eheleute als Paar, sondern wir-

ken zum Nachteil von Alleinerziehenden. Alleinerziehende haben noch nicht ein-

mal die Möglichkeit der „Optimierung“ der Steuerklasse. Besonders problematisch 

erscheint zudem, dass die Verwerfungen beim Arbeitslosengeld I mit Kindern we-

gen der höheren Lohnersatzrate nicht nur noch höher sind. Vielmehr fällt das Ar-

beitslosengeld ohne Kind in Steuerklasse III sogar höher aus als das Arbeitslosen-

geld mit Kind in Steuerklasse IV und V und nur etwas geringer als in Steuerklasse 

II. 
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5. Rechtliche Wertungen 
 

5.1 Rechtlich relevante Fragestellungen und 
Bewertungsmaßstäbe 
 

Die Ausgestaltung der Steuerklassen und die damit einhergehenden in Kapitel 4 

dargestellten finanziellen Verteilungswirkungen werfen verschiedene rechtliche 

Fragen auf. 

 

 

5.1.1 Geschlechtsbezogene Diskriminierungen:  
Art. 3 Abs. 2 GG 

 

Angesichts der in Kapitel 3 dargestellten Zuordnung der Steuerklassen auf Frauen 

und Männer und den daraus resultierenden Folgen für die Lohnsteuerbelastung, 

die Höhe des Nettoeinkommens und die Höhe daran anknüpfender Lohnersatz-

leistungen bei Männern und Frauen stellt sich die Frage, ob die Berechnung der 

Lohnsteuer und der Lohnersatzleistungen mit dem Verbot geschlechtsbezogener 

Diskriminierung in Art. 3 Abs. 2 GG vereinbar ist. Die Regelungen zum Lohnsteu-

erverfahren im Einkommensteuergesetz und zur Berechnung der Lohnersatzleis-

tungen in den jeweiligen Sozialgesetzen sind zwar geschlechtsneutral formuliert. 

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz beinhaltet nach der Rechtsprechung des BVerfG jedoch 

nicht nur ein Gebot formaler Gleichstellung, sondern ein Gebot tatsächlicher 

Gleichberechtigung, das sich auf die gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt und 

auf die Angleichung der Lebensverhältnisse von Frauen und Männern zielt. Die 

Durchsetzung der Gleichberechtigung – so das BVerfG – wird dabei auch durch 

Regelungen gehindert, die zwar geschlechtsneutral formuliert sind, im Ergebnis 

aber aufgrund natürlicher Unterschiede oder der gesellschaftlichen Bedingungen 

überwiegend Frauen betreffen. 94 

 

Art 3 Abs. 2 GG: Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert 

die tatsächliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf 

die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

                                                 
94 Vgl. u. a. BVerfGE 109, 64, 89; 113, 1, 15; 126, 29, 54; 138, 296, 354 m.w.N. In Literatur und 

Rechtsprechung werden die Begriffe mittelbare Diskriminierung und faktische Benachteiligungen 

häufig synonym verwendet. Hier wird der Begriff faktische Diskriminierung für Auswirkungen 

rechtlicher Normen verwendet, die sich aus sozioökonomisch bedingten Verhaltensweisen erge-

ben. Das Verbot mittelbarer Diskriminierung ist auch im hier relevanten Europäischen Sekundär-

recht (Richtlinie 79/7/EWG, ggf. 2006/54/EG) und der UN-Frauenrechtskonvention verankert. 
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Demzufolge ist es beispielweise nicht mit Art. 3 Abs. 2 GG vereinbar, wenn es in 

der Beitragsordnung von Versorgungswerken an einer Beitragsfreistellung für Mit-

glieder fehlt, die aufgrund von Kindererziehungszeiten vorübergehend einkom-

menslos sind.95 Die Vernachlässigung der kindbedingten Auszeiten betrifft formal-

rechtlich zwar Väter und Mütter gleichermaßen. Faktisch sind Frauen jedoch er-

heblich häufiger als Männer betroffen, denn bislang nehmen Frauen Elternzeit sehr 

viel häufiger in Anspruch als Männer.96 Ebenso sind Nachteile zulasten bestimmter 

Arbeitnehmer*innen unzulässig, wenn diese Nachteile Frauen aufgrund der tat-

sächlichen Zusammensetzung der Berufsgruppe faktisch häufiger treffen.97 Mit 

dem Schutz vor faktischen Benachteiligungen erkennt das BVerfG an, dass selbst 

vermeintlich neutrale Regelungen aufgrund von geschlechtsbezogenen sozioöko-

nomischen Lebensrealitäten wie z. B. Einkommens- und Erwerbsmustern, recht-

lich unzulässig sein können, weil sie in der Realität zum Nachteil von Frauen wir-

ken.98 

 

 

5.1.2 Unterschiede in der Behandlung von Familien:  
Art. 3 Abs. 1 und 6 Abs. 1 GG 

 

Die an die Steuerklassen anknüpfende Berechnung der Lohnersatzleistungen 

führt nicht nur zu Unterschieden innerhalb der Ehe. Vielmehr werden auch Fami-

lien unterschiedlich behandelt: aufgrund der pauschalisierten Berechnung des 

Nettoeinkommens sowie damit einhergehende Gestaltungsoptionen, die es er-

möglichen, das Gehalt und damit die Bemessungsgrundlage für die Berechnung 

von Lohnersatzleistungen durch den Wechsel der Steuerklasse aufzustocken. 

Verfassungsrechtlicher Bewertungsmaßstab für die unterschiedliche Behand-

lung verschiedener Familienformen ist der allgemeine Gleichheitssatz in Art. 3 

Abs. 1 GG i.V.m. dem Schutz der Familie in Art. 6 Abs. 1 GG. 99 

                                                 
95 BVerfGE 113, 1 – Kindererziehungszeiten in der Anwaltsversorgung. 

96 Ebd. 

97 BVerfGE 126, 29, 53 ff. – Landesbetrieb Krankenhäuser Hamburg. 

98 Das BVerfG verortet den Schutz vor mittelbarer geschlechtsbezogener Diskriminierung teils in 

Art. 3 Abs. 2 und teils in Abs. 3 GG, vgl. Baer/Markard in: Mangold/Klein/Starck 2018, Art. 3 

Abs. 2 GG, Rn. 357.  

99 BVerfGE 106, 66, 175 f. Nach anderer Ansicht sind Differenzierungen zwischen verschiedenen 

Familienformen an Art. 6 Abs. 1 i.v.m. Art. 3 Abs. 1 GG zu messen. Demzufolge beinhaltet Art. 6 

Abs. 1 GG ein intrainstitutionelles Diskriminierungsverbot, das im Verhältnis verschiedener Fami-

lienformen gilt und Art. 3 Abs. 1 GG vorgeht. In dieser Funktion untersagt Art. 6 Abs. 1 GG dem 

Staat, einzelne Familienformen gegenüber anderen im Eingriffs- oder Förderbereich zu benach-

teiligen. Differenzierungen zwischen ehelichen und nichtehelichen, kinderarmen und kinderrei-

chen oder einkommensschwachen und -starken Familien bedürfen der Rechtfertigung, vgl. Bro-

sius-Gersdorf in: Dreier 2013; Art. 6, Rn. 134.  
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Art. 3 Abs. 1 GG: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich 

Art. 6 Abs. 1 GG: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze 

der staatlichen Ordnung. 

 

Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet grundsätzlich, alle Menschen vor dem Ge-

setz gleich zu behandeln und verbietet demzufolge die Ungleichbehandlung von 

wesentlich Gleichem und die Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem ohne 

sachlichen Grund. Aus Art. 3 Abs. 1 GG ergeben sich dabei je nach Regelungsge-

genstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen, die vom blo-

ßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserforder-

nisse reichen.100 Genauere Maßstäbe und Kriterien dafür, unter welchen Voraus-

setzungen im Einzelfall das Willkürverbot oder das Gebot verhältnismäßiger 

Gleichbehandlung durch den Gesetzgeber verletzt ist, lassen sich nicht abstrakt 

und allgemein, sondern nur bezogen auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen 

Sach- und Regelungsbereiche bestimmen. Im Fall der Ungleichbehandlung von 

Personengruppen besteht jedenfalls regelmäßig eine strenge Bindung des Ge-

setzgebers an die Erfordernisse des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes.101 

Gerade in Bereichen wie dem Steuer- und Sozialrecht, in denen es um eine 

Vielzahl von im Einzelfall variierenden Fällen geht, erlaubt Art. 3 Abs. 1 GG der 

Gesetzgebung auch den Rückgriff auf Pauschalisierungen bzw. Typisierungen, 

solange sie sachlich hinreichend begründet sind. Demzufolge können etwa Be-

günstigungen oder Belastungen in einer gewissen Bandbreite zum Zwecke der 

Verwaltungsvereinfachung nach oben und unten pauschalierend bestimmt wer-

den.102 Gleichzeitig dürfen Typisierungen nicht zu weitreichend sein und müssen 

einen realitätsgerechten Maßstab zu Grunde legen.103 Zudem gilt: je dichter die 

verfassungsrechtlichen Vorgaben jenseits von Art. 3 Abs. 1 GG, desto enger ist 

der gesetzgeberische Spielraum. Daher sind bei der Rechtfertigung von Typisie-

rungen der Schutz vor Diskriminierung in Art. 3 Abs. 2 und 3 GG und der Schutz 

von Ehe und Familie in Art. 6 Abs. 1 GG besonders zu beachten.104 

 

  

                                                 
100 BVerfGE 133, 377, 407 f. m.w.N. stRspr. 

101 Ebd. 

102 Ebd. unter Verweis auf BVerfGE 111, 115, 137.  

103 St. Rspr. BVerfGE 116, 164, 182 f., 122, 210, 232 f. 

104 U. a. BVerfG 133, 77, 412 m.W.N., stRspr.. 
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5.2 Lohnsteuer und Nettoeinkommen innerhalb 
der Ehe 
 

Eine mittelbare bzw. faktische, gegen Art. 3 Abs. 2 GG verstoßende Diskriminie-

rung ist anzunehmen, wenn eine formal geschlechtsneutrale Regelung in der Re-

alität zu erheblichen Nachteilen führt, die typischerweise Frauen treffen.105 Als 

Nachteile gelten dabei nicht nur die im Kontext des Ehegattensplittings und der 

Lohnsteuerklasse V kritisierten negativen Anreizwirkungen auf die Erwerbstätig-

keit von Frauen, sondern ebenso finanzielle Nachteile, wie sie aus der Berechnung 

und Aufteilung der Lohnsteuer innerhalb der Ehe resultieren. Die Berechnung der 

Lohnsteuer ist demzufolge als mittelbar diskriminierend zu bewerten, wenn nach-

zuweisen ist, dass die Steuerklassen zu finanziellen Nachteilen führen, die in der 

Realität häufiger verheirate Frauen treffen als verheiratete Männer. 

 

 

5.2.1 Geschlechtsbezogene Nachteile der Steuerklassen III/V 

 
5.2.1.1 Individuelle Lohnsteuerbelastung und Nettoarbeitsentgelt 

In der für Ehen mit unterschiedlich hohen Einkommen konzipierten Steuerklassen-

kombination III/V führt die Berechnung der Lohnsteuer dazu, dass für das Arbeits-

einkommen der Person in Steuerklasse V in Relation zur Höhe des individuellen 

Bruttoeinkommens erheblich höhere Lohnsteuern einbehalten werden als für das 

Arbeitseinkommen in Steuerklasse III. Die Steuerbelastung in Steuerklasse V fällt 

sogar höher aus als in der für nicht verheiratete Personen geltenden Steuer-

klasse I. Demzufolge ist auch der Solidarzuschlag in Steuerklasse V höher als in 

Steuerklasse III (vgl. Tabelle 53, siehe auch Kapitel 4.2.1). 

 
  

                                                 
105 BVerfGE 113, 1, 16. 
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Tabelle 53: Auswirkungen der Steuerklassen auf die Höhe der Lohnsteuer (Tarif 

2019) 

 
Jahresbruttoeinkommen 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 
pro Monat 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 5.833 6.667 

Lohnsteuer (III) 0 0 77 243 423 628 857 1.102 
Soli 0 0 0 13 23 35 47 61 
Lohnsteuer (V) 82 300 569 857 1.151 1.462 1.788 2.113 
Soli 0 16 31 47 63 80 98 116 
Lohnsteuer (IV)  0 109 296 506 742 1.019 1.338 1.663 
Soli 0 6 16 28 41 56 74 91 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Diese finanzielle Mehrbelastung wirkt aufgrund des extrem hohen Anteils weibli-

cher Beschäftigter in Steuerklasse V (2015: 89 %; Tabelle 3, Kapitel 3.1) zum 

Nachteil von (verheirateten) Frauen. 

Die Verteilung der steuerlichen Belastung resultiert im Wesentlichen aus der 

Berechnung der Lohnsteuer anhand verschiedener Lohnsteuertarife. In der für den 

Hauptverdienst konzipierten Steuerklasse III wird die Lohnsteuer nach § 39b 

Abs. 2 Satz 6 EStG anhand des bei Zusammenveranlagung geltenden Splittingta-

rifs in einer Einverdienstehe (§ 32a Abs. 5 EStG) berechnet. Aufgrund dieser Be-

rechnung wird in Steuerklasse III der in den Steuertarif eingearbeitete Grundfrei-

betrag beider Eheleute berücksichtigt. Zudem sinkt die mit Einkommen steigende 

Progression. In der als Zuverdienst konzipierten Steuerklasse V106 wird die Lohn-

steuer demgegenüber ohne Einbeziehung des Grundfreibetrags und mit höheren 

Grenzsteuersätzen (39b Abs. 2 Satz 7 EStG) berechnet.107 

 

                                                 
106 Die Berechnung entspricht der Steuerklasse VI für ein zweites steuerpflichtiges Arbeitsverhält-

nis. 

107 Die der Berechnung zu Grunde liegenden Steuertarife im Jahr 2019 führen dazu, dass vom 

Bruttoeinkommen in Steuerklasse V bereits ab dem ersten Euro mindestens elf Prozent als 

Lohnsteuer einbehalten werden. Bei jährlich 14.400 Euro steigt der Grenzsteuersatz bereits auf 

33 Prozent, bei 20.000 Euro auf 39 Prozent. Demgegenüber fallen in Steuerklasse III auf die 

ersten 22.000 Euro keine Steuern an. Die steuerliche Belastung in Steuerklasse V wird bei ei-

nem Grenzsteuersatz von 42 Prozent bzw. 45 Prozent gedeckelt, vgl. Abb. 4, Kapitel 4.2.1. 
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Tabelle 54: Auswirkungen der Steuerklassen bei einem Einkommensverhältnis 

von 3:2 und Gesamtbruttoeinkommen von 75.000 Euro (Tarif 2019); Jahres-

einkommensteuer: 10.932 Euro (in Euro) 

 
 EP1 EP2 EP1+2 

Jahresbruttoeinkommen 45.000 30.000 75.000 

Einbehaltene Lohnsteuer 

Steuerklassen III/V 3.978 6.824 10.802 

Steuerklassen IV/IV 7.449 3.549 10.998 

Faktorverfahren 7.329 3.492 10.821 

Steuerklassen V/III 12.048 918 12.966 

Differenz IIII/V – Individuelle Steuerbelastung nach Faktorverfahren 

  –3.351 3.332 –19 

Nettoeinkommen  

Steuerklassen III/V 31.882 16.853 48.735 

Steuerklassen IV/IV 28.220 20.308 48.528 

Faktorverfahren 28.347 20.368 48.715 

Steuerklassen V/III 23.368 23.084 46.452 

Differenz IIII/V – Individuelle Steuerbelastung nach Faktorverfahren 

  3.535 –3.515 20 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Der Berechnung liegt laut Gesetzentwurf aus dem Jahr 1974 die Vermutung zu 

Grunde, „dass die Einkünfte des Arbeitnehmers in der Steuerklasse V […] im Ver-

hältnis 2:3 zum Einkommen seines Ehemannes […] stehen.“108 Trifft diese Vermu-

tung zu entspricht die Summe der monatlichen Lohnsteuer weitgehend der Jah-

reseinkommensteuer. Gleichzeitig entstehen in Steuerklasse III in Relation zu der 

tatsächlich auf den Bruttolohn entfallenden Lohnsteuer109 aber erhebliche Unter-

zahlungen, die durch Überzahlungen in Steuerklasse V kompensiert werden. Da 

verheiratete Frauen regelmäßig der Steuerklasse V zugeordnet sind, zahlen sie 

somit einen erheblichen Teil der auf das Arbeitseinkommen ihres Ehemanns ent-

fallenden Lohnsteuer. 

Bei einem Gesamtbruttoeinkommen von 75.000 Euro überzahlen die mehrheit-

lich Steuerklasse V zugeordneten Ehefrauen nach dem Steuertarif 2019 beispiels-

weise 3.332 Euro, während die typischerweise Steuerklasse III zugeordneten 

Männer in Relation zu ihrem Bruttoeinkommen von 45.000 Euro knapp 3.351 Euro 

                                                 
108 Deutscher Bundestag 1974, BT-Drs. 7/1470, S. 304.  

109 Der Wert entspricht dem Faktorverfahren.  
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zu wenig Lohnsteuer zahlen (vgl. Tabelle 54). Solange die Einkommen der Ehe-

leute voneinander abweichen, tritt dieser Effekt auch in anderen Einkommens-

konstellationen auf (vgl. Kapitel 4.2.2). 

 

Tabelle 55: Lohnsteuer nach Einkommensgruppen und Geschlecht, Lohn- und 

Einkommensteuerstatistik 2014 

 
Einbehaltene Lohnsteuer 

Bruttolohn weibliche Lohnsteuerpflichtige männliche Lohnsteuerpflichtige 

von bis Fälle in 
Tsd. 

Tsd. € pro Per-
son in € 

Fälle in 
Tsd. 

Tsd. € pro Per-
son in € 

1 5.000 1.052 185.982 177 885 145.173 164 

5.000 10.000 1.117 656.371 588 737 355.563 482 

10.000 15.000 1.778 1.545.536 869 1.015 705.077 695 

15.000 20.000 2.084 3.500.179 1.680 1.217 1.612.164 1.325         

20.000 25.000 1.885 5.023.880 2.665 1.627 3.216.740 1.977 

25.000 30.000 1.602 5.898.527 3.682 1.928 5.234.939 2.715 

30.000 35.000 1.452 7.004.021 4.824 2.003 7.505.734 3.747 

35.000 40.000 1.166 7.083.831 6.075 1.847 8.948.270 4.845         

40.000 45.000 825 6.159.295 7.466 1.522 9.197.565 6.043 

45.000 50.000 581 5.241.982 9.022 1.182 8.769.050 7.419 

50.000 60.000 686 7.802.807 11.374 1.673 15.914.311 9.512 

60.000 70.000 313 4.686.404 14.973 1.019 12.878.580 12.638         

70.000 80.000 152 2.859.419 18.812 638 10.202.991 15.992 

80.000 90.000 80 1.816.061 22.701 415 8.075.534 19.459 

90.000 100.000 47 1.272.005 27.064 283 6.516.231 23.026 

100.000 125.000 56 1.840.623 32.868 364 10.598.585 29.117         

125.000 150.000 22 954.085 43.368 163 6.431.518 39.457 

150.000 175.000 10 546.890 54.689 84 4.183.404 49.802 

175.000 200.000 6 365.873 60.979 50 3.008.108 60.162 

200.000 225.000 3 240.725 80.242 33 2.287.655 69.323         

225.000 250.000 2 181.528 90.764 22 1.763.796 80.173 

250.000 375.000 4 438.818 109.705 46 4.843.187 105.287 

375.000 500.000 1 163.014 163.014 13 2.141.419 164.725 

500.000 1 Mio. 1 173.651 173.651 10 2.744.894 274.489 

1 Mio. oder 
mehr 

0 94.306 
 

3 2.577.418 859.139 

Insgesamt 14.926 65.735.815 
 

18.780 139.857.904 
 

 

Quelle: BMF 2019, S. 47; eigene Berechnungen 

 

Die Folgen der Lohnsteuerberechnung zeigen auch die Auswertung des Bundes-

finanzministeriums zur Lohnsteuerbelastung nach Geschlecht. Für weibliche Ar-

beitnehmerinnen werden in nahezu allen Einkommensgruppen höhere Lohnsteu-

ern einbehalten, als bei männlichen Arbeitnehmern (vgl. Tabelle 55). 
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Die in Steuerklasse III zu wenig und in Steuerklasse V zu viel gezahlte Lohn-

steuer wirkt sich letztlich auf die Höhe des individuellen monatlichen Nettoarbeits-

entgelts aus, das in Steuerklasse III zu hoch und in Steuerklasse V zu niedrig aus-

fällt (vgl. Tabelle 56). 

 

Tabelle 56: Auswirkungen der Steuerklassen auf die Höhe des Nettoeinkommens 

(Tarif 2019) 

 
Jahresbruttoein-
kommen 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 
pro Monat 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 5.833 6.667 

Lohnsteuer (III) 0 0 77 243 423 628 857 1.102 
Soli 0 0 0 13 23 35 47 61 
Lohnsteuer (V) 82 300 569 857 1.151 1.462 1.788 2.113 
Soli 0 16 31 47 63 80 98 116 

mtl. Netto (III)  692 1.336 1.928 2.416 2.894 3.389 3.893 4.380 
mtl. Netto (V)  609 1.020 1.404 1.768 2.126 2.509 2.911 3.314 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

 
5.2.1.2 Wahl der Steuerklasse 

Der Nachteil zulasten von Frauen entfällt auch nicht, weil Frauen bzw. Ehepaare 

rechtlich die Möglichkeit hätten, in eine andere Steuerklasse zu wechseln oder das 

Faktorverfahren zu wählen. 

Das Einkommensteuerrecht selbst schreibt den Eheleuten die Wahl der Steu-

erklassen nicht vor. Beiderseits berufstätige Eheleute werden derzeit automatisch 

der Lohnsteuerklassenkombination IV/IV zugeordnet (§ 39e Abs. 3 Satz 3 EStG). 

Das gilt auch dann, wenn nur ein*e Ehepartner*in Arbeitslohn bezieht. Eheleute 

können diese automatische Zuordnung jedoch mit einem gemeinsamen Antrag110 

beim zuständigen Finanzamt ändern und zur Steuerklassenkombination III/V oder 

zum Faktorverfahren (§ 39f Abs. 1 Satz 9 bis 11 i.V.m. § 52 Abs. 37a EStG) wech-

seln. Für das Faktorverfahren muss der Antrag alle zwei Jahre neu gestellt werden. 

Seit Anfang 2018 ist der Wechsel zur Steuerklasse IV zudem auf einseitigen An-

trag möglich (§ 38b Abs. 2 Satz 2 EStG). Damit soll – so die Begründung in den 

Gesetzesmaterialien – die Rechtsposition „für den Ehegatten in der Steuerklasse 

V […] im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit deutlich gestärkt“ werden.111 

Bis zum Veranlagungszeitraum 2019 durften Eheleute die Steuerklasse grund-

sätzlich nur einmal im Jahr wechseln (§ 39 Abs. 6 Satz 3 EStG a.F.). Ein weiterer 

                                                 
110 Formular: Antrag auf Steuerklassenwechsel bei Ehegatten/Lebenspartnern. 

111 Deutscher Bundestag 2017, BT-Drs. 18/12127, S. 60. 
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Steuerklassenwechsel galt nur dann als zulässig, wenn ein*e Ehepartner*in keinen 

steuerpflichtigen Arbeitslohn mehr bezog, verstorben war, ein Dienstverhältnis 

etwa nach Arbeitslosigkeit oder Elternzeit wieder aufgenommen wurde oder die 

Eheleute dauerhaft getrennt lebten.112 Seit dem Veranlagungszeitraum 2020 ist ein 

Steuerklassenwechsel nunmehr ohne Einschränkungen mehrfach möglich (§ 39 

Abs. 6 Satz 3 EStG). Steuerpflichtige erhielten damit – so die Begründung der 

Neuregelung – eine größere Flexibilität bei der Steuerklassenzuordnung.113 

Die steuerrechtlichen Regelungen ermöglicht beiden Eheleuten damit zwar 

rechtlich formal die freie Wahl zwischen verschiedenen Aufteilungsoptionen. 114 

Diese vermeintliche Entscheidungsfreiheit ist jedoch durch die der Ausgestaltung 

der Steuerklassen zu Grunde liegenden Annahmen und damit korrelierende struk-

turelle Ungleichheiten, insbesondere geschlechtsbezogene Einkommensunter-

schiede faktisch erheblich eingeschränkt. 

Die Lohnsteuerklassenkombination IV/IV ist mit Blick auf das monatlich verfüg-

bare Haushaltseinkommen nur dann zweckmäßig, wenn die Eheleute in etwa 

gleich viel verdienen. Dies sind relative wenige Ehepaare. Nach Auswertungen der 

letzten verfügbaren Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2015 ver-

dient in 87 Prozent aller zusammenveranlagten Steuerpflichtigen mit Bruttoarbeits-

lohn ein*e Ehepartner*in mehr als 60 Prozent des steuerpflichtigen Bruttoarbeits-

lohns beider Eheleute. Bei 34 Prozent der Ehen handelt es sich um Einverdienste-

hen, in denen der Ehemann 100 Prozent des steuerpflichtigen Bruttoarbeitslohns 

verdient. (vgl. Tabelle 57) 

 

 

                                                 
112 BMF 2018, R 39.2 LStH 2019, Rn. S 2364. 

113 Bundestag 2019, BT-Drs. 19/14421 (neu), S. 31. 

114 So beispielsweise Seiler 2007, S. 18. Das BMF (BT-Drs. 18/7170 v. 28.12.2015) verweist auf 

die Option Faktorverfahren. 
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Tabelle 57: Verteilung der Bruttoeinkommen auf Männer und Frauen in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015 

 
Bruttolohn -A- und -

B- Anteil des Mannes an der Summe der Bruttoarbeitslöhne -A- und -B- 

von … bis 
unter … € 

0 % bis 10 % 10 % bis 20 % 20 % bis 30 % 30 % bis 40 % 40 % bis 50 % 50 % bis 60 % 

Stpfl. 
in % aller  

Stpfl. 
Stpfl. 

in % aller 
Stpfl. 

Stpfl. 
in % aller 

Stpfl. 
Stpfl. 

in % aller 
Stpfl. 

Stpfl. 
in % aller 

Stpfl. 
Stpfl. 

in % aller 
Stpfl. 

0 bis 5.000 138.766 1,24 % 2.758 0,02 % 3.120 0,03 % 3.491 0,03 % 4.225 0,04 % 5.590 0,05 % 
5.000 bis 10.000 213.374 1,90 % 5.283 0,05 % 4.366 0,04 % 4.098 0,04 % 4.266 0,04 % 5.142 0,05 % 
10.000 bis 15.000 176.815 1,57 % 6.993 0,06 % 5.360 0,05 % 5.174 0,05 % 6.058 0,05 % 6.693 0,06 % 
15.000 bis 20.000 203.007 1,81 % 9.346 0,08 % 7.617 0,07 % 7.079 0,06 % 6.413 0,06 % 6.516 0,06 % 
20.000 bis 25.000 178.953 1,59 % 12.030 0,11 % 10.391 0,09 % 7.837 0,07 % 8.132 0,07 % 8.905 0,08 % 
25.000 bis 30.000 144.833 1,29 % 11.266 0,10 % 10.841 0,10 % 10.264 0,09 % 10.743 0,10 % 13.496 0,12 % 
30.000 bis 40.000 238.193 2,12 % 20.593 0,18 % 18.650 0,17 % 22.137 0,20 % 37.466 0,33 % 69.407 0,62 % 
40.000 bis 50.000 142.072 1,26 % 17.595 0,16 % 19.094 0,17 % 26.745 0,24 % 56.269 0,50 % 104.841 0,93 % 
50.000 bis 75.000 134.048 1,19 % 21.554 0,19 % 40.092 0,36 % 104.487 0,93 % 197.675 1,76 % 325.203 2,90 % 
75.000 bis 100.000 26.302 0,23 % 6.523 0,06 % 20.601 0,18 % 58.996 0,53 % 137.647 1,23 % 234.804 2,09 % 
100.000 bis 125.000 8.821 0,08 % 2.666 0,02 % 7.058 0,06 % 20.896 0,19 % 54.438 0,48 % 104.263 0,93 % 
125.000 bis 200.000 7.235 0,06 % 2.723 0,02 % 6.328 0,06 % 13.260 0,12 % 30.254 0,27 % 60.027 0,53 % 
200.000 bis 500.000 2.653 0,02 % 1.361 0,01 % 1.801 0,02 % 2.550 0,02 % 4.128 0,04 % 6.684 0,06 % 
500.000 und mehr 338 0,00 % 131 0,00 % 91 0,00 % 82 0,00 % 112 0,00 % 197 0,00 % 

Insgesamt 1.615.410 14,38 % 120.822 1,08 % 155.410 1,38 % 287.096 2,56 % 557.826 4,97 % 951.768 8,47 % 
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von … bis 
unter … € 

60 % bis 70 % 70 % bis 80 % 80 % bis 90 % 90 % bis 100 % 100 % insgesamt 

Stpfl. 
in % aller 

Stpfl. 
Stpfl. 

in % aller 
Stpfl. 

Stpfl. 
in % aller 

Stpfl. 
Stpfl. 

in % aller 
Stpfl. 

Stpfl. 
in % aller 

Stpfl. 
Stpfl. 

in %  
aller 
Stpfl. 

0 bis 5.000 4.597 0,04 % 4.211 0,04 % 3.941 0,04 % 2.592 0,02 % 261.439 2,33 % 434.730 3,87 % 
5.000 bis 10.000 4.840 0,04 % 5.051 0,04 % 5.792 0,05 % 5.265 0,05 % 166.171 1,48 % 423.648 3,77 % 
10.000 bis 15.000 4.915 0,04 % 4.536 0,04 % 5.167 0,05 % 6.549 0,06 % 140.002 1,25 % 368.262 3,28 % 
15.000 bis 20.000 6.278 0,06 % 5.710 0,05 % 6.784 0,06 % 10.602 0,09 % 171.059 1,52 % 440.411 3,92 % 
20.000 bis 25.000 8.485 0,08 % 10.419 0,09 % 12.065 0,11 % 19.523 0,17 % 242.355 2,16 % 519.095 4,62 % 
25.000 bis 30.000 17.449 0,16 % 19.004 0,17 % 18.945 0,17 % 29.992 0,27 % 333.663 2,97 % 620.496 5,52 % 
30.000 bis 40.000 80.650 0,72 % 77.198 0,69 % 65.219 0,58 % 78.890 0,70 % 724.805 6,45 % 1.433.208 12,76 % 
40.000 bis 50.000 144.643 1,29 % 145.039 1,29 % 94.224 0,84 % 75.018 0,67 % 565.634 5,04 % 1.391.174 12,38 % 
50.000 bis 75.000 441.933 3,93 % 421.253 3,75 % 232.234 2,07 % 122.831 1,09 % 693.154 6,17 % 2.734.464 24,34 % 
75.000 bis 100.000 254.782 2,27 % 250.664 2,23 % 159.700 1,42 % 68.854 0,61 % 262.711 2,34 % 1.481.584 13,19 % 
100.000 bis 125.000 119.379 1,06 % 117.107 1,04 % 97.508 0,87 % 40.860 0,36 % 110.777 0,99 % 683.773 6,09 % 
125.000 bis 200.000 79.117 0,70 % 92.224 0,82 % 94.415 0,84 % 49.613 0,44 % 103.714 0,92 % 538.910 4,80 % 
200.000 bis 500.000 8.669 0,08 % 14.294 0,13 % 27.206 0,24 % 30.571 0,27 % 48.457 0,43 % 148.374 1,32 % 
500.000 und mehr 211 0,00 % 382 0,00 % 1.082 0,01 % 4.271 0,04 % 7.950 0,07 % 14.847 0,13 % 

Insgesamt 1.175.948 10,47 % 1.167.092 10,39 % 824.282 7,34 % 545.431 4,86 % 3.831.891 34,11 % 11.232.976 100 % 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Stand Januar 2020, Sonderauswertung, F306/373111-0403 
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Bei unterschiedlich hohen Einkommen ist die Steuerklassenkombination 

III/V in der Regel die für den Haushalt finanziell günstigste Wahl für die 

monatlichen Nettoeinkommen, denn: die Summe der monatlich erhobe-

nen Lohnsteuer beider Eheleute ist in der Regel am geringsten und die 

Summe der monatlich verfügbaren Nettoeinkommen demzufolge am 

höchsten. Das gilt aber nur dann, wenn die Person mit dem höheren Ar-

beitslohn Steuerklasse III, die Person mit dem geringeren Einkommen 

Steuerklasse V „wählt“. Bei beiderseitig erwerbstätigen Eheleuten ist dies 

aufgrund der Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern 

regelmäßig die Ehefrau. Im Durchschnitt verdienten Frauen nach Daten 

der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015 für zusammenveranlagte 

Ehen mit Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit mit ca. 

25.000 Euro nur annährend die Hälfte des durchschnittlichen Bruttoein-

kommens von verheirateten Männern mit ca. 49.000 Euro.115 Demzufolge 

lohnt sich bei Frauen sehr viel seltener die Steuerklasse III. In 2015 ver-

dienten Frauen nur in knapp 20 Prozent der Ehen mit Einkommen aus 

nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit mehr als 60 Prozent der Summe 

des gemeinsamen Bruttoeinkommens, das Steuerklasse III entsprechen 

würde (vgl. Tabelle 57). 

Eine umgekehrte Zuordnung der Steuerklassen, d. h. III/V, führt in der 

Regel zu erheblichen Lohnsteuerüberzahlungen (vgl. Tabelle 58, siehe 

auch Kapitel 4.2.2. zu Über- und Unterzahlungen nach Steuerklassen). 

 

Tabelle 58: Lohnsteuervergleich nach Tarif 2019 bei Bruttoeinkommen 

in Höhe von 45.000 Euro (EP 1) und 30.000 (EP 2) 

 

 In Euro EP1 EP2 EP1+2 
Differenz zwischen Lohn- 

und Einkommensteuer 

Jahresbruttoeinkom-
men 

45.000 30.000 75.000 
 

Jahreseinkommen-
steuer 

   
10.826 

Einbehaltene Lohnsteuer  

Steuerklassen III/V 3.978 6.824 10.802 –24 

Steuerklassen IV/IV 7.449 3.549 10.998 172 

Faktorverfahren 7.329 3.492 10.821 –5 

Steuerklassen V/III 12.048 918 12.966 2.140 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

                                                 
115 Statistisches Bundesamt 2019, Sonderauswertung für Daten der Lohn- und Einkom-

mensteuerstatistik 2015, F306/373111-0403. 
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5.2.1.3 Eheinterner Ausgleich nur bei ausdrücklichem Vorbehalt 

Frauen fehlt in der Regel auch ein rechtlicher Anspruch, die in Steuer-

klasse V zu viel gezahlte Lohnsteuer gegenüber ihrem Ehepartner gel-

tend zu machen, der in Steuerklasse III zu wenig Lohnsteuer gezahlt hat. 

Der Abgabenordnung zufolge sind Eheleute, die zusammen veranlagt 

werden, Gesamtschuldner (§ 44 Abs. 1 Satz 1 AO). Demzufolge schulden 

beide Eheleute die auf der Grundlage der gemeinsamen Einkommensteu-

ererklärung berechnete Einkommensteuer, unabhängig davon, ob oder in 

welchem Umfang sie zu dem zu versteuernden Einkommen beigetragen 

haben. Die zuständige Finanzbehörde kann entscheiden, welche*n Ehe-

partner*in sie in Anspruch nehmen will und in welcher Höhe die Gesamt-

schuld auf die Eheleute verteilt wird. Die interne Aufteilung der Gesamt-

schuld, d. h. die Aufteilung zwischen den Eheleuten, regelt die Abgaben-

ordnung nur für den Fall der Vollstreckung (§§ 268ff AO). Um Zusammen-

veranlagte bei der Vollstreckung von Steuerschulden nicht schlechter zu 

stellen als nicht zusammenveranlagte Steuerpflichtige, ist die noch aus-

stehende Steuer hier nach dem Verhältnis der Beiträge aufzuteilen, die 

sich bei einer Einzelveranlagung ergeben würden (§ 270 AO).116 Jenseits 

dessen lässt sich ein Anspruch auf einen Ausgleich der in Steuerklasse V 

überzahlten Lohnsteuer nur aus den zivilrechtlichen Regelungen über die 

Gesamtschuld herleiten. § 426 Abs. 1 BGB zufolge sind Gesamtschuld-

ner im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit 

nichts anderes bestimmt ist. Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs (BGH) kann sich eine solche anderweitige Bestimmung 

aus dem Gesetz, einer Vereinbarung, dem Inhalt und Zweck eines 

Rechtsverhältnisses oder der Natur der Sache, mithin der besonderen 

Gestaltung des tatsächlichen Geschehens ergeben.117 

Eine abweichende Aufteilung sehen beispielsweise die güterrechtli-

chen Regelungen zwischen den Eheleuten vor. Im Fall der Gütertrennung 

oder im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, in denen Er-

werbseinkommen, Vermögen oder Schulden rechtlich individualisiert 

sind, müsste demzufolge jede*r Ehepartner*in nur die auf die individuellen 

Einkünfte entfallende Steuer tragen. Dem BGH zufolge werden die güter-

rechtlichen Regelungen jedoch konkludent durch die Wahl der Steuer-

klassen überlagert. Mit der bewussten Wahl der Steuerklassen III/V – mit 

dem Ziel monatlich mehr bare Geldmittel zur Verfügung zu haben, als dies 

bei IV/IV der Fall wäre – nähmen die Eheleute in Kauf, dass das wesent-

lich höhere Einkommen relativ niedrig und das niedrigere Einkommen ver-

gleichsweise hoch besteuert würde. Solange sich die Eheleute keinen in-

ternen Ausgleich vorbehalten hätten, sei daher von einer konkludenten 

                                                 
116 Vgl. Witt 2007, S. 56 ff. 

117 BGH, Urteil vom 12. 6.2002 – XII ZR 288/00, DStRE 2002, S. 1122. 
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Vereinbarung auszugehen. Diese beinhalte, dass ein*e Ehepartner*in 

ihre Einkünfte in Steuerklasse V versteuere, ohne von der Person, deren 

Lohn dem Abzug nach Steuerklasse III unterliegt, einen Ausgleich zu er-

warten.118 Selbst im Fall des Scheiterns der Ehe lehnt der BGH einen An-

spruch auf Ausgleich der in Steuerklasse V überzahlten Lohnsteuer ab. 

Es entspreche der Lebenserfahrung und dem Wesen der ehelichen Le-

bensgemeinschaft – so der BGH in ständiger Rechtsprechung – dass die 

zu viel leistende Person im Zweifel keinen Rückforderungswillen habe: 119 

„Solange die Ehe besteht und intakt ist“, so der BGH ausdrücklich „ent-

spricht es vielmehr natürlicher Betrachtungsweise und der regelmäßigen 

Absicht der Ehegatten, dass derjenige, der die Zahlung auf die gemein-

same Schuld bewirkt, nicht nur sich selbst, sondern auch den anderen 

von seiner Schuld befreien will, ohne von ihm Rückgriff zu nehmen. Der 

ehelichen Lebensgemeinschaft liegt nämlich die Anschauung zugrunde, 

mit dem Einkommen der Ehegatten gemeinsam zu wirtschaften und fi-

nanzielle Mehrleistungen nicht auszugleichen. Es hätte daher einer be-

sonderen Vereinbarung bedurft, wenn sich die Beklagte die Rückforde-

rung dieser Mehrleistung für den Fall der Trennung hätte vorbehalten wol-

len […].“120 

In der Regel dürfte es an einem solchen Vorbehalt fehlen, weil es in 

vielen Ehen am Wissen über die tatsächlichen Rechtsverhältnisse in der 

Ehe fehlt. Einer 2010 durchgeführten Befragung zufolge glauben Frauen 

und Männer, die in einer Zugewinngemeinschaft leben oder diese wählen 

wollen, mehrheitlich, dass alles, was während der Ehe erworben wird, bei-

den Eheleuten gleichermaßen gehört, unabhängig von der Höhe ihres in-

dividuellen Einkommens.121 Diese Wissenslücken treffen vor allem 

Frauen, denn mangels ausdrücklicher Vereinbarung, verlieren die der 

Steuerklasse V zugeordneten Frauen ihren Anspruch auf die überzahlte 

Lohnsteuer, während die der Steuerklasse III zugeordneten Männer von 

der fehlenden Vereinbarung profitieren. 

Dieser finanzielle Nachteil wird auch nicht im Nachhinein über die ver-

mögens- oder unterhaltsrechtlichen Verhältnisse in der Ehe kompensiert. 

Soweit ehevertraglich nichts anderes vereinbart ist, gilt für Eheleute der 

gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§ 1363 BGB). Da die 

Zugewinngemeinschaft in der bestehenden Ehe auf dem Grundsatz der 

                                                 
118 Ebd., S. 1123 unter Bezug auf BGH v. 20.3.2002, S. 740. 

119 BGH, Urt. V. 20.3.2002 – XII ZR 176/00; BGH, Urteil vom 12. 6.2002 – XII ZR 288/0. 

120 BGH, Urt. V. 20.3.2002 – XII ZR 176/00; Die vergleichbare These der Erwerbs- und 

Verbrauchsgemeinschaft, in der jeder Ehegatte an den Einkünften und Ausgaben 

des anderen zur Hälfte teilhat, wird als Begründung des Ehegattensplittings ange-

führt, vgl. Deutscher Bundestag 1958, BT-Drs. III/260, S. 34; BVerfGE 61, 319 (346); 

kritisch dazu, u. a. Bareis/Siegel, 2016, S. 310ff; Spangenberg 2016, S. 344 ff. 

121 BMFSFJ 2011, S. 49 f. 
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Vermögenstrennung beruht, verbleiben Einkommen und Vermögen bei 

der Person, die es erwirtschaftet hat.122 

Auch das Unterhaltsrecht begründet keinen Anspruch auf den Aus-

gleich der überzahlten Lohnsteuer. Der BGH selbst hat darauf hingewie-

sen, dass die Lohnsteuerzahlungen, die auf die Einkünfte der Eheleute 

entfallen, nicht zum Familienunterhalt im Sinne der §§ 1360 BGB zäh-

len.123 Zudem handelt es sich bei den in § 1360 normierten Unterhalts-

pflichten um wechselseitige Ansprüche, die keinen rechtlichen Anspruch 

auf das (durch die Lohnsteuer steigende) Einkommen des Partners ver-

mitteln.124 

 

 

5.2.2 Rechtfertigung 

 

Die finanziellen Nachteile zu Lasten von Frauen verstoßen nicht automa-

tisch gegen Art. 3 Abs. 2 GG. Der Rechtsprechung des BVerfG folgend 

können geschlechtsbezogene Nachteile durch hinreichende sachliche 

Gründe gerechtfertigt werden, soweit die Gründe selbst nichts mit der Be-

nachteiligung zu tun haben.125 Die Anforderungen an die Rechtfertigung 

einer mittelbaren Diskriminierung sind weniger streng als bei einer unmit-

telbaren Diskriminierung. Hier sind geschlechtsspezifische Differenzie-

rungen – jenseits positiver Maßnahmen – nur noch ausnahmsweise aus 

zwingenden biologisch bedingten Gründen zulässig.126 Dennoch sind mit-

telbare Benachteiligungen nicht mit jedem beliebigen Grund zu rechtferti-

gen. Das Verbot mittelbarer Diskriminierung wendet sich nicht nur gegen 

willkürliche Entscheidungen, sondern gegen Benachteiligungen, die zwar 

sachlich begründet erscheinen, aber strukturelle Benachteiligungen aus-

blenden. 

Demzufolge sind faktische Benachteiligungen am Maßstab des Ver-

hältnismäßigkeitsprinzips zu prüfen. Die benachteiligende Regelung 

                                                 
122 Brudermüller, in: Palandt, 2016 § 1363 BGB, Rz. 3. Verfügungsbeschränkungen be-

treffen lediglich das Vermögen als Ganzes und einzelne Haushaltsgegenstände, um 

die wirtschaftliche Existenzgrundlage nicht zu gefährden und den anderen Ehepart-

ner vor der Gefährdung der Zugewinnanwartschaften zu schützen, ebd. § 1365, 

Rz. 1. Die Zugewinngemeinschaft löste 1958 den bis dahin geltenden gesetzlichen 

Güterstand der Gütertrennung ab. Die historischen Überlegungen zur Reform des 

gesetzlichen Güterstandes belegen, dass eine gleichberechtigte Entscheidung über 

die Verwendung von Einkommen und Vermögen gerade nicht gewollt war, weil eine 

solche gemeinsame Verwaltung leicht zu Streitigkeiten führe. 

123 BGH, Urteil vom 12. 6.2002 – XII ZR 288/00; DStRE 2002, 1123 unter Bezug auf 

BGHZ 73, a. a. O., S. 37. 

124 Vgl. ausführlich Spangenberg 2016, S. 344 ff. 

125 Vgl. BVerfGE 113, 1 (20); 126, 29 (54) – jeweils unter Bezug auf Rechtsprechung 

des EuGH und Richtlinien, die im AGG umgesetzt wurden. 

126 Baer/Markard in: v. Mangoldt/Klein/Starck 2018, Art. 3 Abs. 3 GG, Rn. 433. 
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muss daher zum einen mit einem rechtlich legitimen Zweck begründet 

werden können, zum anderen muss die Regelung nicht nur geeignet, son-

dern erforderlich sein. Das heißt, es muss an einer weniger benachteili-

genden Regelungsalternative fehlen, die mindestens ebenso geeignet 

wäre, den angestrebten Zweck zu verwirklichen. Zudem muss das Ge-

wicht des mit der Regelung verfolgten Zwecks in Relation zum Gewicht 

der Benachteiligung angemessen sein.127 

Als Rechtfertigungsgründe kommen erstens die mit den Steuerklassen 

angestrebte Vereinfachung des Lohnsteuerabzugs sowie die Vermeidung 

von Unterzahlungen in Betracht. Zum anderen ist zu prüfen, ob sich die 

finanziellen Nachteile verheirateter Frauen mit der an die Begründung des 

Ehegattensplittings angelehnte Annahme des gemeinsamen Wirtschaf-

tens rechtfertigen lassen. 

 
5.2.2.1 Angleichung von Lohnsteuerabzug und 

Jahreseinkommensteuer 

Die Einführung der noch heute bestehenden Steuerklassenkombinatio-

nen verfolgt nach dem Gesetzentwurf aus dem Jahr 1974 in erster Linie 

das Ziel, den monatlichen Lohnsteuerabzug in höherem Maße an die Jah-

reseinkommensteuerschuld anzupassen. Mit der Angleichung sollten die 

Unterzahlungen der monatlichen Lohnsteuer, die gerade bei beiderseits 

erwerbstätigen Eheleuten verbreitet waren, und daraus resultierende 

Steuernachzahlungen nach Veranlagung vermieden werden.128 Zu die-

sem Zweck wurde vereinfachend „von der Vermutung ausgegangen, dass 

die Einkünfte des Arbeitnehmers in der Steuerklasse V oder VI im Ver-

hältnis 2:3 zum Einkommen seines Ehemannes oder zum Einkommen 

aus dem ersten Dienstverhältnis stehen.“129 

Hinter der Anpassung der Lohnsteuerabzüge an die Jahreseinkom-

mensteuer steht letztlich das Interesse des Staates an einem stetigen und 

sicheren Steueraufkommen. Derartige Haushaltserwägungen sind bereits 

grundsätzlich nicht geeignet, geschlechtsbezogene Benachteiligungen zu 

rechtfertigen. Der Schutz vor Diskriminierung – so das BVerfG – liefe ins 

Leere, wenn dessen Reichweite von fiskalischen Erwägungen abhängig 

sei.130 

Jenseits dessen ist aber auch die Berechnung der Lohnsteuer anhand 

der Vermutung zu den typischen Einkommensverhältnissen innerhalb der 

Ehe weder geeignet noch erforderlich, um eine Angleichung von unterjäh-

riger Lohnsteuer und Jahreseinkommensteuer zu erreichen. 

                                                 
127 Vgl. Langenfeld, in: Maunz/Dürig 2019, Art. 3 Abs. 2, Rn. 52; ausführlich Spangen-

berg 2013, S. 133 ff.  

128 Vgl. Deutscher Bundestag 1974, BT-Drs. 7/1470, S. 304. 

129 Ebd.  

130 Vgl. BVerfGE 21, 241, 258.  
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 Erstens führt die Steuerklassenkombination III/V nach wie vor zu er-

heblichen Unterzahlungen131 und ist daher nicht (mehr) geeignet, Un-

terzahlungen der Lohnsteuer bei beiderseits erwerbstätigen Eheleuten 

zu vermeiden. Der Grund dafür ist zum einen der rapide ansteigende 

Grenzsteuersatz in Steuerklasse V, der bei Erreichen des Spitzensteu-

ersatz gedeckelt wird (vgl. Abbildung 4, Kapitel 4.2.1). Zum anderen 

entspricht die der Berechnung zu Grunde gelegte Vermutung von 2:3 

selten den tatsächlichen Einkommensverhältnissen. Nach den Aus-

wertungen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2015 

kommt diese Einkommenskonstellation nur in ca. 13 Prozent aller 

Ehen mit Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit vor. Bei beider-

seits erwerbstätigen Eheleuten sind es ca. 20 Prozent (vgl. Tabelle 57, 

Kapitel 5.2.1.2). Demzufolge fällt die einbehaltene Lohnsteuer in der 

Steuerklassenkombination vermutlich überwiegend zu niedrig aus und 

führt zu Steuernachzahlungen. 

 Zweitens führt bereits die grundlegende Vermutung der Einkommens-

verhältnisse von 2:3 zu erheblichen Nachteilen zu Lasten von Frauen 

(vgl. 5.2.1.1.) Die Gesetzgebung ist zwar zu Typisierungen berechtigt. 

Der Gestaltungsspielraum endet jedoch dort, wo die speziellen Diskri-

minierungsverbote des Art. 3 Abs. 2 und 3 GG betroffen sind.132 Dem 

Wortlaut in der Begründung zum Gesetzentwurf aus dem Jahr 1974 ist 

bereits zu entnehmen, dass der Gesetzgeber davon ausging, dass 

Steuerklasse III dem Ehemann und Steuerklasse V der dazuverdie-

nenden Ehefrau zuzuordnen ist. Aber selbst unabhängig davon wäre 

die typisierende Annahme nicht zu rechtfertigen, weil sie die bestehen-

den Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und Männern ausblen-

det, die dazu führt, dass Frauen in der Regel Steuerklasse V zugeord-

net sind. Bei zusammenveranlagten Beschäftigten sind die Einkom-

mensunterschiede mit 51 Prozent (Anteil Frauen/Männer) sogar er-

heblich höher als in anderen Veranlagungsarten.133 Das Verfahren 

blendet zudem nicht nur bestehende Einkommensunterschiede aus, 

sondern verstärkt diese sogar, weil Frauen aufgrund der unverhältnis-

mäßig hohen Steuerbelastung ein zu niedriges Nettoeinkommen be-

ziehen und damit netto noch weniger Einkommen beziehen als brutto. 

Diese Tendenz widerspricht Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG, der den Staat 

verpflichtet auf die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern hinzuwirken. 

                                                 
131 Vgl. bereits Färber/Salm 2013, S. 23. 

132 BVerfGE 133, 377, 413. 

133 Statistisches Bundesamt 2019, Sonderauswertung für Daten der Lohn- und Einkom-

mensteuerstatistik 2015, F306/373111-0403. 
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 Drittens ist die Berechnung der Lohnsteuer anhand von Einkommens-

verhältnissen im Verhältnis 2:3 nicht erforderlich. Mit der Streichung 

der Steuerklasse V und der daraus resultierenden Aufwertung des 

Faktorverfahrens kann eine gleichstellungsgerechtere Berechnung der 

Lohnsteuer für Eheleute mit abweichenden Einkommensverhältnissen 

erreicht werden. Das Faktorverfahren ermöglicht im Vergleich zur 

Steuerklassenkombination III/V nicht nur eine sehr viel größere Annä-

herung der Lohnsteuer an die Jahreseinkommensteuer. Das Verfahren 

gewährleistet auch die Berechnung und Aufteilung der Lohnsteuer in 

Relation zu den individuellen Einkommen und vermeidet damit die fi-

nanziellen Nachteile der Steuerklasse V. Die Streichung der Steuer-

klasse V würde dazu führen, dass das Faktorverfahren stärker genutzt 

wird, weil es – anders als die Steuerklassenkombination IV/IV – den 

Splittingvorteil in die Berechnung der Lohnsteuer einbezieht und damit 

die monatliche Lohnsteuerbelastung bei beiden Eheleuten senkt. 

 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Einführung des Faktorver-

fahrens wurden zwar Datenschutzbedenken geäußert, weil der Faktor 

Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse der Eheleute, konkret das 

Einkommen der Person zulässt, die nicht beim gleichen Arbeitgeber be-

schäftigt ist. Diese Bedenken tragen aber schon deshalb nicht, weil das 

Faktorverfahren weiterhin nur auf Antrag der Eheleute zu Grunde gelegt 

werden kann. Soweit Arbeitnehmende eine mögliche Rückrechnung ihres 

Arbeitgebers auf das Einkommen von Ehepartner*innen ausschließen 

wollen, steht ihnen die Steuerklassenkombination IV/IV als automatisches 

Regelverfahren zur Verfügung. Zudem beinhaltet die Datenschutzgrund-

verordnung (DSGVO) eine Reihe von Erlaubnistatbeständen, die eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten, etwa bei Einwilligung, zur Erfül-

lung rechtlicher Pflichten oder im öffentlichen Interesse, ermöglicht.134 

 
5.2.2.2 Annahme des gemeinsamen Wirtschaftens 

Die in der Rechtsprechung des BGH vertretene Annahme des gemeinsa-

men Wirtschaftens in der ehelichen Lebensgemeinschaft (vgl. Kapi-

tel 5.2.1.3) ist ebenfalls nicht geeignet, die Nachteile zulasten von Frauen 

sachlich hinreichend zu rechtfertigen. 

Hinter der vom BGH vertretenen Anschauung des gemeinsamen Wirt-

schaftens steht die Annahme von Ehen als Interesseneinheit, in der es 

nicht darauf ankommt, wer den Arbeitslohn bezieht und die Lohnsteuer 

zahlt, weil beide Eheleute das nach Abzug der Lohnsteuer verbleibende 

Nettoeinkommen in gleicher Weise verwenden können. Diese Annahme 

                                                 
134 Vgl. Art. 6 Abs. 1 lit a, c, f DSGVO. 
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widerspricht jedoch den vermögens- und unterhaltsrechtlichen Verhältnis-

sen in der Ehe, wonach das Einkommen rechtlich der Person zusteht, die 

es verdient und die demzufolge auch frei darüber verfügen kann.135 

Die Annahme des gemeinsamen Wirtschaftens ist auch als Typisie-

rung der tatsächlichen Lebensrealitäten innerhalb der Ehe nicht begründ-

bar, denn Typisierungen müssen zumindest die Elemente der Lebens-

wirklichkeit abbilden, die auch wirklich regelhaft auftreten.136 Die An-

nahme der Ehe als Interessengemeinschaft unabhängig von den tatsäch-

lichen Einkommensverhältnissen ist empirisch jedoch nicht zu belegen.137 

Eheleute besitzen zwar oft ein gemeinsames Konto und scheinen Geld 

mehrheitlich gemeinsam zu verwalten.138 Allerdings geben die Befragten 

häufig eine gemeinsame Verwaltung des Haushaltseinkommens an, ob-

wohl die Entscheidung über die Verwendung des Geldes von einer Per-

son dominiert wird. Einer Studie aus dem Jahr 2006 zufolge, entscheiden 

nur noch 57 Prozent der Paare beide gleichermaßen, wenn bei finanziel-

len Entscheidungen zusätzlich die Frage nach dem „letzten Wort“ einbe-

zogen wird.139 Auch die Studien, die sich z. B. differenzierter mit Kontozu-

griffen und Kontobewegungen140 oder dem qualitativen Verständnis 

gleichberechtigter Teilhabe141 befassen, weisen darauf hin, dass die Auf-

teilung und Verwendung von Einkommen sehr wohl davon abhängt, wer 

das Geld in die Hand bekommt. Darüber hinaus scheinen sich Frauen mit 

zunehmender Erwerbsbeteiligung den impliziten Nachteilen einer ge-

meinsamen Geldverwaltung zu entziehen, denn wenn Frauen über aus-

reichend eigene Ressourcen verfügen, nimmt die individuelle Geldverwal-

tung zu.142 Ein Beleg für die Kausalität zwischen Einkommenszuteilung 

und Verwendung des Einkommens ist auch die Reform des Kindergeldes 

in Großbritannien. Der Wechsel von einem steuerlichen Freibetrag, der 

überwiegend dem (erwerbstätigen) Vater zugutekam, zu einem Kinder-

geld, das direkt an die betreuende Person ausgezahlt wurde, hatte zur 

Folge, dass das Geld anders und zwar sehr viel mehr für Kinder- und 

Frauenkleidung verwendet wurde.143 Gegen die typisierende Annahme 

                                                 
135 Vgl. zur Diskussion beim Ehegattensplitting Spangenberg 2016. 

136 Unter anderem BVerfGE 116, 164, 182 f.; 122, 210, 232 f.; 133, 377, 412, stRsrp. 

137 Überblick zu empirischen Studien, Boll/Beblo 2013,S. 21 ff.; ablehnend auch Eng-

lisch/Becker 2016, S. 32; a. A. Baumgarten/Houben 2014, S. 126ff), die anhand der 

Haushaltsdaten der EVS mit Vermutungen zur gemeinsamen Verwendung argumen-

tieren. 

138 Zum Beispiel Ludwig Mayerhofer 2007, S. 243. 

139 Holst/Schupp 2006, S. 2445.  

140 Eden 2015.  

141 Z. B. Wimbauer et al. 2002, S. 263 ff.; Nymann, 1999, S. 766 ff. 

142 Vgl. Lott 2016, S. 11 f.  

143 Lundberg et al. 1997; Ward-Batts 2008.  
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des gemeinsamen Wirtschaftens unabhängig von den jeweiligen Einkünf-

ten sprechen auch experimentelle Untersuchungen, die nachweisen, 

dass die Entscheidung über die Verwendung von Geld von der konkreten 

Zuteilung abhängig ist.144 

Vor allem aber endet die Gestaltungs- und Typisierungsbefugnis der 

Gesetzgebung dort, wo sie sich in unverhältnismäßiger Weise zum Nach-

teil eines Geschlechts auswirkt.145 Die der Rechtsprechung des BGH zu 

Grunde liegende Annahme des gemeinsamen Wirtschaftens blendet nicht 

nur Interessensunterschiede zwischen den Eheleuten aus. Vielmehr per-

petuiert die Annahme die aus der Berechnung der Lohnsteuer resultieren-

den Nachteile rechtlich, so dass Frauen die zugunsten der Steuerklasse 

III überzahlte Lohnsteuer in V selbst innerhalb der Ehe nicht geltend ma-

chen können. Der BGH verweist zwar zu Recht auf die bewusste Wahl 

der Steuerklassen III/V, die dazu führt, dass den Eheleuten monatlich 

mehr bare Geldmittel zur Verfügung stehen. Dabei vernachlässigt das 

Gericht jedoch, dass die finanziell nachteiligen Folgen dieser Entschei-

dung – nämlich die vergleichsweise hohe Besteuerung des niedrigeren 

Einkommens – mehrheitlich Frauen treffen, während Männer durch die 

vergleichsweise niedrige Besteuerung ihres höheren Einkommens be-

günstigt werden. 

Die höchst unterschiedliche Verteilung der Belastungen und Begünsti-

gungen der Entscheidung für die Steuerklassenkombination III/V ist auch 

nicht über den Schutz der Ehe in Art. 6 Abs. 1 GG begründbar. Art. 6 

Abs. 1 GG schützt die Ehe in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 GG als eine 

Lebensgemeinschaft gleichberechtigter Partner.146 Das Verständnis 

gleichberechtigter Partnerschaft hat sich zwar im Laufe der Zeit gewan-

delt. Dennoch kann Art. 6 Abs. 1 GG die unverhältnismäßige Benachteili-

gung verheirateter Frauen nicht legitimieren.147 

 

 

                                                 
144 Beblo/Denninger 2013, S. 113 ff.  

145 BVerfGE 121, 241, 261 f.; 133, 377, 413. 

146 U. a. BVerfGE 105, 1, 10f. 

147 Vgl. Starck, in v. Mangold/Klein/Starck 2010, Art. 3 Abs. 2, Rz. 331; Heun: in Dreier 

2010, Art. 3, Rz. 109.  
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5.3 Lohnersatzleistungen innerhalb der Ehe 
 

5.3.1 Geschlechtsbezogene Nachteile der 
Steuerklassen III/V 

 
5.3.1.1 Höhe von Lohnersatzleistungen 

Die finanziellen Nachteile der Steuerklasse V zu Lasten von Frauen set-

zen sich beim Bezug von Lohnersatzleistungen fort, weil diese Leistungen 

bei der Berechnung an die Steuerklassen anknüpfen. Aufgrund der hohen 

Steuerabzüge in Steuerklasse V fallen derartige Leistungen bei gleichem 

Bruttoeinkommen erheblich niedriger aus als in Steuerklasse III und IV 

(vgl. Tabelle 59 sowie Kapitel 4.3 bis 4.6). Diese Nachteile treffen eben-

falls überwiegend Frauen, die auch beim Bezug von Lohnersatzleistun-

gen häufiger Steuerklasse V und seltener Steuerklasse III zugeordnet 

sind (Kapitel 3.2, Tabelle 6). 

 

Tabelle 59: Kranken-, Eltern und Arbeitslosengeld I nach Bruttolohn, 

Beiträgen und Steuerklasse in Euro 

 

Jahresbruttoeinkommen 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

pro Monat 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 5.833 6.667 

SVB (AN-Anteil) 141 330 496 661 826 948 1.036 1.124 

Beitrag KV (AN-Anteil) 55 129 194 258 323 352 352 352 

Beitrag ALV (AN-Anteil) 9 21 31 42 52 63 73 83 

Netto-Krankengeld (II) 513 1.002 1.380 1.738 2.075 2.412 2.741 2.793 

Netto-Krankengeld (III) 513 1.026 1.526 1.912 2.290 2.682 2.793 2.793 

Netto-Krankengeld (V) 482 807 1.111 1.399 1.683 1.985 2.304 2.622 

Netto-Krankengeld (IV) 513 967 1.339 1.692 2.024 2.355 2.679 2.793 

Mtl. Elterngeld (II) 507 776 1.057 1.343 1.612 1.800 1.800 1.800 

Mtl. Elterngeld (III) 507 806 1.175 1.485 1.789 1.800 1.800 1.800 

Mtl. Elterngeld (V) 455 651 837 1.066 1.292 1.503 1.707 1.800 

Mtl. Elterngeld (IV) 507 746 1.023 1.305 1.570 1.800 1.800 1.800 

ALG I pro Monat (II) 395 750 1.029 1.297 1.549 1.777 1.977 2.168 

ALG I pro Monat (II) mit 
Kind 

441 837 1.150 1.448 1.730 1.984 2.207 2.421 

ALG I pro Monat (III) 395 789 1.141 1.430 1.713 1.981 2.233 2.476 

ALG I pro Monat (V) 346 605 831 1.046 1.257 1.458 1.650 1.841 

ALG I pro Monat (IV)  395 724 1.001 1.265 1.514 1.738 1.935 2.126 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Beim Arbeitslosengeld wird das für die Bemessung relevante Nettoar-

beitsentgelt anhand der Steuerklasse bestimmt, nach der die Lohnsteuer 
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zu Beginn des Jahres, in dem der Anspruch auf Arbeitslosengeld entstan-

den ist, berechnet wurde (§ 153 SGB III). Aufgrund des hohen Lohnsteu-

erabzugs in Steuerklasse V fällt das Arbeitslosengeld in Relation zum 

Bruttoeinkommen und den daran bemessenen Beiträgen zu Arbeitslosen-

versicherung niedriger aus, als etwa in Steuerklasse III und IV. Da Frauen 

sehr viel häufiger als Männer der Steuerklasse V zugeordnet sind, müs-

sen sie für das gleiche Arbeitslosengeld höhere Beiträge einzahlen. Dar-

über hinaus wirkt die durch die Beitragsbemessungsgrenze eingezogene 

Deckelung des Arbeitslosengelds zum Nachteil von Frauen, weil damit 

letztlich das Nettoarbeitsentgelt gedeckelt wird, dass in Steuerklasse III 

höher ausfällt als in Steuerklasse V. Im Jahr 2019 betrug das höchstmög-

liche monatliche Arbeitslosengeld in Steuerklasse III daher 2.486 Euro. In 

Steuerklasse V wurde das Arbeitslosengeld demgegenüber bereits bei 

1.849 Euro gedeckelt und fiel damit bei gleichem Bruttoeinkommen um 

637 Euro geringer aus. (Abbildung 10, Kapitel 4.5.1.) 

Das Elterngeld wird bei nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit anhand 

der Steuerklasse berechnet, der die leistungsbeziehende Person im Jahr 

vor der Geburt des Kindes überwiegend zugeordnet war (§§ 2, 2b, c, e 

BEEG). Aufgrund des Mindestelterngelds von 300 Euro wirken sich die 

Unterschiede der Steuerklassen erst oberhalb eines monatlichen Brutto-

einkommens von 500 Euro aus. Die Unterschiede zwischen den Steuer-

klassen III und V sind am größten, wenn in Steuerklasse III die maximale 

Elterngeldhöhe von 1.800 Euro erreicht wird (2019 bei einem monatlichen 

Bruttoeinkommen von 4.200 Euro).148 In Steuerklasse V wurde diese 

Grenze 2019 erst bei etwa 6.200 Euro erreicht. Demnach muss eine Per-

son, deren Elterngeld anhand der Steuerklasse V berechnet wird, im Ver-

gleich zur Steuerklasse III, ein etwa 2.000 Euro höheres Bruttoeinkom-

men erzielen, um das maximal mögliche Elterngeld zu erhalten. (vgl. Ta-

belle 59 sowie Abbildung 9, Kapitel 4.4.1) 

Etwas anders als beim Arbeitslosengeld und beim Elterngeld wirken 

sich die Steuerklassen beim Krankengeld über die Beschränkung des 

Nettoarbeitsentgelts auf 90 Prozent aus, die das Krankengeld – jenseits 

der Beschränkung bei 70 Prozent des Regelentgelts – der Höhe nach be-

grenzt (§ 47 Abs. 1 Satz 2 SGB V). In Steuerklasse V wird diese Grenze 

bedingt durch die hohen Lohnsteuerabzüge in 2019 schon ab einem mo-

natlichen Bruttoeinkommen von rund 570 Euro erreicht. In Steuerklasse 

III wirkt sich die Beschränkung des Nettoarbeitsentgelts aufgrund der ge-

ringeren Lohnsteuerabzüge demgegenüber erst ab einem monatlichen 

Bruttoeinkommen von 2.400 Euro aus. (vgl. Abbildung 8, Kapitel 4.3.1.) 

                                                 
148 In Steuerklasse V beträgt das Elterngeld bei einem monatlichen Bruttoeinkommen 

von 4.200 Euro nur 1.300 Euro beträgt und ist damit 500 Euro bzw. 28 Prozent ge-

ringer. 
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Bei beitragsabhängigen Leistungen wie dem Arbeitslosengeld und 

dem Krankengeld kommt dazu, dass die Leistungen – aufgrund der An-

knüpfung an das durch die Steuerklassen pauschalisierte Nettoentgelt – 

selbst bei gleich hohen Beitragszahlungen in Steuerklasse V niedriger 

ausfallen als in Steuerklasse III oder IV (vgl. Tabelle 59). 

 
5.3.1.2 Eingeschränkte Wechselmöglichkeiten bei 

Lohnersatzleistungen 

Die Auswertungen zur Zuordnung der Steuerklassen beim Bezug von 

Lohnersatzleistungen weisen darauf hin, dass Frauen beim Bezug von 

Lohnersatzleistungen häufig in die für die Höhe der Leistung günstigste 

Lohnsteuerklasse III oder zumindest in Steuerklasse IV wechseln (vgl. 

Kapitel 3.2. Tabelle 4). Demzufolge können Frauen die Höhe ihrer Lohn-

ersatzleistungen durch einen Wechsel der Steuerklasse scheinbar positiv 

beeinflussen. Tatsächlich ist der Wechsel der Lohnsteuerklasse zur Ge-

haltsaufstockung vor Bezug von Lohnersatzleistungen für den oder die 

Ehepartner*in mit dem geringeren Einkommen rechtlich nur beim Eltern-

geld anerkannt. 

Bei der Berechnung des Elterngelds, das in der Regel vom Einkommen 

der letzten zwölf Monate abhängt, ist die Steuerklasse relevant, die der 

Berechnung der Lohnsteuer in den letzten zwölf Monaten vor der Geburt 

des Kindes überwiegend zu Grunde lag (§ 2e Abs. 3 i.V. m. § 2c Abs. 3 

BEEG).149 Ein Wechsel aus Steuerklasse V in Steuerklasse III oder IV 

erhöht daher nur dann das Elterngeld, wenn der Elternteil, der das Eltern-

geld beantragt, der Steuerklasse mindestens sieben Monate vor Geburt 

des Kindes zugeordnet war. In diesem Fall gilt die dann einschlägige 

Steuerklasse für die Einkommensermittlung im gesamten Bemessungs- 

und Bezugszeitraum.150 Nach der Rechtsprechung des Bundessozialge-

richts (BSG) gilt ein Wechsel der Lohnsteuerklasse zur Maximierung des 

Elterngelds im Rahmen des jährlich vorgesehen Steuerklassenwechsels 

nicht als rechtsmissbräuchlich.151 Da die Gesetzgebung einen solchen 

Wechsel „sehenden Auges“ in Kauf genommen habe – so das BSG – 

ließe sich das Ausschöpfen der rechtlich legalen Möglichkeit nicht als 

rechtsmissbräuchlich oder sozial unangemessen beurteilen.152 Bei einem 

                                                 
149 Vorher galt: § 3e Abs. 3 i.V. m. § 2c Abs. 3 BEEG. 

150 Röhl in: Rolfs et al. 2019, § 2e BEEG, Rn. 11 f. 

151 BSG, Urteil vom 25. 6. 2009 – B 10 EG 3/08 R, DStR 2009, S. 2263 (2265).  

152 Ebd.  
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weiteren Steuerklassenwechsel wurde der Wechsel demgegenüber bis-

lang nicht anerkannt. 153 Allerdings können Eheleute seit 2020 die Steuer-

klasse mehrfach wechseln. Mangels einer entsprechenden gesetzlichen 

Einschränkung dürfte der Steuerklassenwechsel zur Erhöhung des El-

terngeldbezugs – der bisherigen Rechtsprechung des BSG folgend – da-

her regelmäßig zulässig sein.154 

Beim Arbeitslosengeld, das sich in der Regel anhand des Arbeitsent-

gelts der letzten zwölf Monate vor Eintritt der Arbeitslosigkeit berechnet, 

ist ein Wechsel der Steuerklasse demgegenüber nur in sehr viel engeren 

Grenzen zulässig. Für die Berechnung des Arbeitslosengelds gilt grund-

sätzlich die Lohnsteuerklasse, die zu Beginn des Jahres der Entstehung 

des Anspruchs auf Arbeitslosengeld eingetragen war (§ 153 Abs. 2 

SGB III). Ein Wechsel der Steuerklassenkombination155 während des Ka-

lenderjahrs ist bei Eheleuten anders als beim Elterngeld nur dann zuläs-

sig, wenn die neu eingetragenen Lohnsteuerklassen dem Verhältnis der 

monatlichen Arbeitsentgelte der Eheleute entsprechen oder zu einem ge-

ringeren Leistungsanspruch führen (§ 153 Abs. 3 SGB III).156 Die Wahl 

muss also entweder unter steuerlichen Gesichtspunkten zweckmäßig 

sein, d. h. zu einem günstigeren Steuerabzug führen oder leistungsrecht-

lich eine Verschlechterung bedeuten. 157 Der Dienstanweisung der Bun-

desagentur für Arbeit folgend158 ist der Wechsel zu III/V dabei immer 

zweckmäßig, wenn das Einkommen der geringer verdienenden Person 

einen Betrag in Höhe von 40 Prozent des gemeinsamen Arbeitsentgeltes 

nicht übersteigt.159 Die Zweckmäßigkeit der Steuerklassenkombination 

wird hier nicht individuell, sondern anhand des Haushaltsnettoeinkom-

mens bemessen. Anders als beim Elterngeld ist der Bezug von Arbeitslo-

sengeld in Steuerklasse III für die Person mit dem geringeren Einkommen 

daher rechtlich kaum möglich. Anerkannt ist lediglich der Wechsel zum 

Faktorverfahren, weil die Berechnung der Lohnsteuer hier zum geringsten 

                                                 
153 Vgl. FG Köln, Urt. v. 25.10.2016 – 3 K 887/16, mit der Argumentation, dass der 

Zweck der Aufstockung des Elterngeldes im Rahmen eines weiteren Steuerklassen-

wechsels außerhalb des Normzwecks der Vorschriften zur Wahl der Steuerklassen 

liege; ebenso BFH, Beschluss v. 9.3.2017- VI S 21/16 (PKH) –, juris.  

154 Die Neuregelung wird mit der Vereinfachung des Steuerkassenwechsels und der für 

eine vollmaschinelle Bearbeitung des Lohnsteuerantragsverfahrens begründet, vgl. 

Deutscher Bundestag 2019b, BT-Drs. 19/14421, S. 30. 

155 Andernfalls ist die zu Beginn des Kalenderjahres gültige Steuerklasse auch dann 

maßgebend, wenn die Steuerklassen nicht dem Verhältnis der monatlichen Arbeits-

löhne der Eheleute entsprechen, vgl. BSG 25.8.1987, 7 Rar 70/86.  

156 Der Wechsel wird im Monat nach dem Wechsel der Steuerklasse wirksam. 

157 Michalla-Munsche in: Rolfs et al. 2019, § 153 SGB III, Rn. 14; BSG, 27.07.2004 – 

B 7 AL 76/03 R. 

158 Bundesagentur für Arbeit 2019, 153.3 (5), S. 10. 

159 Ebd. 153.3 (10), S. 12.  
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individuellen Lohnsteuerabzug führt.160 Auch beim Krankengeld, das an-

hand der zum Zeitpunkt des Krankheitsfalles geltenden Lohnsteuerklasse 

und des zu diesem Zeitpunkt erzielten Einkommens berechnet wird, dürf-

ten Steuerklassenwechsel allein mit Blick auf eine längere Krankheit 

ebenfalls rechtsmissbräuchlich sein.161 

 
5.3.1.3 Fehlender Ausgleichsanspruch im Innenverhältnis 

Der Nachteil zulasten von Frauen entfällt auch nicht, weil die überzahlte 

Lohnsteuer oder die zu niedrigen Lohnersatzleistungen zwischen den 

Eheleuten ausgeglichen werden (können). Während zusammenveran-

lagte Eheleute im Einkommensteuerrecht als eine steuerpflichtige Person 

gelten und gegenüber der zuständigen Finanzbehörde zu Gesamtschuld-

nern werden, hat der Bezug von Lohnersatzleistungen keinerlei gesamt-

schuldnerische Folgen. Demzufolge fehlt es bereits im Grundsatz an ei-

nem eheinternen Ausgleichsanspruch. Zudem wird in der Rechtspre-

chung argumentiert, dass sich Eheleute die durch das Einkommen des 

oder der Ehepartner*in entstehende höhere Steuerbelastung bei der Be-

rechnung von Lohnersatzleistungen wie dem Elterngeld zurechnen las-

sen müssen. Eheleute, die sich für eine gemeinsame Veranlagung und 

den damit verbundenen Steuervorteil entscheiden würden, müssten um-

gekehrt in Kauf nehmen, dass die damit verbundene höhere Steuerlast 

der elterngeldberechtigen Ehefrau zu einem niedrigeren Elterngeld 

führe.162 

Dazu kommt, dass ein Ausgleichsanspruch im Innenverhältnis die Aus-

wirkungen des Progressionsvorbehalts auf die gemeinsame Steuerbelas-

tung einbeziehen müsste (vgl. z. B. Kapitel 4.4.3). Den meisten Men-

schen dürfte eine solche Berechnung schwerfallen, zumal die Berech-

nung einen eindeutigen rechtlichen Aufteilungsmaßstab voraussetzt. 

 

 

5.3.2 Rechtfertigung 

 
5.3.2.1 Berechnung von Lohnersatzleistungen anhand des 

Nettoeinkommens 

Lohnersatzleistungen, wie das Arbeitslosen, Kranken- oder Elterngeld, 

sollen einen angemessenen Ersatz für den Ausfall des bisherigen Er-

                                                 
160 Ebd.  

161 Ausführlich zu Leistungen in verschiedenen Rechtsbereichen, Gläser/Schöllhorn 

2013.  

162 Hessisches LSG, Urt. V. 27.11.2013, L 6 EG 6/11, Rn. 22 (Elterngeld bei zusam-

menveranlagten Selbstständigen); LSG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 27.4.2010, L 13 

EG 55/09. 
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werbseinkommens gewährleisten. Der Rechtsprechung des BVerfG zu-

folge ist es dabei sachgerecht, für die Bemessung von Lohnersatzleistun-

gen, die weder steuer- noch sozialversicherungspflichtig sind, grundsätz-

lich an den Nettolohn anzuknüpfen, den Arbeitnehmende zuletzt bezogen 

haben.163 

Auch bei der Ausgestaltung sozialversicherungspflichtiger Systeme, 

die über Beiträge finanziert werden, ist die Gesetzgebung verfassungs-

rechtlich nicht gehalten, Geldleistungen der Höhe nach in voller Äquiva-

lenz zu den Beiträgen festzusetzen.164 

Die durch die Steuer-, aber auch Sozialversicherungsabgaben bewirk-

ten Verzerrungen zwischen den am Bruttoeinkommen orientierten Beiträ-

gen und den am Nettoeinkommen orientieren Leistungen ließen sich ggf. 

durch die Berechnung von Lohnersatzleistungen anhand des Bruttoein-

kommens vermeiden. Gleichzeitig würde die Bemessung anhand des 

Bruttoeinkommens zu einer grundlegenden Veränderung und Verschie-

bung der Sozialversicherungs- und Steuerlasten bzw. -einnahmen bei 

den Leistungsträgern, sowie den Haushalten von Bund, Ländern und Ge-

meinden führen. Die Gesetzgebung ist verfassungsrechtlich auch nicht 

dazu gezwungen, die zweckmäßigste oder gerechteste Lösung für die 

Berechnung von Lohnersatzleistungen zu finden, soweit sie den durch die 

Verfassung begrenzten Gestaltungsspielraum nicht überschreitet.165 Die 

Benachteiligung zulasten von Frauen verstößt zwar gegen Art. 3 Abs. 2 

GG, ist aber auch durch die Änderung der am Nettoeinkommen orientier-

ten Berechnung zu vermeiden (vgl. Kapitel 5.3.2.2). 

 
5.3.2.2 Pauschalisierung des Nettoarbeitsentgelts über die 

Steuerklassen 

Jenseits der Orientierung am Nettoeinkommen ist in der Rechtsprechung 

zudem anerkannt, dass sich die Gesetzgebung aus Gründen der Verwal-

tungspraktikabilität für eine Pauschalisierung entscheiden kann, wenn 

dies zu einer zügigen Feststellung der Leistungshöhe führt.166 Dem 

BVerfG zufolge ist es daher grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass die 

Lohnabzüge für die Berechnung des Nettolohns nicht individuell ermittelt 

werden, sondern der individuelle Bruttolohn um „gewöhnlich“ anfallende 

Abzüge vermindert wird.167 Dabei sei auch die in der Anknüpfung an die 

                                                 
163 BVerfGE 90, 226, 237 für das Arbeitslosengeld I. Die Orientierung am Nettoeinkom-

men wird dabei am Maßstab von Art. 14 GG geprüft.  

164 BVerfGE 51, 115, 124; 90, 226, 240 (Arbeitslosengeld); NZS 1997, 226, 227 (Kran-

kengeld). 

165 Vgl. BVerfGE 68, 287, 301; 81, 108, 117; 84, 348, 359, stRspr. 

166 BVerfGE 17, 1, 25; 63,255, 262; 90, 226, 237; ebenso Nichtannahmebeschluss v. 

23.10.2007, 1 BvR 2089/07 zur Berücksichtigung der steuerlichen Kinderfreibeträge.  

167 BVerfGE 90, 226, 237. 
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Steuerklassen liegende Pauschalisierung zulässig, denn die typisierende 

Regelung ermögliche eine zügige Feststellung der Leistungshöhe.168 

Im Hinblick auf die Benachteiligung von Frauen trägt diese Begrün-

dung jedoch nicht, weil bereits die Berechnung der Lohnsteuer über die 

Steuerklassenkombination III/V diskriminierend ist. Wenn aber bereits die 

Berechnung der Lohnsteuer selbst gegen das Verbot mittelbarer Diskri-

minierung verstößt, sind auch die daraus resultierenden Nachteile bei der 

Berechnung der Lohnersatzleistungen nicht zu rechtfertigen.169 

Die Orientierung an den Steuerklassen III/V ist zudem nicht erforder-

lich. Die Lohnersatzleistungen lassen sich auch über die Steuerklassen-

kombination IV/IV mit oder ohne Faktor berechnen. Bei allen Gewinnein-

künften (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbetrieb und 

selbstständiger Arbeit) oder Fällen, in denen das Gesamteinkommen 

überwiegend durch Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit geprägt ist, 

wird seit der Vereinfachung des Elterngeldbezugs im Jahr 2012 pauschal 

die Steuerklasse IV ohne Faktor zu Grunde gelegt, unabhängig von der 

steuerlichen Veranlagung (§ 2e Abs. 3 BEEG).170 

Die Berücksichtigung der steuerlichen Entlastungen aus einer gemein-

samen Veranlagung ist bei der pauschalisierten Bemessung von Lohner-

satzleistungen verfassungsrechtlich auch nicht zwingend. Ob und in wel-

cher Höhe sich die Zusammenveranlagung tatsächlich auf die Steuerlast 

auswirkt, steht nämlich erst nach Ende des Kalenderjahres fest.171 Zudem 

ist die Gesetzgebung bei der Bemessung von Lohnersatzleistungen ver-

fassungsrechtlich nicht gezwungen, das Prinzip der Beitragsäquivalenz 

zugunsten der vollumfänglichen Aufrechterhaltung des bisherigen Le-

bensstandards zu durchbrechen. Das Lebensstandardprinzip ist kein Ver-

fassungsgebot. 172 Selbst über Art. 6 Abs. 1 GG lässt sich keine zwin-

gende Einbeziehung der Zusammenveranlagung herleiten, solange die 

Ehe im Vergleich zu ledigen Personen oder nichtehelichen Paaren nicht 

schlechter gestellt wird. Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist die Ge-

setzgebung zwar grundsätzlich berechtigt, die Ehe als rechtlich verbindli-

che und in besonderer Weise mit gegenseitigen Einstandspflichten aus-

gestattete dauerhafte Paarbeziehung gegenüber anderen Lebensformen 

                                                 
168 Ebd., BVerfGE 17, 1, 25; 63,255, 262. 

169 Vgl. Argumentation zur Berücksichtigung von Unterhaltspflichten am Maßstab des 

Art. 3 Abs. 1 GG, BVerfGE 63, 255, 263. 

170 BT-Drs. 17/9841 v. 29.05.2012, S. 26. 

171 Vgl. BVerfGE v. 8.3.1983, 1 BVL 21/80 (BVerGE 63, 255), Rn. 30 zur Berücksichti-

gung von gesetzlichen Unterhaltspflichten gegenüber nichtehelichen Kindern.  

172 BVerfGE v. 23.03.1994, 1 BvL 8/85 (= BVerfGE 90, 226), Rn. 56 mit Verweis auf 

BVerfGE 72, 9, 20 f.  
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zu begünstigen. 173 Daraus ergibt sich jedoch kein Anspruch auf die Be-

rücksichtigung des Splittingverfahrens bei der Berechnung von Sozialleis-

tungen. Soweit eine Besserstellung der Ehe gewollt ist, lässt sich dies oh-

nehin sehr viel gleichheitsgerechter – ebenso wie beim Arbeitslosengeld 

mit im Haushalt lebenden Kindern – über eine entsprechende Erhöhung 

des Leistungssatz erreichen. 

 

 

5.4 Familienbezogene Lohnersatzleistungen 
 

Art. 3 Abs. 1 GG ist grundsätzlich dann verletzt, wenn es für die unter-

schiedliche Behandlung gleicher Sachverhalte an einem hinreichend 

sachlichen Grund fehlt. Die Berechnung von Lohnersatzleistungen, die 

sich der Höhe nach am Nettoarbeitsentgelt orientieren, differenziert durch 

die Anknüpfung an die Steuerklassen implizit nach dem Familienstand. 

Demzufolge werden Leistungsbeziehende, die verheiratet sind, anders 

behandelt als nicht Verheiratete. Gleichzeitig stehen Ehen durch das 

Wahlrecht zwischen Einzel- und Zusammenveranlagung andere steuerli-

che Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese dürfen aufgrund des 

besonderen Schutzes der Ehe über Art. 6 Abs. 1 GG grundsätzlich auch 

bei der Berechnung von Lohnersatzleistungen berücksichtigt werden.174 

Art. 6 Abs. 1 GG schützt allerdings auch die Familie und verbietet ebenso 

wie oder in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 GG, die unterschiedliche Behand-

lung verschiedener Familienkonstellationen.175 Das gilt insbesondere bei 

Leistungen, wie dem Elterngeld, das Eltern unabhängig vom Familien-

stand ermöglichen soll, ihre Erwerbstätigkeit zu unterbrechen oder einzu-

schränken, um sich vorrangig der Betreuung ihres neugeborenen Kindes 

widmen zu können (vgl. Kapitel 2.3.). 

 

 

5.4.1 Höhe des Elterngelds und Gestaltungsoptionen 
nach Familienstand 

 

Das Elterngeld fällt bei Eltern, die nicht verheiratet sind und deren Eltern-

geld demzufolge anhand der Steuerklasse I oder II berechnet wird, bei 

gleichem Bruttoeinkommen geringer aus als bei Eltern, die verheiratet 

sind und deren Elterngeld häufig nach Steuerklasse III berechnet wird. 

                                                 
173 Vgl. BVerfGE 133, 377, 410 m. w. N. stRspr. 

174 Ebd. 

175 U. a. BVerfGE 61, 319; 342 f.; 106, 166, 175 ff.; 107, 205, 212 ff. 
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Der in Steuerklasse III wirkende Splittingtarif mindert die Lohnsteuer-

belastung in sehr viel höherem Umfang als der in Steuerklasse II berück-

sichtigte Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Höhe von 1.308 Euro. 

Da das Elterngeld anhand des Einkommens der zwölf Monate vor der Ge-

burt des Kindes bemessen ist, werden zudem Personen schlechter ge-

stellt, die erstmals Eltern werden, denn bei ihnen wird das Elterngeld an-

hand der Steuerklasse I berechnet. Bei einem Bruttoeinkommen im Be-

messungszeitraum von durchschnittlich 2.500 Euro pro Monat ergibt sich 

beispielsweise für ein*e Leistungsempfänger*in in Lohnsteuerklasse III 

1.175 Euro Elterngeld pro Monat (47 Prozent des Bruttoeinkommens), in 

Steuerklasse II 1.057 Euro (42 Prozent des Bruttoeinkommens) und in 

Steuerklasse I bzw. IV 1.023 Euro (41 Prozent des Bruttoeinkommens) 

(vgl. Kapitel 4.4.1., Tabelle 22). 

Die Möglichkeit zur Aufstockung des Nettoeinkommens in Steuer-

klasse III zu wechseln und damit das Elterngeld zu erhöhen, ist auf Ehen 

beschränkt. 

Der damit einhergehende Wechsel in die Steuerklassenkombination 

V/III erhöht im Bemessungszeitraum zwar die Summe der Lohnsteuer bei-

der Eheleute und mindert damit das verfügbare Haushaltsnettoeinkom-

men. Dieser Nachteil wird jedoch im Rahmen des Jahressteuerausgleichs 

behoben, weil die überzahlte Lohnsteuer erstattet wird. Mit der Geburt des 

Kindes kann der oder die andere Ehepartner*in zudem wieder in die Steu-

erklasse III wechseln und so die Lohnsteuerbelastung senken und das 

Haushaltseinkommen erhöhen. 

Die höheren Lohnersatzleistungen in Steuerklasse III werden auch 

nicht durch die Einbeziehung des Elterngelds in den Progressionsvorbe-

halt ausgeglichen (Tabelle 60). 
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Tabelle 60: Progressionsvorbehalt in Euro und in Prozent des 

Elterngelds bei verschiedenen Einkommenskombinationen und Lohn-

steuerklassen 

 

Jahresbruttoeinkommen (EP1) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 

zvE (EP1) 48.308 39.911 31.300 22.650 14.409 6.168 0 

Einkommensteuer ohne EG  7.100 4.804 2.608 694 0 0 0 

Elterngeld EP 2/StKl. V) 3.600 5.455 7.807 10.038 12.787 15.502 18.033 

Progressionsvorbehalt in Euro 466 719 1067 1351 860 148 0 

Progressionsvorbehalt in % EG 12,9 % 13,2 % 13,7 % 13,5 % 6,7 % 1,0 % 0,0 % 

Elterngeld EP 2/StKl. III) 3.600 6.089 9.669 14.099 17.820 21.463 21.600 

Progressionsvorbehalt in Euro 466 795 1276 1757 1268 384 0 

Progressionsvorbehalt in % EG 12,9 % 13,1 % 13,2 % 12,5 % 7,1 % 1,8 % 0,0 % 

Elterngeld EP 2/StKl. IV) 3.600 6.089 8.948 12.276 15.665 18.841 21.600 

Progressionsvorbehalt in Euro 466 795 1197 1584 1105 284 0 

Progressionsvorbehalt in % EG 12,9 % 13,1 % 13,4 % 12,9 % 7,1 % 1,5 % 0,0 % 

Elterngeld EP 2/Faktorverf.) 3.600 6.089 8.987 12.276 15.826 20.096 21.600 

Progressionsvorbehalt in Euro 466 795 1201 1584 1118 333 0 

Progressionsvorbehalt in % EG 12,9 % 13,1 % 13,4 % 12,9 % 7,1 % 1,7 % 0,0 % 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Aufgrund des Progressionsvorbehalts steigt bei Lohnersatzleistungen 

zwar der durchschnittliche Steuersatz auf das steuerpflichtige Einkom-

men und damit die Höhe der Einkommensteuer insgesamt. Die Steuer-

mehrbelastung ist abhängig von der Höhe des Elterngelds und des Split-

tingvorteils der arbeitenden Ehepartner*in und kann bis zu 1.750 Euro pro 

Jahr in 60.000 Euro vorherigen Jahresbruttoeinkommen liegen. Wegen 

der höheren Grenzsteuersätze der auch schon vorher mehr verdienenden 

Ehepartner*in beträgt er vor allem bei kleinen Elterngeldzahlungen bis zu 

13,7 Prozent der Leistungen (vgl. Tabelle 60). Dieser Effekt tritt allerdings 

auch bei nicht verheiraten und daher individuell besteuerten Eltern auf, 

soweit im Veranlagungszeitraum weiteres steuerpflichtiges Einkommen 

erzielt wird. 

 

 

5.4.2 Rechtfertigung: Verwaltungspraktikabilität 

 

Wie bereits bei der Prüfung der Berechnung von Lohnersatzleistungen 

innerhalb der Ehe erläutert, darf die Gesetzgebung für die Bemessung 

von Lohnersatzleistungen an den Nettolohn anknüpfen, solange die Leis-
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tungen selbst weder steuer- noch sozialversicherungspflichtig sind. Zu-

dem müssen die Lohnabzüge für die Berechnung des Nettolohns nicht 

individuell ermittelt werden, sondern dürfen um die „gewöhnlich“ anfal-

lende Abzüge vermindert werden.176 Auch die in der Anknüpfung an die 

Steuerklassen liegende Pauschalisierung ist aus Gründen der Verwal-

tungspraktikabilität grundsätzlich zulässig.177 (vgl. Kapitel 5.3.2.2) 

Der im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 GG gewährte gesetzgeberische 

Spielraum für derartige Pauschalisierungen ist allerdings durch verfas-

sungsrechtliche Vorgaben wie Art. 6 Abs. 1 GG eingeschränkt.178 Die Be-

rechnung des Lohnsteuerabzugs anhand der Steuerklassen muss daher 

nicht nur sachlich begründbar, sondern muss auch geeignet und erforder-

lich sein, die relevanten Steuerabzüge angemessen abzubilden. 

Bei der Berechnung des Elterngelds ist bereits fraglich, ob die Anknüp-

fung an die Steuerklassen I bis V geeignet ist, die individuelle Steuerbe-

lastung angemessen abzubilden. Gerade die pauschalisierte Berechnung 

der Steuerbelastung bei Eheleuten anhand der Steuerklassen III, IV und 

V weicht in vielen Fällen und in erheblicher Weise von der tatsächlichen 

individuellen Steuerbelastung und damit auch vom individuellen Nettoar-

beitsentgelt ab. 

 Erstens abstrahiert die Berechnung anhand der Steuerklassen von der 

tatsächlichen Einkommensteuerveranlagung und damit den Auswir-

kungen des Splittingverfahrens. Für die Zuordnung der Steuerklassen 

kommt es nicht darauf an, ob sich Eheleute im Rahmen der erst im 

folgenden Jahr abzugebenden Einkommensteuererklärung gemein-

sam oder einzeln veranlagen lassen. Gleichzeitig wählen Ehepaare mit 

Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit meistens die gemeinsame 

Veranlagung.179 

 Zweitens entspricht die der Steuerklassenkombination III/V zu Grunde 

liegende Annahme einer Einkommensverteilung im Verhältnis 3 zu 2 

selten den tatsächlichen Einkommensverhältnissen, die letztlich die 

Höhe des unterjährigen Splittingvorteils bestimmen. Die Steuerklas-

senkombination III/V lässt offen, in welcher Höhe sich die Zusammen-

veranlagung tatsächlich steuermindernd auswirkt. Nach den Auswer-

tungen des statistischen Bundesamts für das Jahr 2015 entsprechen 

lediglich 13 Prozent der zusammenveranlagten Steuerpflichtigen mit 

Bruttoarbeitslohn dieser Annahme, bei weiteren 34 Prozent handelt es 

                                                 
176 BVerfGE 90, 226, 237. 

177 Ebd., BVerfGE 17, 1, 25; 63, 255, 262. 

178 U. a. BVerfGE 133, 377, 412 stRspr., in Bezug auf Art. 6 Abs. 1 BVerfGE 28, 324, 

356.  

179 Nach den Auswertungen des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2015 nur ca. 

4 % aller verheirateten Eheleute mit Bruttoarbeitslohn (ca. zehn Millionen Steuer-

fälle) einzeln veranlagt.  
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sich um Ehen, in dem der Ehemann das gesamte steuerpflichtige Ein-

kommen erwirtschaftet Demzufolge kommt es in vielen Ehen – abhän-

gig von der Höhe des Einkommens oder der gewählten Steuerklassen-

kombination – entweder zu Über- oder Unterzahlungen der monatli-

chen Lohnsteuer (vgl. Kapitel 4.2.2 Abbildung 6). Demzufolge fallen 

Lohnersatzleistungen, die sich an den Steuerklassenkombinationen 

III/V oder IV/VI orientieren auch in Relation zum Haushaltsnettoein-

kommen nach Veranlagung häufig zu hoch oder zu niedrig aus. 

 Beim Elterngeld kommt drittens dazu, dass Eheleute selbst dann in die 

Steuerklasse III wechseln dürfen, wenn ihr Einkommen dem der Steu-

erklasse III zu Grunde liegenden Einkommensanteil nicht entspricht. 

 

Die besondere Situation von Alleinerziehenden, mag für die Berechnung 

des Elterngelds die Einbeziehung des steuerlichen Entlastungbetrags 

nach § 24b EStG in Steuerklasse II erlauben. Der Entlastungsbetrag soll 

die höheren Lebens- und Haushaltsführungskosten Alleinerziehender ab-

gelten.180 Umgekehrt ist jedoch kaum zu rechtfertigen, dass Eltern, die 

verheiratet sind, selbst bei gleichem Jahresnettoeinkommen allein durch 

die Berechnung und Gestaltungsoptionen der Steuerklasse III ein höhe-

res Elterngeld beziehen können als nichtverheiratete Mütter oder Väter. 

Die Vorteile von verheirateten Eltern lassen sich dabei auch nicht über 

den Schutz der Ehe in Art. 6 Abs. 1 GG begründen, denn Zweck des El-

terngelds ist die Unterstützung von Eltern bei der Betreuung von Kindern, 

unabhängig von der Familienkonstellation. Deswegen wurde beispiels-

weise bei den nicht übertragbaren Partnermonaten ein Ausgleich für Al-

leinerziehende geschaffen. 

Die Orientierung an den Steuerklassen III oder V ist zudem nicht erfor-

derlich. Das Elterngeld ließe sich auch für alle Eltern über die Steuer-

klasse IV berechnen. Damit würden auch Eltern mit verschiedenen Ein-

kunftsarten gleich behandelt. 

 

 

5.5 Zusammenfassung der rechtlichen 
Bewertung 
 

Die derzeit am häufigsten gewählte Steuerklassenkombination III/V bür-

det dem oder der Ehepartner*in mit dem geringeren Einkommen erhebli-

che finanzielle Belastungen auf. Diese Nachteile treffen fast überwiegend 

Frauen, die aufgrund der Einkommensdifferenzen zwischen Frauen und 

                                                 
180 Vgl. Deutscher Bundestag 2004, BT- Drs. 15/3339, S. 11. 
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Männern, die in Ehen besonders ausgeprägt sind, sehr viel häufiger Steu-

erklasse V zugeordnet sind. Die Ausgestaltung der Steuerklassenkombi-

nation blendet diese strukturellen Unterschiede nicht nur aus, sondern 

verschärft die bereits bestehenden Einkommensdifferenzen zwischen 

Frauen und Männern weiter. Das mit der Konzeption der Steuerklassen-

kombination verfolgte Ziel, den monatlichen Lohnsteuerabzug in höherem 

Maße an die Jahreseinkommensteuerschuld anzupassen, ist nicht geeig-

net, die Nachteile zu Lasten von Frauen zu rechtfertigen. Das Gleiche gilt 

für die in der Rechtsprechung des BGH vertretene Annahme des gemein-

samen Wirtschaftens. Darüber hinaus ist das derzeitige Verfahren der 

Lohnbesteuerung in III/V nicht erforderlich, weil es andere gleichstellungs-

gerechtere Regelungsoptionen gibt. Die Ausgestaltung des Lohnsteuer-

verfahrens für beiderseitig erwerbstätige Eheleute ist demzufolge nicht 

mit dem Verbot mittelbarer Diskriminierung in Art. 3 Abs. 2 GG vereinbar. 

Die finanziellen Nachteile der Steuerklasse V setzen sich beim Bezug 

von Lohnersatzleistungen fort, weil diese Leistungen bei der Berechnung 

des Nettoarbeitsentgelts pauschalisierend an die Steuerklassen anknüp-

fen. Auch diese fortgesetzte Benachteiligung trifft überwiegend Frauen, 

die beim Bezug von Lohnersatzleistungen ebenfalls sehr viel häufiger als 

Männer Steuerklasse V und seltener Steuerklasse III zugeordnet sind. 

Demzufolge erhalten verheiratete Frauen bei gleichem Bruttoeinkom-

men – und bei beitragsabhängigen Leistungen gleichen Beiträgen – über-

wiegend geringere Lohnersatzleistungen als verheiratete Männer. 

Die Gesetzgebung kann sich für die Berechnung von Lohnersatzleis-

tungen zwar grundsätzlich am Nettoeinkommen orientieren und kann die 

Lohnabzüge für die Berechnung des Nettoarbeitsentgelts pauschalisie-

rend ermitteln. Wenn aber bereits die Berechnung der Lohnsteuer selbst 

gegen das Verbot mittelbarer Diskriminierung verstößt, sind auch die da-

raus resultierenden Nachteile bei der Berechnung der Lohnersatzleistun-

gen nicht zu rechtfertigen. Die Berechnung anhand der Steuerklasse V ist 

zudem nicht erforderlich, denn Lohnersatzleistungen lassen sich auch 

über die Steuerklassenkombination IV/IV mit oder ohne Faktor berech-

nen. Bei Gewinneinkünften wird das Elterngeld bereits seit 2012 pauschal 

anhand der Steuerklasse IV berechnet. 

Die pauschalisierende Berechnung von Lohnersatzleistungen anhand 

der Steuerklassen differenziert zudem nach dem Familienstand und be-

handelt demzufolge verheiratete Leistungsbezieher*innen anders als 

nicht Verheiratete. Zumindest bei familienbezogenen Leistungen wie dem 

Elterngeld, sind die daraus resultierenden Nachteile hinsichtlich der Höhe 

der Leistung, aufgrund der stark pauschalisierenden Berechnung des 

Steuerabzugs, nicht mit dem Schutz der Familie nach Art. 3 Abs. 1 und 

Art. 6 Abs. 1 GG vereinbar. Zudem lässt sich das Elterngeld auch für alle 
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Eltern über die Steuerklasse IV berechnen. Damit würden auch Eltern mit 

verschiedenen Einkunftsarten gleich behandelt. 
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6. Reformoptionen 
 

Die quantitativen Analysen der Folgen der Steuerklassenzuordnung auf 

die Verteilung der Lohnsteuerbelastung sowie die drei untersuchten Lohn-

ersatzleistungen (Krankengeld, Elterngeld und Arbeitslosengeld I) und die 

anschließende rechtliche Würdigung dieser Sachverhalte zeigen erhebli-

chen Reformbedarf auf. Alternativen müssen indes so gestaltet sein, dass 

zum einen die mit der Ausgestaltung des Lohnsteuerverfahrens und der 

Berechnung von Lohnersatzleistungen verfolgten Ziele verwirklicht wer-

den können. Zum anderen müssen die in Kapitel 5 aufgezeigten rechtli-

chen Nachteile zu Lasten von Frauen und Familien vermieden werden, 

um den verfassungsrechtlichen Anforderungen in Art. 3 Abs. 2 Satz 1 und 

2 GG sowie Art. 6 Abs. 1 GG zu entsprechen. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich analytisch zwei Ansatzpunkte für 

Reformen: 

1. Änderungen bei den Steuerklassen mit dem Ziel, die benachteiligende 

Verteilung der Lohnsteuer innerhalb der Ehe zu beseitigen und damit 

gleichzeitig die Nachteile bei der Berechnung von Lohnersatzleistun-

gen zu vermeiden 

2. Änderungen bei der Berechnung der Lohnersatzleistungen selbst, um 

eine insgesamt gerechtere Berechnung der Lohnersatzleistungen zu 

erreichen 

 

In beiden Fällen ist dabei auf die gerechte Verteilung der finanziellen Be-

lastungen und Leistungen zwischen den Eheleuten als auch zwischen 

verschiedenen Familienformen zu achten. Bei beitragsabhängigen Leis-

tungen ist zudem das Äquivalenzprinzip der Sozialversicherung als zent-

raler Maßstab im Blick zu behalten, damit gleichen Beiträgen auch gleiche 

Leistungen gegenüberstehen. Weitere Aspekte sind die Auswirkungen 

auf das Haushaltsnettoeinkommen unter Einbeziehung der Folgen der 

Veranlagung im Rahmen des Jahressteuerausgleichs. 

 

 

6.1 Änderungen im Lohnsteuerverfahren: 
Streichung der Steuerklasse V 
 

Im Lohnsteuerverfahren selbst kann bereits die Streichung der Steuer-

klasse V die geschlechtsbezogenen Nachteile bei der Berechnung der 

Lohnsteuer und der Lohnersatzleistungen beseitigen. 
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6.1.1 Folgen für die Verteilung von Lohnsteuer und 
Nettoeinkommen 

 

Bei einer Streichung der Steuerklasse V könnten beiderseits erwerbstä-

tige Eheleute nur noch zwischen den Steuerklassenkombinationen IV/IV 

mit und ohne Faktor wählen. Der gesetzliche Regelfall wäre die Steuer-

klassenkombination IV/V ohne Faktor. Das Faktorverfahren würde mit der 

Streichung allerdings finanziell attraktiver werden, weil es – anders als die 

Steuerklassenkombination IV/IV – bei stark divergierenden Einkommens-

verhältnissen eine Steuerüberzahlung vermeidet. Gleichzeitig gewähr-

leistet das Faktorverfahren nicht nur die gerechte Aufteilung der Lohn-

steuer zwischen den Eheleuten. Bei weitgehend gleichbleibenden Ein-

kommensverhältnissen zwischen den Eheleuten ist das Verfahren auch 

die bestmögliche Annäherung der vorläufigen unterjährigen Lohnsteuer-

zahlungen an die endgültige Jahressteuerschuld. 

Die Steuerklasse III bliebe für Einverdienstehen wählbar. Diese Option 

kann ggf. wegfallen, denn die Steuerklasse III könnte im Faktorverfahren 

über den Faktor 1,0 abgebildet werden. 

Soweit das Faktorverfahren zum Regelverfahren werden soll, müssen 

datenschutzrechtliche Anforderungen vertieft geprüft und die notwendi-

gen Ausnahmebestimmungen geschaffen werden. Die automatische Er-

fassung der Bruttoeinkommen der in der ELSTAM-Datenbank bereits ver-

knüpften Eheleute würde zudem eine einfache Voreinstellung des für die 

Berechnung des Splittingeffekts maßgeblichen Faktors ermöglichen. 

 

 

6.1.2 Folgen beim Bezug von Lohnersatzleistungen 

 

Beim Bezug von Lohnersatzleistungen würden die Streichung der Steu-

erklasse V die erheblichen der Steuerklasse V zuzurechnenden finanziel-

len Leistungseinbußen der Ehepartner*in mit dem geringeren Einkommen 

beseitigen. Bei beiderseits erwerbstätigen Eheleuten würden damit die 

durch die Zuordnung der Steuerklassen bedingten Leistungsdivergenzen 

erheblich verringert. Bei einem Bruttoeinkommen von 10.000 Euro pro 

Jahr fallen die untersuchten Lohnersatzleistungen sogar gleich hoch aus. 
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Tabelle 61: Kranken-, Eltern und Arbeitslosengeld I nach Bruttolohn, 

Sozialversicherungsbeiträgen und Steuerklasse (unwahrscheinliche 

Fälle in Klammern) 

 

Jahresbruttoeinkommen 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 

pro Monat 833 1.667 2.500 3.333 4.167 5.000 

SVB (AN-Anteil) 141 330 496 661 826 948 

Beitrag KV (AN-Anteil) 55 129 194 258 323 352 

Beitrag ALV (AN-Anteil) 9 21 31 42 52 63 

Netto-Krankengeld (III) (513) 1.026 1.526 1.912 2.290 2.682 

Netto-Krankengeld (V) 482 807 1.111 1.399 (1.683) (1.985) 

Netto-Krankengeld (IV) (513) 967 1.339 1.692 (2.024) (2.355) 

Netto-Krankengeld (Faktor) 513 971 1.339 1.708 2.150 (2.713) 

Mtl. Elterngeld (III) (507) 806 1.175 1.485 1.789 1.800 

Mtl. Elterngeld (V) 455 651 837 1.066 (1.292) (1.503) 

Mtl. Elterngeld (IV) (507) 746 1.023 1.305 (1.570) (1.800) 

Mtl. Elterngeld (Faktor) 507 749 1.023 1.319 1.675 (1.800) 

ALG I pro Monat (III) (395) 789 1.141 1.430 1.713 1.981 

ALG I pro Monat (V) 346 605 831 1.046 (1.257) (1.458) 

ALG I pro Monat (IV)  (395) 724 1.001 1.265 (1.514) (1.738) 

ALG I pro Monat (Faktor) 395 727 1.001 1.277 1.607 (2.002) 

 

Quelle: eigene Berechnungen 

 

Bei Jahreseinkommen von etwa 30.000 bis 50.000 Euro verbleiben aller-

dings noch deutliche Unterschiede hinsichtlich der Höhe der Lohnersatz-

leistungen nach den Steuerklassen IV/IV mit und ohne Faktor sowie nach 

Steuerklasse III. Diese teils erhebliche Besserstellung – gerade in Steu-

erklasse III – mag als Pauschalisierung am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG 

noch gerechtfertigt sein, erscheint aber gerade bei beitragsabhängigen 

Leistungen wie dem Krankengeld und Arbeitslosengeld ungerecht. Sozi-

alversicherte, die die gleichen Beiträge zahlen, sollten auch die gleichen 

monetären Sozialleistungen erwarten dürfen. Zudem würden die hohen 

Lohnersatzleistungen in Steuerklasse III de facto vor allem männlichen 

Alleinverdienenden zu Gute kommen, während beispielsweise Leistun-

gen für Alleinerziehende in Steuerklasse II bei denen es sich fast aus-

schließlich um Frauen handelt, erheblich geringer ausfallen würden. Dem-

zufolge bliebe es bei geschlechtsbezogenen Nachteilen, die sich zumin-

dest bei familienbezogenen Leistungen nicht über den Schutz der Ehe 

rechtfertigen lassen, zumal es andere weniger benachteiligende Optionen 

zur Berechnung von Lohnersatzleistungen gibt. 

Beim Bezug von Elterngeld würde die Streichung der Steuerklasse V 

auch die unterschiedliche Behandlung von ehelichen und nicht ehelichen 
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Elternteilen verringern. Beiderseits erwerbstätige Eheleute könnten zur 

Aufstockung ihres Gehalts dann aus der Steuerklassenkombination IV/IV 

zum Faktorverfahren wechseln, es sei denn, Steuerklasse III würde mit 

steuerfreien Einkünften aus einer geringfügen Beschäftigung kombiniert. 

Allerdings bleibt es bei Unterschieden hinsichtlich der Höhe des Elternge-

lds zwischen verschiedenen Familienformen. Diese würde – soweit es 

sich wie bei Steuerklasse III oder Bruttoeinkommen i. H. v. 50.000 um er-

hebliche finanzielle Abweichungen handelt – gegen Art. 6 Abs. 1 GG ver-

stoßen. 

 

 

6.2 Änderungen bei der Berechnung der 
Lohnersatzleistungen 
 

Die beispielhaften Berechnungen in Kapitel 4 zeigen, dass die Unter-

schiede hinsichtlich der Lohnersatzleistungen aus der pauschalisieren-

den Berechnung des Nettoeinkommens anhand der Steuerklassen resul-

tieren. Es liegt demzufolge nahe, die Lohnersatzleistungen unabhängig 

von der Zuordnung im Lohnsteuerverfahren zu berechnen. Dafür kommen 

drei verschiedene Ansätze in Betracht: 

1. die Berechnung anhand des Bruttoeinkommens (Bruttolohnprinzip), 

2. (Regel-)Berechnung anhand der Nettoeinkommen nach den Steuer-

klassen IV/IV mit oder ohne Faktor bei Eheleuten sowie die 

3. pauschalisierte Berechnung der Lohnersatzleistungen anhand der 

Steuerklassen I bzw. IV und ggf. II für alle Leistungsbeziehenden. 

 

 

6.2.1 Berechnung anhand des Bruttoeinkommens: 

 

Diese Reformvariante würde ähnlich wie im Fall des Krankengeldes bei 

der Berechnung von Lohnersatzleistungen einen Prozentsatz des Brutto-

einkommens zu Grunde legen. 

Bei einer Anknüpfung an das Bruttoeinkommen ist allerdings zu klären, 

wie die Leistungen zu versteuern sind und welche Sozialversicherungs-

abgaben erhoben werden sollen. Soll, wie im Fall des Krankengeldes, die 

Lohnersatzleistung steuerfrei bleiben und nur dem Progressionsvorbehalt 

unterworfen werden, dann sind lediglich die Sozialversicherungsbeiträge 

zu berücksichtigen. Dies kann allerdings etwas kompliziert sein. Zudem 

wäre zu klären, wer die Beiträge zu zahlen hat, was – im Hinblick auf die 

Anteile der Arbeitgebenden – wiederum Auswirkungen auf die Lohner-

satzrate haben müsste. 
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 Krankengeld: Das Krankengeld orientiert sich im Grundsatz bereit jetzt 

am Bruttolohn. Demzufolge müsste lediglich die an die Steuerklassen 

anknüpfende 90-Prozent-Nettoeinkommensgrenze gestrichen werden. 

Dies kann allerdings gerade für Lohnsteuerpflichtige in Steuerklasse V 

Anreizprobleme generieren, wenn das Krankengeld netto höher aus-

fällt als das dem Lohnsteuerabzug unterworfene Arbeitsentgelt. Inso-

weit wäre auch hier zwingend die Abschaffung der Steuerklasse V er-

forderlich. Die Sozialversicherungsbeiträge werden bereits jetzt vom 

Krankengeld abgezogen. Den Arbeitgeberanteil könnte weiterhin der 

Sozialversicherungsträger zahlen. 

 Elterngeld: Beim Elterngeld werden die Beiträge für die Arbeitslosen-

versicherung während der Elternzeit derzeit vom Bund getragen.181 

Mitglieder der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sind bei-

tragsfrei weiterversichert. Lediglich freiwillig Versicherte und privat 

Krankenversicherte müssen ihre Krankenversicherungsbeiträge wei-

terzahlen182. Die Rentenversicherungsbeiträge gelten ebenfalls als ge-

zahlt. Lücken im Versicherungsverlauf werden nämlich für drei Jahre – 

unabhängig von der Elternzeit und der Inanspruchnahme des Eltern-

gelds – durch die Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Renten-

versicherung abgedeckt, für die der Bund Beiträge entrichtet. Demzu-

folge müsste bei einem Wechsel der Berechnung anhand des Brutto-

einkommens bezüglich der Sozialversicherungsbeiträge nichts geän-

dert werden. Eine am Bruttoeinkommen ausgerichtete Lohnersatzrate 

wäre unschwer zu bestimmen. Auch hier können allerdings wieder An-

reizprobleme auftreten, wenn das Elterngeld wegen der diskriminieren-

den Wirkungen der Steuerklasse V höher als das Nettoeinkommen 

ausfällt, so dass der Wegfall dieser Steuerklasse in Ergänzung zur Re-

form der Berechnungsverfahren zwingend erforderlich erscheint. 

 Arbeitslosengeld I: Das Arbeitslosengeld I wird derzeit netto ausge-

zahlt. Die Bundesagentur zahlt sowohl die Beiträge zur Kranken- und 

Pflegeversicherung, zur Unfallversicherung sowie – für 80 % des vor-

herigen Bruttoeinkommens – die Beiträge zur Gesetzlichen Renten-

versicherung. Dabei werden auch die Arbeitgeberanteile getragen. In-

sofern wäre zu überlegen, ob und wie sich diese Beiträge auf die Lohn-

ersatzrate auswirken müssten. Die derzeit geltende Lohnersatzrate 

von 60 Prozent des Nettoeinkommens für Leistungsbeziehende ohne 

Kinder erscheint niedrig genug, um im Falle einer Umstellung auf die 

                                                 
181 Eltern, die Elternzeit in Anspruch nehmen, haben zwar einen Rückkehranspruch auf 

den vorherigen Arbeitsplatz, die Arbeitslosenbeiträge wirken sich aber auf die An-

wartschaftszeiten aus.  

182 Diese Vorschriften werfen zwar auch Gerechtigkeitsfragen auf, die aber mit dem hier 

gestellten Thema nicht unmittelbar zusammenhängen und deshalb gesondert zu dis-

kutieren sind.  



MITTELBARE DISKRIMINIERUNG IM LOHNSTEUERVERFAHREN | 188 

Berechnung vom Bruttoeinkommen mit entsprechend niedrigerer 

Lohnersatzrate Anreizprobleme gegenüber dem vorherigen Nettoein-

kommen in Steuerklasse V zu vermeiden. Soweit Kinder im Haushalt 

leben und damit die Lohnersatzquote auf 67 Prozent steigt, ist das 

aber nicht auszuschließen. Insoweit wäre auch hier bei einer Umstel-

lung des Berechnungsverfahrens auf das vorherige Bruttoeinkommen 

die Abschaffung der Steuerklasse V erforderlich. 

 

Zu beachten ist außerdem, dass die Berechnung der Lohnersatzleistun-

gen ohne Bezug auf die Steuerklassen und damit ohne (Lohn-) 

Steuerabzug, dazu führt, dass zumindest das Elterngeld und da Arbeits-

losengeld I für Beziehende mit höheren monatlichen Einkommen höher 

als heute ausfallen würden, weil der durch den progressiven Steuertarif 

bedingte Progressionseffekt entfiele. Um die derzeitigen Einkommenser-

satzquoten beizubehalten, würde eine echte Einkommensbesteuerung 

der Leistungen bedeuten, dass die Lohnersatzrate höher sein müsste 

bzw. leicht über der jetzigen Größenordnung liegen müsste. Der Progres-

sionsvorbehalt könnte dann allerdings entfallen. Die abgeführte Lohn- 

bzw. Einkommensteuer würde dann allerdings Bund, Ländern und Ge-

meinden zugutekommen und damit asymmetrisch zu den leistungsfinan-

zierenden Haushalten liegen. Vor allem die Sozialversicherungen würden 

dadurch belastet, weil sie höhere Bruttoausgaben stemmen müssten. Er-

satzweise könnte die Lohnersatzrate so verändert werden, dass sie mit 

steigendem Monatseinkommen sinkt. So könnte der Progressionseffekt 

wenigstens simuliert werden. 

 

 

6.2.2 Regelberechnung nach Steuerklasse IV/IV mit 
oder ohne Faktor 

 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, der Berechnung der Lohnersatz-

leistungen die Steuerklassen IV/IV oder das Faktorverfahren zugrunde zu 

legen, die – bei einer Streichung der Steuerklasse V – auch im Lohnsteu-

erverfahren zur Regel werden würden. Damit würden die extremen Ver-

zerrungen der Steuerklassen III und V vollständig vermieden. Bei diver-

gierenden Einkommen innerhalb der Ehe würde auch hier das Faktorver-

fahren massiv an Attraktivität gewinnen, weil die Lohnersatzleistungen – 

in Abhängigkeit von den Einkommensunterschieden – höher ausfallen als 

in Steuerklasse IV. Gleichzeitig blieben damit die in der Berechnung der 

Lohnersatzleistungen fortwirkenden steuerlichen Entlastungen des Split-

tingverfahrens für Eheleute mit stark differierenden Einkommen bestehen. 
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Die Berechnung anhand der Steuerklassen IV/IV mit oder ohne Faktor 

ließe sich theoretisch auch ohne die Streichung der Steuerklasse V um-

setzen, indem das Bruttoeinkommen des jeweiligen Referenzzeitraums 

entsprechend fiktiv nach IV/IV besteuert würde. Allerdings können dabei 

problematische Anreize für Beschäftigte in Steuerklasse V gesetzt wer-

den, denn das vorherige Arbeitsnettoeinkommen könnte niedriger ausfal-

len als das Lohnersatzeinkommen. Der Vorschlag ist demzufolge nur in 

Kombination mit der Abschaffung der Steuerklasse V sinnvoll. 

Im Falle der Zusammenveranlagung bliebe der Progressionsvorbehalt 

bestehen und mit ihm die paarinterne Verrechnung der Jahreseinkom-

mensteuer. Um eine gerechte Aufteilung dieser Belastung zu ermögli-

chen, könnte das BMF – ähnlich wie beim Lohn- und Einkommensteuer-

rechner, den das BMF derzeit schon für die Berechnung der Steuer von 

(Ehe-)Paaren im Netz vorhält – einen Berechnungsmodus für die Auftei-

lung der Steuerschuld installieren, der es Eheleuten ermöglicht, den auf 

sie entfallenden Einkommensteueranteil auch beim Bezug von Lohner-

satzleistungen zu errechnen. 

 

 

6.2.3 Pauschalisierte Berechnung anhand der 
Steuerklassen I bzw. IV 

 

Die Lohnersatzleistungen könnten – als dritte Variante – auch unabhän-

gig von den individuellen Lohnsteuersteuerzahlungen pauschalierend an-

hand der Steuerklassen I bzw. IV berechnet werden. Ein ähnliches Ver-

fahren wird derzeit schon bei der Berechnung des Elterngelds für Eltern 

mit Gewinneinkünften zu Grunde gelegt. Bei allen drei untersuchten Lohn-

ersatzleistungen wären in diesem Fall keine weiteren Veränderungen not-

wendig. Bei beitragsabhängigen Leistungen wäre gewährleistet, dass der 

pauschalisierte Lohnsteuerabzug das Verhältnis von Beiträgen und Leis-

tungen nicht verzerrt. Dies liegt zum einen daran, dass die Lohnersatz-

leistungen – ebenso wie die Beiträge – ohne Berücksichtigung der steu-

erlichen Veranlagung individuell berechnet werden. Zum anderen entfällt 

die Möglichkeit, die Lohnersatzleistungen durch den Wechsel der Steuer-

klasse zu optimieren. Die Berechnung unabhängig von der individuellen 

Steuerklassenzuordnung würde nicht nur die Nachteile zulasten von 

Frauen innerhalb der Ehe, sondern auch die unterschiedliche Behandlung 

von nichtehelichen und ehelichen Familien bei der Berechnung des El-

terngelds und anderen familienbezogenen Leistungen beseitigen. 

Allerdings ist auch hier nicht ausgeschlossen, dass die pauschalisierte 

Berechnung der Lohnersatzleistungen zu problematischen Anreizwirkun-
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gen von Beschäftigten in Steuerklasse V führt, weil ihr vorheriges Be-

schäftigungsnettoeinkommen niedriger oder kaum höher als bei Leis-

tungsbezug ausfällt. Demzufolge wäre auch hier die Streichung der Steu-

erklasse V notwendig, um neue Verwerfungen und Fehlkonstruktionen zu 

vermeiden. 

Da die Leistungen steuerfrei bleiben, fallen sie weiterhin unter den Pro-

gressionsvorbehalt. Der Progressionseffekt variiert aber ohnehin in Rela-

tion zum Anteil der Lohnersatzleistungen am Jahreseinkommen des Paa-

res bzw. des Individuums. Ebenso wie in der vorhergehenden Variante 

sind die schon geschilderten Transparenzmaßnahmen erforderlich, um 

Eheleuten, soweit sie dies wollen, die rechnerische Aufteilung der Steu-

erschuld unter Einbeziehung des Progressionseffekts zu erleichtern. 

 

 

6.2.4 Bewertung der Reformvorschläge 

 

Die Prüfung der verschiedenen Reformoptionen ergibt ein relativ klares 

Bild: 

 Im Lohnsteuerverfahren selbst führt bereits die Streichung der Steuer-

klasse V zu einer weitgehenden Beseitigung der Nachteile zu Lasten 

von Frauen innerhalb der Ehe, die sich auch bei der Berechnung der 

Lohnersatzleistungen auswirken würde. Gleichzeitig verbleiben auch 

bei gleichen Beiträgen je nach Steuerklasse erhebliche Unterschiede 

bei der Höhe der Leistungen. 

 Auf der Ebene der Lohnersatzleistungen wäre eine Berechnung an-

hand des Bruttoeinkommens mit Anwendung eines jeweils für alle glei-

chen Prozentsatzes bei den verschiedenen Lohnersatzleistungen 

möglich, müsste aber ggf. mit einer fiktiven Progression kombiniert 

werden. Die durch den Lohnsteuerabzug bewirkten Verzerrungen zwi-

schen Beiträgen und Leistungen als auch die Unterschiede nach Fa-

milienstand lassen sich aber auch weniger aufwendig durch die pau-

schalisierte Berechnung der Ersatzleistungen anhand der Steuer-

klasse I bzw. IV erreichen. Die Lohnersatzleistungen würden – dies ist 

von besonderer Wichtigkeit – dabei für alle Leistungsbezieher*innen 

gleich hoch ausfallen. Eine Berechnung nach dem Faktorverfahren 

käme zwar ebenfalls in Betracht. Dieser würde aber weiterhin zu un-

gleichen Leistungen bei gleichen Sozialversicherungsbeiträgen füh-

ren. 

 

Die Berechnung anhand der Steuerklasse I bzw. IV würde dabei nicht nur 

die Verzerrungen beim Kranken-, Arbeitslosen-, und Elterngeld beseiti-

gen, sondern auch bei den vielen anderen Lohnersatzleistungen, die sich 
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in unterschiedlicher Weise am Nettoeinkommen und an den Steuerklas-

sen orientieren. 

 Die Prüfungen der Optionen für die Berechnungen der Lohnersatzleis-

tungen ergeben darüber hinaus, dass bei allen Reformoptionen die 

Steuerklasse V aus Anreizgründen abgeschafft werden müsste. Denn 

die dort vorgenommenen Steuerabzüge führen zu so niedrigen Net-

toarbeitsentgelten, dass Berechnungsansätze vom Bruttoeinkommen 

oder mit demgegenüber niedrigeren Steuerbelastungen aus Steuer-

klasse IV oder I zu Lohnersatzleistungen führen, die nahe bei oder so-

gar über den vorherigen Nettoeinkommen liegen. Dies wiederspricht 

jedoch dem Sinn von Lohnersatzleistungen. 

 

Als bestmöglicher Vorschlag ergibt sich insoweit die Kombination 

aus Abschaffung der Steuerklasse V mit einer für alle Personen glei-

chen Berechnung des Lohnsteuerabzugs nach Steuerklasse I. 

 

Es bleibt zu prüfen, ob die gefundenen diskriminierenden Auswirkungen 

der Berechnung von Lohnersatzeinkommen auf der Basis des monatli-

chen Nettoeinkommens mit der jeweils eingetragenen Lohnsteuerklasse 

auch bei anderen Transfereinkommen auftreten. Dieses ist dringend an-

zunehmen. Die folgende Tabelle 62, die weitere anhand des Nettolohns 

berechnete Lohnersatzleistungen auflistet, lässt erheblichen Reformbe-

darf erkennen. 

 

Tabelle 62: Übersicht Lohnersatzleistungen, die sich am Netto-

einkommen orientieren 

 

Leistung Art der Berechnung/Relevanz Steuerklasse Regelungs-
grundlage 

Arbeitgeberzuschuss 
Krankengeld 

Differenz zwischen dem Krankengeld und nach den 
nach gleichen Grundsätzen berechneten Nettoentgelt  

Vereinbarung 

Arbeitgeberzuschuss 
zum Mutterschutzgeld 

Differenz zwischen Mutterschutzgeld und durchschnitt-
lichem Nettogehalt  

§ 20 MuschG 

Arbeitslosengeld 60 Prozent des pauschalisiertes Nettoentgelt im Be-
messungszeitraum, 67 Prozent bei mindestens einem 
Kind mit Anspruch auf Kindergeld 

§ 153 Abs. 1 
Satz 1 SGB III  

Arbeitslosengeld bei 
beruflicher Weiterbil-
dung (vormals Unter-
haltsgeld) 

Berechnung wie Arbeitslosengeld  §§ 144, 116 
Nr. 1, 124a 
SGB III 

Aufstockungsbetrag 
bei Altersteilzeit 

Mindestaufstockung des Regelentgelts in Altersteilzeit 
um mind. 20 Prozent auf 83 Prozent des Nettoarbeits-
einkommens 

§§ 3 Abs. 1 
Nr. 1, 5 ATG 
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Elterngeld 65 bis 100 Prozent des Nettoarbeitsentgelts in den 
zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes 

§§ 2 Abs. 4, 
2c,e BEEG 

Gründungszuschuss zeitweise Grundförderung in Höhe des bisherigen Ar-
beitslosengeld-I-Anspruchs zuzüglich einer monatli-
chen Pauschale von 300 Euro  

§§ 93 f. SGB III 

Entschädigung bei in-
fektionsbedingtem 
Verdienstausfall 

67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens § 56 IfSchG 

Kostenbeitrag im Rah-
men der Jugendhilfe 

Eigenbeitrag zu Leistungen der Jugendhilfe, Umfang 
wird über Bruttoeinkommens nach § 82 SGB XII ermit-
telt, von dem nach § 82 Abs. 2 SGB XII (Lohn-) 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgezogen 
werden183 

§ 94 Abs. 1 
Satz 1 
SGB VIII 

Kurzarbeitergeld und 
Saison-Kurzarbeiter-
geld 

60 Prozent der Nettoentgeltdifferenz des Monats, in 
dem die Arbeit ausgefallen ist; erhöhter Leistungssatz 
von 67 Prozent für Arbeitnehmende, auf deren Lohn-
steuerkarte ein Kinderfreibetrag von mindestens 0,5 

eingetragen ist184 

§ 105 f. SGB III 

Mutterschutzgeld Berechnung anhand des durchschnittlichen Nettoge-
halts der letzten drei Monate, max. 13 Euro pro Tag 

§ 19 MuschG 

Pflegeunterstützungs-
geld 

90 Prozent des während der Freistellung ausgefalle-
nen Nettoarbeitsentgelts 

§ 44a Abs. 3 
SGB XI 

Übergangsgeld bei 
Maßnahmen zur Teil-
nahme am Arbeitsle-
ben und zur medizini-
schen Rehabilitation 

80 Prozent des regelmäßigen (Brutto-)Regelentgelts, 
maximal 68 Prozent des Nettoarbeitsentgelts, 75 Pro-
zent bei mindestens einem Kind mit Anspruch auf Kin-
dergeld und bei pflegebedürftigen Angehörigen 

§ 21 Abs. 1 
SGB VI i. V. m. 
§§ 66, 67 
SGB IX 

Verletztengeld 80 % des Bruttoarbeitsentgelts, das aber das Nettoar-
beitsentgelt nicht übersteigen darf 

§ 47 SGB VII 

Versorgungskranken-
geld 

80 % des erzielten regelmäßigen Entgelts (Regelent-
gelt),das aber das entgangene regelmäßige Nettoar-
beitsentgelt nicht übersteigen darf. 

§ 16a Abs. 1 
Satz 1 BVG 

 

Quelle: eigene Zusammenstellung 

                                                 
183 Diese Regelung stellt die Person in Steuerklasse V vermutlich besser, gerade weil 

das Nettoeinkommen hier geringer ausfällt. 

184 In der Steuerklasse V müssen Beschäftigte einen Nachweis erbringen, dass die vor-

genannten Voraussetzungen vorliegen Dies kann insbesondere über einen Auszug 

der ELStAM des Ehegatten/Lebenspartners nachgewiesen werden. 
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7. Zusammenfassung 
 
Lohnsteuerverfahren, Ehegattensplitting, Steuerklassen und 

Geschlecht 

Das Lohnsteuerverfahren regelt die unterjährige Vorauszahlung der Ein-

kommensteuer von abhängig Beschäftigten in Form der Lohnsteuer, einer 

Erhebungsform der Einkommensteuer. Die Summe der Lohnsteuerzah-

lungen soll so weit wie möglich der jährlichen Einkommensteuerschuld für 

diese Einkunftsart entsprechen. Bei Eheleuten werden dabei die Auswir-

kungen des Ehegattensplittings berücksichtigt. Da die steuerlichen Ent-

lastungen des Splitting von der Differenz der Einkommen abhängen, kön-

nen Eheleute zwischen drei möglichen Steuerklassenkombinationen wäh-

len: III/V, IV/IV und IV/IV mit Faktor. Die Wahl der Steuerklassen ändert 

dabei nichts an der Berechnung der Einkommensteuer im Rahmen der 

Einkommensteuererklärung. 

Obwohl es seit 2009 das Faktorverfahren gibt (IV/IV mit Faktor), das 

eine den individuellen Anteilen der Einkünfte orientierte Aufteilung der 

Lohnsteuer gewährleistet, wählen Eheleute nach wie vor überwiegend die 

Steuerklassenkombination III/V: mangels Wissen um das Faktorverfahren 

und aufgrund der vordergründig finanziellen Vorteile von III/V. In der Steu-

erklassenkombination III/V ist nämlich die Summe der monatlichen Lohn-

steuer beider Eheleute häufig zu niedrig. Die Steuerklassenkombination 

III/V ist so konstruiert, dass die Lohnsteuer in Steuerklasse III unter Ein-

beziehung der Grundfreibeträge beider Eheleute vollständig anhand des 

Splittingtarifs für Alleinverdienstehen berechnet wird, die Lohnsteuer in 

Steuerklasse V demgegenüber – ebenso wie in Steuerklasse VI – anhand 

eines besonderen Lohnsteuertarifs berechnet, der – mangels Grundfrei-

betrag – bereits bei sehr geringen Einkünften zu sehr hohen Steuerbelas-

tungen führt. 

Nach Geschlecht aufbereitete Statistiken zur Zuordnung der Steuer-

klassen zeigen, dass der Anteil von Frauen in Steuerklasse V besonders 

hoch ist, während Männer sehr viel häufiger der Steuerklasse III zugeord-

net sind (2015: Frauenanteil in Steuerklasse V 89 %; Männeranteil in StKl. 

III 79 %). Die unterschiedliche Höhe des Lohnsteuerabzugs schlägt aber 

auch auf die Höhe von Lohnersatzleistungen, wenn diese anhand des 

vorherigen Nettolohns berechnet werden (2015: Frauen in Steuerklasse 

V sogar 93 %; Männer in Steuerklasse III nur 57 %).185 Beispiele für Lohn-

ersatzleistungen, die an den Nettolohn anknüpfen, sind das Elterngeld, 

                                                 
185 Die Zahlen beziehen sich auf Einkommensersatzleistungen wie das Elterngeld, 

Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Bei arbeitgeberfinanzierten Leistungen ist der 

Anteil von Frauen und Männern in V und III noch ausgeprägter. 
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das Arbeitslosengeld und das Krankengeld, aber auch viele der Leistun-

gen, die – wie das Kurzarbeitergeld im Rahmen der Corona-Krise – an 

Beschäftigte ausgezahlt wurden. 

 
Finanzielle Verteilungswirkungen:  

Nettoeinkommen und Lohnersatzleistungen 

Die unterschiedliche Berechnung der Lohnsteuer in den Steuerklassen III 

und V wie auch II, IV und IV/IV mit Faktor führt bei gleichen Bruttoeinkom-

men zu sehr unterschiedlichen Lohnabzügen und stark differierenden 

Nettoeinkommen. In Steuerklasse III fällt die Lohnsteuer – absolut und in 

Relation zum Anteil des individuellen Bruttolohns am Haushaltseinkom-

men – aufgrund der Berechnung anhand des Splittingtarifs am niedrigsten 

und der Nettolohn entsprechend am höchsten aus. In Steuerklasse V ist 

die Lohnsteuer im Gegensatz dazu – in Relation zum individuellen Brut-

tolohn – aufgrund des besonderen Steuertarifs sehr hoch, der Nettolohn 

entsprechend niedrig. 

Diese Ungleichbehandlung setzt sich bei der Berechnung von Lohner-

satzleistungen fort. In Steuerklasse V fallen das beispielhaft berechnete 

Arbeitslosengeld I, das Krankengeld und Elterngeld – in Relation zu allen 

anderen Steuerklassen – am niedrigsten aus, in Steuerklasse III am 

höchsten. In Relation zum ursprünglichen Nettolohn wird damit zwar der 

gleiche prozentuale Anteil kompensiert. In Relation zum Bruttoeinkom-

men kann der Anteil bei den untersuchten Leistungen um bis zu 17 Pro-

zent differieren. Dies ist auch und vor allem im Hinblick auf die am Brut-

toeinkommen bemessenen gleichen Beiträge zur Kranken- und Arbeitslo-

senversicherung problematisch. Demzufolge zahlen Anspruchsberech-

tigte zwar gleich hohe Beiträge, erhalten jedoch durch den ungleichen Zu-

griff der Steuerklasse unterschiedlich hohe Leistungen. 

Die Unterschiede zwischen den Steuerklassen nehmen mit der Höhe 

des am Bruttoeinkommen zunächst zu. Beim Krankengeld fallen sie mit 

bis mehr als 700 Euro im Monat am größten aus. Beim Krankengeld und 

beim Elterngeld nähern sich die Auszahlungsbeträge durch die Beschrän-

kung auf 90 Prozent des Nettoentgelts bzw. den Höchstbetrag von 

1.800 Euro irgendwann an. Beim Arbeitslosengeld I ist das Bemessungs-

entgelt demgegenüber nur durch die Beitragsbemessungsgrenze be-

schränkt. Dies hat je nach Steuerklasse auch unterschiedliche Höchsts-

ätze zur Folge. 

Die lohnsteuerbedingten Unterschiede zwischen den Lohnersatzleis-

tungen werden anders als bei der – für die Steuerklassenkombination III/V 

verpflichtende – Einkommensteuerveranlagung für das Paar nicht ausge-

glichen, sondern bleiben bestehen. Sie werden vielmehr noch verstärkt 

durch den Progressionsvorbehalt auf die selbst einkommensteuerfreien 
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Lohnersatzleistungen; dieser bewirkt einen insgesamt höheren Steuer-

satz auf das Familieneinkommen und dementsprechend zusätzliche Ein-

kommensteuerzahlungen bzw. geringere Rückzahlungen für das Paar. 

Wegen der Komplexität der Berechnungsverfahren einer dem Faktorver-

fahren entsprechenden paarinternen Aufteilung der Einkommensteuer-

schuld ist außerdem ein gerechter paarinterner Ausgleich de facto nicht 

mehr möglich. 

Das derzeit praktizierte Lohnsteuerverfahren und die am Nettoeinkom-

men orientierte Berechnung von Lohnersatzleistungen führen nachweis-

lich nicht nur zu systematisch höheren Lohnsteuerbelastungen von 

Frauen, die sehr viel häufiger die ungünstigste Steuerklasse V zugeteilt 

bekommen haben, und in der Folge zu signifikant niedrigeren Lohnersatz-

leistungen (hier: Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld I), was offen-

sichtlich durch die höhere Inanspruchnahme der Leistungen durch Frauen 

mit Steuerklasse V noch weiter verzerrt wird. 

 
Rechtliche Wertungen 

Das gegenwärtige Lohnsteuerverfahrens, konkret die Steuerklassenkom-

bination III/V, verstößt gegen das Verbot mittelbarer Diskriminierung in 

Art. 3 Abs. 2 GG. Die finanziellen Nachteile der Steuerklasse V treffen 

überwiegend verheirate Frauen. Bei der Berechnung der Lohnsteuer wer-

den nicht nur geschlechtsbezogene Einkommensdifferenzen ausgeblen-

det, die maßgeblich die unterschiedliche Zuordnung der Steuerklassen 

beeinflussen. Die Unterschiede werden netto sogar verstärkt, weil die oh-

nehin geringeren Einkommen mit höheren Lohnsteuern belastet werden. 

Die in Steuerklasse V zu viel gezahlte Lohnsteuer kann ohne ausdrückli-

chen Vorbehalt auch nicht vom Ehepartner zurückgefordert werden. Nach 

der Rechtsprechung nähmen die Eheleute mit der Wahl von III/V in Kauf, 

dass das wesentlich höhere Einkommen relativ niedrig und das niedrigere 

Einkommen vergleichsweise hoch besteuert würde. Die für die Steuer-

klassenkombination III/V angeführten Begründungen, die Anpassung des 

monatlichen Lohnsteuerabzugs an die Jahreseinkommensteuerschuld 

sowie die Annahme des gemeinsamen Wirtschaftens sind nicht geeignet, 

die Nachteile zulasten von Frauen zu rechtfertigen. Die Regelung ist auch 

nicht erforderlich, weil es andere gleichstellungsgerechtere Regelungsop-

tionen gibt. 

Auch die Berechnung der Lohnersatzleistungen ist nicht mit Art. 3 

Abs. 2 GG vereinbar. Beim Elterngeld ist zwar ein Wechsel der Steuer-

klasse zulässig, der es Frauen oft ermöglicht in Steuerklasse III zu wech-

seln. Beim Arbeitslosengeld und vielen anderen Leistungen gilt der Wech-

sel in Steuerklasse III für die Person mit dem geringeren Einkommen je-

doch als rechtsmissbräuchlich. Ebenso wie bei den Nachteilen des Lohn-
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steuerverfahrens, geht die Rechtsprechung davon aus, dass diese Nach-

teile durch die Entscheidung für III/V in Kauf genommen werden. Nach 

der Rechtsprechung des BVerfG ist es – trotz des im Sozialversiche-

rungsrecht geltenden Äquivalenzprinzips – grundsätzlich zulässig Lohn-

ersatzleistungen anhand des Nettoeinkommens zu berechnen. Die in der 

Berechnung der Lohnsteuer anhand der Steuerklassen liegende Pau-

schalisierung ist im Hinblick auf das Verbot geschlechtsbezogener Diskri-

minierung zu weitgehend, denn die Nachteile dieser Vereinfachung tref-

fen überwiegend Frauen. Zudem zeigt die Berechnung des Elterngelds 

bei Gewinneinkünften, dass das Elterngeld z. B. auch pauschal anhand 

der Steuerklasse IV berechnet werden kann. 

Bei familienbezogenen Leistungen wie dem Elterngeld ist die pauscha-

lisierende Berechnung von Lohnersatzleistungen anhand der Steuerklas-

sen auch nicht mit dem Schutz der Familie nach Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 

Abs. 1 GG vereinbar. Die Berechnung des Elterngelds knüpft über die 

Steuerklassen an den Familienstand an und behandelt verheiratete Leis-

tungsbeziehende anders als nicht Verheiratete. Die damit einhergehen-

den Nachteile nicht verheirateter Eltern, die keine Möglichkeit haben, das 

Elterngeld nach Steuerklasse III berechnen zu lassen, sind aufgrund des 

Schutzes der Familie in Art. 6 Abs. 1 GG ebenso wenig zu rechtfertigen, 

wie die Nachteile zulasten von Frauen. 

 
Reformoptionen 

Im Lohnsteuerverfahren selbst kann bereits die Streichung der Steuer-

klasse V die geschlechtsbezogenen Nachteile bei der Berechnung der 

Lohnsteuer und der Lohnersatzleistungen beseitigen. Der gesetzliche Re-

gelfall bliebe die Steuerklassenkombination IV/IV ohne Faktor. Gleichzei-

tig würde die Streichung der Steuerklasse V das Faktorverfahren finanzi-

ell attraktiver werden, weil es – anders als die Steuerklassenkombination 

IV/IV – bei stark divergierenden Einkommensverhältnissen eine Steu-

erüberzahlung vermeidet. Gleichzeitig gewährleistet das Verfahren nicht 

nur eine gerechte Aufteilung der Lohnsteuer zwischen den Eheleuten, 

sondern auch die bestmögliche Annäherung der unterjährigen Lohnsteu-

erzahlungen an die endgültige Jahressteuerschuld. 

Auf der Ebene der Lohnersatzleistungen wäre grundsätzlich eine Be-

rechnung anhand des Bruttoeinkommens möglich. Die aus der Anknüp-

fung an die Steuerklasse resultierenden Verzerrungen zwischen Beiträ-

gen und Leistungen, lassen sich aber auch weniger aufwendig vermei-

den. Bereits die Streichung der Steuerklasse V würde zu Verbesserungen 

führen, weil sie die erheblichen der Steuerklasse V zuzurechnenden fi-

nanziellen Leistungseinbußen der Ehepartner*in mit dem geringeren Ein-

kommen beseitigt. Die Lohnersatzleistungen würden in diesem Fall an-
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hand der Steuerklassen IV/IV mit oder ohne Faktor bzw. bei Alleinverdie-

nenden über die Steuerklasse III berechnet. Damit würden die Verzerrun-

gen in der Leistungshöhe gemindert, aber nicht beseitigt. Das gilt insbe-

sondere auch für familienbezogene Leistungen wie dem Elterngeld. 

Zu empfehlen ist daher eine generelle Berechnung von Lohnersatzleis-

tungen anhand der Steuerklassen I bzw. IV. Ein ähnliches Verfahren wird 

derzeit schon bei der Berechnung des Elterngelds für Eltern mit Ge-

winneinkünften zu Grunde gelegt. Die Berechnung unabhängig von der 

individuellen Steuerklassenzuordnung würde nicht nur die Nachteile zu-

lasten von Frauen innerhalb der Ehe, sondern auch die unterschiedliche 

Behandlung von nichtehelichen und ehelichen Familien bei der Berech-

nung des Elterngelds und anderen familienbezogenen Leistungen besei-

tigen. Bei beitragsabhängigen Leistungen wäre gewährleistet, dass der 

pauschalisierte Lohnsteuerabzug das Verhältnis von Beiträgen und Leis-

tungen nicht verzerrt. Der Vorschlag ist nur in Kombination mit der Strei-

chung der Steuerklasse V sinnvoll, weil andernfalls der vorherige Netto-

lohn höher ausfallen könnte als das Lohnsatzeinkommen. 

Bei einem Wechsel zur Berechnung von Lohnersatzleistungen anhand 

der Steuerklasse IV werden Lohnersatzleistungen aufgrund der Zuord-

nung zur Steuerklasse III vor allem bei verheirateten Männern geringer 

ausfallen. Dafür steigt zwar die Höhe der Leistungen in Steuerklasse V. 

Dennoch kann das Haushaltseinkommen insgesamt geringer ausfallen – 

auch weil das unterjährige Haushaltnettoeinkommen in III/V häufig zu 

hoch ist und Lohnersatzleistungen dementsprechend höher ausfallen. 

Entsprechende Einbußen können aber durch eine Anhebung der Lohner-

satzraten für alle Beschäftigten – unabhängig vom Geschlecht oder Fa-

milienstand – kostenneutral ausgeglichen werden. 
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Die Studie zeigt die finanziellen Auswirkungen der Steuerklassen im Lohnsteuer-

verfahren für Frauen und Männer sowie für unterschiedliche Familienformen. Die 

Steuerklassenkombination III/V führt zu Benachteiligungen sowohl beim unterjäh-

rigen Nettolohn als auch – exemplarisch für das Arbeitslosen-, Eltern- und Kran-

kengeld berechnet – bei Lohnersatzleistungen. Die Regelungen des Lohnsteuer-

verfahrens werden mit Blick auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

sowie den Schutz der Familie verfassungsrechtlich kritisch bewertet. Daher nen-

nen die Autorinnen Reformoptionen. 
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